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Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting

Sitzungstermin: Dienstag, 26.05.2020, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Birkhalle, Wackerballig 4, 24395 Gelting

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
28.01.2020

4. Bericht des Bürgermeisters
5. Berichte und Terminbekanntgaben der Ausschussvorsitzenden
6. Berichte und Terminbekanntgaben aus den Lenkungsgruppen
7. Wahl von bürgerlichen Mitgliedern in den Infrastruktur- und 

Umweltausschuss sowie in den Ausschuss für Tourismus, 
Wirtschaftsförderung und Bürgerpark der Gemeinde Gelting

2020-03GV-125

8. Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3
Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss und Billigung der Begründung

2020-03GV-124

9. Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
21. Änderung des Flächennutzungsplanes
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

2020-03GV-135

10. Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
4. vorhabenbezogene Änderung des B- Planes Nr. 9 "Tischlerei 
Pfeiffer"
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

2020-03GV-134

mailto:buergermeister@gelting.de


11. Beratung und Beschlussfassung über das 
Ortskernentwicklungskonzept der Gemeinde Gelting

2020-03GV-133

12. Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 Km/h in der Straße Freienwillen
hier: Beratung und Beschluss über eine Antragstellung an die 
Verkehrsbehörde

13. Einwohnerfragestunde
14. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

15. Vertragsangelegenheiten
16. Personalangelegenheiten
17. Grundstücksangelegenheiten 2020-03GV-132

gez. Boris Kratz
Bürgermeister

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung 
unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage)



Hinweis: 
Nach der aktuell gültigen Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-
2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) sind Veranstaltungen 
kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, insbesondere 
der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes gestattet. 
 
 



Gemeinde Gelting Mitteilungsvorlage
2020-03GV-125

öffentlich

Betreff

Wahl eines bürgerlichen Mitgliedes in den Infrastruktur- und 
Umweltausschuss der Gemeinde Gelting
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
11.03.2020

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Wahl) 24.03.2020 Ö

Sachverhalt:
Herr Wertenbruch hat sein Mandat als bürgerliches Mitglied im Infrastruktur- und 
Umweltausschuss der Gemeinde Gelting niedergelegt.

Für diesen Ausschuss ist somit die Nachwahl eines bürgerlichen Mitgliedes erforderlich.

Die Gemeindevertretung Gelting wählt …… als bürgerliches Mitglied in den Infrastruktur- und 
Umweltausschuss.

Herr Klose hat seinen Verzicht auf das Mandat als bürgerliches Mitglied im Ausschuss für 
Tourismus, Wirtschaftsförderung und Bürgerpark erklärt. Auch für diesen Ausschuss  ist somit 
die Nachwahl eines bürgerlichen Mitgliedes erforderlich.

Die Gemeindevertretung Gelting wählt …… als bürgerliches Mitglied in den Ausschuss für 
Tourismus, Wirtschaftsförderung und Bürgerpark.
   

Anlagen:

   



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-124

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3
Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss und Billigung der Begründung
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
10.03.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 24.03.2020 Ö

Sachverhalt:
Zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 ist zwischenzeitlich die öffentliche Auslegung und 
die Beteiligung der Behörden/TÖB sowie Nachbargemeinden durchgeführt worden.

Nach Beratung der Stellungnahmen aus der Beteiligung kann die Gemeindevertretung 
nunmehr mit dem Satzungsbeschluss das Planverfahren abschließen.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt wie folgt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeindevertretung mit folgendem 
Ergebnis geprüft: -sh. Vorlagenanlage-

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) beschließt die Gemeindevertretung 
die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.
4. Der Amtsvorsteher wird beauftragt, den Beschluss zur Aufhebung des B-Planes Nr. 3 

nach § 10 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Sprechzeiten eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

   

Anlagen:
Abwägungstabelle
Gelting, Aufhebung B-Plan Nr. 3, Satzung, Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht
  



Projekt Nr.: 5-169-19 Ingenieurgesellschaft Nord GmbH IGN 
 

 

Abwägung Beteiligung gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

 

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting 

 

  Seite 1 von 2 

 Stand: 11.03.2020 

 
 

Nr. Stellungnahme vom … / Inhalt der Stellungnahme  Abwägungsvorschlag / Beschlussempfehlung 

Öffentlichkeit 

1 Seitens der Öffentlichkeit wurden weder Bedenken noch Hinweise 

vorgetragen. 

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen oder Bedenken bzw. Hinweise geäußert: 
 

(1) Kreis Schleswig-Flensburg; Stellungnahme vom 10.03.2020 

(2) LLUR Untere Forstbehörde; Stellungnahme vom 13.02.2020 

(3) LLUR Technischer Umweltschutz; Stellungnahme vom 02.03.2020 

(4) Schleswig-Holstein Netz AG; Stellungnahme vom 12.02.2020 

(5) IHK Flensburg; Stellungnahme vom 10.03.2020 

(6) Deutsche Telekom Technik GmbH; Stellungnahme vom 06.02.2020 

(7) Handwerkskammer Flensburg; Stellungnahme vom 13.02.2020 

(8) Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg; Stellungnahme vom 06.03.2020 

 



  Seite 2 von 2 

 

 

Aufgestellt: 11.03.2020 

1 Archäologisches Landesamt 

Stellungnahme vom 17.10.2019 

 

„Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-

denkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 

durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher 

haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-

terlagen zu. Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: (…)“ 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

2 Wasser- und Bodenverband Geltinger- und Stenderuperau 

Stellungnahme vom 21.02.2020 

 

„Belange des Wasser- und Bodenverbandes Geltinger- und Sten-

deruperau sind durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 

nach den vorliegenden Planungsunterlagen nicht unmittelbar be-

troffen. Der Verband hat keine Einwände gegen die Aufhebung 

des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Gelting. Ich weise da-

raufhin, dass bei einer Einleitung von Niederschlagswasser aus hin-

zukommenden versiegelten Flächen in das vorhandene Kanalnetz 

der Gemeinde dem WaBoV gegenüber nachzuweisen ist, dass die 

Kapazität des bestehenden RRB ausreichend bemessen ist und die 

genehmigte Einleitmenge nicht überschritten wird. Die hydrauli-

sche Wirksamkeit des RRB ist rechnerisch und im praktischen Betrieb 

nachzuweisen.“ 

 

 

 

Kenntnisnahme. 



Projekt Nr.: 5-169-19 Ingenieurgesellschaft Nord GmbH IGN 
 

Abwägung frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

 

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting 

 

  Seite 1 von 2 

 Stand: 11.03.2020 
 

Nr. Stellungnahme vom … / Inhalt der Stellungnahme  Abwägungsvorschlag / Beschlussempfehlung 

Öffentlichkeit 

1 Seitens der Öffentlichkeit wurden weder Bedenken noch Hinweise 

vorgetragen. 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen oder Bedenken bzw. Hinweise geäußert: 
 

(1) Kreis Schleswig-Flensburg; Stellungnahme vom 13.11.2019 

(2) LLUR Untere Forstbehörde; Stellungnahme vom 08.10.2019 

(3) LLUR Technischer Umweltschutz; Stellungnahme vom 29.10.2019 

(4) Schleswig-Holstein Netz AG; Stellungnahme vom 10.10.2019 

(5) IHK Flensburg; Stellungnahme vom 13.11.2019 

(6) Gemeinde Niesgrau; Stellungnahme vom 05.10.2019 

(7) Gemeinde Pommerby; Stellungnahme vom 18.10.2019 

(8) Deutsche Telekom Technik GmbH; Stellungnahme vom 24.10.2019 

(9) Handwerkskammer Flensburg; Stellungnahme vom 11.11.2019 

(10) Wasser- und Bodenverband Geltinger- und Stenderuper Au; Stellungnahme vom 24.10.2019 

(11) Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg; Stellungnahme vom 11.11.2019 

(12) Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, Landesplanungsbehörde Kiel; Stellungnahme vom 09.12.2019 
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Aufgestellt: 11.03.2020 

1 Archäologisches Landesamt 

Stellungnahme vom 17.10.2019 

 

„Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-

denkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 

durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher 

haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-

terlagen zu. Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: (…)“ 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

für das Gebiet in nordwestlicher Lage des Gemeindegebietes der Gemeinde 

Gelting im Bereich „Georg-Asmussen-Weg“, den Geltungsbereich des bisheri-

gen Bebauungsplanes Nr. 3 betreffend. 

 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches i. V. mit § 1 Absatz 8 BauGB wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 24.03.2020 folgende Satzung 

über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 für das Gebiet in nordwestli-

cher Lage des Gemeindegebietes der Gemeinde Gelting im Bereich „Georg-

Asmussen-Weg“ bestehend aus dem Text und der Planzeichnung, erlassen: 

 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  

23. Januar 1990, zuletzt geändert mit Bekanntmachung der Neufassung vom  

21. November 2017 (BGBl. I S 3786). 

 

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom                

23. September 2004, zuletzt geändert mit Bekanntmachung der Neufassung 

vom 03. November 2017 (BGBl. I S 3634). 

 

 Die Aufhebungssatzung gilt für den Bereich, der in der beigefügten Plan-

zeichnung festgesetzt ist.  

Die Planzeichnung ist Bestandteil der Aufhebungssatzung. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb 

des Geltungsbereiches der Aufhebungssatzung künftig nach dem Einfügungs-

gebot gemäß § 34 BauGB bewertet wird. 

 

 

Aufhebungssat zung  

der Gemeinde Gelting 

 

 

Bebauungsplan Nr. 3 
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Verfahrensstand: 

 
 Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes (§ 2 (1) BauGB) 

 Planungsanzeige Landesplanung (§ 1 (4) BauGB, § 11 LaPlaG) 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

 Frühzeitige Unterrichtung der Behörden (§ 4 (1) BauGB) 

 Entwurfsbeschluss  

 Auslegungsbeschluss 

 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (2) BauGB) 

 Beteiligung der Behörden (§4 (2) BauGB)  

 Aufhebungsbeschluss (Satzung) (§ 10 (1) BauGB) 

 Andere: __________ 

 

 

 

BEGRÜNDUNG 
gemäß § 2a BauGB 

 
 

Gemeinde Gelting 

 
 



Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting   

 

            
 
Begründung zum Bauleitplanentwurf gemäß § 2a BauGB  S e i t e  | 1 
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Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting   

 

            
 
Begründung zum Bauleitplanentwurf gemäß § 2a BauGB  S e i t e  | 2 
   

 

 

1. Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Gelting muss aufgrund von Formfehlern als 

rechtsunwirksamer „Nummernplan“ angesehen werden. Aufgrund dessen hat die Ge-

meinde sich nun dazu entschlossen, den Bebauungsplan formell ersatzlos aufzuheben, 

da das Plangebiet seit geraumer Zeit bereits bebaut ist und das Erfordernis der verbind-

lichen Bauleitplanung an dieser Stelle nicht länger existiert. Künftige Bauvorhaben wer-

den nach § 34 BauGB bewertet und genehmigt werden. 

 

Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des Baugesetzbuches über die Aufstel-

lung von Bebauungsplänen auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Somit 

werden die formellen Gegebenheiten des Standardverfahrens zur Aufstellung eines Be-

bauungsplanes auch in diesem Fall gewahrt.  

 

Die Gemeindevertretung hat am 28.08.2019 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan 

Nr. 3 ersatzlos aufheben zu wollen. 

 

Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zu den Aufhebungsunterlagen erfolgte am 

28.01.2020. 

 

Es gelten die formellen Gegebenheiten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes im Stan-

dardverfahren. 

 

Sämtliche Verfahrensschritte wurden form- und fristgerecht durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting   

 

            
 
Begründung zum Bauleitplanentwurf gemäß § 2a BauGB  S e i t e  | 3 
   

 

 

2. Planungserfordernis 

Der Gemeinde Gelting liegt für das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 3 eine Bauan-

frage vor, im Rahmen derer eine bisher nicht bebaute Restfläche bebaut werden soll. In 

der Regel ergibt sich die Zulässigkeit des Vorhabens dabei aus dem geltenden Bebau-

ungsplan, in diesem Falle der Bebauungsplan Nr. 3.  

 

Die gewählten Festsetzungen hinsichtlich der Baulinien und Positionierung der baulichen 

Anlagen widersprechen dem Bauvorhaben jedoch, was eine Änderung des Bebau-

ungsplanes sinnvoll erscheinen lassen würde, da die ursprünglich gewählten Festsetzun-

gen aus den 1960er Jahren nicht mehr als zeitgemäß angesehen werden können. Eine 

Änderung des Bebauungsplanes ist jedoch rechtlich nicht möglich, da der Bebauungs-

plan Nr. 3 der Gemeinde Gelting aufgrund von Formfehlern als rechtsunwirksamer 

„Nummernbebauungsplan“ angesehen werden muss, da es ihm an einer hinreichen-

den Gebietsbeschreibung mangelt. 

Grundsätzlich ist hierbei festzuhalten, dass die Änderung eines objektiv rechtsunwirksa-

men Bebauungsplans auch unwirksam ist.  Zwar werden Änderungen von Bebauungs-

plänen als eigenständige Satzungen angesehen, jedoch gilt der Ursprungsbebauungs-

plan als Bezugsgrundlage.  

 

„Richtet sich ein Normenkontrollantrag auf die Feststellung der Nichtigkeit oder der Un-

wirksamkeit der Änderung eines Bebauungsplanes, so darf das Normenkontrollgericht 

nicht ohne Antrag den ursprünglichen Bebauungsplan (oder - wie hier - eine vorange-

gangene Änderung des Bebauungsplanes, mit der die angegriffene Änderungssatzung 

inhaltlich zusammenhängt) zum Gegenstand seiner Nichtigkeits- oder Unwirksamkeits-

feststellung machen. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der ursprünglichen Satzung 

prüft es von sich aus nur als Vorfrage der Gültigkeit der mit dem Normenkontrollantrag 

angegriffenen (Änderungs-)Satzung.“  

(BVerwG, Urteil vom 16. Dezember 1999 – 4 CN 7/98 –, BVerwGE 110, 193-203) 

 

Das Besondere dabei ist jedoch, dass die Festsetzungen des Ursprungsplanes trotz Un-

wirksamkeit des Bebauungsplanes weiterhin eine bauordnungsrechtliche Verbindlich-

keit auslösen. Das bedeutet konkret, dass eine Änderung des Bebauungsplanes zwar 

aus oben genannten Gründen rechtlich nicht zulässig ist, die bauordnungsrechtliche 

Verbindlichkeit an die getroffenen Festsetzungen jedoch weiterhin gilt.  

 

Um also künftig bauliche Änderungen des Gebietes zuzulassen, ist es unumgänglich, 

den Bebauungsplan Nr. 3 aufzuheben. Da es sich an diesem Standort inzwischen seit 

langer Zeit um ein vollständig bebautes Wohngebiet handelt, wird sich die Zulässigkeit 

künftiger Bauvorhaben fortan aus dem § 34 BauGB ergeben. 

 

 



Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting   
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3. Lage des Gebietes und bestehende Nutzung 

 

Quelle: Digitaler Atlas Nord 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 befindet sich in nordwestlicher Lage 

des Gemeindegebietes der Gemeinde Gelting im Bereich „Georg-Asmussen-Weg“ auf 

einer Fläche von rund 1 ha. Aufgrund der Tatsache, dass der Bebauungsplan Nr. 3 be-

reits aus den 1960er Jahren stammt, ist das Gebiet bereits seit langer Zeit bebaut und im 

Sinne des Bebauungsplanes wohnbaulich genutzt. Der Bebauungsplan hat seinen Nut-

zen somit erfüllt und ist nicht länger erforderlich. 

 

4. Auswirkungen der Aufhebung des Bebauungsplanes 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes hat keinerlei signifikante Wirkung auf das Plan-

gebiet. Dies gilt sowohl für städtebauliche als auch für naturschutzfachliche Belange. 

Durch die Tatsache, dass das Plangebiet im Sinne des Bebauungsplanes Nr. 3 bereits 

seit langer Zeit vollends bebaut ist, ergibt sich für künftige Bauvorhaben innerhalb des 

Gebietes die Zulässigkeitsbeurteilung nach § 34 BauGB. Dabei gelten die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes fortan nicht mehr, was zweifelsohne zu einem höheren Gestal-

tungsspielraum führt. Jedoch werden ausschließlich bauliche Maßnahmen genehmigt, 

welche sich in das bestehende Baugebiet einfügen. Somit bleibt der Gebietscharakter 

auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes langfristig erhalten und signifikant tiefer-

gehende Eingriffe in die naturschutzfachlichen Schutzgüter werden ebenfalls nicht er-

möglicht. Zwar werden durch Lösung von den bisherigen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes weitergehende Eingriffe, etwa durch Überschreitung der Baulinien oder zu-



Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Gemeinde Gelting   

 

            
 
Begründung zum Bauleitplanentwurf gemäß § 2a BauGB  S e i t e  | 5 
   

 

sätzliche Versiegelungen grundsätzlich ermöglicht, jedoch werden diese Vorhaben sich 

in das Plangebiet einfügen und aufgrund der vorhandenen wohnbaulichen Nutzung 

des Gebietes vernachlässigbar sein.  

Die Aufhebung des Bebauungsplanes führt demnach zu einer Lösung bisheriger Festset-

zungen und Ermöglichung baulicher Vorhaben und Veränderungen in einem städte-

baulich und naturschutzfachlich verträglichen Maß aufgrund der bestehenden wohn-

baulichen Prägung des Gebietes. Ferner ist die Aufhebung des Bebauungsplanes aus 

rechtlicher Sicht als durchweg positiv zu werten, da die bisherige Gemengelage zwi-

schen der Unwirksamkeit des Planes auf planungsrechtlicher Ebene und zeitgleicher 

rechtlicher Bindung der Festsetzungen auf bauordnungsrechtlicher Ebene aufgelöst 

wird. 

Somit entsteht mit Auflösung des Bebauungsplanes ein Plangebiet nach § 34 BauGB. 

 

5. Umweltprüfung 

Durch Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 wird die bauordnungsrechtliche Bindung 

an die bisherigen Festsetzungen aufgehoben und erweiterte Eingriffe innerhalb des 

Plangebietes werden ermöglicht. Aufgrund der bestehenden wohnbaulichen Nutzung 

des Plangebietes wird es jedoch nicht zu einem signifikanten Anstieg der Eingriffsmög-

lichkeiten kommen, da künftige Bauvorhaben dem Einfügungsgebot nach § 34 BauGB 

unterliegen.  

 

Auf die Inhalte des beiliegenden Umweltberichtes wird an dieser Stelle verwiesen. Der 

Umweltbericht ist Teil der Begründung. 

 

6. Durchführung der Maßnahme 

Die Gemeinde Gelting führt die Aufhebung des Bebauungsplanes durch. 

 

Die Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2020 gebilligt. 

 

 

Gelting, den   

 

 

 

Bürgermeister/-in 

 

 
Anlage: Bebauungsplan Nr. 3  
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1. Einleitung 
 
Die Gemeinde Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg plant die Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 3. Gemäß § 2a BauGB sind beim Aufstellungsverfahren von 
Bebauungsplänen und ebenso bei deren Aufhebung (§ 2a Abs. 4 BauGB) im 
Rahmen einer Umweltprüfung die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Die auf Grund 
der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind 
dann in einem Umweltbericht darzulegen. Der vorliegende Umweltbericht übernimmt 
diese Aufgabe und bildet einen gesonderten Teil zur Begründung der Aufhebung des  
Bebauungsplanes. Der Bericht wurde von der Gemeinde Gelting beim Planungsbüro 
B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund mit Sitz in Schleswig in Auftrag gegeben. 
Der vorliegende Umweltbericht folgt in seinem Aufbau und in der Abschichtung der 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 
und den §§ 2a und 4c des BauGB (vom 05/2017).  
 
 
 
1.1. Kurzdarstellung der Inhalte und wichtigsten Ziele des Bauleitplanung   
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 erfolgt auf Grundlage des Beschlusses in 
der Gemeindevertretersitzung. Die Aufhebung wird erforderlich, da der aus den 
1960iger Jahren stammende Bebauungsplan (Nummernbebauungsplan) auf Grund 
eines Formfehlers rechtsungültig ist. Die Planungsinhalte dieses Planes, also die 
Bebauung des Plangeltungsbereiches mit Wohnhäusern ist seit Jahren weitgehend 
abgeschlossen. Für ein bisher unbebautes Teilgrundstück in dem B-Gebiet liegt 
aktuell eine Bauanfrage vor. Die Zulässigkeit dieses Vorhabens ergibt sich aus dem 
geltenden Bebauungsplan, da dieser aber formal ungültig ist ergibt sich für eine 
Rechtssicherheit des Bauvorhaben nur die Möglichkeit einer Aufhebung des alten B-
Planes und eine Neuaufstellung eines B-Planes oder aber die Aufhebung des alten 
B-Planes und die Zulässigkeit künftiger Bauvorhaben dann aus dem § 34 des 
Baugesetzbuches „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile“ abzuleiten. Die Gemeinde hat sich, da die Bebauung des 
Gebietes weitgehend abgeschlossen ist, für Letzteres entschieden. 
 
Die Fläche des Gültigkeitsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 3 liegt in 
nordwestlicher Lage des Gemeindegebietes und umfasst die Bebauung am „Georg-
Asmussen-Weg“ (vgl. auch Abb. 1).  
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Abb. 1: Grobe Lage des B-Plangebietes Nr. 3 am „Georg-Asmussen-Weg“ in Gelting 
 
Das rund 1,0 ha große Baugebiet ist derzeit mit 12 Einfamilienhäusern samt 
Nebengebäuden bebaut, die Plangebietsgrenzen können der Abbildung  2 
entnommen werden.     
 

  Abb. 2: Grenzen des B-Plangebietes Nr. 3 am „Georg-Asmussen-Weg“ (ohne  
                Maßstab, aus IGN 2019)  
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Bedarf an Grund und Boden 
Da das Gebiet bereits seit Jahren bebaut ist erfolgt durch Aufhebung des B-Planes 
kein erneuter Bedarf an Grund und Boden. Durch eine Verdichtung des Gebietes im 
Rahmen der durch § 34 BauGB zulässigen Bebauung wird nur eine zu 
vernachlässigende Versiegelung erzielt, deren naturschutzfachliche Bedeutung 
irrelevant ist. 
  
1.2. Vorhabensalternativen  
 
Vorhabensalternativen bestehen nicht, da der B-Plan Nr. 3 (Nummernplan)  aus den 
1960iger Jahren rechtsungültig ist. Zur Schaffung  rechtlicher Planungssicherheit 
muss der bestehende B-Plan aufgehoben werden. 
  

 
1.3. Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
       Umweltschutzes einschließlich ihrer Umsetzung im B-Plan 
 
Gesetze 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch BauGB 
(insbesondere die Paragraphen 1 (6) Nr. 7 Belange des Umweltschutzes, § 1a 
Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2(4) Umweltprüfung, 2a 
Umweltbericht, 6 (5) Zusammenfassende Erklärung sowie die Anlage zu § 2 (4) und 
§ 2a Inhalt des Umweltberichtes), der Landesbauordnung LBO und der  
Baunutzungsverordnung BauNVO sind ferner speziell für den vorliegenden 
Umweltbericht folgende Gesetze und Verordnungen bzw. Erlasse relevant und 
verwendet worden: 
  
Für den Natur- und Artenschutz: 

 das Landesnaturschutzgesetz LNatschG (insb. § 8a Verhältnis zum Baurecht, 
§21 geschützte Biotope und dies in Verbindung mit der Biotopverordnung 
BiotopV, § 27 a regelt die Gehölzpflege mit vom BNatSchG abweichenden 
Fristen für Arbeiten an Gehölzen),  

 das Bundesnaturschutzgesetz BNatschG und hier insbesondere § 21 
Verhältnis zum Baurecht sowie §§ 30 und 39-44 mit Regelungen zum Biotop- 
und Artenschutz sowie §34 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines europäischen 
Vogelschutzgebietes, 

 das Landeswaldgesetz LWaldG zur Klärung der Frage, ob Wald betroffen sein 
wird und 

 das Landeswassergesetz LWG zur Klärung ob Gewässer betroffen sind und 
wie die Ableitung von Oberflächenwasser erfolgen darf und Berücksichtigung 
des Hochwasserschutzes, 

 Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Erlass 
des Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes S-H. 

 
Für den allgemeinen Umweltschutz: 

 das Bundesimmissionschutzgesetz BImSchG zur Sicherung der allgemeinen 
Anforderungen an gesundes Wohnen hier:  § 1 Abs. 6 Nr 1 BauGB -  

 die Straßenverkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV 
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 die TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm,  
 
für den Bodenschutz: 

 das Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG, dies  findet Anwendung, sofern 
die 9. Vorschrift des Bauplanungs- und Bauordnungsrecht Einwirkungen auf 
den Boden nicht regeln (§1 Abs. 1 BBodSchG). 

 
Und für das kulturelle Erbe: 

 Denkmalschutzgesetz DSchG zur Sicherung kultureller Denkmäler vor dem 
baugedingten Zugriff 

 
Gemeindliche Planungen 
Der gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt das Plangebiet ebenso wie der 
Landschaftsplan (MASSHEIMER 1997) als Wohnbaufläche dar.  
 
 
2. Beschreibung der Umweltprüfung  
 
2.1. Räumliche und inhaltliche Abgrenzungen 
 
Der Untersuchungsrahmen zur Ermittlung des Basisszenarios vorliegender Prüfung 
umfasst den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 3 der Gemeinde Gelting.  
 
 
2.2. Angewandte Methoden / Untersuchungsmethoden 
 
Grundlage für die Bewertung der Leistungen des Naturhaushaltes für den Arten- und 
Biotopschutz ist eine aktuelle, flächendeckende Kartierung der Biotoptypen und der 
Strukturmerkmale des Untersuchungsgebietes und der unmittelbar angrenzenden 
Bereiche. Die Kartierung der Biotop- und Strukturtypen erfolgt gemäß der 
Standardliste Schleswig-Holstein (LLUR 2019) und wurde im Dezember 2020 
durchgeführt. In einem zweiten Schritt werden die Biotoptypen in ihrer Bedeutung als 
Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere verbal bewertet und eine 
Potenzialabschätzung für das Vorkommen von besonders geschützten Tieren und 
Pflanzen, also von Tier- und Pflanzenarten des Anhanges IV der FFH-RL und für 
europäische Vogelarten vorgenommen.   
Für die Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen wurden Ausführungen und 
landschaftsökologische Daten des Landschaftsplanes (MASSHEIMER 1998) 
berücksichtigt. 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser wurde die 
Bodenkarte Schleswig-Holstein, die Hydrogeologische Übersichtskarte von 
Schleswig-Holstein sowie die Bearbeitung zu den Böden Schleswig-Holsteins (LLUR 
2012) herangezogen. 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen bei Durchführung des Projektes erfolgt 
verbal argumentativ. Dabei werden drei bzw. vier Stufen unterschieden: keine, 
geringe, mittlere und erhebliche (vgl. z.B. RASSMUS, HERDEN, JENSEN, RECK & 
SCHÖPS 2003 oder KAISER 2017).  
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2.3. Hinweise zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung erforderlicher 
Informationen 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung von Informationen oder bei 
Auswertungen von Informationen haben sich nicht ergeben. 
 
 
3. Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes, Bestandsaufnahme und 
    Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 
 
Im Folgenden sollen der derzeitige Umweltzustand und der Bestand des 
Plangebietes und seines unmittelbaren Umfeldes hinsichtlich der relevanten 
Schutzgüter und umweltschutzrelevanten Belangen kurz beschrieben werden.  
Unmittelbar nach der Bestandsanalyse schließt sich jeweils die Prognose der 
Umweltauswirkungen bei Realisierung der Maßnahme gemäß Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 (1) an, es sei aber darauf verwiesen, dass die Baumaßnahmen 
abgeschlossen sind und nur eine Prüfung hinsichtlich der Aufhebung des B-Planes 
erfolgt.  
 
 
3.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 
 
3.1.1. Bestand 
Da im Rahmen einer Umweltprüfung insbesondere die Auswirkungen relevant sind, 
die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, wird 
eine Analyse und Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch in 
Anlehnung an JESSEL & TOBIAS (2002) durchgeführt, die sich an den Funktionen  

 Wohn- und Wohnumfeldeigenschaften,  

 Erholungseignung und Wohlbefinden sowie  

 Gesundheit orientieren.  
Derzeitig wird das Plangebiet bereits als Wohngebiet genutzt und ist schon langfristig 
in das Wohnumfeld der Gemeinde und dem Wohngebiet der Gemeinde zuzuordnen. 
Die Bedeutung des Gebietes für die Wohn- und Wohnumfeldeigenschaften wird 
folglich als gut bis sehr gut eingestuft. 
Für die Erholungseignung und für das Wohlbefinden im Allgemeinen bietet das 
Plangebiet geringe Eignung, da ihm entsprechende Einrichtungen wie Spazier- oder 
Wanderwege fehlen. Durch die Bebauung des Gebietes mit klassischen 
Wohnhäusern und Gärten / Freiflächen ist eine landschafts- und 
naturraumspezifische Erholungseignung im Gebiet nur in geringem Maße gegeben. 
Mit hoher Eignung muss jedoch das nähere und weitere Umfeld des Wohngebietes 
eingestuft werden, die unmittelbare Nähe zur Ostsee mit diversen Rad- und 
Wanderwegstrukturen bietet sehr gute Erholungsmöglichkeiten.  
Eine Beeinträchtigung der Erholungseignung oder Gesundheit durch Lärm, 
Luftschadstoffe, Erschütterungen usw. ist im gesamten Plangebiet nicht gegeben. 
Außerdem sind negative Einflüsse für die Gesundheit wie hohe Luftschadstoffe, 
Gerüche oder Erschütterungen für das Plangebiet nicht bekannt. 
Der derzeitige Zustand des Schutzgutes wird somit hinsichtlich der oben genannten 
Faktoren insgesamt als gut eingestuft, die Vorbelastung des Bereiches ist gering bis 
unwesentlich. 
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3.1.2. Prognose Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 
Aufgrund der bereits bestehenden Nutzung des Bereiches als Wohngebiet ergeben 
sich keine Beeinträchtigungen des Schutzgutes, der Gesundheit und der 
Bevölkerung insgesamt.  
 
 
3.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
3.2.1. Biotoptypen und Bestand 
Der aktuelle Biotopbestand des Plangebietes sowie des unmittelbaren Umfeldes 
wurde im Rahmen einer Biotoptypenkartierung am 29.12.2019 erfasst. Es lassen sich 
die folgenden Struktur- bzw. Biotoptypen differenzieren (vgl. auch Bestandsskizze im 
Anhang):  
 
 

Biotoptyp          FFH-LRT Biotopcode      §-Schutz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Eutrophes Stillgewässer mit Gehölzsaum   (3150)     FSe   § 
2. Knick             HWy                    §  
3. Wirtschaftsgrünland mittlerer Standorte       GYy                      
4. Einzelhausbebauung im Innenbereich       SBe                        
5. Intensivacker          AAy              
6. Vollversiegelte Straßen / Weg und Parkplätze              SVs / SVu            

 
Kurzbeschreibung und Bewertung der Biotoptypen 
Im direkten Plangeltungsbereich kommen nur zwei Biotoptypen vor, einerseits die 
Einzelhausbebauung (SBe) und andererseits die vollversiegelte Straße (SVs). Bei 
den Bereichen mit Einzelhausbebauung handelt es sich um Flächen mit 
Einfamilienhäusern mit entsprechenden Gärten mit Rasenflächen, Blumenbeeten, 
Ziergehölzen, Obstbäumen und Großgehölzen. Die Bereiche werden intensiv genutzt 
und besitzen deshalb für den Biotop- und Artenschutz nur eine untergeordnete Rolle, 
ihnen wird eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz zugeordnet. 
An der nördlichen Plangebietsgrenze, zum angrenzenden Acker verläuft ein typischer 
Knick (HWy) der schleswig-holsteinischen Jungmoränenlandschaft. Der Knick weist 
eine dichte Strauchschicht auf und trägt zur Gliederung des Landschaftsbildes sowie 
zur Abgrenzung des Siedlungsraumes zur freien Landschaft bei. Der Knick ist ein 
wertvolles Bruthabitat für zahlreiche Vögel wie insbesondere Gehölzhöhlen- und 
freibrütern. Knicks besitzen eine hohe ökologische Bedeutung und sind durch §  30 
(2) Nr. 1 des BNatSchG in Verbindung mit der Biotopverordnung des Landes 
Schleswig-Holstein gesetzlich geschützt. Knicks werden mit einer besonderen 
Bedeutung für den Biotop- und Naturschutz bewertet.     
Nördlich und westlich, außerhalb des Plangeltungsbereiches schließen sich große, 
intensiv genutzte Ackerschläge (AAy) an. Intensiväcker haben nur eine geringe 
Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz, ihre landschaftsökologische Bedeutung 
ist gering und dementsprechen werden jene Bereiche mit einer allgemeinen 
Bedeutung für den Naturschutz gewertet.  
Jenseits der nordwestlichen Plangebietsgrenze fällt das Gelände stärker ab und am 
tiefsten Punkt der Geländesenke hat sich ein rund 1000 m2 großer See (FSe) 
entwickelt. Das Gewässer ist von einem dichten Gehölzsaum eingeschlossen. Im 
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Bereich des Sees sind neben schmalen Röhrichten auch dichtere Wasserlinsen-
Bestände anzutreffen, weshalb eine Zuordnung zum FFH-Lebensraumtyp 3150 
Eutrophe Stillgewässer erfolgen kann. Kleine Seen sind Lebensraum für zahlreiche 
Tiere, erwähnt werden sollen nur Amphibien, Libellen und Wasserkäfer sowie diverse 
Wasservögel. Das Stillgewässer ist ein für den Artenschutz wertvoller Lebensrum, 
gemäß § 30 (2) Nr. 1 des BNatSchG in Verbindung mit der Biotopverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein ist er gesetzlich geschützt,. Stillgewässer besitzen 
außerdem eine besondere Bedeutung für den Naturschutz. 
An der gegenüberliegenden Seite der Zufahrt zum Plangebiet und somit auch 
außerhalb des eigentlichen Plangeltungsbereiches liegt eine durch Gräser geprägte 
Grünlandfläche, die als intensiv genutztes Wirtschaftsgrünland (GYy) eingestuft wird. 
Diese Fläche besitzt auf Grund des Nutzungsdruckes nur eine sehr eingeschränkte 
Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz, ihr wird eine allgemeine Bedeutung für 
den Naturschutz beigemessen.  
 
Zusammenfassung 
Im unmittelbaren Plangebiet befinden sich mit der Einzelhausbebauung und der 
vollversigelten Straße nur Lebensräume mit intensivem Nutzungsdruck und einer 
allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz. Angrenzend an den 
Plangeltungsbereich lassen sich aber mit dem Knick (HWy) und dem Stillgewässer 
(FSe) gesetzlich geschützte Lebensräume mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz finden.  
   
 
3.2.2. Prognose Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
Da das Plangebiet bereits in den 1960er Jahren weitgehend bebaut wurde, kommt 
es im Plangeltungsbereich zu keiner wesentlichen Veränderung des gegenwärtigen 
Zustandes. Im Plangeltungsbereich liegen überdies nur  Lebensräume mit einer 
allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz. Gesetzlich geschützte und 
Lebensbereiche mit besonderer Bedeutung sind nur außerhalb des 
Plangeltungsbereiches vorhanden. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes durch Aufhebung des B-Planes kann nicht prognostiziert werde. 
 
 
3.2.3. Besonderer Artenschutz    i.S.d. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Bezüglich des Artenschutzes ist der § 44 BNatSchG zu beachten, der in Absatz 1 für 
die besonders geschützten und die streng geschützten Tiere und Pflanzen 
unterschiedliche Zugriffsverbote beinhaltet.  
Da es durch die Änderung der Bauleitplanung nicht zu einer Veränderung der 
Lebensbedingungen kommt, kann eine weitere Prüfung der besonders oder streng 
geschützten Arten und der europäischen Vogelarten entfallen. 
 

 
 
3.3. Natura-2000-Gebiet 
Der Plangeltungsbereich liegt weit außerhalb eines FFH-Gebietes. Das 
nächstgelegene Gebiet ist das an der Ostsee liegende FFH-Gebiet Nr. 1123-393 
„Küstenbereich Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“ sowie das EU-
Vogelschutzgebiet 1123-491 zu dem sich jeweils ein Abstand von rund 1,5 km ergibt.  
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Relevante Wirkfaktoren durch das geplante Vorhaben gegenüber den 
Schutzgebieten ergeben sich angesichts des großen Abstandes zu den Bereichen 
sowie unter Berücksichtigung des weitgehend fehlenden Eingriffs bei einem bereits 
bestehenden Bebauung nicht. 
 
 
3.4. Schutzgut Boden 
 
3.4.1. Bestand 
Das Plangebiet liegt im schleswig-holsteinischen Hauptnaturraum „Östliches 
Hügelland“ und im Subsystem Angeln (STEWIG 1982). Bodenbildendes 
Ausgangsmaterial des Untersuchungsgebietes ist dementsprechend eiszeitlicher 
Geschiebemergel, aus dem im Zuge der postglazialen Bodenbildung die sogenannte 
Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerdele) entstanden ist (Bodenkarte 
Schleswig-Holstein 1979). Im Bereich der Siedlungsflächen, der Wege und der 
Straße kommen aber überwiegend aus anthropogene Aufschüttungsböden 
(Kulturböden) vor.  
Im Plangebiet befinden sich keine seltenen oder schützenswerten Bodentypen 
(LLUR 2012, Böden Schleswig-Holsteins). Durch die vorherrschende Bodenart Lehm 
und sandiger Lehm ergibt sich eine gute Wasser- und Nährstoffkapazität der Böden. 
Zur landwirtschaftlichen Nutzung und insbesondere ackerbaulichen Nutzung sind sie 
gut tauglich und benötigen in der Regel nur eine gemäßigte Nährstoffzufuhr bzw. 
Düngung und kaum zusätzlich Wässerung. Gegenüber Schadstoffen und 
Schadstoffeinträgen sind die Böden vergleichsweise unsensibel.    
Bodenverunreinigungen oder Altlasten sind für das Plangebiet  derzeit nicht bekannt, 
es liegt kein Eintrag im Boden- und Altlastenkataster des Kreises vor.  
 
 
3.4.2. Prognose 
Da die Bebauung des Plangebietes bereits abgeschlossen ist, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut. 
 
 
3.5. Schutzgut Wasserhaushalt 
 
3.5.1. Bestand 
 
Stehende Oberflächenwasser lassen sich im unmittelbaren Plangebiet nicht 
beobachten, allerdings befindet sich an der nordwestlichen Plangebietsgrenze, in 
einem Abstand von rund 15 zur Grenze ein Stillgewässer (vgl. Bestandskizze im 
Anhang). Fließende Gewässer liegen im Plangebietsbereich nicht vor. 
 

3.5.2. Prognose 
Ein direkter Eingriff in Oberflächengewässer oder das Grundwasser erfolgte durch 
die Planung nicht, eine Beeinträchtigung ist somit ausgeschlossen. 
 
3.6. Schutzgut Klima und Luft 
 
3.6.1. Bestand 
Allgemein gilt das Klima in Schleswig-Holstein als feucht-temperiert, gemäßigt und 
windreich. Dies gilt grundsätzlich auch für das Gemeindegebiet von Gelting. Dabei  
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liegen die Jahresniederschlagssummen  mit rund 875 mm (www.dwd.de) im 
Landesvergleich etwas höher. Starkregenereignisse liegen für das 
Bearbeitungsgebiet Normal verteilt vor, besonders regenreich ist der Monat Oktober 
mit rund 96 mm, der regenärmste Monat mit durchschnittlich 42 mm ist der April. Im 
Gebiet herrschen West- und Südwestwinde vor, die eine mittlere Stärke von rund 5 
m/sec aufweisen. Die Luftqualität ist für das gesamte Gemeindegebiet als unbelastet 
zu bezeichnen. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 8°C, der wärmste Monat ist, mit 
durchschnittlich 19,7°C, der Juli und der kälteste Monat der Februar mit einem 
Langjahresmittel von -2,2°C. 
Das Plangebiet weist keine Flächen auf, die für die Kaltluftentstehung und/oder -aus-
tauschfunktionen oder siedlungsklimatische Austauschfunktion von besonderer 
Relevanz sind. Allgemeine Information zur Situation der Luftqualität in der Region 
liegen nicht vor, werden aber wegen der freien Luftzirkulation und geringen 
Emittentensituation als unbedenklich eingestuft. 
 
 
3.6.2. Prognose 
Eine Veränderung der klimatischen Bedingungen erfolgt nicht, erhebliche 
Auswirkungen durch das Planvorhaben können ausgeschlossen werden. 
 
   
3.7. Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild 
 
3.7.1. Bestand 
Das Plangebiet ist hinsichtlich des Landschaftsbildes durch Wohnbebauung geprägt. 
Lediglich die im Norden und Westen angrenzenden Bereiche mit den weiten 
Ackerschlägen und dem eingelagerten Stillgewässer mit Gehölzsaum werden als 
etwas naturnäher eingestuft und liefern dem Betrachter zusätzliche 
Landschaftsstrukturen.  
Insgesamt sind das Plangebiet und sein näheres Umfeld aber durch Wohnbebauung 
und vergleichsweise enge Blickbeziehungen mit wenigen naturnahen 
Landschaftselementen charakterisiert. Das Landschaftsbild wirkt für den Betrachter - 
mit Ausnahme der Bereiche am Stillgewässer - insgesamt als wenig landschafts- 
bzw. naturraumuntypisch. 
Die Eigenart, Vielfalt und Schönheit  des Orts- und Landschaftsbildes des 
Siedlungsbereiches wird aus dargelegten Gründen und in Anlehnung an JESSEL & 
TOBIAS (2002)  als gering (Stufe 2) eingestuft (5-stufige Skala: sehr gering=1 bis 
sehr hoch=5) und gilt damit gegenüber Eingriffen und Veränderungen als 
unempfindlich.   
 
3.7.2. Prognose 
Durch die Aufhebung des B-Planes ergeben sich keine Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild, erheblichen Auswirkungen sind ausgeschlossen. 
 
 
3.8. Kultur- und sonstige Sachgüter 
  
3.8.1. Bestand 
Das gesamte Plangebiet befindet sich außerhalb eines „archäologischen 
Interessengebietes“ in dem mit archäologischen Denkmalen zu rechnen wäre. 
Angesichts der überwiegend vorhandenen anthropogenen Aufschüttungsböden wird 

http://www.dwd.de/
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die Wahrscheinlichkeit bei Bodenaushubarbeiten auf Kulturgüter zu stoßen allerdings 
als sehr gering eingestuft.  
Es wird in diesem Zusammenhang  aber auf § 15 DSchG verwiesen: „Wer 
Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der Oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen“ 
Weitere Kultur- oder Sachgüter befinden sich nicht im Plangeltungsbereich. 
  
3.8.2. Prognose 
Durch Aufhebung des B-Planes erfolgt keine relevante Veränderung für Kultur- oder 
sonstige Sachgüter und eine erhebliche Beeinträchtigung wird sicher 
ausgeschlossen. 
 
 
3.9. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die betrachteten Schutzgüter können sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße 
beeinflussen. Beispielsweise wird durch den Verlust von Freiflächen auch der Anteil 
an Vegetationsflächen reduziert, wodurch indirekt das Kleinklima beeinflusst werden 
kann.  
Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ 
verstärkende oder summierende Wechselwirkungen wird im vorliegenden Fall nicht 
erwartet. 
 
 
3.9. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Pangebiete und grenzüberschreitende Wirkungen 
Da im Plangeltungsbereich keine Veränderungen gegenüber dem derzeitigen 
Zustand vorgenommen werden, können kumulierende Auswirkungen sicher 
ausgeschlossen werden. 

 
 

3.10. Auswirkungen durch schwere Unfälle oder Katstrophen 
Durch die beabsichtigte Aufhebung eines B-Planes werden keine Vorhaben zulässig, 
die für schwere Unfälle oder Katastrophen anfällig oder relevant sind. Auswirkungen 
durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind somit nicht zu erwarten.    
 
 
3.11. Anfälligkeit  gegenüber den Folgen des Klimawandels  
Eine besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels ist in dem 
Vorhaben nicht erkennbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufbebung B-Plan Nr.3                                                                                   Gemeinde Gelting 

                                                                                                                              Seite 13 von 17 

 

 
4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei   
Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde der bestehende und rechtsungültige B-
Plan erhalten bleiben.  
 
 
 
 
5. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
 
Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
6. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt bei Umsetzung der Planung (Monitoring) 
 
Die Überwachung der Umweltauswirkungen dient der Überprüfung der planerischen 
Aussagen zu prognostizierten Auswirkungen, um erforderlichenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder Umsetzung vorzunehmen 
oder mit ergänzenden Maßnahmen auf unerwartete Auswirkungen reagieren zu 
können. Zu überwachen sind - gemäß § 4 BauGB - nur die erheblichen 
Umweltauswirkungen und insbesondere die unvorhersehbaren Umweltauswirkungen. 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind  durch die Änderung der Bauleitplanung nicht 
zu erwarten, auf eine Überwachung kann dementsprechend verzichtet werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufbebung B-Plan Nr.3                                                                                   Gemeinde Gelting 

                                                                                                                              Seite 14 von 17 

 

 
 
7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Gemeinde Gelting plant die Aufhebung des rechtsungültigen B-Planes Nr. 3. 
Dieser soll, da die Bebauung des Gebietes abgeschlossen ist, ersatzlos entfallen. 
Künftige Bauvorhaben, die angesichts der fast vollständig ausgeschöpften Bebauung 
der Grundstücke, nur noch kleinflächig ausfallen könnten, werden dann nach § 34 
BauGB bewertet und ggf. genehmigt. 
 
Der rechtsungültige Bebauungsplan Nr. 3 umfasst ein rund 1,0 ha großes Areal am 
nordwestlichen Rand des Geltinger Siedlungskerns und liegt am „Georg-
AsmussenWeg“.  
 
Das Areal wird durch Wohnbebauung mit überwiegend Einfamilienhäusern und den 
dazugehörigen Gärten mit Rasen- und Ziergehölzflächen geprägt.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes wird eine Bestandsanalyse der 
relevanten Schutzgüter bzw. der natürlichen Ressourcen durchgeführt und die 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens prognostiziert. Die relevanten Schutzgüter 
sind insbesondere: 

 Mensch 

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Natura-2000-Gebiet 

 Boden 

 Wasserhaushalt 

 Klima und Luft sowie 

 Landschaft und Landschaftsbild 

 Kultur- und sonstiger Sachgüter einschließlich ihrer 

 Wechselwirkungen 
 
Für alle Schutzgüter und umweltrelevante Ressourcen und Belange kann keine 
erhebliche Beeinträchtigung durch die Aufhebung des B-Planes Nr. 3 prognostiziert 
werden. 
 
 
 
Aufgestellt:  Schleswig, im Januar  2020 
  Dipl.-Biol. Dr. Ayna Dannenberg 
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1. Plangrundlagen 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Im Ortsteil Stenderup, in der Straße An de Diek 13 befindet sich der Familienbetrieb der Tisch-

lerei Pfeiffer. Der Betrieb wurde 1986 vom Tischlermeister Karl Pfeiffer gegründet. Seinerzeit 

wurden hauptsächlich Bau- und Möbeltischlerarbeiten ausgeführt. Durch stetige Fortbildungen 

und Erweiterungsmaßnahmen wurde das Leistungsspektrum ausgebaut und gefestigt. Mittler-

weile wurde die Betriebsform zur GmbH & Co. KG geändert. Am 01.01.2017 hat der Firmen-

gründer, Herr Karl Pfeiffer die Geschäftsführung an seinen Sohn, Tim Pfeiffer übergeben. 

Aktuell liegen Ausübungsberechtigungen im Tischler-, Zimmerer- und Glaserhandwerk sowie 

für Bootsreparaturen vor. Die Anzahl der Beschäftigten der Tischlerei ist mittlerweile auf fünf-

zehn Personen angewachsen: zwei Geschäftsführer, sieben Gesellen, drei Bürokauffrauen in 

Teilzeit sowie drei Lehrlinge. Der Fuhrpark umfasst acht Fahrzeuge, das Einzugsgebiet reicht 

bis Flensburg und Eckernförde, der Schwerpunkt liegt jedoch in einem 15 km-Radius um den 

Betriebsstandort. 

Mit dem Ausbau des Leistungsspektrums rund um Bootsreparaturen wird eine Ausweitung des 

Betriebsgeländes erforderlich. Dazu eignen sich in erster Linie die Flächen, die sich westlich 

und südlich an das Betriebsgrundstück bzw. an das Gebiet des rechtskräftigen Bebauungs-

plans Nr. 9 „Ziegelei“ anschließen. Zusätzlich zu dem vorhandenen Betriebsgebäude sollen 

drei neue Fertigungshallen mit einer Grundfläche von jeweils 1.250 m², ein Gebäude für La-

gerhaltung und Zubehörverkauf, Mitarbeiter- und Wohnmobilstellplätze sowie Lager- und Ran-

gierflächen entstehen. Der Standort des bisherigen Regenrückhaltebeckens, der sich direkt 

westlich des bestehenden Betriebsgebäudes befindet, wird in Richtung Südwesten in den Be-

reich der Flurstücke 160 und 164 verlegt und dem künftigen Bedarf entsprechend vergrößert. 

Dieses Gesamtvorhaben erstreckt sich auf Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 9 sowie auf 

Flächen, die im Außenbereich gem. § 35 BauGB liegen. Da das Vorhaben im Rahmen des 

bisher geltenden Planungsrechtes nicht zulässig wäre, wird die Änderung der vorhandenen 

Bauleitpläne erforderlich. Mit der Erweiterung des Tischlereibetriebs sind die Änderung des 

Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans er-

forderlich. Dem entsprechend hat die Gemeinde Gelting in ihrer Sitzung am 26.11.2018 die 

Aufstellungsbeschlüsse für die 21. Änderung des Flächennutzungsplans sowie für die 4. vor-

habenbezogene Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 gefasst. Beide Bauleitpläne werden 

gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren aufgestellt. 

Mit Abschluss eines Durchführungsvertrags verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber 

der Gemeinde Gelting zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und 

zur Übernahme der Kosten, die durch das Vorhaben verursacht werden.  

Auf den Landschaftsplan der Gemeinde Gelting wird im Umweltbericht, Kap. 4.1.2.9 „Fachpla-

nungen“, eingegangen.  
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1.2 Planungsbedarf 

Die Tischlerei Pfeiffer hat sich neben den klassischen Leistungsspektren die Ausübungsbe-

rechtigung für den Bereich der Bootsreparaturen und aller damit zusammenhängenden Ser-

vicedienstleistungen erworben. Dieses Tätigkeitsfeld bietet sich aufgrund der Nähe zur Küste 

und einer deutlich gestiegenen Nachfrage für diese Leistungen an, die zudem schwerpunkt-

mäßig im Winterhalbjahr nachgefragt werden. Der Vorhabenträger hat bei den vielen 

Yachtclubs in der Umgebung das Interesse bzw. den Bedarf ermittelt. In diesem Zusammen-

hang wird auf die entsprechenden Ausführungen in der Betriebsbeschreibung verwiesen, die 

der Begründung zur 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 als Anlage 

Nr. 1 beigefügt ist.  

Damit einhergehend erfordert das Angebot der Bootsreparaturen wie auch der Abbund, d.h. 

das maßgerechte Anreißen, Bearbeiten, Zusammenpassen und Kennzeichnen von Schnitt- 

und Rundholz für Tragwerke, Bauteile und Einbauteile im Zimmerhandwerk, einen Aufriss, d.h. 

eine vereinfachte Zeichnung im Maßstab 1 : 1. Für diese Arbeitsweise wie auch für die Holz- 

und Plattenlagerung mit einem erhöhten Flächenbedarf ist der Bau der drei Fertigungshallen 

erforderlich. In den gedämmten und beheizten Hallen ist ein Arbeiten auch während des Win-

terhalbjahres möglich, so dass der Betrieb für das gesamte Jahr besser ausgelastet ist und 

damit die vorhandenen und künftigen Arbeitsplätze dauerhaft gesichert sind. Weitere Ausfüh-

rungen zum Planungsbedarf sind der beiliegenden Betriebsbeschreibung zu entnehmen. Für 

dieses mittelständische Unternehmen ist es ein großer Vorteil, wenn es sich am vorhandenen 

Standort erweitern kann. Eine Standortverlagerung käme aufgrund des wesentlich größeren 

Investitionsvolumens nicht in Frage. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im 

Kap. 4.5 „Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten“ verwiesen. 

 

1.3 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 21. Flächennutzungsplan-Änderung liegt im Ortsteil Stenderup, am 

südlichen Rand des Siedlungsgebietes um die Straße An de Diek und wenige hundert Meter 

südlich der Bundesstraße 199 (B199). Die nächst gelegenen Küstenabschnitte in nordwestli-

cher wie auch in östlicher Richtung liegen in einer Entfernung von ca. 3,6 km. Das Ortszentrum 

von Gelting liegt in nordwestlicher Richtung ca. 2 km entfernt. Über die B199 wird in südöstli-

cher Richtung die Stadt Kappeln in einer Entfernung von ca. 11 km und in westlicher Richtung 

das Oberzentrum Flensburg in einer Entfernung von ca. 37 km erreicht. 

Der Änderungsbereich des F-Plans hat eine Größe von ca. 2,2 ha. 

 

1.3 Raumordnungsplanung 

Im Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) ist die Gemeinde Gelting als ländlicher Zentralort (vgl. 

Ziffer 2.2.4) im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 1.4) eingestuft und nimmt folglich für ihren Ver-

flechtungsraum eine Versorgungsfunktion ein. Das Plangebiet liegt in einem Entwicklungs-

raum für Tourismus und Erholung (vgl. Ziffer 3.7.2) südlich der Bundesstraße B199.  
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Abb. 1: Ausschnitt aus dem LEP 2010 

Auch im Regionalplan für den Planungsraum V – Landesteil Schleswig von 2002 – wird Gelting 

als ländlicher Zentralort (vgl. Ziffer 6.1 (1)) im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 4.2 (1)) eingestuft. 

Allerdings wird die räumliche Abgrenzung des Zentralen Ortes durch das im Regionalplan fest-

gelegte „baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet“ bestimmt (Ziel der Raumordnung – 

siehe Ziffer 2.2 Abs. 2 LEP, Ziffer 3.1 Abs. 2 LEP-Entwurf 2018 sowie Karte und Ziffer 6.1 Abs. 

2 RPI V). Laut Karte des RPI V ist nur die Hauptortslage Gelting in das baulich zusammen-

hängende Siedlungsgebiet des ländlichen Zentralortes einbezogen. Daher soll sich der ge-

werbliche Schwerpunkt der Gemeinde Gelting in der Hauptortslage abbilden und dem entspre-

chend soll in dem abgesetzten kleineren Ortsteil Stenderup nur eine ortsangemessene ge-

werbliche Entwicklung erfolgen. Die Landesplanung hat in ihrer Stellungnahme vom 

20.09.2019 bestätigt, dass Bedenken bzgl. der Ortsangemessenheit zurückgestellt werden, 

weil es sich um die Erweiterung eines bereits bestehenden ortsansässigen Betriebes handelt. 

Der Plangeltungsbereich liegt weiterhin im Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 

und Erholung (vgl. Ziffer 5.4 (1)) und in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grund-

wasserschutz (vgl. Ziffer 5.5 (2)).  



Gemeinde Gelting 21. Änderung F-Plan Begründung 

 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf Seite 4 

 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan – Planungsraum V 

Auf den Landschaftsrahmenplan wird im Umweltbericht, Kap. 4.1.2.9 „Fachplanungen“, einge-

gangen. 

 

2. Planinhalte 

Der Plangeltungsbereich der 21. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die Flächen, 

die sich südlich und westlich an das Siedlungsgebiet An de Diek bzw. an die Flächen der 

2. und der 6. F-Planänderung anschließen. Dieser Bereich ist bisher als Fläche für die Land-

wirtschaft dargestellt. Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des gültigen Flächen-

nutzungsplans entwickelt werden kann, wird für diesen Bereich die 21. Änderung des Flächen-

nutzungsplans erforderlich. Ziel dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstel-

lung von gewerblichen Bauflächen. 

Die südliche Teilfläche der 6. Flächennutzungsplanänderung, die bisher als Fläche für Maß-

nahmen des Umweltschutzes dargestellt ist und als Ausgleichsfläche dient, soll an einen an-

deren Ort verlegt werden und ebenfalls als gewerbliche Baufläche ausgewiesen werden. Der 

Geltungsbereich der 21. Flächennutzungsplanänderung wird in der Planzeichnung durch eine 

unterbrochene, schwarze Linie kenntlich gemacht. 

Die an das Plangebiet anschließenden Verkehrsflächen werden nicht dargestellt, da es sich 

hier weder um Flächen für den überörtlichen Verkehr noch um örtliche Hauptverkehrszüge 

handelt. 
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Weitere Darstellungen sind nicht erforderlich. 

 

Abb. 3: 21. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gelting 

 

3. Fachplanungen 

Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an das zentrale Leitungsnetz des Was-

serzweckverbandes Ostangeln sichergestellt. Anbindepunkte bestehen in der Straße „Am 

Wasserwerk“ sowie in der Straße „An de Diek“. 

Die Strom- und Wärmeversorgung erfolgt durch die Schleswig-Holstein Netz AG. Die An-

schlüsse an die vorhandenen Leitungsnetze erfolgen über die Straßen „Am Wasserwerk“ und 

„An de Diek“. 

Anschlüsse an das Leitungsnetz für Telekommunikationsdienstleistungen sind in den bei-

den genannten Straßen möglich.  

Das auf den Straßen- und Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser wird in das 

neuzubauende Regenrückhaltebecken (RRB) im südwestlichen Bereich des Plangebietes ein-

geleitet mit einem Überlauf in die Knorrau. 
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Im Rahmen der Erschließungsplanung werden die erforderlichen Nachweise erbracht und die 

wasserrechtliche Genehmigung zur Einleitung des Wassers in den Verbandsvorfluter bean-

tragt. 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über die gemeindliche Kläranlage südlich des Wen-

deplatzes in der Straße „An de Diek“ mit einen Anschluss an das dort vorhandene Leitungs-

netz. 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH auf der 

Grundlage der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises (AWS).  
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4. Umweltbericht 

4.1. Einleitung 

Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des 

Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

4.1.1 Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

4.1.1.1 Angaben zum Standort 

Das Gebiet der 21. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Gelting, im 

Weiteren Plangebiet genannt, liegt ca. 2 km südöstlich vom Ortskern der Gemeinde Gelting, 

südlich der Bundesstraße 199 (B 199).  

Die 21. Änderung des FNP wird parallel zur 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 9 aufgestellt.  

Das Plangebiet (F-Plan) umfasst eine ca. 2,2 ha große Fläche. Es besteht aus den landwirt-

schaftlich genutzten Flächen, die sich westlich und südlich an das Betriebsgrundstück bzw. an 

das Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 9 „Ziegelei“ anschließen. Das Plangebiet 

der FNP-Änderung entspricht bis auf den Bereich des Betriebsgrundstückes dem Plangebiet 

der Bebauungsplan-Änderung.  

Die Landwirtschaftsflächen sind von Knicks gegliedert, die an den Plangebietsrändern verlau-

fen. Ein Knick verläuft auch an der Grenze des bisherigen Betriebsgrundstückes zur Ackerflä-

che. Westlich und südlich außerhalb des Plangebiets setzt sich Landwirtschaftsfläche fort. 

Nördlich des Plangebietes grenzen bebaute Flächen für Gewerbenutzung und Wohnen an.  

 

4.1.1.2 Art des Vorhabens und Darstellungen 

Im bisher gültigen Flächennutzungsplan ist der Plangeltungsbereich als Fläche für die Land-

wirtschaft dargestellt. 

Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplans entwi-

ckelt werden kann, wird für diesen Bereich die 21. Änderung des Flächennutzungsplans erfor-

derlich. Ziel dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung von gewerblichen 

Bauflächen. 

Die südliche Teilfläche der 6. Flächennutzungsplanänderung, die bisher als Fläche für Maß-

nahmen des Umweltschutzes dargestellt ist und als Ausgleichsfläche dient, soll an einen an-

deren Ort verlegt werden und ebenfalls als gewerbliche Baufläche ausgewiesen werden. 

 

4.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Die Größe der Neudarstellung als Gewerbegebiet beträgt rund 2,2 ha.  
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4.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen 

Fachgesetze und -verordnungen 

Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004, zu-

letzt geändert am 20.07.2017, zu beachten. Darin sind insbesondere § 1 (6) Nr. 7, § 1 a, § 2 

(4) sowie § 2 a BauGB bezüglich Eingriffsregelung und Umweltprüfung relevant. Es wird daher 

ein Umweltbericht als Teil der Begründung erstellt. 

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden im Fol-

genden die in den Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

dargestellt sowie die Art, wie diese im Bauleitplan berücksichtigt wurden.  

Die auf Ebene der Europäischen Union bestehenden, in Gesetzen niedergelegten Ziele sind 

in nationales Recht übernommen worden und entsprechend in Bundesgesetzen festgelegt. 

Die Umweltschutzziele auf kommunaler Ebene sind in den Fachplänen Landschaftsrahmen-

plan und Landschaftsplan festgelegt. 

 

4.1.2.1 Mensch und Gesundheitsschutz 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 50 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so zuzu-

ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-

mieden wird. Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelästigung in der Bauleitplanung ist die 

DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die TA Lärm. 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien.  

 

4.1.2.2 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gesetzliche Vorgaben 

In § 1 (2) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind allgemeine Anforderungen zur 
Sicherung der biologischen Vielfalt benannt: 

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume zu erhalten und der Austausch zwischen den 
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen." 

 

Darüber hinaus heißt es im § 1 (3) Nr. 5 BNatSchG:  

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Bio-
tope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu 
erhalten.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Inanspruchnahme von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz, 

- Erhaltung und Schutz der Knicks bzw. Knickneuanlage bei Beseitigung von Knickab-
schnitten,  

- Ausgleichsmaßnahmen für Inanspruchnahme von Freiflächen,  

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG.  

 

4.1.2.3 Natura 2000 – Gebiete 

Gesetzliche Vorgaben 

Der § 31 des BNatSchG nennt die Verpflichtungen des Bundes und der Länder zum Aufbau 

und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Die-

ses besteht aus FFH-Gebieten gemäß Richtlinie 92/43/EWG sowie Vogelschutzgebieten ge-

mäß Richtlinie 79/409/EWG.  

Nach § 34 (1) des BNatSchG bedeutet dies für Planungen und Projekte:  

"Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie (…) geeignet sind, das 
Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 

 

Berücksichtigung: 

- In der Umgebung bis 2 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Natura-2000-
Gebiete. 

 

4.1.2.4 Boden/ Fläche 

Gesetzliche Vorgaben 

Als Grundsatz der Bauleitplanung legt § 1 (5) des Baugesetzbuches fest: 

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.“ 

 

Das BNatSchG stellt den Bodenschutz im § 1 (3) Nr. 2 wie folgt dar: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen 
können.“ 

 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) stellt den Bodenschutz im § 4 (1) Nr. 1 wie folgt 
dar: 

"Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverände-
rungen nicht hervorgerufen werden.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Die Inanspruchnahme von Freifläche und der Grad der möglichen Überbauung und 
Versiegelung über die Grundflächenzahl werden im Bebauungsplan an dem erforder-
lichen Umfang orientiert und eng begrenzt festgesetzt.  

- Vor der planerischen Entscheidung für den Standort wurden Standortalternativen ge-
prüft. 

 

4.1.2.5 Wasser 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben werden durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorgegeben. In den unter § 5 

WHG aufgeführten allgemeinen Sorgfaltspflichten heißt es: 

„(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 
verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um  

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 
sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen, mit Ausnahme eines 
Klärteiches und eines Regenrückhaltebeckens, die jeweils ersetzt werden.  

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt wird der Grad der 
möglichen Versiegelung über die Grundflächenzahl an dem erforderlichen Umfang ori-
entiert und eng begrenzt festgesetzt. 

 

4.1.2.6 Klima / Luft  

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schützen (...); dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbeson-
dere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung 
zu.“ 

 

Das BauGB formuliert bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel folgende 

Grundsätze: 

„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-

nung getragen werden.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere durch Folgendes berücksichtigt: 
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 Zur Erhaltung der Verdunstungsfähigkeit von Bodenfläche wird der Grad der möglichen 

Versiegelung über die Grundflächenzahl an dem erforderlichen Umfang orientiert und 

eng begrenzt festgesetzt. 

 Durch Erhaltung und Anlage von Gehölzbeständen im Plangebiet werden beschattete 

Bereiche geschaffen und die kleinklimatischen Auswirkungen starker Sonneneinstrah-

lung, u.a. der zu starken Erwärmung und der Verringerung der Luftfeuchtigkeit, vermin-

dert.   

 

4.1.2.7 Landschaft 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 (4) BNatSchG sowie § 1 LNatSchG sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
"die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf 
Dauer zu sichern. 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch:  

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden eingriffsmindernde 
Maßnahmen durchgeführt, wie die Höhenbegrenzung baulicher Anlagen und die Er-
haltung von Knicks als prägende Landschaftsbestandteile. 

- Durch ergänzende Gehölzpflanzungen an den Plangebietsrändern wird das Gewerbe-
gebiet in die Landschaft eingebunden.  

 

4.1.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kulturgüter sind Denkmale zu berücksichtigen.  

 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 DSchG Schleswig-Holstein dienen Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, 

der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen. (…) Mit diesen Kulturgütern 

ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzuge-

hen.“   

 

Berücksichtigung: 

- Für das Plangebiet und dessen Umfeld sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.   

 

4.1.2.9 Fachplanungen 

Im derzeit geltenden Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V (Stand September 

2002) ist für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Flächenausweisung mit beson-

derer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems enthalten. Der 

Geltungsbereich ist als Wasserschongebiet dargestellt und liegt darüber hinaus in einem Ge-

biet mit besonderer Erholungseignung. 
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Die Neufassung des Landschaftsrahmenplans (LRP) liegt bisher als für den neu gefassten 

Planungsraum I vor Entwurf (Stand September 2018). Abweichend von dem LRP in der gel-

tenden Fassung ist im LRP-Entwurf 2018 das Wasserschongebiet als Trinkwassergewin-

nungsgebiet dargestellt. Das Plangebiet liegt laut Entwurfsfassung des LRP von 2018 inner-

halb einer Knicklandschaft und in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 

Der festgestellte Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (Stand Juni 1997) stellt für das Plan-

gebiet Knickstrukturen (geschützt nach § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG) dar. Darüber hinaus enthält 

der Landschaftsplan keine weiteren relevanten Plandarstellungen.  

 

4.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

Biotop- und Nutzungsstruktur, Biologische Diversität  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (Stand Juni 1997) stellt das als Landwirtschafts-

fläche dar, die randlich durch Knicks gesäumt sind.  

Eine genauere Beschreibung und Bewertung ist im Umweltbericht zur 4. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 9 enthalten. 

Bewertung 

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Großteils des Plangebietes weist das Plange-

biet insgesamt eine mäßige biologische Vielfalt auf. Die Knicks, und hier insbesondere die 

Überhälter, weisen dabei ein höheres Potenzial an biologischer Diversität auf.  

Das Plangebiet hat mit der landwirtschaftlichen Fläche zum überwiegenden Anteil insgesamt 

geringe bis allgemeine Bedeutung für den Naturschutz im Sinne des „Runderlasses zum Ver-

hältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass 

des Innen- und des Umweltministeriums vom 9.12.2013).  

Neben den überwiegenden Flächen mit geringer Arten- und Strukturvielfalt weisen die Knick-

abschnitte besondere Bedeutung für den Naturschutz auf.  

Die Knicks sind gesetzlich geschützt gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG. Sie sind in ihrer Biotopwertigkeit insgesamt höher einzustufen.  

Vorkommen von Pflanzenarten im Geltungsbereich, die als gefährdet gelten (Rote Listen) oder 

besonders geschützt sind, sind aufgrund der Biotopstruktur im Plangebiet unwahrscheinlich. 

 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Zur Fauna sind im Landschaftsplan keine Angaben über Artenvorkommen für das Plangebiet 

enthalten. Bei der örtlichen Begehung wurden im Plangebiet keine Tierartenvorkommen beo-

bachtet. Da jedoch keine systematische Erfassung des faunistischen Bestandes erfolgte, wird 

für das Plangebiet und Umgebung eine Potenzialabschätzung vorgenommen, in der die Le-

bensraumeignung für Tierarten bewertet wird. 
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Säugetiere: Für Fledermäuse, die Baumhöhlen und Felsspalten als Wochenstuben und Win-
terquartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) beziehen, ist die Nutzung des Plangebietes als 
Quartiersraum aufgrund fehlender Strukturen grundsätzlich auszuschließen.  

Für die Gebäude des bestehenden Betriebsgeländes im südöstlichen Teil des Planungsgebie-
tes sind potenzielle Quartiere von in Gebäuden nistenden Fledermausarten wie z. B. die 
Zwerg- oder Breitflügelfledermaus nicht grundsätzlich auszuschließen. Für den Gebäudebe-
stand sind jedoch über die Bauleitplanung keine baulichen Veränderungen vorgesehen, so 
dass ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände auszuschließen ist. 

Vorkommen von Haselmäusen in den Knicks innerhalb bzw. im Randbereich des Plangebietes 
kann ausgeschlossen werden, da das Gemeindegebiet Gelting nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht im Verbreitungsgebiet dieser Art liegt und sich die Knicks darüber hinaus aufgrund 
naher Störungsquellen (angrenzende Gewerbenutzung) nicht als Habitat eignen.  

Für große Säugetiere der Feldflur ist das Plangebiet als Lebensraum ungeeignet.  

Amphibien und Reptilien: Das Plangebiet und der direkte Umgebungsbereich bieten aufgrund 
der Lage und Habitatausstattung für die Amphibien- und die Reptilienarten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie keinen geeigneten Lebensraum. Das im nordöstlichen Teil des Plangebie-
tes liegende Regenrückhaltebecken ist relativ strukturarm und weist eine sehr steile Uferkante 
auf. Aufgrund seiner Ausprägung ist dieses Gewässer auch für weniger anspruchsvolle, nicht 
streng geschützte Amphibienarten wie z. B. Grasfrosch (Rana temporaria) nicht geeignet.  

Der Klärteich im westlichen Teil des Geltungsbereiches weist hingegen aufgrund der vorhan-
denen Habitatstruktur eine potenzielle Eignung als Amphibienlebensraum auf. Vorkommen 
streng geschützter Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie) sind jedoch auch hier auszuschlie-
ßen. Die potenzielle Eignung beschränkt sich auf ungefährdete Arten wie Grasfrosch (Rana 
temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo). 

Wirbellose: Für seltene bzw. gefährdete Wirbellosen-Arten, z.B. aus den Artengruppen Libel-
len, Heuschrecken, holzbewohnende Käfer usw. ist das Plangebiet nicht als Lebensraum ge-
eignet, da entsprechende Habitate wie naturnahe Gewässer, Feuchtbiotope, Totholzbestände 
etc. fehlen. Die vorhandenen Knicks am Rand bzw. innerhalb des Plangebietes weisen jedoch 
für eine Vielzahl ungefährdeter, nicht streng geschützter Insektenarten, insbesondere aus den 
Gruppen Tagfalter, Nachtfalter, Käfer und Wanzen ein geeignetes Lebensraumpotential auf. 

Vögel: Acker- und Grünlandflächen sind für Wiesenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche grund-
sätzlich als Lebensraum geeignet. Durch die Nähe zum Wohn- und Gewerbegebiet dieser 
Flächen im Plangebiet, die als optische und akustische Störquelle wirken, ist eine Eignung als 
Brutgebiet für diese beiden Bodenbrüterarten jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus halten 
Kiebitze und Feldlerchen vergleichsweise hohe Fluchtdistanzen zu Vertikalstrukturen wie z. B. 
den vorhandenen Knicks im Plangebiet ein, was eine Eignung als Bruthabitat weiter mindert. 
Von einem Brutvorkommen der beiden Arten im Plangebiet ist entsprechend nicht auszuge-
hen.  

Brutvorkommen ungefährdeter Bodenbrüterarten mit geringerer Störungsempfindlichkeit bzw. 
geringeren Anforderungen an ihr Bruthabitat bezüglich der Sichtfreiheit, wie z.B. Fasan sind 
jedoch grundsätzlich möglich.  

Die vorliegenden Knickabschnitte sind mit ihrer überwiegend dichten Gehölzstruktur als Le-
bensraum für gebüschbrütende Vogelarten geeignet. Aufgrund der Störungen, die von der an-
grenzenden Wohn- und Gewerbenutzung ausgehen, beschränkt sich das Vorkommen auf Vo-
gelarten, die als wenig störungsempfindlich gelten und allgemein häufig vorkommen. Dies gilt 
ebenfalls für die überwiegend im Randbereich des Plangebietes liegenden Laubgehölze. 

Vorkommen von Vögeln die an bzw. in Gebäuden brüten, wie z. B. Mehlschwalben, Haussper-
linge etc. sind im Bereich der Betriebsgebäude im Plangebiet möglich. Diese Arten sind an die 
Anwesenheit von Menschen und deren Nutzungen gewöhnt.  
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Insgesamt wird allgemeine Bedeutung des Plangebietes als Tierlebensraum angenommen. 

Da an den Betriebsgebäuden keine baulichen Veränderungen vorbereitet werden, bleibt die 

Gilde der Gebäudebrüter bei der artenschutzrechtlichen Prüfung unberücksichtigt. 

 

Zum Artenschutz ist der § 44 BNatSchG zu beachten, nach dem  

1. die Verletzung oder Tötung wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten,  

2. die erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europä-
ischen Vogelarten, 

3. das Beschädigen und Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren der 
besonders geschützten Arten sowie 

4. die Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Pflanzen der besonders geschützten 
Arten 

verboten sind (Zugriffsverbote, § 44 Abs. 1 BNatSchG).  

Für Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans gilt, dass bei Betroffenheit von streng ge-

schützten Tierarten (hier Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), von europäischen Vogel-

arten oder von bestandsgefährdeten Arten gemäß Rechtsverordnung ein Verstoß gegen das 

o.g. Verbot Nr. 3 nur dann vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht 

weiterhin erfüllt ist.  

Für das Verbot Nr. 1 gilt, dass ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr. 1) 

vorliegt, wenn sich durch die unvermeidbare Beeinträchtigung durch das Vorhaben das Tö-

tungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten signifikant erhöht. (§ 44 Abs. 

5 BNatSchG). Für das Verbot Nr. 2 gilt, dass eine erhebliche Störung dann vorliegt, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen im vorigen 

Abschnitt sind Vorkommen von Gehölzbrütern der ungefährdeten Arten wie z. B. Zaunkönig 

und Rotkehlchen in den Knicks grundsätzlich möglich.  

Die Betroffenheit streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie) sind nicht zu erwarten.  

Bestandsgefährdete Arten gemäß Rechtsverordnung sind nicht relevant, da eine entspre-

chende Rechtsverordnung derzeit nicht besteht. 

Die Beseitigung eines ca. 80 m langen Knickabschnittes am westlichen Rand des bestehen-

den Betriebsgrundstücks und die Fällung von Einzelbäumen sind mit der Umsetzung der Bau-

leitplanung verbunden.  

Das Entfernen von Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 

30. September (Schutzfrist) verboten. Dem Verbot der Tötung und der erheblichen Störung 

von Tieren während des Brutgeschehens und der Jungenaufzucht (Zugriffsverbot Nr. 1) wird 

dadurch Rechnung getragen, dass die Beseitigung von Knickgehölzen und Bäumen auf den 

Zeitraum zwischen 1. Oktober und den letzten Tag im Februar, also außerhalb der Schutzfrist, 

gelegt wird.  
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Bei der Beseitigung bzw. Verlegung des Klärteiches im Westen des Plangebietes sind Bau-

maßnahmen in der Zeit vom 1. Februar bis 30. September zu vermeiden. Damit werden Tö-

tungen und Verletzungen von Amphibien nicht streng geschützter Arten vermieden.  

Für die in Anspruch genommenen Freiflächen des Plangebietes sind keine relevanten Vor-

kommen von Vogelarten anzunehmen. Die Beseitigung des Knickabschnittes und von Einzel-

bäumen wird nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populati-

onen ggf. betroffener Arten führen, da bei einem möglichen Lebensraumverlust im räumlich-

funktionalen Zusammenhang in ausreichendem Umfang Ausweichmöglichkeiten gegeben 

sind. Ggf. betroffen sind allgemein häufig vorkommende Vogelarten.  

Das dichte und weitläufige Knicknetz setzt sich außerhalb des Plangebietes in entsprechender 

Qualität in die Landschaft weiter fort und bildet einen Funktionszusammenhang, auch als Le-

bensraum für die lokalen Populationen gehölzbrütender Vögel. Da etwaige Störungen durch 

Baumaßnahmen oder Gewerbenutzung sich auf außerhalb des Plangebiets liegende Knicks 

nicht wesentlich auswirken werden, kann davon ausgegangen werden, dass der Erhaltungs-

zustand der lokalen Populationen der betroffenen Gehölzbrüterarten sich durch diese etwai-

gen zusätzlichen Störungen nicht verschlechtern wird. 

Eine erhebliche Störung bzw. Beschädigen oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Ruhestätten 

oder anderen Lebensstätten von Vögeln ist bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten (Zu-

griffsverbote Nr. 2 und 3). 

Fazit der artenschutzrechtlichen Bewertung:  

Die folgenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zu beachten: 

Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung: Bei Gehölzen und Bäumen ist die gesetzlich vorge-

schriebene Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung zu berücksichtigen, um die Tötung und Ver-

letzung potenziell anwesender Brutvögel sowie deren Gelege und Jungvögel zu vermeiden. 

Das Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 

BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Verbotstatbestände des § 44 Bun-

desnaturschutzgesetz zum Artenschutz nicht berührt werden.  

Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die 

Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz zum Artenschutz nicht berührt wer-

den. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) werden nicht erforderlich. 

Schutzgebietsnetz Natura 2000 

In der Umgebung bis 2 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Gebiete des Europä-

ischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (FFH-Gebiete gemäß Richtlinie 92/43/EWG, Vogel-

schutzgebiete gemäß Richtlinie 79/409/EWG). 

Prognose Schutzgebietsnetz Natura 2000 

Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung nicht be-

troffen.  
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Prognose Eingriffe 

Durch die Planung wird eine Fläche von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz in An-

spruch genommen. Eine besondere Bedeutung des Plangebietes als Tierlebensraum ist nicht 

gegeben.  

Die Knicks im Plangebiet sind als naturschutzrechtlich geschützte Elemente von besonderer 

Bedeutung für den Naturschutz.  

Die Beseitigung des ca. 80 m langen Knickabschnittes am westlichen Rand des bestehenden 

Betriebsgrundstücks ist für die Betriebserweiterung erforderlich und unumgänglich.   

Mit der Beseitigung des naturschutzrechtlich geschützten Knickabschnittes werden Flächen 

bzw. Elemente mit besonderer Bedeutung in Anspruch genommen.  

Die weiteren vorhandenen Knickabschnitte werden erhalten und als Grünflächen festgesetzt. 

Der naturschutzrechtliche Schutz der Knicks wird nachrichtlich in den Bebauungsplan über-

nommen (Biotopschutz für Knicks gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträch-

tigung der Knicks führen können, sind demnach verboten.  

Ausnahmen vom Knickschutz bedürfen einer Genehmigung seitens der Unteren Naturschutz-

behörde Kreis Schleswig-Flensburg (§ 30 (3) BNatSchG in Verbindung mit § 21 (3) LNatSchG 

SH). Ein Knickausgleich durch Anlage neuer Knicks ist nachzuweisen.  

An den Plangebietsrändern werden neue Knickabschnitte angelegt und der Knickbestand im 

Plangebiet so ergänzt.  

Die Berechnung des erforderlichen Umfanges an Knickausgleich erfolgt nach dem derzeit gel-

tenden Knickerlass.  

Dies wird im weiteren Verfahren im Umweltbericht-Kapitel 4.4.2 „Ausgleich“ ergänzt.  

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der zu erhaltenden Knicks werden zu-

dem Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung getroffen, die im Umweltbe-

richt-Kapitel 4.4.1 „Vermeidung, Verhinderung und Minimierung“ erläutert werden.  

 

4.2.2 Schutzgut Boden / Fläche 

Bestand 

Die Bodenschutzbelange werden in der Umweltprüfung hinsichtlich der Auswirkungen des Pla-

nungsvorhabens, der Prüfungen von Planungsalternativen und die Ermittlung von Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen geprüft. Ins-

besondere der vorsorgende Bodenschutz ist in der Bauleitplanung ein zentraler Belang, der 

im vorliegenden Umweltbericht in den entsprechenden Abschnitten jeweils gesondert behan-

delt wird.  

Die Umweltprüfung orientiert sich in diesem Aspekt an dem im Auftrag der Länderarbeitsge-

meinschaft Bodenschutz (LABO) erstellten Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung 

nach BauGB“ (2009).  
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Die Bewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet erfolgt nach dem „Runderlass zum Verhält-

nis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass 

des Innen- und des Umweltministeriums vom 9.12.2013).  

Das Plangebiet liegt naturräumlich im östlichen Hügelland in der Landschaft Angeln. 

Als Bodenart liegt im Plangebiet eiszeitlich bedingt Lehm und sandiger Lehm vor (Geschiebe-

lehm bzw. Geschiebemergel). Die Böden im Plangebiet werden nicht als besonders empfind-

lich oder schützenswert bewertet (Quelle: Landschaftsplan).  

Im Plangebiet liegen auf Grundlage verfügbarer Informationen keine Flächen vor, die für die 

Sicherung und Entwicklung der Bodenfunktionen besonders geeignet wären, oder auf denen 

Veränderungen im Bodenaufbau die Bodenfunktionen in besonderer Weise beeinträchtigen 

können.  

Entsprechend wird bei den Böden im Plangebiet im Bestand von einer allgemeinen Bedeutung 

des Bodens für den Bodenschutz ausgegangen.  

Bewertung 

Durch Bodenversiegelungen wird die Speicher- und Filtereigenschaft des Bodens stark verän-

dert und eingeschränkt. Bodenversiegelungen führen zu erheblichen und nachhaltigen Verän-

derungen im gesamten Ökosystem Boden.  

Durch Versiegelung fällt Boden als Standort für Vegetation und als Lebensraum für Bodenor-

ganismen fort. Bei Teilversiegelung bleiben diese Bodenfunktionen eingeschränkt erhalten, da 

der Boden in eingeschränktem Maß durchlässig bleibt. 

Die Umweltauswirkungen in diesem Schutzgut werden im Umweltbericht zur 4. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 9 quantitativ ermittelt und bewertet. 

Erhebliche nachhaltige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind bei Umsetzung der Pla-

nung und Beachtung der genannten Vorkehrungen nicht zu erwarten. 

 

4.2.3 Schutzgut Wasser 

Bestand 

Das Plangebiet liegt in einem Wasserschongebiet. In Stenderup befindet sich ein Wasserwerk. 

(Quelle: Landschaftsplan, Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V).  

Bewertung 

Oberflächenbefestigungen wirken sich auch auf den Wasserhaushalt im Boden aus, indem die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens in den betreffenden Flächen verringert wird. Die Auswir-

kungen in diesem Schutzgut sind durch geeignete Maßnahmen analog zu Kapitel 4.2.2 aus-

zugleichen.  

Die Umweltauswirkungen in diesem Schutzgut werden im Umweltbericht zur 4. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 9 quantitativ ermittelt und bewertet. 
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Aus der Lage des Plangebietes innerhalb des Wasserschongebietes ergeben sich über das 

allgemein geltende Gebot des sorgsamen Umgangs mit grundwassergefährdenden Stoffen 

hinaus keine besonderen zu treffenden Vorkehrungen.  

 

4.2.4 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand 

Das Kleinklima im Plangebiet wird beeinflusst sowohl durch die bestehende Flächenversiege-

lung als auch durch den Gehölzbestand und die Freiflächen im Gebiet. Die Lage zwischen 

sowohl Siedlungsbestand als auch Offenlandschaft mit Kaltluftentstehung und der weitgehend 

ungehinderte Luftaustausch sorgen für ein ausgeglichenes Kleinklima.  

Bewertung 

Flächenversiegelungen und die Entnahme einzelner Bäume bzw. des Knickabschnittes kön-

nen sich grundsätzlich auf das Kleinklima in den betroffenen Flächen auswirken, indem die 

Verdunstung herabgesetzt und die Erwärmung bei Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Bei der 

geplanten Realisierung der baulichen Nutzung werden die Auswirkungen auf dieses Schutzgut 

voraussichtlich nicht im erheblichen Bereich liegen, da der verbleibende Gehölzbestand, der 

geplante Gehölzstreifen an den noch nicht bepflanzten Grenzen im Südwesten und im Süd-

osten und der weitgehend ungehinderte Luftaustausch für ein ausgeglichenes Kleinklima sor-

gen werden. 

 

4.2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestand 

Das Orts- und Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit be-

wertet.  

Das Plangebiet wird von der landwirtschaftlichen Nutzung, den Gehölzhecken und Knicks mit 

Überhältern sowie dem baulichen Bestand in der Umgebung geprägt. An das Plangebiet gren-

zen Siedlungsflächen und landwirtschaftliche Freiflächen mit gliederndem Knicknetz an. Nörd-

lich des Plangebietes liegt die Bundesstraße 199 als landschaftsprägende Straße.  

Das Plangebiet ist bis auf Abschnitte im Norden und im Süden von Knicks, beziehungsweise 

im Süden und Norden zum Teil von einer Baumreihe umgeben.  

Im Landschaftsplan wird der Umgebungsbereich des Plangebietes als „durch intensive Land-

wirtschaft geprägtes Landschaftsbild mit geringem Anteil an gliedernden Strukturen“ und damit 

als nicht hochwertig beschrieben. 

Bewertung 

Positive Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild bezüglich der oben genannten Kriterien 

geht im Bereich des Plangebietes von den Knicks mit Überhältern, den Baumreihen und dem 

Regenrückhaltebecken mit der zum Teil üppig ausgeprägten Vegetation aus.  
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Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine bauliche Erweiterung des bestehenden Betriebsge-

ländes. Damit ist eine dauerhafte Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes durch Einbe-

ziehung von Offenlandschaft in den Siedlungsraum verbunden. 

Mit Ausnahme eines Abschnittes des Knicks entlang des vorhandenen Betriebsgrundstückes 

bleiben die Knicks im Plangebiet als prägende Landschaftsbestandteile in der Offenlandschaft 

erhalten. Zur Eingrünung des Gewerbegebietes gegenüber der freien Landschaft bzw. zum 

Schutz des Landschaftsbildes werden im Bebauungsplan an den noch nicht bepflanzten Gren-

zen im Südwesten, und im Südosten Flächen zum Anpflanzen von Gehölzstreifen festgesetzt. 

Für die Gebäude wird eine Höhenbegrenzung festgelegt. Das Regenrückhaltebecken wird an 

dem neuen Standort naturnah gestaltet. 

Aufgrund des umgebenden Knickbestandes, der erhalten und ergänzt wird, sowie durch die 

Höhenbegrenzung der Gebäude im Bebauungsplan ist bei Umsetzung der Planung keine er-

heblich negative Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes zu erwarten. 

 

4.2.6 Schutzgut Mensch 

Erholungseignung 

Der Ostseeküstenraum ist im Landschaftsrahmenplan als Gebiet mit besonderer Erholungs-

eignung dargestellt. Gebiete mit besonderer Erholungseignung umfassen Landschaftsteile, 

die sich aufgrund der Landschaftsstruktur und der Zugänglichkeit der Landschaft für die Erho-

lungsnutzung besonders gut eignen. 

Das Plangebiet selbst ist im Bestand für die Erholungsnutzung nicht erschlossen. Als landwirt-

schaftliche Fläche ist sie für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die für die landschaftsbezo-

gene Erholung wichtigen Landschaftselemente, hier die Knicks und die Topografie, sind somit 

nur von außen wirksam, so etwa bei der Nutzung der öffentlichen Wege außerhalb des Plan-

gebietes. 

Zum Schutzgut Landschaft siehe entsprechender Abschnitt im vorangegangenen Kapitel. 

Immissionen 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Flächen sowie Gewerbe- und Wohnbebauung 

an. Die aus der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen 

(Lärm, Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. 

Emissionen 

Zur Bewertung der im Plangebiet bei Umsetzung der Planung zu erwartenden Geräuschemis-

sionen wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt (vgl. Begründung zur 4. Vor-

habenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 9). Im Hinblick auf den erforderlichen 

Geräusch-Immissionsschutz gegenüber den umliegenden Mischgebiets- und Gewerbege-

bietsflächen südlich der Straße Am Wasserwerk und beiderseits der Straße An de Diek wurden 

im Bebauungsplan geeignete Festsetzungen getroffen.  

Abwasser, Abfall 

Die Entsorgung von Schmutzwasser und Regenwasser wird im Abschnitt zum Schutzgut Was-

ser erläutert. 
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Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH auf der 

Grundlage der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises Schleswig-Flensburg. 

Unfallvorsorge/Gesundheit 

Die Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zuläs-

sigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, sind im Umweltbe-

richt zu behandeln.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der geplanten Erweiterung des Betriebsgeländes nicht 

von einer besonderen Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen auszugehen. Ein be-

sonderes Risiko besteht daher in dieser Hinsicht nicht. 

Bewertung 

Erhebliche negative Auswirkungen der Planung auf die Erholungseignung sind nicht zu erwar-

ten. Knicks als Elemente der Kulturlandschaft werden erhalten.  

Zum Schutzgut Landschaft siehe entsprechender Abschnitt im Kapitel 4.2.5. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen sind nicht zu erwarten. 

 

4.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand 

Zu den in der Umweltprüfung zu behandelnden Kulturgütern gehören Bau- und Bodendenk-

male.  

Baudenkmale liegen im Plangebiet nicht vor und sind auch im Umgebungsbereich des Plan-

gebietes nach vorliegenden Informationen nicht vorhanden. Bezüglich Bodendenkmale liegt 

nach jetzigem Stand keine Aussage der unteren Denkmalschutzbehörde vor.  

Darüber hinaus wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt 

oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Ei-

gentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 

in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 

oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-

verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 

Im Plangebiet besteht eine landwirtschaftliche Nutzung.  

 

Bewertung 
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Da nach derzeitigem Stand bezüglich Bodendenkmale keine Hinweise vorliegen, sind keine 

negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut zu erwarten. Sollte sich dies durch eine ander-

weitige Aussage der oberen oder unteren Denkmalschutzbehörde ändern, ist das weitere Vor-

gehen mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  

Im Geltungsbereich der FNP-Änderung wird die bisherige landwirtschaftliche Nutzung durch 
gewerbliche Nutzung abgelöst.  

Insgesamt wird daher nicht von erheblichen negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut 

ausgegangen.  

 

4.2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter können sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße beeinflussen. Beispielsweise wird durch den Verlust von Freifläche 

durch Flächenversiegelung der Anteil an Vegetationsfläche verringert, wodurch indirekt auch 

das Kleinklima beeinflusst werden kann. Im vorliegenden Fall werden durch weitere Faktoren, 

wie z.B. Luftaustausch mit der Umgebung, diese Wechselwirkungen kompensiert und nicht im 

wesentlichen Bereich liegen.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist im vorliegenden Vorhaben nicht zu erwarten.  

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden schutzgutbezogen in der folgenden Tab. 1 

kurz zusammengefasst. 
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Tabelle 1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

 Umweltauswirkungen Grad der Be-
einträchti-

gung 

Mensch: 
Erholungs-
eignung 

 
Erhaltung und Schutz der zur landschaftsbezogenen 
Erholung relevanten Elemente 

 
o 

Immissionen Angrenzende Landwirtschaft + 

Biotope, 
Pflanzen, 
Tiere 

Inanspruchnahme von Freifläche allgemeiner  
Bedeutung 
Beseitigung Knickabschnitt und einzelner Bäume 

+ 
 

++ 

Boden Verlust von Bodenfunktionen durch Flächenversiege-
lung 

++ 

Wasser 
Reduzierung der Versickerungsfähigkeit durch Flä-
chenversiegelung 

+ 

Klima, Luft 
Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Flächen-
versiegelung 

+ 

Landschaft 
Einbeziehung von Offenlandschaft i. d. Siedlungs-
raum, Erhaltung Knickbestand  

+ 

Kultur-, Sach-
güter 

Keine Beeinträchtigung archäologischer Funde  
(Kulturgüter),  
Landwirtschaftliche Nutzung wird durch  
gewerbliche Nutzung abgelöst 

o 

Wechsel- 
wirkungen keine Verstärkung von erheblichen Auswirkungen o 

 

+++ starke Beeinträchtigung,    ++  mittlere Beeintr.,     + geringe Beeintr.,     o  keine Beeintr. 
 

4.2.9 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben 

Andere Vorhaben in der Umgebung, die in ihren Auswirkungen zur Kumulierung mit den Aus-

wirkungen der im vorliegenden Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben führen können, sind 

nicht bekannt.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten.  

 

4.3 Prognose der Umweltauswirkungen 

4.3.1 Entwicklung des Umweltzustandes 

Durch die Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung 

des Betriebs der Tischlerei Pfeiffer geschaffen werden.  
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Bau- und anlagenbedingte Wirkungen (aa) sind in temporäre und teilweise dauerhafte Beein-

trächtigungen der Umwelt zu unterscheiden. Einerseits entstehen sie durch die Bauaktivitäten 

zur Umsetzung der Planung, andererseits durch die dann zulässigen Anlagen und Nutzungen, 

die nach der Umsetzung der Planung vorhanden sein werden. Dabei beschränken sich die 

Einflüsse auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und das nahe Umfeld. Im Wesentli-

chen können folgende Wirkungen differenziert werden: 

1. Zunahme von Verkehr, Vibrationen und Erschütterungen, Staub und Lärm in der Bauphase,  

2. Verlust von Boden sowie der Bodenfunktionen durch Versiegelung/ Überbauung, 

3. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die zu errichtenden baulichen Anlagen, 

4. u. U. mögliche Beeinträchtigung der Funktion von geschützten Landschaftsbestandteilen 

und Biotopen durch das Vorhaben.  

Abrissarbeiten an Gebäuden im Plangebiet sind zur Umsetzung der Planung nicht vorgese-

hen. Die Baugrenzen im Bebauungsplan lassen grundsätzlich die Errichtung von Gebäuden 

mit größerer Grundfläche zu, die die vorhandenen Gebäude ergänzen bzw. ersetzen könnten. 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter gemäß Kapitel 4.2 dieser Begründung  

(Umweltbericht) hat ergeben, dass für die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Mensch, Kul-

tur- und Sachgüter, Landschaft sowie hinsichtlich der Wechselwirkungen der einzelnen 

Schutzgüter untereinander keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind oder die 

möglichen Auswirkungen weitgehend minimiert werden können. Langfristig sind ebenfalls 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Plangebiet und das nähere Umfeld zu erkennen. 

Eingriffe in die Schutzgüter Biotope, Tiere und Pflanzen und Boden / Fläche werden entspre-

chend ausgeglichen. 

Prognosen zur Nutzung natürlicher Ressourcen (bb)  

Bei der Umsetzung der Planung werden natürliche Ressourcen genutzt und in Anspruch ge-

nommen. Hinsichtlich der endlichen Ressourcen wie Boden und Fläche werden die Auswir-

kungen gemäß Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) erheblich ausfallen. Erhebliche 

Beeinträchtigungen werden entsprechend ausgeglichen. 

Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Strahlung sowie Verursachung von Belästi-

gungen (cc) 

Aufgrund des Charakters der Planung (Nutzung als Gewerbegebiet) ist mit erheblichen Emis-

sionen von Schadstoffen oder Strahlung nicht zu rechnen. Eine erhebliche Belästigung durch 

weitere Emissionen wie z. B. Lärm und Staub kann zeitlich begrenzt durch Baumaßnahmen 

entstehen. Des Weiteren ist mit der für eine Tischlerei typischen Geräuschkulisse zu rechnen. 

Wie in Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschrieben und bewertet ist mit erheb-

lichen Immissionen nicht zu rechnen. 

Abfälle / Beseitigung und Verwertung (dd)  

Wie unter Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschrieben, ist die Abfallentsor-

gung über die Satzung des Kreises geregelt und sind durch die Schmutzwasserentsorgung 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
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Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt durch Unfälle und 

Katastrophen (ee)  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Achtungsabstandes eines Betriebsberei-

ches nach der 12. BImSchV (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes). 

Das kulturelle Erbe (Kapitel 4.2 dieser Begründung, Umweltbericht) ist durch die Planung nicht 

betroffen. Mit der Umsetzung der Planung ist darüber hinaus auch nicht damit zu rechnen, 

dass eine zukünftige erhebliche Beeinflussung dieses Schutzgutes erfolgt. 

Kumulierung von Auswirkungen benachbarter Plangebiete, Bezug auf Gebiete spezieller Um-

weltrelevanz oder Nutzung natürlicher Ressourcen (ff) 

Auswirkungen der Planung auf Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten, da im Abstand bis 

2 km zum Plangebiet keine Natura 2000-Gebiete liegen.  

In Verbindung mit angrenzenden Planungen könnten sich theoretisch die sehr begrenzten Be-

einflussungen der Umwelt kumulieren und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf verschie-

dene Schutzgüter führen. Entsprechende Planungen werden jedoch von der Gemeinde nicht 

verfolgt und Planungen anderer in dieser Hinsicht, die zu solchen Kumulierungseffekten führen 

könnten, sind nicht bekannt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulierende Effekte mit anderen Planungen auf die 

Schutzgüter mit hoher Umweltrelevanz und Nutzung natürlicher Ressourcen sind heute nicht 

zu erkennen. 

Auswirkungen der Planung auf das Klima / Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des 

Klimawandels (gg)  

Die messbaren Auswirkungen auf das Klima werden sich nur kleinräumig auf das Mikroklima 

auswirken. Diese werden durch äußere Einflüsse auf diese Bereiche ausgeglichen, so dass 

keine ständigen Auswirkungen verbleiben.  

Klimaschädliche Emissionen werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf ein 

technisch vertretbares Maß reduziert. Darüber hinaus reichende erhebliche Auswirkungen auf 

das Klima sind nicht erkennbar.  

Die Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise die er-

höhte Sonneneinstrahlung und infolgedessen besondere Erwärmung von Flächen im Plange-

biet wird berücksichtigt, indem der Knickbestand größtenteils erhalten und zum Teil ergänzt 

wird (siehe Kapitel 4.2). Dadurch wird die Beschattung und Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ge-

fördert und die Anfälligkeit für Folgen des Klimawandels gemindert.  

Eingesetzte Techniken und Stoffe (hh) 

Die voraussichtlich zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe entsprechen dem Stand 

der Technik und werden üblicherweise durch gesetzliche Vorgaben geregelt.  

Es ist nicht anzunehmen, dass bei dem Vorhaben der Betriebserweiterung Stoffe und Techni-

ken zum Einsatz kommen werden, die als hoch gefährlich eingestuft werden.  

Es liegen keine Hinweise auf Altlasten vor. 
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Daher ist mit einer Gefährdung von Mensch und Umwelt durch örtlich verwendete Materialien 

und Techniken bzw. vorhandene Altlasten auch in Zukunft nicht zu rechnen. 

 

4.3.2. Multidimensionale Auswirkungen 

Die Auswirkungen hinsichtlich der direkten, indirekten sekundären, kumulativen, grenzüber-

schreitenden, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven 

und negativen Auswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase auf die in 

Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) genannten Schutzgüter wurden in den entspre-

chenden Kapiteln, soweit erforderlich, betrachtet und bewertet. 

 

4.3.3 Zusammenfassende Prognose 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter gemäß Kapitel 4.2 und 4.3 dieser 

Begründung (Umweltbericht) hat ergeben, dass für die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, 

Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und Sachgüter sowie hinsichtlich der 

Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter untereinander keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen zu erwarten sind oder die möglichen Auswirkungen weitgehend minimiert werden 

können. 

Erhebliche Auswirkungen bestehen durch Flächenversiegelung und Überbauung im Bereich 

des Schutzgutes Boden / Fläche, die durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind. 

Durch die Beseitigung eines Knickabschnittes im südlichen Bereich des Plangebiets entstehen 

erhebliche Auswirkungen im Bereich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

die zu kompensieren sind. 

Mit Umsetzung der Planung kann davon ausgegangen werden, dass die damit verbundenen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich die Entwicklung des Umweltzustandes von dem 

unter Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschriebenen Basisszenario voraus-

sichtlich nicht wesentlich unterscheiden. 

 

4.4 Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Ausgleich 

4.4.1 Vermeidung, Verhinderung und Minimierung 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unter Vermeidung ist jedoch nicht der 

Verzicht auf das Vorhaben als solches zu verstehen. Zu untersuchen ist jedoch die Vermeid-

barkeit einzelner seiner Teile und die jeweils mögliche Verringerung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter.  
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Im Bebauungsplan für das Plangebiet sind Maßnahmen vorzusehen, die  

- durch Erhaltung der Knicks und durch Festsetzungen zu Gebäudehöhen das Orts- und Land-

schaftsbild so gering wie möglich beeinträchtigen sowie 

- durch geeignete Maßnahmen den naturschutzrechtlichen Knickschutz sowie den Boden-

schutz sowie eine weitgehende Minimierung von Beeinträchtigungen der jeweils betroffenen 

Schutzgütern (Boden, Biotope (Knicks) und Landschaft) gewährleisten.  

 

4.4.2 Ausgleich 

Ausgleichsbedarf im Schutzgut Boden  

Durch Bodenversiegelungen sind erhebliche Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft zu 

erwarten, die naturschutzrechtlich auszugleichen sind.  

Knickverlust 

Durch die Beseitigung eines Knickabschnittes im Bereich des Plangebiets entstehen erhebli-

che Auswirkungen im Bereich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, die 

zu kompensieren sind. Der Ausgleich findet durch die Neuanlage eines Knicks südlich des 

Plangebiets auf Flächen des Vorhabenträgers statt.  

Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ermittlung und der Nachweis des Ausgleiches der Bodenversiegelung und des Knickver-

lustes werden im Umweltbericht zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 dargelegt.  

Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden 

- externer Ausgleich 

Da es im Plangebiet keine Möglichkeit für einen Ausgleich der Bodenversiegelung gibt, werden 

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf einer Fläche außerhalb des Gel-

tungsbereiches durchgeführt.  

Die externe Ausgleichsfläche liegt nordwestlich etwa 3,2 km Luftlinie von dem Plangebiet ent-

fernt in Gelting im Gemeindeteil Wackerballig, siehe nachfolgende Abbildung. 
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Abb. 4: Übersichtskarte – externe Ausgleichsfläche 

Lage des Bebauungsplans Nr. 9 südlich der B199 und der Ausgleichsfläche in Wacker-

ballig 

 

Die Ausgleichsfläche umfasst den südlichen Bereich des Flurstücks 109/13 der Flur 3 Gemar-

kung Gelting, siehe nachfolgende Abbildung. Das Flurstück ist für den Vorhabenträger durch 

vertragliche Vereinbarung mit dem Flächeneigentümer verfügbar. 

Die Fläche des Flurstücks ist im nördlichen Bereich nach Auskunft der unteren Naturschutz-

behörde Kreis Schleswig-Flensburg geschützter Biotop bzw. bestehende Kompensationsflä-

che. Die Flächen mit Biotopschutz sind demnach in der Biotopausprägung teilweise Rot-

schwingelrasen mit Feuchtebereichen und Dominanzbeständen von Strandbinse (Bol-

boschoenus maritimus). Die Kompensationsfläche wurde als Sukzessionsfläche festgesetzt.  

Die daran südlich anschließende, etwa 6.000 m2 große Fläche für Ausgleichsmaßnahmen ist 

durch Koppelzäune abgegrenzt. Sie ist im Bestand im gesamten Bereich artenarmes Wirt-

schaftsgrünland. Übergangsbereiche der nördlich angrenzenden Vegetation geschützter Bio-

tope sind im Ergebnis einer örtlichen Bestandserfassung nicht vorhanden.  

Angaben zur Art des Ausgleichs und eine abschließende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

werden im weiteren Verfahren im Umweltbericht zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 

ergänzt.  
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Abb. 5: Flurkartenausschnitt 

Das Flurstück 109/13 ist rot umgrenzt, der Bereich der geplanten Ausgleichsfläche ist 

grün gekennzeichnet 

 

4.4.3 Überwachung von Maßnahmen 

Sofern die Neuanlage, Erhaltung und Pflege der Knicks im Plangebiet sowie die Ausgleichs-

maßnahmen auf der externen Fläche ordnungsgemäß durchgeführt werden, kann von einer 

wirksamen Ausgleichsfunktion der Flächen und von einer dauerhaften Erhaltung der Knicks 

ausgegangen werden, so dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Die Ge-

meinde behält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen 

Zustand vorliegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

 

4.5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Standort 

Durch die Planung wird die Erweiterung des vorhandenen Betriebsstandortes ermöglicht. Die 

bestehenden Betriebsgebäude und die Erschließung werden weiter genutzt. Der Betrieb wird 

durch die Errichtung zusätzlicher Gebäude und Anlagen erweitert. Der Geltungsbereich der 

vorliegenden Bauleitplanung erstreckt sich auf Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 9 sowie 

auf Flächen, die im Außenbereich gem. § 35 BauGB liegen.  
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Als Alternative ist die Verlagerung des Betriebes an einen anderen Standort zu prüfen. Diese 

Alternative hätte einen höheren Aufwand an Bauvolumen und Erschließung zur Folge, da alle 

Betriebsgebäude und –anlagen sowie die Wegeerschließung und die weitere Erschließung 

neu geschaffen werden müssten.  

Unabhängig von der Frage der Flächenverfügbarkeit, hätte eine Verlagerung des Standortes 

auf eine Fläche im Außenbereich bei einer ausreichend großen Fläche ggf. den Vorteil, dass 

die Beseitigung von Knickabschnitten vermieden werden könnte.  

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter wären bei einer Verlagerung des Standortes auf 

eine Fläche im Außenbereich jedoch insgesamt gravierender, da durch die zusätzliche Bebau-

ung und Anlage von Flächen mehr Freifläche in Anspruch genommen und Boden versiegelt 

werden würde. Zudem wäre das Verkehrsaufkommen im Vergleich zu einem zentralen Stand-

ort höher.  

Neben den Umweltaspekten ist zu berücksichtigen, dass eine Standortverlagerung für den 

Vorhabenträger aufgrund des wesentlich größeren Investitionsvolumens nicht in Frage käme 

und daher als umsetzbare Alternative nicht in Betracht kommt.  

Unter diesen Gesichtspunkten erscheint der Gemeinde Gelting die Standortwahl für dieses 

Planungsvorhaben auch unter der Prämisse, dass Innenbereichsflächen vor denen im Außen-

bereich zu entwickeln sind, städtebaulich gerechtfertigt. 

 

4.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die zur Untersuchung der Umweltauswirkungen verwendeten Quellen und angewendeten 

Verfahren, Methoden, Anleitungen etc. werden in den entsprechenden Abschnitten genannt 

bzw. beschrieben.  

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 

Bestandsaufnahme basiert auf den im Rahmen von Ortsterminen gewonnenen Erkenntnissen. 

Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege wurden ergänzend die Inhalte des Landschaftsplans ausgewertet. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 

 

4.6.2 Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen („Monitoring“) dient der Überprüfung der planeri-

schen Aussagen zu prognostizierten Auswirkungen, um erforderlichenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder Umsetzung vornehmen zu können oder mit er-

gänzenden Maßnahmen auf unerwartete Auswirkungen reagieren zu können.  

Zu überwachen sind (gemäß § 4c BauGB) nur die erheblichen Umweltauswirkungen, und hier 

insbesondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen.  
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Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen 

Regelungen und Darstellungen durch die Planung nicht zu erwarten.  

Sofern die Pflanzmaßnahmen im Plangebiet und die Anlage der externen Ausgleichsfläche 

ordnungsgemäß hergestellt und nicht widerrechtlich beseitigt werden, kann von einer dauer-

haften Erhaltung ausgegangen werden, so dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle ent-

behrlich ist.  

Gleiches gilt für die Einhaltung der Abstände baulicher Anlagen zu Knicks. Die Gemeinde be-

hält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen Zustand vor-

liegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

Im Plangebiet sind zurzeit keine archäologischen Denkmale bekannt, die durch die Planung 

beeinträchtigt werden. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbun-

gen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die 

Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gemäß § 

15 DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 

 

4.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Das Gebiet der 21. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Gelting, im 

Weiteren Plangebiet genannt, liegt ca. 2 km südöstlich vom Ortskern der Gemeinde Gelting, 

südlich der Bundesstraße 199. 

Die 21. Änderung des FNP wird parallel zur 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 9 aufgestellt. 

Das rund 2,2 ha große Plangebiet (F-Plan) besteht im überwiegenden Flächenanteil aus Land-

wirtschaftsflächen, mit einer westlich an das bisherige Betriebsgrundstück anschließenden 

Ackerfläche und einer daran nördlich anschließenden Grünlandfläche. Das bisherige Betriebs-

grundstück der Tischlerei Pfeiffer ist nicht Bestandteil der FNP-Änderung, da dieses bereits 

als Gewerbegebiet dargestellt ist.  

Knicks verlaufen entlang der Plangebietsränder. Ein Knick verläuft zudem an der westlichen 

Grenze des bisherigen Betriebsgrundstücks.  

Im Plangebiet sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Erweiterung des Betriebs-

standortes geschaffen werden.  

Im bisher gültigen Flächennutzungsplan ist der Plangeltungsbereich als Fläche für die Land-

wirtschaft dargestellt. Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des gültigen Flächen-

nutzungsplans entwickelt werden kann, wird für diesen Bereich die 21. Änderung des Flächen-

nutzungsplans erforderlich. Ziel dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstel-

lung von gewerblichen Bauflächen. 

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks werden, mit Ausnahme des an der westlichen 

Grenze des bisherigen Betriebsgrundstücks verlaufenden Knicks, erhalten und u.a. durch Bau-

freihalteflächen vor Beeinträchtigungen geschützt.  
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Die Beseitigung dieses Knickabschnittes ist für die Betriebserweiterung erforderlich und un-

umgänglich. Für diesen erheblichen Eingriff im Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt ist eine Ausnahme vom Biotopschutz erforderlich. Als Ersatz wird südlich des 

Plangebiets ein entsprechend langer Knick neu angelegt.  

Erhebliche Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter sind zudem durch die Flächenversiege-

lung auf bisher unversiegelten Flächen zu erwarten.  

Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird durch Maßnahmen auf einer externen Ausgleichsflä-

che in Wackerballig erbracht, die in etwa 3,2 km Entfernung nordwestlich des Plangebietes 

liegt.  

Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird im Umweltbericht zur 4. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 9 quantitativ ermittelt und dargelegt. 

Im Ergebnis sind bei Realisierung der Planung einschließlich Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen insgesamt keine nachhaltigen erheblichen Umweltauswirkungen 

zu erwarten. 

 

4.6.4 Referenzliste Umweltbericht 

Folgende Unterlagen zur Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen ste-

hen zur Verfügung: 

- Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein, 

LLUR (2019) 

- Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (1997) 

- Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V (Stand September 2002) 

- Landschaftsrahmenplan für den neu gefassten Planungsraum I (Entwurf, Stand Septem-

ber 2018) 

 

 

 

 

Gelting, den  ___________________  _________________________  

 Der Bürgermeister 
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1. Plangrundlagen 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Im Ortsteil Stenderup, in der Straße An de Diek 13 befindet sich der Familienbetrieb der Tisch-

lerei Pfeiffer. Der Betrieb wurde 1986 vom Tischlermeister Karl Pfeiffer gegründet. Seinerzeit 

wurden hauptsächlich Bau- und Möbeltischlerarbeiten ausgeführt. Durch stetige Fortbildungen 

und Erweiterungsmaßnahmen wurde das Leistungsspektrum ausgebaut und gefestigt. Mittler-

weile wurde die Betriebsform zur GmbH & Co. KG geändert. Am 01.01.2017 hat der Firmen-

gründer, Herr Karl Pfeiffer die Geschäftsführung an seinen Sohn, Tim Pfeiffer übergeben. 

Aktuell liegen Ausübungsberechtigungen im Tischler-, Zimmerer- und Glaserhandwerk sowie 

für Bootsreparaturen vor. Die Anzahl der Beschäftigten der Tischlerei ist mittlerweile auf fünf-

zehn Personen angewachsen: zwei Geschäftsführer, sieben Gesellen, drei Bürokauffrauen in 

Teilzeit sowie drei Lehrlinge. Der Fuhrpark umfasst acht Fahrzeuge, das Einzugsgebiet reicht 

bis Flensburg und Eckernförde, der Schwerpunkt liegt jedoch in einem 15 km-Radius um den 

Betriebsstandort. 

Mit dem Ausbau des Leistungsspektrums rund um Bootsreparaturen wird eine Ausweitung des 

Betriebsgeländes erforderlich. Dazu eignen sich in erster Linie die Flächen, die sich westlich 

und südlich an das Betriebsgrundstück bzw. an das Gebiet des rechtskräftigen Bebauungs-

plans Nr. 9 „Ziegelei“ anschließen. Zusätzlich zu dem vorhandenen Betriebsgebäude sollen 

drei neue Fertigungshallen mit einer Grundfläche von jeweils 1.250 m², ein Gebäude für La-

gerhaltung und Zubehörverkauf, Mitarbeiter- und Wohnmobilstellplätze sowie Lager- und Ran-

gierflächen entstehen. Der Standort des bisherigen Regenrückhaltebeckens, der sich direkt 

westlich des bestehenden Betriebsgebäudes befindet, wird in Richtung Südwesten in den Be-

reich der Flurstücke 59/7 und 88/1 verlegt und dem künftigen Bedarf entsprechend vergrößert. 

Dieses Gesamtvorhaben erstreckt sich auf Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 9 sowie auf 

Flächen, die im Außenbereich gem. § 35 BauGB liegen. Da das Vorhaben im Rahmen des 

bisher geltenden Planungsrechts nicht zulässig wäre, wird die Änderung der vorhandenen 

Bauleitpläne erforderlich. Mit der Erweiterung des Tischlereibetriebes sind die Änderung des 

Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans er-

forderlich. Dem entsprechend hat die Gemeinde Gelting in ihrer Sitzung am 26.11.2018 die 

Aufstellungsbeschlüsse für die 21. Änderung des Flächennutzungsplans sowie für die 4. vor-

habenbezogene Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 gefasst. Beide Bauleitpläne werden 

gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren aufgestellt. 

Mit Abschluss eines Durchführungsvertrages verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber 

der Gemeinde Gelting zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und 

zur Übernahme der Kosten, die durch das Vorhaben verursacht werden. 

 

1.2 Planungsbedarf 

Die Tischlerei Pfeiffer hat sich neben den klassischen Leistungsspektren die Ausübungsbe-

rechtigung für den Bereich der Bootsreparaturen und aller damit zusammenhängenden Ser-

vicedienstleistungen erworben. Dieses Tätigkeitsfeld bietet sich aufgrund der Nähe zur Küste 
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und einer deutlich gestiegenen Nachfrage für diese Leistungen an, die zudem schwerpunkt-

mäßig im Winterhalbjahr nachgefragt werden. Der Vorhabenträger hat bei den vielen 

Yachtclubs in der Umgebung das Interesse bzw. den Bedarf ermittelt. In diesem Zusammen-

hang wird auf die entsprechenden Ausführungen in der Betriebsbeschreibung verwiesen, die 

dieser Begründung als Anlage 1 beigefügt ist.  

Damit einhergehend erfordert das Angebot der Bootsreparaturen wie auch der Abbund, d.h. 

das maßgerechte Anreißen, Bearbeiten, Zusammenpassen und Kennzeichnen von Schnitt- 

und Rundholz für Tragwerke, Bauteile und Einbauteile im Zimmerhandwerk, einen Aufriss, d.h. 

eine vereinfachte Zeichnung im Maßstab 1 : 1. Für diese Arbeitsweise, wie auch für die Holz- 

und Plattenlagerung mit einem erhöhten Flächenbedarf, ist der Bau der drei Fertigungshallen 

erforderlich. In den gedämmten und beheizten Hallen ist ein Arbeiten auch während des Win-

terhalbjahres möglich, so dass der Betrieb für das gesamte Jahr besser ausgelastet ist und 

damit die vorhandenen und künftigen Arbeitsplätze dauerhaft gesichert sind. Weitere Ausfüh-

rungen zum Planungsbedarf sind der Betriebsbeschreibung zu entnehmen (vgl. Anlage 1). 

Für dieses mittelständische Unternehmen ist es ein großer Vorteil, wenn es sich am vorhan-

denen Standort erweitern kann. Eine Standortverlagerung käme aufgrund des wesentlich grö-

ßeren Investitionsvolumens nicht in Frage. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführun-

gen im Kap. 4.5 „Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten“ verwiesen. 

 

1.3 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil Stenderup, am südlichen Rand 

des Siedlungsgebietes an der Straße An de Diek und wenige hundert Meter südlich der Bun-

desstraße 199 (B199). Die nächst gelegenen Küstenabschnitte in nordwestlicher wie auch in 

östlicher Richtung liegen in einer Entfernung von ca. 3,6 km. Das Ortszentrum von Gelting liegt 

in nordwestlicher Richtung ca. 2 km entfernt. Über die B199 wird in südöstlicher Richtung die 

Stadt Kappeln in einer Entfernung von ca. 11 km und in westlicher Richtung das Oberzentrum 

Flensburg in einer Entfernung von ca. 37 km erreicht. 
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Abb. 1: Lage des Plangebiets, ohne Maßstab 

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Gelting, Gemarkung Stenderup, Flur 1 und umfasst die 

Flurstücke 56/22, 56/32, 56/33, 56/34, 56/45, 56/53, 59/8, 59/9, 160, 161, 164 sowie Teilflä-

chen der öffentlichen Flurstücke 56/44 und 101/18. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 

2,8 ha. 

 

1.3 Raumordnungsplanung 

Im Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) ist die Gemeinde Gelting als ländlicher Zentralort 

(vgl. Ziffer 2.2.4) im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 1.4) eingestuft und nimmt folglich für ihren 

Verflechtungsraum eine Versorgungsfunktion ein. Das Plangebiet liegt in einem Entwicklungs-

raum für Tourismus und Erholung (vgl. Ziffer 3.7.2) südlich der Bundesstraße B199, siehe 

auch nachfolgende Abbildung. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem LEP 2010 

Auch im Regionalplan für den Planungsraum V – Landesteil Schleswig von 2002 – wird Gel-

ting als ländlicher Zentralort (vgl. Ziffer 6.1 (1)) im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 4.2 (1)) einge-

stuft. Allerdings wird die räumliche Abgrenzung des Zentralen Ortes durch das im Regional-

plan festgelegte „baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet“ bestimmt (siehe Ziffer 2.2 (2) 

LEP; Ziffer 3.1 (2) LEP-Entwurf 2018 sowie Karte RPI V). Laut Karte des RPI V ist nur die 

Hauptortslage Gelting in das baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet des ländlichen 

Zentralorts einbezogen. Daher soll sich der gewerbliche Schwerpunkt der Gemeinde Gelting 

in der Hauptortslage abbilden. Dem entsprechend soll in dem abgesetzten kleineren Ortsteil 

Stenderup nur eine ortsangemessene gewerbliche Entwicklung erfolgen. Die Angemessenheit 

des Planungsumfangs ergibt sich daraus, dass es sich vorliegend um die Erweiterung eines 

bereits bestehenden ortsansässigen Betriebs handelt. 

Der Plangeltungsbereich liegt im Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erho-

lung (vgl. Ziffer 5.4 (1)) und in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwasser-

schutz (vgl. Ziffer 5.5 (2)).  
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan – Planungsraum V 

Auf den Landschaftsrahmenplan wird im Umweltbericht, Kap. 4.1.2.9 „Fachplanungen“, ein-

gegangen. 

 

1.4 Übergeordnete gemeindliche Planung 

Der Plangeltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst eine Teilfläche der 2. Än-

derung sowie die vollständige Fläche der 6. Änderung des gültigen Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Gelting. Der weitaus größte Teil des Plangeltungsbereichs schließt südlich bzw. 

westlich an die Flächen der 2. und der 6. F-Planänderung an. Dieser Bereich ist als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt. Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des gültigen 

Flächennutzungsplans entwickelt werden kann, wird für diesen Bereich die 21. Änderung des 

Flächennutzungsplans erforderlich. Ziel dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist die 

Darstellung von gewerblichen Bauflächen. 
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Abb. 4: 21. Änderung des Flächennutzungsplans 

Auf den Landschaftsplan der Gemeinde Gelting wird im Umweltbericht, Kap. 4.1.2.9 „Fach-

planungen“, eingegangen. 

 

2. Planinhalte 

2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Den in Kap. 1.1 genannten Planungszielen entsprechend werden die Bauflächen als Gewer-

begebiet (GE) gem. § 8 BauNVO ausgewiesen. Einzelhandelsbetriebe werden grundsätz-

lich ausgeschlossen, um die vorhandenen Einzelhandelsstandorte im Ort nicht zu gefährden 

(textliche Festsetzung Nr. 1.1). Als Ausnahmeregelung (textliche Festsetzung Nr. 1.2) ist ein 

Einzelhandelsbetrieb zulässig, wenn er eine Geschossfläche von 500 m² nicht überschreitet, 

nicht mit Gütern des täglichen Bedarfs handelt und mit dem Gewerbebetrieb räumlich und 

funktional in Zusammenhang steht, diesem gegenüber aber in Grundfläche und Baumasse 

untergeordnet ist. Dies ermöglicht eine auch städtebaulich sinnvolle Ergänzung des Betriebs-

geschehens vor Ort, von der keine Gefährdung gegenüber anderen Einzelhandelsstandorten 

ausgeht.  

Für das gesamte Plangebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt, d.h. es 

sind maximal 40% der Baugrundstücksfläche mit Hauptgebäuden überbaubar. Für Stellplätze, 
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Garagen, befestigte Wege-, Rangier- und Lagerflächen sowie Nebenanlagen kann die GRZ 

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden (textliche Festsetzung Nr. 2.3), 

so dass eine Gesamtversiegelung des Baugrundstücks von 80% möglich ist. Dieser Versiege-

lungsgrad ist notwendig, um die die Anforderungen für die geplante Betriebserweiterung zu 

erfüllen.  

Die Höhe baulicher Anlagen wird entsprechend der geplanten Hallenneubauten mit maximal 

10,0 m festgesetzt. Als Bezugspunkt werden in der Planzeichnung (Teil A) zwei Höhenpunkte 

(„H1“ und „H2“) innerhalb der Straßenverkehrsflächen vorgegeben. „H1“ befindet sich in der 

Straßenverkehrsfläche „Am Wasserwerk“, „H2“ befindet sich in der Straßenverkehrsfläche „An 

de Diek“. Die textliche Festsetzung Nr. 2.2 legt fest, dass „H1“ für den nördlich gelegenen 

Bauplatz auf Flurstück 59/9 gilt und „H2“ für die übrigen Bauplätze. Da die Geländehöhe von 

Norden nach Süden abnimmt, werden die Gebäude von den Straßenverkehrsflächen nicht in 

voller Höhe wahrgenommen. Auf die Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse wird verzichtet, 

da zur Regelung des Maßes der baulichen Nutzung in Gewerbegebieten die Gebäudehöhe 

und die Grundflächenzahl ausreichend sind.  

Als Ausnahmeregelung (textliche Festsetzung Nr. 2.1) können Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO bis zu einer Höhe von maximal 15 m zugelassen werden, wenn die Überschreitung 

technisch erforderlich ist und sich auf 3% der überbaubaren Grundstücksfläche beschränkt. 

Diese Ausnahmeregelung umfasst bauliche Anlagen, die aufgrund ihrer Konstruktion eine 

Höhe von mehr als 10 m erfordern, wie z.B. Spähne-Silo, Antennen und Schornsteine, als 

auch Nebenanlagen, z.B. für die Gebäudetechnik, die trotz einer geringeren Konstruktions-

höhe aufgrund ihrer Höhenlage, z.B. auf Dachflächen der Gebäude, eine Überschreitung der 

maximal zulässigen Höhe erfordern.  

 

2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Es gilt die abweichende Bauweise. Demnach sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 

50 m zulässig. Unabhängig davon gelten die Abstandsflächenregelungen gem. § 6 Landes-

bauordnung Schleswig-Holstein (LBO) (textliche Festsetzung Nr. 3). 

Die Baugrenzen umfassen für die geplanten Hallen geeignete Baufenster, in denen tlw. auch 

eine Erweiterung möglich ist (vgl. Anlage 2, VEP). Die Baugrenzen halten ausreichenden 

Abstand zu den geschützten Knicks. 

 

2.3 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind 

Entlang der vorhandenen sowie der neu anzulegenden Knickstreifen sind Knickschutzstreifen 

angeordnet, die von jeglichen baulichen Anlagen sowie Geländeaufschüttungen und -abgra-

bungen freizuhalten sind (textliche Festsetzung Nr. 4).  

 

2.4 Verkehrsflächen 

Das Plangebiet wird über die vorhandenen öffentlichen Straßen „Am Wasserwerk“ und „An de 

Diek“ erschlossen. Die direkt an die Baugebiete anschließenden Teilflächen dieser Straßen 
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sind dementsprechend als Straßenverkehrsflächen in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzt. 

Die Erreichbarkeit der einzelnen baulichen Anlagen im Plangebiet, einschließlich des Regen-

rückhaltebeckens und des Nachklärteiches, wird über noch anzulegende Privatwege gewähr-

leistet (vgl. Anlage 2, VEP). Die Privatwege führen innerhalb der Gewerbegebietsausweisung 

und werden durch den Vorhabenträger angelegt.  

Zu den privaten Erschließungsflächen gehören auch zwei größere Rangierflächen direkt vor 

den geplanten Hallen, die für Lkw und Gespanne erforderlich sind. Stellplätze sind für Mitar-

beiter und Kunden sowie für Wohnmobile vorgesehen. Die Wohnmobilstellplätze werden in 

der Nähe der Bootshallen angeordnet und sind ausschließlich den Kunden des Betriebes vor-

behalten, d.h. eine Nutzung dieser Stellplätze im touristischen Sinne ist unzulässig. 

 

2.5 Schallschutzmaßnahmen 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung (vgl. Anlage 3) wurden die 

zu erwartenden Geräuschimmissionen aus dem Plangebiet berechnet. Im Hinblick auf den 

erforderlichen Geräusch-Immissionsschutz gegenüber den umliegenden MI- und GE-Flächen 

südlich der Straße Am Wasserwerk und beiderseits der Straße An de Diek wurden für die 

Teilflächen „Schall 1“ bis „Schall 3“ Emissionskontingente LEK,tags und LEK,nachts gemäß DIN 

45691 festgesetzt (textliche Festsetzung 5.1).  

Unter Berücksichtigung dieser Emissionskontingente können in der gesamten Umgebung des 

Plangebietes die jeweils anzusetzenden Orientierungswerte bzw. die Immissions-Richtwerte 

nach TA Lärm eingehalten werden. Für die Gewerbefläche mit der Bezeichnung „Schall 3“ ist 

dabei davon auszugehen, dass diese als uneingeschränkte GE-Fläche im Sinne des jüngsten 

BVerwG-Urteils (BVerwG 4 CN 7.16) zu dieser Thematik anzusehen ist. Diese gesonderte 

Beurteilung der Gewerbefläche mit der Bezeichnung „Schall 3“ liegt an der größeren Entfer-

nung zu den schutzbedürftigen Nutzungen.  

Allerdings resultieren aus dieser nächtlichen Uneingeschränktheit hohe Immissionspegel auf 

den benachbarten GE-Teilbereichen des Plangebiets, so dass eine besondere Sorgfalt bei der 

ausnahmsweisen Genehmigung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter erforderlich ist (textliche Festsetzung 5.2).  

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans oder in dieser Begründung oder den Anlagen 

zur Begründung genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth Verlag GmbH in Berlin 

zu beziehen und in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig archiviert.  

 

2.6 Sonstige Festsetzungen 

Im südwestlichen Bereich des Plangebiets wird eine Fläche für die Entsorgung festgesetzt, auf 

der ein neues Regenrückhaltebecken entsteht. Hier wird das Oberflächenwasser des ge-

samten Baugebietes An de Diek einschließlich des Plangebietes eingeleitet. Um die Erreich-

barkeit des Beckens, das in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde steht, zu gewährleisten, 

wird die Zuwegung mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde als 

Entsorgungsträger versehen. Innerhalb dieses GFL wird auch die unterirdische Leitung zu 

dem Regenrückhaltebecken untergebracht.  
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Zwei weitere Flächen sind als Flächen für die Abwasserentsorgung festgesetzt. Die Fläche 

an der Straßenverkehrsfläche „An de Diek“ ist gemeindeeigen und beherbergt eine Unterflur-

Abwasser-Reinigungsanlage, deren vorgeklärtes Schmutzwasser künftig in das neu anzule-

gende Regenrückhaltebecken eingeleitet wird. Für den Fall, dass die Gemeinde eine Schmutz-

wasserdruckleitung in Richtung Westen verlegen möchte, ist ein Geh-, Fahr- und Leitungs-

recht eingezeichnet, das bis an die westliche Grenze des Bebauungsplans reicht.  

Die Fläche für die Abwasserentsorgung auf dem Flurstück 59/9 markiert einen bestehenden 

Nachklärteich, in den das Schmutzwasser des Wohngebäudes östlich der Feuerwehr (Flur-

stück 58/8) eingeleitet wird. Mit dem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird auch hier die Er-

reichbarkeit für den Unterhaltungsträger gewährleistet. 

Im süd-westlichen Bereich des Plangebiets verläuft die Verbandsvorflut des Wasser- und Bo-

denverbandes Geltinger- und Stenderuperau in einer unterirdischen Leitung. Diese ist als 

solche festgesetzt. Die Leitung wird begleitet von einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für 

den Leitungsträger.  

Zum Schutz des Landschaftsbildes und als Ausgleich für den Verlust des Knickstreifens zwi-

schen den Flurstücken 56/53 und 164 wird im südöstlichen Bereich des Plangebiets ein neuer 

Knick mit Knickschutzstreifen angelegt (Flächen zum Anpflanzen eines von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, hier Knick bzw. Gehölzstreifen i.V.m. textli-

cher Festsetzung Nr. 6).  

Die Grenze des Plangeltungsbereichs wird durch eine schwarze, unterbrochene Linie fest-

gesetzt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans gelten nur für die Flächen innerhalb des 

Plangeltungsbereiches. 

 

2.7 Nachrichtliche Übernahmen 

Die an den Rändern des Plangebietes vorhandenen Knickstreifen sind in nachrichtlicher 

Übernahme aus dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) zum Erhalt festgesetzt. Um den 

dauerhaften Erhalt der Knicks zu gewährleisten, wird auf die Einhaltung der Vorgaben des 

geltenden Knickerlasses zum Erhalt und zur Pflege der Knicks verwiesen. Die in dem Erlass 

beschriebenen Pflegemaßnahmen sind vom Vorhabenträger bzw. den betroffenen Grund-

stückseigentümern durchzuführen. Unter diesen strengen Vorgaben sind für diese Knickab-

schnitte keine Ausgleichspflanzungen erforderlich. Dem gegenüber ist für die zu rodenden 

Knickabschnitte ein Ausgleich im Verhältnis von 1 : 2 erforderlich, siehe auch Kap. 4.4.2 „Aus-

gleich“ im Umweltbericht. 

Mit einer gestrichelten roten Linie wird die Begrenzung des Vorhaben- und Erschließungs-

plans (VEP) angezeigt. Der VEP ist dieser Begründung als Anlage 2 beigefügt. Alle Grund-

stücke innerhalb dieser Umgrenzung sind in der Verfügung des Vorhabenträgers. Nicht Be-

standteil des VEP sind die öffentlichen Straßenverkehrsflächen sowie die gemeindeeigene 

Abwasseranlage.  
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2.8 Darstellungen ohne Normcharakter 

Diese Darstellungen sind nicht rechtsverbindlich. Hier werden Inhalte der Kartengrundlage so-

wie ergänzende Darstellungen zu den Planfestsetzungen erläutert, z.B. die Nummern der Flur-

stücke, die vorhandenen bzw. die eingemessenen Gebäude, das entfallende Regenrückhal-

tebecken, der tlw. entfallende Nachklärteich sowie entfallende (Knick-) Wälle  

Die Grundstücksgrenzen stellen den aktuellen Stand der Planung dar. Der endgültige Verlauf 

kann sich auch nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ändern. Unabhängig davon, kön-

nen die Grundstücke jederzeit nach der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans geteilt bzw. 

verschmolzen werden, solange keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Be-

bauungsplans widersprechen, siehe auch § 19 BauGB. 

 

2.9 Flächenbilanz 

  
Flächen in qm 

(gerundet) 

1. Gewerbegebiete (GE) 24.534 

1a. Teilgebiet Schall 1 6.215 

1b. Teilgebiet Schall 2 10.574 

1c. Teilgebiet Schall 3 7.745 

2. Verkehrsflächen 602 

2a. Am Wasserwerk 191 

2a. An de Diek 411 

3. Entsorgungsflächen 2.092 

3a. Regenrückhaltebecken 1.269 

3b. Nachklärteich auf Flurstück 59/9 579 

3b. Abwasserentsorgungsanlage (56/45) 244 

4. Knickflächen (geschützter Bestand) 845 

 Gesamtfläche Plangeltungsbereich 28.073 
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3. Fachplanungen 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume und unterirdische Leitun-

gen und Kanäle", Gemeinschaftsausgabe der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall und dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, Ausgabe 2013, 

siehe insbesondere Abschnitt 6.3, zu beachten. Durch die Baumpflanzungen sind Behinde-

rungen beim Bau, der Unterhaltung und Erweiterung der Leitungen auszuschließen. 

 

3.1 Versorgung 

Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an das zentrale Leitungsnetz des Was-

serzweckverbandes Ostangeln sichergestellt. Anbindepunkte bestehen in der Straße „Am 

Wasserwerk“ sowie in der Straße „An de Diek“. 

Die Gemeinde ist Träger der Löschwasserversorgung gemäß § 2 Brandschutzgesetz 

Schleswig-Holstein. Die Planung und die Herstellung der Anlagen zur Löschwasserversorgung 

(Hydranten, Vorschieber) sind im Auftrag des Vorhabenträgers und in Abstimmung mit der 

Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr durchzuführen. Die DVGW Richtlinien (Deutscher 

Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) sind zu beachten. Für das Bauvorhaben ist eine den 

Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 (Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers 

und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnahmen) des DVGW entsprechende Löschwasser-

versorgung sicherzustellen. Die Kosten für die Löschversorgung sind vom Vorhabenträger zu 

übernehmen.  

Gemäß der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund (Arbeitsgemeinschaft 

der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland) sollen die Abstände neu 

zu errichtender Hydranten 150 m nicht überschreiten. Hierbei soll die Entfernung zwischen der 

ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Gebäude an der Straßenkante nicht mehr als 75 m 

betragen. Nach § 5 LBO SH sind Zu- oder Durchfahrten für die Gebäude und Bewegungsflä-

chen für die Durchführung wirksamer Löscharbeiten herzustellen. Es ist ggf. gemäß Industrie-

baurichtlinie eine Feuerwehrumfahrt für die geplanten Objekte vorzuhalten. Für Industriebau-

ten ist der Löschwasserbedarf im Benehmen mit der Brandschutzdienststelle unter Berück-

sichtigung der Flächen der Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte sowie der 

Brandlasten festzulegen. Hierbei ist von einem Löschwasserbedarf über einen Zeitraum von 

zwei Stunden von mindestens 96 m3/h bei Abschnittsflächen bis zu 2.500 m² und von mindes-

tens 192 m3/h bei Abschnittsflächen von mehr als 4.000 m² auszugehen. Zwischenwerte kön-

nen linear interpoliert werden. 

Die Strom- und Wärmeversorgung erfolgt durch die Schleswig-Holstein Netz AG. Die An-

schlüsse an die vorhandenen Leitungsnetze erfolgen über die Straßen „Am Wasserwerk“ und 

„An de Diek“. 

Anschlüsse an das Leitungsnetz für Telekommunikationsdienstleistungen sind in den bei-

den genannten Straßen möglich.  
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3.2 Entsorgung 

Das auf den Straßen- und Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser wird in das 

neuzubauende Regenrückhaltebecken (RRB) im süd-westlichen Bereich des Plangebiets ein-

geleitet. Bei Starkniederschlägen und eingeschränktem Ablauf der Knorrau durch hohe Was-

serstände in der Ostsee, kann es zu einem Anstieg der Wasserstände in der Knorrau kommen. 

Diese Maximalwasserstände sind bei der Planung des RRB zu berücksichtigen.  

Die Verbandsvorfluter des Wasser- und Bodenverbandes Geltinger- und Stenderuperau wer-

den zunehmend durch kurzzeitige Spitzenabflüsse, verursacht durch den steigenden Versie-

gelungsanteil, belastet. Bei einer weiteren Versiegelung und Einleitung von Niederschlags-

wasser aus bestehenden oder hinzukommenden versiegelten Flächen in einen Vorfluter des 

Verbandes, ist daher ein Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung vorzulegen und mit dem 

Wasser- und Bodenverband abzustimmen. In dieses Konzept ist auch die vorhandene Bebau-

ung / Versiegelung einzubeziehen.  

Der vom Regenrückhaltebecken (RRB) in den Vorfluter 51 eingeleitete Volumenstrom ist auf 

maximal 10 l/s zu drosseln. Die Drosseleinrichtung ist gegen nachträgliche Manipulation zur 

Steigerung des Volumenstromes zu sichern. Die Lage des Einleitungspunktes und die techni-

sche Ausführung sind im Vorwege mit dem Wasser- und Bodenverband abzustimmen. Der 

Wasser- und Bodenverband ist an der Abnahme zu beteiligen. Die hydraulische Wirksamkeit 

des RRB ist rechnerisch nachzuweisen. Bei der Dimensionierung der Regenrückhalteeinrich-

tungen sind die regional verstärkt auftretenden Starkniederschläge zu berücksichtigen. Bei der 

Berechnung der Kapazität des RRB ist der Gesamtbestand der Versiegelung zu berücksichti-

gen. 

Bei jedweder Einleitung von Niederschlagswasser aus versiegelten Flächen in einen Ver-

bandsvorfluter ist sicher zu stellen, dass keine Nähr- oder Schadstoffe in die Vorfluter gelan-

gen. 

Die Schmutzwasserentsorgung aus dem Plangebiet erfolgt über einen Anschluss an die ge-

meindliche Kläranlage südlich des Wendeplatzes in der Straße „An de Diek“. Die gemeindliche 

Kläranlage ist ihrerseits Bestandteil des Plangebiets. Es ist zu prüfen, ob die noch zur Verfü-

gung stehenden Kapazitäten der Kläranlage für die vorgesehene Bebauung ausreichen. 

Im südlichen Bereich des Flurstücks 59/9 befindet sich ein Nachklärteich (Bestand). In diesen 

Nachklärteich wird über eine unterirdische Leitung das Schmutzwasser des Wohngebäudes 

östlich der Feuerwehr (Flurstück 58/8) eingeleitet. Die Leitung ist im B-Plan durch ein Geh-, 

Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Leitungsträgers gesichert.  

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH. Die Stra-

ßenrandentsorgung der Abfallbehälter ist entsprechend sicher zu stellen. Die Erschließung ist 

so konzipiert, dass ein Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge nicht erforderlich ist. Die Fahr-

zeuge können das Plangebiet über die ringförmig angelegten Privatwege zwischen den Stra-

ßen „An de Diek“ und der Straße „Am Wasserwerk“ durchfahren. Die Abfallbehälter werden 

an die nächste durch die Sammelfahrzeuge erreichbare Stelle gebracht, siehe hierzu auch die 

Ausführungen im Kap. 2.4. „Verkehrsflächen“.  
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei der Bepflanzung der Erschließungsflächen mit Bäu-

men sowie beim Aufstellen der Straßenbeleuchtung die lichte Durchfahrtshöhe von mindes-

tens 4 m zuzüglich eines Sicherheitsabstands eingehalten wird. Bäume, Astwerk, Dächer und 

Straßenbeleuchtung dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen oder die Durchfahrtsbreite der 

Straße bzw. Wege einengen. 

lm Zuge der Bauleitplanung wird zudem auf folgende grundsätzliche Bestimmungen verwie-

sen: die Abfallwirtschaftssatzung des Kreises (AWS), die Bestimmungen der Unfallverhü-

tungsvorschrift (UVV) 1, die Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft DGUV Vor-

schrift 43, die DGUV-Regel (114-601), die ,,Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ 

RASt 06, die Ausführungen der zuständigen Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post 

Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) in der Broschüre ,,DGUV Information 214-033 

Mai 2012 (aktualisierte Fassung April 2016). 

  



Gemeinde Gelting 4. vorh. Änd. B-Plan Nr. 9 Begründung 

 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf Seite 14 

 

4. Umweltbericht 

4.1. Einleitung 

Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des 

Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

4.1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

4.1.1.1 Angaben zum Standort 

Das Gebiet der 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 9, im Weiteren 

Plangebiet genannt, liegt ca. 2 km südöstlich vom Ortskern der Gemeinde Gelting, südlich der 

Bundesstraße 199 (B 199).  

Das Plangebiet umfasst eine ca. 2,8 ha große Fläche. 

Das Plangebiet besteht zum einen aus dem bisherigen Betriebsgrundstück im Osten, das mit 

ein- bzw. zweigeschossigen Betriebsgebäuden bebaut ist, und zum anderen aus Landwirt-

schaftsfläche, die den überwiegenden Flächenanteil umfasst  

Die Landwirtschaftsfläche im Plangebiet besteht aus einer Ackerfläche, die westlich an das 

Betriebsgrundstück anschließt, und einer nördlich davon liegenden Grünlandfläche.  

Die Landwirtschaftsfläche ist von Knicks gegliedert, die an den Plangebietsrändern verlaufen. 

Ein Knick verläuft auch an der Grenze des bisherigen Betriebsgrundstückes zur Ackerfläche. 

Ein weiterer Knick verläuft am östlichen Rand des bisherigen Betriebsgrundstückes. In den 

Knicks im nordwestlichen Bereich des Plangebietes randlich zur Grünlandfläche stehen z. T. 

großkronige Eichenbäume. 

Im westlichen Bereich des Plangebietes, im Süden der Grünlandfläche liegt ein Becken zur 

Abwasserentsorgung (Nachklärteich). Im östlichen Bereich des Plangebietes liegt am Rand 

des bisherigen Betriebsgeländes ein weiteres Becken zur Abwasserentsorgung. 

Das bisherige Betriebsgrundstück im Osten des Plangebietes wurde bereits durch die 1. Än-

derung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 9 im Jahr 1998 überplant. Hier wurde für 

den überwiegenden Flächenanteil ein Gewerbegebiet mit GRZ 0,6 festgesetzt. Eine Fläche 

für Abwasserentsorgung wurde darin an dem dann realisierten Standort festgesetzt. Im südli-

chen Bereich ist im bestehenden Bebauungsplan eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. In dieser Fläche steht 

jetzt eine Laubbaumreihe.  

Westlich und südlich außerhalb des Plangebiets setzt sich Landwirtschaftsfläche fort. Nördlich 

des Plangebietes grenzen bebaute Flächen für Gewerbenutzung und Wohnen an.  
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4.1.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Bauflächen für die Erweiterung des Be-

triebsgeländes der Tischlerei Pfeiffer als Gewerbegebiet ausgewiesen.  

Durch die Festsetzungen soll die Errichtung von drei eingeschossigen Hallen mit jeweils einer 

Grundfläche von 1.250 m² für Fertigung und Bootslagerung, sowie von Mitarbeiter- und Wohn-

mobilstellplätzen, Lager- und Rangierflächen ermöglicht werden. Für das gesamte Gewerbe-

gebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Für den bereits mit dem Bauleit-

planverfahren zur 1. Änderung mit GRZ 0,6 festgesetzten Teil des Gewerbegebietes wird die 

GRZ entsprechend auf 0,4 geändert.  

Für Stellplätze, Garagen, befestigte Wege-, Rangier- und Lagerflächen sowie Nebenanlagen 

kann die GRZ gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.3 bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 

überschritten werden, so dass eine Gesamtversiegelung des Baugrundstücks von 80% mög-

lich ist. 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 10 m über Straßenniveau begrenzt, siehe auch 

Kap. 2.1 „Art und Maß der baulichen Nutzung“. 

Der im westlichen Bereich bestehende Nachklärteich wird entsprechend als Fläche für die 

Abwasserentsorgung festgesetzt.  

Zudem wird am südwestlichen Rand des Plangebietes eine Fläche für ein Regenrückhaltebe-

cken festgesetzt. 

Das Plangebiet wird über die vorhandenen Straßen „Am Wasserwerk“ und „An de Diek“ er-

schlossen. Die innere Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über private Flächen, die 

zum Teil mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger versehen 

werden, u.a. um die Erreichbarkeit der Abwasserentsorgungsflächen und des Regenrückhal-

tebeckens zu gewährleisten. 

Festsetzungen zum Schutz und zur Erhaltung und Pflege von Knicks zum Anpflanzen und 

Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Grünflächen wer-

den im Kapitel 4.4 „Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Ausgleich“ beschrieben.  

 

4.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Die Größe des Bebauungsplangebietes beträgt rund 2,8 ha.  

Das Gewerbegebiet umfasst darin etwa 2,5 ha.  

Die Verkehrsflächen betragen etwa 0,06 ha, die Entsorgungsflächen 0,2 ha. Davon entfallen 

ca. 0,12 ha auf das anzulegende Regenrückhaltebecken und ca. 0,08 ha auf Flächen zur Ab-

wasserentsorgung. 

Die Knickflächen umfassen etwa 0,08 ha. 

Genaue Angaben zum Grad der Flächenversiegelung und Bebauung nach Realisierung des 

Bebauungsplans sind im Kapitel 4.2.2 „Schutzgut Boden / Fläche - Prognose der Umweltaus-

wirkungen“ enthalten. 
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4.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen 

Fachgesetze und -verordnungen 

Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004, zu-

letzt geändert am 3.11.2017, zu beachten. Darin sind insbesondere § 1 (6) Nr. 7, § 1 a, § 2 (4) 

sowie § 2 a BauGB bezüglich Eingriffsregelung und Umweltprüfung relevant. Es wird daher 

ein Umweltbericht als Teil der Begründung erstellt. 

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden im Fol-

genden die in den Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

dargestellt sowie die Art, wie diese im Bauleitplan berücksichtigt wurden.  

Die auf Ebene der Europäischen Union bestehenden, in Gesetzen niedergelegten Ziele sind 

in nationales Recht übernommen worden und entsprechend in Bundesgesetzen festgelegt. 

Die Umweltschutzziele auf kommunaler Ebene sind in den Fachplänen Landschaftsrahmen-

plan und Landschaftsplan festgelegt. 

 

4.1.2.1 Mensch und Gesundheitsschutz 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 50 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich 
vermieden wird. Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelästigung in der Bauleitplanung ist 
die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die TA Lärm. 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien.  

 

4.1.2.2 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gesetzliche Vorgaben 

In § 1 (2) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind allgemeine Anforderungen zur 
Sicherung der biologischen Vielfalt benannt: 

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume zu erhalten und der Austausch zwischen den 
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen." 

 

Darüber hinaus heißt es im § 1 (3) Nr. 5 BNatSchG:  

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Bio-
tope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu 
erhalten.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Inanspruchnahme von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz, 

- Erhaltung und Schutz der Knicks bzw. Knickneuanlage bei Beseitigung von Knickab-
schnitten,  

- Ausgleichsmaßnahmen für Inanspruchnahme von Freiflächen,  

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG.  

 

4.1.2.3 Natura 2000 – Gebiete 

Gesetzliche Vorgaben 

Der § 31 des BNatSchG nennt die Verpflichtungen des Bundes und der Länder zum Aufbau 
und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Die-
ses besteht aus FFH-Gebieten gemäß Richtlinie 92/43/EWG sowie Vogelschutzgebieten ge-
mäß Richtlinie 79/409/EWG.  

Nach § 34 (1) des BNatSchG bedeutet dies für Planungen und Projekte:  

"Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie (…) geeignet sind, das 
Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 

 

Berücksichtigung: 

- In der Umgebung bis 2 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Natura-2000-
Gebiete. 

 

4.1.2.4 Boden/ Fläche 

Gesetzliche Vorgaben 

Als Grundsatz der Bauleitplanung legt § 1 (5) des Baugesetzbuches fest: 

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.“ 

 

Das BNatSchG stellt den Bodenschutz im § 1 (3) Nr. 2 wie folgt dar: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen 
können.“ 

 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) stellt den Bodenschutz im § 4 (1) Nr. 1 wie folgt 
dar: 

"Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverände-
rungen nicht hervorgerufen werden.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch:  

- Vor der planerischen Entscheidung für den Standort wurden Standortalternativen ge-
prüft. An dem Standort mit bestehendem Betrieb, der erweitert wird, wird im Vergleich 
zu einer Neuschaffung eines Betriebsstandortes auf bisher unversiegelter und unbe-
bauter Fläche weniger Fläche zusätzlich in Anspruch genommen.  

 

4.1.2.5 Wasser 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben werden durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorgegeben. In den unter § 5 
WHG aufgeführten allgemeinen Sorgfaltspflichten heißt es: 

„(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 
verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um  

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 
sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Oberflächengewässer sind, mit Ausnahme von dem erhalten bleibenden Nachklär-
teich, durch die Planung nicht betroffen.  

 

4.1.2.6 Klima / Luft  

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schützen (...); dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbeson-
dere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung 
zu.“ 

 

Das BauGB formuliert bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel folgende 

Grundsätze: 

„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-

nung getragen werden.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere durch Folgendes berücksichtigt: 

 Durch die Anlage eines offenen Regenwasserrückhaltebeckens bleibt die Verduns-

tungsfähigkeit und damit die Förderung der Luftfeuchtigkeit und Abkühlung bei warmen 

Wetterlagen kleinklimatisch wirksam teilweise erhalten.  
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 Durch Erhaltung und Anlage von Gehölzbeständen im Plangebiet werden beschattete 

Bereiche geschaffen und die kleinklimatischen Auswirkungen starker Sonneneinstrah-

lung, u.a. der zu starken Erwärmung und der Verringerung der Luftfeuchtigkeit, vermin-

dert.   

 

4.1.2.7 Landschaft 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 (4) BNatSchG sowie § 1 LNatSchG sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
"die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf 
Dauer zu sichern. 

 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch:  

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden eingriffsmindernde 
Maßnahmen durchgeführt, wie die Höhenbegrenzung baulicher Anlagen und die Er-
haltung von Knicks als prägende Landschaftsbestandteile. 

- Durch ergänzende Gehölzpflanzungen an den Plangebietsrändern wird das Gewerbe-
gebiet in die Landschaft eingebunden.  

 

4.1.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kulturgüter sind Denkmale zu berücksichtigen.  

 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 DSchG Schleswig-Holstein dienen Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, 
der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen. (…) Mit diesen Kulturgütern 
ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzuge-
hen.“   

 

Berücksichtigung: 

- Für das Plangebiet und dessen Umfeld sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.   

 

4.1.2.9 Fachplanungen 

Im derzeit geltenden Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V (Stand September 

2002) ist für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Flächenausweisung mit beson-

derer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems enthalten. Der 

Geltungsbereich ist als Wasserschongebiet dargestellt und liegt darüber hinaus in einem Ge-

biet mit besonderer Erholungseignung. 

Die Neufassung des Landschaftsrahmenplans (LRP) liegt bisher als Entwurf für den neu ge-

fassten Planungsraum I vor (Stand September 2018). Abweichend von dem LRP in der gel-

tenden Fassung ist im LRP-Entwurf 2018 das Wasserschongebiet als Trinkwassergewin-

nungsgebiet dargestellt. Das Plangebiet liegt laut Entwurfsfassung des LRP von 2018 inner-

halb einer Knicklandschaft und in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 
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Der festgestellte Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (Stand Juni 1997) stellt für das Plan-

gebiet Knickstrukturen (geschützt nach § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG) dar. Darüber hinaus enthält 

der Landschaftsplan keine weiteren relevanten Plandarstellungen.  

 

4.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

Biotop- und Nutzungsstruktur, Biologische Diversität  

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde der aktuelle Biotopbestand im Bereich des Plangebie-

tes erfasst.  

Das bestehende Betriebsgrundstück im Osten ist zum überwiegenden Flächenanteil bebaut 

bzw. versiegelt. Der ein- bzw. zweigeschossige Betriebsgebäudekomplex, in dem sich die Fer-

tigungs-, Lager-, Büro und Sozialräume befinden, ist baulich neueren Datums. Die Außen-

wände und das Dach sind intakt und weisen keine Risse im Mauerwerk oder andere Öffnungen 

auf, durch die gebäudebewohnende Vögel oder Fledermäuse eindringen könnten.  

Die umgebende Fahrfläche ist befestigt und mit Kiesbelag teilversiegelt. An diese Fläche 

schließt sich östlich und südlich eine Rasenfläche an. Am südlichen Rand der Rasenfläche 

befindet sich eine Laubbaumreihe aus etwa 10 Bäumen, die jeweils Stammstärken von etwa 

10 bis 25 cm Stammdurchmesser aufweisen.  

Nordwestlich der Betriebsgebäude liegt ein Abwasserentsorgungsbecken mit steilen Ufern 

und nur spärlicher Ufervegetation.  

Das bestehende Betriebsgrundstück ist im Osten und Westen durch Knicks begrenzt, die 

Knickwälle sowie Gehölzbestand aus Sträuchern heimischer Arten aufweisen.  

Daran schließt sich westlich eine große, intensiv genutzte Ackerfläche an, die wie am östlichen 

Rand auch im Westen und Norden von Knicks begrenzt wird. Die Knicks weisen Knickwälle 

sowie Gehölzbestand aus Sträuchern heimischer Arten auf.  

Nördlich der Ackerfläche liegt die Grünlandfläche im Plangebiet, das in diesem Bereich über 

die Straße „Am Wasserwerk“ erschlossen ist.  

An der Grenze zwischen Acker- und Grünlandfläche liegt ein Abwasserentsorgungsbecken, 

der als Nachklärteich genutzt wird. Dieser weist überwiegend flache und gut besonnte Ufer 

sowie eine teilweise üppig ausgeprägte Vegetation auf. Südlich daran stehen zwei Laubbäume 

mittleren Alters.  

Das Grünland wird beweidet und ist in der Vegetationsstruktur artenarm.  

Knicks säumen die Grünlandfläche am westlichen und am östlichen Rand. Beide Knicks wei-

sen Knickwälle sowie Gehölzbestand aus heimischen Arten auf. Im westlichen Knick befinden 

sich neben Strauchbestand stammstarke Eichen mit Stammdurchmessern von 50 bis 80 cm 

als Überhälter. Im östlichen Knick befindet sich eine stammstarke Eiche mit 70 cm Stamm-

durchmesser.  

Laubbäume mittleren Alters stehen am nördlichen Rand, östlich der Anbindung zur Straße „Am 

Wasserwerk“.  
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Die Bäume an den Rändern der Grünlandfläche weisen sämtlich weder Höhlungen noch Ris-

sen oder Spalten auf, die für baumbewohnende Fledermäuse als Lebensraum dienen könnten.  

Im nordöstlichen Bereich des Grünlandes liegt ein eingeschossiges, vermutlich als Lagerraum 

genutztes Gebäude, das intakte Fenster sowie eine Außenfassade ohne Risse oder weitere 

Öffnungen im Mauerwerk aufweist. Zudem steht dort ein kleiner Holzschuppen.  

 

Bewertung 

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Großteils des Plangebietes und der gewerbli-

chen Nutzung des bestehenden Betriebsgrundstückes weist das Plangebiet insgesamt eine 

mäßige biologische Vielfalt auf.  

Die Knicks, und hier insbesondere die Überhälter, weisen dabei ein höheres Potenzial an bio-

logischer Diversität auf. Einschränkungen durch die bestehenden Nutzungen sind jedoch auch 

hier gegeben.  

Der Nachklärteich im westlichen Bereich des Plangebietes ist aufgrund seiner Ausprägung mit 

flachem Ufer und üppiger Vegetation von höherer biologischer Vielfalt. Das Becken zur Ab-

wasserentsorgung im östlichen Bereich des Plangebietes ist dagegen in der biologischen Aus-

stattung weniger divers. 

Das Plangebiet hat mit den bebauten und versiegelten Flächen sowie der landwirtschaftlichen 

Fläche zum überwiegenden Anteil insgesamt geringe bis allgemeine Bedeutung für den Na-

turschutz im Sinne des „Runderlasses zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des Innen- und des Umweltministeriums 

vom 9.12.2013).  

Neben den überwiegenden Flächen mit sehr geringer Arten- und Strukturvielfalt weisen die 

Knickabschnitte besondere Bedeutung für den Naturschutz auf.  

Die Knicks sind gesetzlich geschützt gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG. Sie sind in ihrer Biotopwertigkeit insgesamt höher einzustufen.  

Vorkommen von Pflanzenarten im Geltungsbereich, die als gefährdet gelten (Rote Listen) oder 

besonders geschützt sind, sind aufgrund der Biotopstruktur im Plangebiet unwahrscheinlich. 

 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Zur Fauna sind im Landschaftsplan keine Angaben über Artenvorkommen für das Plangebiet 

enthalten. Bei der örtlichen Begehung wurden im Plangebiet keine Tierartenvorkommen beo-

bachtet. Da jedoch keine systematische Erfassung des faunistischen Bestandes erfolgte, wird 

für das Plangebiet und Umgebung eine Potenzialabschätzung vorgenommen, in der die Le-

bensraumeignung für Tierarten bewertet wird. 

Säugetiere: Für Fledermäuse, die Baumhöhlen und Felsspalten als Wochenstuben und Win-
terquartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) beziehen, ist die Nutzung des Plangebietes als 
Quartiersraum aufgrund fehlender Strukturen grundsätzlich auszuschließen.  

Für die Gebäude des bestehenden Betriebsgeländes im südöstlichen Teil des Planungsgebie-
tes sind potenzielle Quartiere von in Gebäuden nistenden Fledermausarten wie z. B. die 
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Zwerg- oder Breitflügelfledermaus nicht grundsätzlich auszuschließen. Für den Gebäudebe-
stand sind jedoch über die Bauleitplanung keine baulichen Veränderungen vorgesehen, so 
dass ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände auszuschließen ist. 

Vorkommen von Haselmäusen in den Knicks innerhalb bzw. im Randbereich des Plangebietes 
kann ausgeschlossen werden, da das Gemeindegebiet Gelting nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht im Verbreitungsgebiet dieser Art liegt und sich die Knicks darüber hinaus aufgrund 
naher Störungsquellen (angrenzende Gewerbenutzung) nicht als Habitat eignen.  

Für große Säugetiere der Feldflur ist das Plangebiet als Lebensraum ungeeignet.  

Amphibien und Reptilien: Das Plangebiet und der direkte Umgebungsbereich bieten aufgrund 
der Lage und Habitatausstattung für die Amphibien- und die Reptilienarten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie keinen geeigneten Lebensraum. Das im östlichen Bereich des Plangebietes 
liegende Becken zur Abwasserentsorgung ist relativ strukturarm und weist eine sehr steile 
Uferkante auf. Aufgrund seiner Ausprägung ist dieses Gewässer auch für weniger anspruchs-
volle, nicht streng geschützte Amphibienarten wie z. B. Grasfrosch (Rana temporaria) nicht 
geeignet.  

Der Nachklärteich im westlichen Teil des Geltungsbereiches weist hingegen aufgrund der vor-
handenen Habitatstruktur eine potenzielle Eignung als Amphibienlebensraum auf. Vorkom-
men streng geschützter Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie) sind jedoch auch hier auszu-
schließen. Die potenzielle Eignung beschränkt sich auf ungefährdete Arten wie Grasfrosch 
(Rana temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo). 

Wirbellose: Für seltene bzw. gefährdete Wirbellosen-Arten, z.B. aus den Artengruppen Libel-
len, Heuschrecken, holzbewohnende Käfer usw. ist das Plangebiet nicht als Lebensraum ge-
eignet, da entsprechende Habitate wie naturnahe Gewässer, Feuchtbiotope, Totholzbestände 
etc. fehlen. Die vorhandenen Knicks am Rand bzw. innerhalb des Plangebietes weisen jedoch 
für eine Vielzahl ungefährdeter, nicht streng geschützter Insektenarten, insbesondere aus den 
Gruppen Tagfalter, Nachtfalter, Käfer und Wanzen ein geeignetes Lebensraumpotential auf. 

Vögel: Acker- und Grünlandflächen sind für Wiesenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche grund-
sätzlich als Lebensraum geeignet. Durch die Nähe zum Wohn- und Gewerbegebiet dieser 
Flächen im Plangebiet, die als optische und akustische Störquelle wirken, ist eine Eignung als 
Brutgebiet für diese beiden Bodenbrüterarten jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus halten 
Kiebitze und Feldlerchen vergleichsweise hohe Fluchtdistanzen zu Vertikalstrukturen wie z. B. 
den vorhandenen Knicks im Plangebiet ein, was eine Eignung als Bruthabitat weiter mindert. 
Von einem Brutvorkommen der beiden Arten im Plangebiet ist entsprechend nicht auszuge-
hen.  

Brutvorkommen ungefährdeter Bodenbrüterarten mit geringerer Störungsempfindlichkeit bzw. 
geringeren Anforderungen an ihr Bruthabitat bezüglich der Sichtfreiheit, wie z.B. Fasan sind 
jedoch grundsätzlich möglich.  

Die vorliegenden Knickabschnitte sind mit ihrer überwiegend dichten Gehölzstruktur als Le-
bensraum für gebüschbrütende Vogelarten geeignet. Aufgrund der Störungen, die von der an-
grenzenden Wohn- und Gewerbenutzung ausgehen, beschränkt sich das Vorkommen auf Vo-
gelarten, die als wenig störungsempfindlich gelten und allgemein häufig vorkommen. Dies gilt 
ebenfalls für die überwiegend im Randbereich des Plangebietes liegenden Laubgehölze. 

Vorkommen von Vögeln die an bzw. in Gebäuden brüten, wie z. B. Mehlschwalben, Haussper-
linge etc. sind im Bereich der Betriebsgebäude im Plangebiet möglich. Diese Arten sind an die 
Anwesenheit von Menschen und deren Nutzungen gewöhnt.  

Insgesamt wird allgemeine Bedeutung des Plangebietes als Tierlebensraum angenommen. 

Da an den Betriebsgebäuden keine baulichen Veränderungen vorbereitet werden, bleibt die 

Gilde der Gebäudebrüter bei der artenschutzrechtlichen Prüfung unberücksichtigt. 

Zum Artenschutz ist der § 44 BNatSchG zu beachten, nachdem  
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1. die Verletzung oder Tötung wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten,  

2. die erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europä-
ischen Vogelarten, 

3. das Beschädigen und Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren der 
besonders geschützten Arten sowie 

4. die Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Pflanzen der besonders geschützten 
Arten 

verboten sind (Zugriffsverbote, § 44 Abs. 1 BNatSchG).  

Für Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans gilt, dass bei Betroffenheit von streng ge-

schützten Tierarten (hier Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), von europäischen Vogel-

arten oder von bestandsgefährdeten Arten gemäß Rechtsverordnung ein Verstoß gegen das 

o.g. Verbot Nr. 3 nur dann vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht 

weiterhin erfüllt ist.  

Für das Verbot Nr. 1 gilt, dass ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr. 1) 

vorliegt, wenn sich durch die unvermeidbare Beeinträchtigung durch das Vorhaben das Tö-

tungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten signifikant erhöht. (§ 44 Abs. 

5 BNatSchG). Für das Verbot Nr. 2 gilt, dass eine erhebliche Störung dann vorliegt, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen im vorigen 

Abschnitt sind Vorkommen von Gehölzbrütern der ungefährdeten Arten wie z. B. Zaunkönig 

und Rotkehlchen in den Knicks grundsätzlich möglich.  

Die Betroffenheit streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie) sind nicht zu erwarten.  

Bestandsgefährdete Arten gemäß Rechtsverordnung sind nicht relevant, da eine entspre-

chende Rechtsverordnung derzeit nicht besteht. 

Die Beseitigung eines ca. 80 m langen Knickabschnittes am westlichen Rand des bestehen-

den Betriebsgrundstücks und die Fällung von Einzelbäumen sind mit der Umsetzung der Bau-

leitplanung verbunden.  

Das Entfernen von Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 

30. September (Schutzfrist) verboten. Dem Verbot der Tötung und der erheblichen Störung 

von Tieren während des Brutgeschehens und der Jungenaufzucht (Zugriffsverbot Nr. 1) wird 

dadurch Rechnung getragen, dass die Beseitigung von Knickgehölzen und Bäumen auf den 

Zeitraum zwischen 1. Oktober und den letzten Tag im Februar, also außerhalb der Schutzfrist, 

gelegt wird.  

Für die in Anspruch genommenen Freiflächen des Plangebietes sind keine relevanten Vor-

kommen von Vogelarten anzunehmen. Die Beseitigung des Knickabschnittes und von Einzel-

bäumen wird nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populati-

onen ggf. betroffener Arten führen, da bei einem möglichen Lebensraumverlust im räumlich-

funktionalen Zusammenhang in ausreichendem Umfang Ausweichmöglichkeiten gegeben 

sind. Ggf. betroffen sind allgemein häufig vorkommende Vogelarten.  
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Das dichte und weitläufige Knicknetz setzt sich außerhalb des Plangebietes in entsprechender 

Qualität in die Landschaft weiter fort und bildet einen Funktionszusammenhang, auch als Le-

bensraum für die lokalen Populationen gehölzbrütender Vögel. Da etwaige Störungen durch 

Baumaßnahmen oder Gewerbenutzung sich auf außerhalb des Plangebiets liegende Knicks 

nicht wesentlich auswirken werden, kann davon ausgegangen werden, dass der Erhaltungs-

zustand der lokalen Populationen der betroffenen Gehölzbrüterarten sich durch diese etwai-

gen zusätzlichen Störungen nicht verschlechtern wird. 

Eine erhebliche Störung bzw. Beschädigen oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Ruhestätten 

oder anderen Lebensstätten von Vögeln ist bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten (Zu-

griffsverbote Nr. 2 und 3). 

Fazit der artenschutzrechtlichen Bewertung:  

Die folgenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zu beachten: 

Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung: Bei Gehölzen und Bäumen ist die gesetzlich vorge-

schriebene Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung zu berücksichtigen, um die Tötung und Ver-

letzung potenziell anwesender Brutvögel sowie deren Gelege und Jungvögel zu vermeiden. 

Das Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 

BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten. 

Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die 

Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz zum Artenschutz nicht berührt wer-

den. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) werden nicht erforderlich. 

Schutzgebietsnetz Natura 2000 

In der Umgebung bis 2 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Gebiete des Europä-

ischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (FFH-Gebiete gemäß Richtlinie 92/43/EWG, Vogel-

schutzgebiete gemäß Richtlinie 79/409/EWG). 

Prognose Schutzgebietsnetz Natura 2000 

Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung nicht be-

troffen.  

Prognose Eingriffe 

- Flächeninanspruchnahme 

Durch die Planung wird eine Fläche von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz in An-

spruch genommen. Eine besondere Bedeutung des Plangebietes als Tierlebensraum ist nicht 

gegeben.  

- Knickeingriffe 

Die Knicks im Plangebiet sind als naturschutzrechtlich geschützte Elemente von besonderer 

Bedeutung für den Naturschutz.  

Die Beseitigung des ca. 80 m langen Knickabschnittes am westlichen Rand des bestehenden 

Betriebsgrundstücks ist für die Betriebserweiterung erforderlich und unumgänglich.   

Mit der Beseitigung des naturschutzrechtlich geschützten Knickabschnittes werden Flächen 

bzw. Elemente mit besonderer Bedeutung in Anspruch genommen.  
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Die weiteren vorhandenen Knickabschnitte werden erhalten und als Grünflächen festgesetzt. 

Der naturschutzrechtliche Schutz der Knicks wird nachrichtlich in den Bebauungsplan über-

nommen (Biotopschutz für Knicks gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträch-

tigung der Knicks führen können, sind demnach verboten.  

Ausnahmen vom Knickschutz bedürfen einer Genehmigung seitens der Unteren Naturschutz-

behörde Kreis Schleswig-Flensburg (§ 30 (3) BNatSchG in Verbindung mit § 21 (3) LNatSchG 

SH). Ein Knickausgleich durch Anlage neuer Knicks ist nachzuweisen.  

Nach dem derzeit geltenden Knickerlass ist ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 2 durch Neuanlage 

eines Knicks erforderlich.  

- Wegfall eines Knickabschnittes, Länge 80 m  

- Verhältnis Ausgleich 1 : 2 

- Umfang Ausgleich durch Neuanlage Knick: Länge 160 m 

Die Maßnahmen zum Knickausgleich werden im Umweltbericht-Kapitel 4.4.2 „Ausgleich“ dar-

gestellt.  

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der zu erhaltenden Knicks werden zu-

dem Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung getroffen, die im Umweltbe-

richt-Kapitel 4.4.1 „Vermeidung, Verhinderung und Minimierung“ erläutert werden.  

 

4.2.2 Schutzgut Boden / Fläche 

Bestand 

Die Bodenschutzbelange werden in der Umweltprüfung hinsichtlich der Auswirkungen des Pla-

nungsvorhabens, der Prüfungen von Planungsalternativen und die Ermittlung von Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen geprüft. Ins-

besondere der vorsorgende Bodenschutz ist in der Bauleitplanung ein zentraler Belang, der 

im vorliegenden Umweltbericht in den entsprechenden Abschnitten jeweils gesondert behan-

delt wird.  

Die Umweltprüfung orientiert sich in diesem Aspekt an dem im Auftrag der Länderarbeitsge-

meinschaft Bodenschutz (LABO) erstellten Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung 

nach BauGB“ (2009).  

Die Bewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet erfolgt nach dem „Runderlass zum Verhält-

nis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass 

des Innen- und des Umweltministeriums vom 9.12.2013).  

Das Plangebiet liegt naturräumlich im östlichen Hügelland in der Landschaft Angeln. 

Als Bodenart liegt im Plangebiet eiszeitlich bedingt Lehm und sandiger Lehm vor (Geschiebe-

lehm bzw. Geschiebemergel). Die Böden im Plangebiet werden nicht als besonders empfind-

lich oder schützenswert bewertet (Quelle: Landschaftsplan).  

Im Plangebiet liegen auf Grundlage verfügbarer Informationen keine Flächen vor, die für die 

Sicherung und Entwicklung der Bodenfunktionen besonders geeignet wären, oder auf denen 
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Veränderungen im Bodenaufbau die Bodenfunktionen in besonderer Weise beeinträchtigen 

können.  

Entsprechend wird bei den Böden im Plangebiet im Bestand von einer allgemeinen Bedeutung 

des Bodens für den Bodenschutz ausgegangen.  

Bei der Tischlerei auf dem bisherigen Betriebsgelände handelt es sich nach Angaben der un-

teren Bodenschutzbehörde Kreis Schleswig-Flensburg (Stellungnahme vom 09.08.2019) um 

einen altlastrelevanten Betrieb. Es muss ggf. mit schädlichen Bodenverunreinigungen gerech-

net werden. 

 

Bewertung 

Bei Bauarbeiten im Bereich des bisherigen Betriebsgeländes (altlastrelevanten Betrieb) sind 

Vorkehrungen aufgrund von möglichen schädlichen Bodenverunreinigungen zu treffen.  

Durch Bodenversiegelungen wird die Speicher- und Filtereigenschaft des Bodens stark verän-

dert und eingeschränkt. Bodenversiegelungen führen zu erheblichen und nachhaltigen Verän-

derungen im gesamten Ökosystem Boden. Durch Versiegelung fällt Boden als Standort für 

Vegetation und als Lebensraum für Bodenorganismen fort. Bei Teilversiegelung bleiben diese 

Bodenfunktionen eingeschränkt erhalten, da der Boden in eingeschränktem Maß durchlässig 

bleibt. 

Mit der Festsetzung der GRZ als Größe der überbaubaren Grundfläche wird die maximal zu-

lässige Flächengröße für Versiegelung und Bebauung in den Bauflächen bestimmt. Die Grund-

fläche kann gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.3 für Stellplätze, Garagen, befestigte Wege-, 

Rangier- und Lagerflächen sowie Nebenanlagen kann die GRZ bis zu einer Grundflächenzahl 

von 0,8 überschritten werden, so dass eine Gesamtversiegelung des Baugebiets von 80% 

möglich ist.  

Von der maximal zulässigen Flächenversiegelung ist bei der Eingriffsbilanzierung auszuge-

hen. In der folgenden Tabelle wird daher der Versiegelungsgrad in Prozent, einschließlich der 

Überschreitungsmöglichkeit, mit 80 % angegeben.  

Die im Ausgangszustand bestehende Versiegelung ist dabei gegenzurechnen. Dazu wurde 

die Bestandsversiegelung in den Einzelflächen der Gebäude und Anlagen ermittelt.  

Zudem ist die durch die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 im östlichen Bereich des 

Plangebietes bereits vor Planungsbeginn der 4. Änderung zulässige Versiegelung als Be-

standsversiegelung anzusetzen, da die entsprechenden Eingriffe bereits zulässig sind.  

Aus den Festsetzungen der bereits im Jahr 1998 aufgestellten 1. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 9 ergibt sich für die betreffende Teilfläche von 4.204 m2 Flächengröße mit festge-

setzter GRZ von 0,6 zuzüglich Überschreitungsmöglichkeit der maximal zulässige Versiege-

lungsgrad von 80%, entsprechend 3.363 m2 Versiegelungsfläche (4.204 x 0,8 = 3.363). Diese 

Versiegelungsfläche bezieht die mit Umsetzung der 1. Änderung errichteten Betriebsgebäude 

und angelegten Fahrflächen ein. Die Flächengröße 3.363 m2 wird daher als Bestandsversie-

gelung angesetzt.  
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Zudem wird ein vorhandener Schuppen im westlichen Bereich des Plangebietes als Bestands-

versiegelung von 138 m2 Fläche angesetzt. Insgesamt beträgt die Bestandsversiegelung somit 

3.501 m2 Flächengröße.  

Im Baugebiet (Gewerbegebiet) ergibt sich folgende Flächengröße für zusätzliche Versiege-

lung: 

Baugebiet Gebiets-
größe 
(m2) 

GRZ Vers.
-grad 
(%) 

zuläs-
sige 
Vers. 
(m2) 

Be-
stand 
Vers. 
(m2) 

Zusätzli-
che 
Vers. 
(m2) 

GE 24.450 0,40 80,0 19.560 3.501 16.059 

Summe  24.450   19.560 3.501 16.059 

 

Im Gewerbegebiet ist somit von insgesamt maximal rund 16.060 m2 zusätzlicher Flächenver-

siegelung auszugehen. 

Die Verkehrsflächen sind bereits im Bestand versiegelt, es kommt keine zusätzliche Versiege-

lung hinzu.  

Durch Festsetzungen in der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 wird somit zusätzlich zum 

Bestand die Vollversiegelung von maximal 16.060 m2 Fläche ermöglicht. 

Bei der Anlage des Regenrückhaltebeckens als Eingriff in Natur und Landschaft (Abgrabung, 

Schutzgut Boden) verbleiben nach der Verminderung durch weitgehend naturnahe Gestaltung 

erhebliche Beeinträchtigungen, die auszugleichen sind. Auf der 1.158 m2 großen Fläche für 

das Regenrückhaltebecken wird abzüglich der Umfahrungsflächen und der naturnah bepflanz-

ten Flächen eine Fläche von 800 m2 als durch Abgrabung des Regenrückhaltebeckens 

beeinträchtigte Fläche angesetzt.  

 

4.2.3 Schutzgut Wasser 

Bestand 

Das Plangebiet liegt in einem Wasserschongebiet. In Stenderup befindet sich ein Wasserwerk. 

(Quelle: Landschaftsplan, Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V).  

Im Bereich des Plangebiets ist mit dem Nachklärteich als Fläche für die Abwasserentsorgung 

ein kleineres Oberflächengewässer vorhanden. 

 

Bewertung 

Das auf den Straßen- und Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser wird in das 

neuzubauende Regenrückhaltebecken (RRB) im süd-westlichen Bereich des Plangebiets ein-

geleitet. Bei Starkniederschlägen und eingeschränktem Ablauf der Knorrau durch hohe Was-

serstände in der Ostsee, kann es zu einem Anstieg der Wasserstände in der Knorrau kommen. 

Diese Maximalwasserstände sind bei der Planung des RRB zu berücksichtigen. 
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Das neue Regenrückhaltebecken wird unter Verwendung heimischer und standortgerechter 

Pflanzen weitgehend naturnah gestaltet. Der Eingriff durch Anlage des Regenrückhaltebe-

ckens wird dadurch weitgehend vermindert. Maßnahmen an bestehenden Gewässern zum 

Ausgleich (Entrohrung, Flächenvernässung) sind nicht möglich. Verbleibende Beeinträchti-

gungen werden im vorigen Kapitel zum Schutzgut Boden thematisiert.  

Die Schmutzwasserentsorgung aus dem Plangebiet erfolgt über einen Anschluss an die ge-

meindliche Kläranlage südlich des Wendeplatzes in der Straße „An de Diek“. Die gemeindliche 

Kläranlage ist ihrerseits Bestandteil des Plangebiets. Es ist zu prüfen, ob die noch zur Verfü-

gung stehenden Kapazitäten der Kläranlage für die vorgesehene Bebauung ausreichen. 

Im westlichen Bereich des Plangebiets befindet sich ein Nachklärteich (Bestand). 

Oberflächenbefestigungen wirken sich auch auf den Wasserhaushalt im Boden aus, indem die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens in den betreffenden Flächen verringert wird. Die Auswir-

kungen in diesem Schutzgut sind durch geeignete Maßnahmen analog zu Kapitel 4.2.2 aus-

zugleichen.  

Aus der Lage des Plangebietes innerhalb des Wasserschongebietes ergeben sich über das 

allgemein geltende Gebot des sorgsamen Umgangs mit grundwassergefährdenden Stoffen 

hinaus keine besonderen zu treffenden Vorkehrungen.  

 

4.2.4 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand 

Das Kleinklima im Plangebiet wird beeinflusst sowohl durch die bestehende Flächenversiege-

lung als auch durch den Gehölzbestand und die Freiflächen im Gebiet. Die Lage zwischen 

sowohl Siedlungsbestand als auch Offenlandschaft mit Kaltluftentstehung und der weitgehend 

ungehinderte Luftaustausch sorgen für ein ausgeglichenes Kleinklima.  

Bewertung 

Flächenversiegelungen und die Entnahme einzelner Bäume bzw. des Knickabschnittes kön-

nen sich grundsätzlich auf das Kleinklima in den betroffenen Flächen auswirken, indem die 

Verdunstung herabgesetzt und die Erwärmung bei Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Bei der 

geplanten Realisierung der baulichen Nutzung werden die Auswirkungen auf dieses Schutzgut 

voraussichtlich nicht im erheblichen Bereich liegen, da der verbleibende Gehölzbestand und 

die Neupflanzungen sowie der weitgehend ungehinderte Luftaustausch für ein ausgeglichenes 

Kleinklima sorgen werden. 

 

4.2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestand 

Das Orts- und Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit be-

wertet.  
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Das Plangebiet wird von der landwirtschaftlichen Nutzung, dem baulichen Bestand und den 

Gehölzhecken und Knicks mit Überhältern geprägt. An das Plangebiet grenzen Siedlungsflä-

chen und landwirtschaftliche Freiflächen mit gliederndem Knicknetz an. Nördlich des Plange-

bietes liegt die Bundesstraße 199 als landschaftsprägende Straße.  

Das Plangebiet ist u.a. am westlichen und östlichen Rand von Knicks, teilweise mit Überhäl-

tern, eingegrünt.  

Im Landschaftsplan wird der Umgebungsbereich des Plangebietes als „durch intensive Land-

wirtschaft geprägtes Landschaftsbild mit geringem Anteil an gliedernden Strukturen“ und damit 

als nicht hochwertig beschrieben. 

Bewertung 

Positive Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild bezüglich der oben genannten Kriterien 

geht im Bereich des Plangebietes von den Knicks mit Überhältern und dem Nachklärbecken 

mit der zum Teil üppig ausgeprägten Vegetation aus.  

Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine bauliche Erweiterung des bestehenden Betriebsge-

ländes. Damit ist eine dauerhafte Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes durch Einbe-

ziehung von Offenlandschaft in den Siedlungsraum verbunden. 

Mit Ausnahme eines Abschnittes des mittigen Knicks bleiben die Knicks im Plangebiet als 

prägende Landschaftsbestandteile in der Offenlandschaft erhalten. Im Bereich der Baumreihe 

im Südosten des Plangebiets und am Nachklärteich im Westen des Plangebietes werden ein-

zelne Bäume, die nicht landschaftsprägend sind, entnommen.  

Zur Eingrünung des Gewerbegebietes gegenüber der freien Landschaft bzw. zum Schutz des 

Landschaftsbildes wird an der noch nicht bepflanzten Grenzen im Südosten sowie in einer 

bisherigen Ackerzufahrt an der westlichen Grenze (Lückenschluss) jeweils eine Fläche zur 

Neuanlage eines Knicks festgesetzt. Zudem werden zum Ausgleich für die Beseitigung des 

mittigen Knicks im Bereich südlich des Plangebietes Knickabschnitte neu angelegt (siehe Kap. 

4.4.2 Ausgleich).  Für die Gebäude wird eine Höhenbegrenzung festgelegt.  

Aufgrund des umgebenden Knickbestandes, der erhalten und ergänzt wird, sowie durch die 

Höhenbegrenzung der Gebäude ist bei Umsetzung der Planung keine erheblich negative Ver-

änderung des Orts- und Landschaftsbildes zu erwarten. 

 

4.2.6 Schutzgut Mensch 

Erholungseignung 

Der Ostseeküstenraum ist im Landschaftsrahmenplan als Gebiet mit besonderer Erholungs-

eignung dargestellt. Gebiete mit besonderer Erholungseignung umfassen Landschaftsteile, 

die sich aufgrund der Landschaftsstruktur und der Zugänglichkeit der Landschaft für die Erho-

lungsnutzung besonders gut eignen. 

Das Plangebiet selbst ist im Bestand für die Erholungsnutzung nicht erschlossen. Als landwirt-

schaftliche Fläche bzw. Betriebsgelände der Tischlerei ist sie für die Öffentlichkeit nicht zu-

gänglich. Die für die landschaftsbezogene Erholung wichtigen Landschaftselemente, hier die 
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Knicks und die Topografie, sind somit nur von außen wirksam, so etwa bei der Nutzung der 

öffentlichen Wege außerhalb des Plangebietes. 

Zum Schutzgut Landschaft siehe entsprechender Abschnitt im vorangegangenen Kapitel. 

Immissionen 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Flächen sowie Gewerbe- und Wohnbebauung 

an. Die aus der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen 

(Lärm, Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. 

Emissionen 

Zur Bewertung der im Plangebiet bei Umsetzung der Planung zu erwartenden Geräuschemis-

sionen wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt (vgl. Anlage 3).  

Im Hinblick auf den erforderlichen Geräusch-Immissionsschutz gegenüber den umliegenden 

Mischgebiets- und Gewerbegebietsflächen südlich der Straße Am Wasserwerk und beider-

seits der Straße An de Diek wurden im Plangebiet für die Teilflächen „Schall 1“ bis „Schall 3“ 

Emissionskontingente LEK,tags und L EK,nachts gemäß DIN 45691 in Teil B des Bebauungsplans 

festgesetzt (textliche Festsetzung 5.1).  

Unter Berücksichtigung dieser Emissionskontingente können in der gesamten Umgebung des 

Plangebietes die jeweils anzusetzenden Orientierungswerte bzw. die Immissions-Richtwerte 

nach TA Lärm eingehalten werden. Für die Gewerbefläche mit der Bezeichnung „Schall 3“ ist 

dabei davon auszugehen, dass diese als uneingeschränkte GE-Fläche im Sinne des jüngsten 

BVerwG-Urteils (BVerwG 4 CN 7.16) zu dieser Thematik anzusehen ist. Diese gesonderte 

Beurteilung der Gewerbefläche mit der Bezeichnung „Schall 3“ liegt an der größeren Entfer-

nung zu den schutzbedürftigen Nutzungen.  

Allerdings resultieren aus dieser nächtlichen Uneingeschränktheit hohe Immissionspegel auf 

den benachbarten GE-Teilbereichen des Plangebiets, so dass eine besondere Sorgfalt bei der 

ausnahmsweisen Genehmigung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter erforderlich ist (textliche Festsetzung Nr. 5.2 in 

Teil B des Bebauungsplans). 

Abwasser, Abfall 

Die Entsorgung von Schmutzwasser und Regenwasser wird im Abschnitt zum Schutzgut Was-

ser erläutert. 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH auf der 

Grundlage der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises Schleswig-Flensburg. 

Unfallvorsorge/Gesundheit 

Die Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zuläs-

sigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, sind im Umweltbe-

richt zu behandeln.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der geplanten Erweiterung des Betriebsgeländes nicht 

von einer besonderen Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen auszugehen. Ein be-

sonderes Risiko besteht daher in dieser Hinsicht nicht. 

Bewertung 
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Erhebliche negative Auswirkungen der Planung auf die Erholungseignung sind nicht zu erwar-

ten. Knicks als Elemente der Kulturlandschaft werden erhalten.  

Zum Schutzgut Landschaft siehe entsprechender Abschnitt im Kapitel 4.2.5. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen sind nicht zu erwarten. 

Bei Umsetzung der Emissionskontingentierung gemäß der Schalltechnischen Untersuchung 

sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Schallemissionen bzw. -immissionen zu er-

warten. 

 

4.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand 

Zu den in der Umweltprüfung zu behandelnden Kulturgütern gehören Bau- und Bodendenk-

male.  

Baudenkmale liegen im Plangebiet nicht vor und sind auch im Umgebungsbereich des Plan-

gebietes nach vorliegenden Informationen nicht vorhanden. Bezüglich Bodendenkmale liegt 

nach jetzigem Stand keine Aussage der unteren Denkmalschutzbehörde vor.  

Darüber hinaus wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt 

oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Ei-

gentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 

in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 

oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-

verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 

Im Plangebiet besteht eine landwirtschaftliche Nutzung, sowie eine gewerbliche Nutzung 

durch den Betrieb der Tischlerei Pfeiffer.  

Bewertung 

Da nach derzeitigem Stand bezüglich Bodendenkmale keine Hinweise vorliegen, sind keine 

negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut zu erwarten. Sollte sich dies durch eine ander-

weitige Aussage der oberen oder unteren Denkmalschutzbehörde ändern, ist das weitere Vor-

gehen mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  

Die wirtschaftliche Nutzung des Plangebietes als Betriebsgelände der Tischlerei soll durch die 

Umsetzung des Bebauungsplans weiterentwickelt werden. In der Freifläche wird die bisherige 

landwirtschaftliche Nutzung durch gewerbliche Nutzung abgelöst.  

Insgesamt wird daher nicht von erheblichen negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut 

ausgegangen.  
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4.2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter können sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße beeinflussen. Beispielsweise wird durch den Verlust von Freifläche 

durch Flächenversiegelung der Anteil an Vegetationsfläche verringert, wodurch indirekt auch 

das Kleinklima beeinflusst werden kann. Im vorliegenden Fall werden durch weitere Faktoren, 

wie z.B. Luftaustausch mit der Umgebung, diese Wechselwirkungen kompensiert und nicht im 

wesentlichen Bereich liegen.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist im vorliegenden Vorhaben nicht zu erwarten.  

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden schutzgutbezogen in der folgenden Tab. 1 

kurz zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

 Umweltauswirkungen Grad der Be-
einträchti-

gung 

Mensch: 
Erholungs-
eignung 

 
Erhaltung und Schutz der zur landschaftsbezogenen 
Erholung relevanten Elemente 

 
o 

Immissionen 
 
Emissionen 
 

Angrenzende Landwirtschaft 
 
Einhaltung der Richtwerte durch Kontingentierung des 
Gewerbegebietes 
 

+ 
 

++ 
 

Biotope, 
Pflanzen, 
Tiere 

Inanspruchnahme von Freifläche allgemeiner  
Bedeutung 
Beseitigung Knickabschnitt und einzelner Bäume 

+ 
 

++ 

Boden Verlust von Bodenfunktionen durch Flächenversiege-
lung 

++ 

Wasser 
Reduzierung der Versickerungsfähigkeit durch Flä-
chenversiegelung 

+ 

Klima, Luft 
Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Flächen-
versiegelung 

+ 

Landschaft 
Einbeziehung von Offenlandschaft i. d. Siedlungs-
raum, Erhaltung Knickbestand  

+ 

Kultur-, Sach-
güter 

Keine Beeinträchtigung archäologischer Funde  
(Kulturgüter),  
Landwirtschaftliche Nutzung wird durch  
gewerbliche Nutzung abgelöst 

o 

Wechsel- 
wirkungen keine Verstärkung von erheblichen Auswirkungen o 

 

+++ starke Beeinträchtigung,    ++  mittlere Beeintr.,     + geringe Beeintr.,     o  keine Beeintr. 
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4.2.9 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben 

Andere Vorhaben in der Umgebung, die in ihren Auswirkungen zur Kumulierung mit den Aus-

wirkungen der im vorliegenden Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben führen können, sind 

nicht bekannt.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten.  

 

4.3 Prognose der Umweltauswirkungen 

4.3.1 Entwicklung des Umweltzustandes 

Durch die Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung 

des Betriebs der Tischlerei Pfeiffer geschaffen werden.  

Bau- und anlagenbedingte Wirkungen (aa) sind in temporäre und teilweise dauerhafte Beein-

trächtigungen der Umwelt zu unterscheiden. Einerseits entstehen sie durch die Bauaktivitäten 

zur Umsetzung der Planung, andererseits durch die dann zulässigen Anlagen und Nutzungen, 

die nach der Umsetzung der Planung vorhanden sein werden. Dabei beschränken sich die 

Einflüsse auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und das nahe Umfeld. Im Wesentli-

chen können folgende Wirkungen differenziert werden: 

1. Zunahme von Verkehr, Vibrationen und Erschütterungen, Staub und Lärm in der Bauphase,  

2. Verlust von Boden sowie der Bodenfunktionen durch Versiegelung/ Überbauung, 

3. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die zu errichtenden baulichen Anlagen, 

4. u. U. mögliche Beeinträchtigung der Funktion von geschützten Landschaftsbestandteilen 

und Biotopen durch das Vorhaben.  

Abrissarbeiten an Gebäuden im Plangebiet sind zur Umsetzung der Planung nicht vorgese-

hen. Die Baugrenzen lassen grundsätzlich die Errichtung von Gebäuden mit größerer Grund-

fläche zu, die die vorhandenen Gebäude ergänzen bzw. ersetzen könnten.  

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter gemäß Kapitel 4.2 dieser Begründung  

(Umweltbericht) hat ergeben, dass für die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Mensch, Kul-

tur- und Sachgüter, Landschaft sowie hinsichtlich der Wechselwirkungen der einzelnen 

Schutzgüter untereinander keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind oder die 

möglichen Auswirkungen weitgehend minimiert werden können. Langfristig sind ebenfalls 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Plangebiet und das nähere Umfeld zu erkennen. 

Eingriffe in die Schutzgüter Biotope, Tiere und Pflanzen und Boden / Fläche werden entspre-

chend ausgeglichen. 

Prognosen zur Nutzung natürlicher Ressourcen (bb)  
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Bei der Umsetzung der Planung werden natürliche Ressourcen genutzt und in Anspruch ge-

nommen. Hinsichtlich der endlichen Ressourcen wie Boden und Fläche werden die Auswir-

kungen gemäß Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) erheblich ausfallen. Erhebliche 

Beeinträchtigungen werden entsprechend ausgeglichen. 

Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Strahlung sowie Verursachung von Belästi-

gungen (cc) 

Aufgrund des Charakters der Planung (Nutzung als Gewerbegebiet) ist mit erheblichen Emis-

sionen von Schadstoffen oder Strahlung nicht zu rechnen. Eine erhebliche Belästigung durch 

weitere Emissionen wie z. B. Lärm und Staub kann zeitlich begrenzt durch Baumaßnahmen 

entstehen. Des Weiteren ist mit der für eine Tischlerei typischen Geräuschkulisse zu rechnen. 

Wie in Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschrieben und bewertet ist mit erheb-

lichen Immissionen nicht zu rechnen. 

Abfälle / Beseitigung und Verwertung (dd)  

Wie unter Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschrieben, ist die Abfallentsor-

gung über die Satzung des Kreises geregelt und sind durch die Schmutzwasserentsorgung 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt durch Unfälle und 

Katastrophen (ee)  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Achtungsabstandes eines Betriebsberei-

ches nach der 12. BImSchV (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes). 

Das kulturelle Erbe (Kapitel 4.2 dieser Begründung, Umweltbericht) ist durch die Planung nicht 

betroffen. Mit der Umsetzung der Planung ist darüber hinaus auch nicht damit zu rechnen, 

dass eine zukünftige erhebliche Beeinflussung dieses Schutzgutes erfolgt. 

Kumulierung von Auswirkungen benachbarter Plangebiete, Bezug auf Gebiete spezieller Um-

weltrelevanz oder Nutzung natürlicher Ressourcen (ff) 

Auswirkungen der Planung auf Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten, da im Abstand bis 

2 km zum Plangebiet keine Natura 2000-Gebiete liegen.  

In Verbindung mit angrenzenden Planungen könnten sich theoretisch die sehr begrenzten Be-

einflussungen der Umwelt kumulieren und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf verschie-

dene Schutzgüter führen. Entsprechende Planungen werden jedoch von der Gemeinde nicht 

verfolgt und Planungen anderer in dieser Hinsicht, die zu solchen Kumulierungseffekten führen 

könnten, sind nicht bekannt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulierende Effekte mit anderen Planungen auf die 

Schutzgüter mit hoher Umweltrelevanz und Nutzung natürlicher Ressourcen sind heute nicht 

zu erkennen. 

Auswirkungen der Planung auf das Klima / Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des 

Klimawandels (gg)  
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Die messbaren Auswirkungen auf das Klima werden sich nur kleinräumig auf das Mikroklima 

auswirken. Diese werden durch äußere Einflüsse auf diese Bereiche ausgeglichen, so dass 

keine ständigen Auswirkungen verbleiben.  

Klimaschädliche Emissionen werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf ein 

technisch vertretbares Maß reduziert. Darüber hinaus reichende erhebliche Auswirkungen auf 

das Klima sind nicht erkennbar.  

Die Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise die er-

höhte Sonneneinstrahlung und infolgedessen besondere Erwärmung von Flächen im Plange-

biet wird berücksichtigt, indem der Knickbestand größtenteils erhalten und zum Teil ergänzt 

wird (siehe Kapitel 4.2). Dadurch wird die Beschattung und Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ge-

fördert und die Anfälligkeit für Folgen des Klimawandels gemindert.  

Eingesetzte Techniken und Stoffe (hh) 

Die voraussichtlich zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe entsprechen dem Stand 

der Technik und werden üblicherweise durch gesetzliche Vorgaben geregelt.  

Es ist nicht anzunehmen, dass bei dem Vorhaben der Betriebserweiterung Stoffe und Techni-

ken zum Einsatz kommen werden, die als hoch gefährlich eingestuft werden.  

Es liegen keine Hinweise auf Altlasten vor. 

Daher ist mit einer Gefährdung von Mensch und Umwelt durch örtlich verwendete Materialien 

und Techniken bzw. vorhandene Altlasten auch in Zukunft nicht zu rechnen. 

 

4.3.2. Multidimensionale Auswirkungen 

Die Auswirkungen hinsichtlich der direkten, indirekten sekundären, kumulativen, grenzüber-

schreitenden, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven 

und negativen Auswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase auf die in 

Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) genannten Schutzgüter wurden in den entspre-

chenden Kapiteln, soweit erforderlich, betrachtet und bewertet. 

 

4.3.3 Zusammenfassende Prognose 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter gemäß Kapitel 4.2 und 4.3 dieser 

Begründung (Umweltbericht) hat ergeben, dass für die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, 

Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und Sachgüter sowie hinsichtlich der 

Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter untereinander keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen zu erwarten sind oder die möglichen Auswirkungen weitgehend minimiert werden 

können. 

Erhebliche Auswirkungen bestehen durch Flächenversiegelung und Überbauung im Bereich 

des Schutzgutes Boden / Fläche, die durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind. 

Durch die Beseitigung eines Knickabschnittes im südlichen Bereich des Plangebiets entstehen 

erhebliche Auswirkungen im Bereich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

die zu kompensieren sind. 
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Mit Umsetzung der Planung kann davon ausgegangen werden, dass die damit verbundenen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich die Entwicklung des Umweltzustandes von dem 

unter Kapitel 4.2 dieser Begründung (Umweltbericht) beschriebenen Basisszenario voraus-

sichtlich nicht wesentlich unterscheiden. 

 

4.4 Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Ausgleich 

4.4.1 Vermeidung, Verhinderung und Minimierung 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unter Vermeidung ist jedoch nicht der 

Verzicht auf das Vorhaben als solches zu verstehen. Zu untersuchen ist jedoch die Vermeid-

barkeit einzelner seiner Teile und die jeweils mögliche Verringerung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter.  

Boden 

Im Sinne der Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffswirkungen sind folgende Aspekte zu 

nennen, die bei den geplanten Bauvorhaben zu beachten sind. Sie ergeben sich aus den Fest-

setzungen des Bebauungsplans bzw. aus naturschutz- und umweltrechtlichen Vorschriften. 

Bei der Anlage eines Baugebiets sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes 

(§ 1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Im Sinne der Vermeidung bzw. Minimie-

rung von Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher folgende Vorgaben im Rah-

men der Erschließungsplanung und -ausführung zu beachten.  

 Bei Bauarbeiten im Bereich des bisherigen Betriebsgeländes (altlastrelevanter Be-

trieb) sind Vorkehrungen aufgrund von möglichen schädlichen Bodenverunreinigun-

gen zu treffen. 

 Sinnvolle Baufeldunterteilung, um flächendeckende, ungeregelte Befahrungen zu ver-

meiden. Trennung der Bereiche für Bebauung-, Freiland-, Grünflächen etc. 

 Schädliche Bodenverdichtungen / Befahrungen auf nicht zur Überbauung vorgesehe-

nen Flächen vermeiden. 

 Keine Erdarbeiten und kein Befahren bei hoher Bodenfeuchte / nasser Witterung. 

 Ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von Bauma-

terialien, Bodenzwischenlagerung 

 Sinnvolles Bodenmanagement 

 Bodenzwischenlagerung: sauber getrennt nach humosem Oberboden und Unterbo-

den in profilierten und geglätteten Mieten. Maximale Mietenhöhe 2 m. 

 Für sämtliches Bodenaushubmaterial (inkl. Regenrückhaltebecken) ist ein Verwer-

tungskonzept (Trennung nach Ober- und Unterboden) zu erstellen. 

 Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde spätes-

tens 2 Wochen vorher per E-Mail mitzuteilen: anette.jaeger@schleswigflensburg.de 
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 Ordnungsgemäßes und schadloses Wiederverwerten des auf dem Baufeld verblei-

benden Bodenmaterials und Verwerten des überschüssigen Materials. Beachtung der 

DIN 19731. 

 Mutterboden, der nicht als Oberboden auf dem Baufeld verwertet werden kann, ist 

auf landwirtschaftliche Flächen aufzubringen oder in anderen Bereichen wieder als 

Mutterboden zu verwenden. Mutterboden darf nicht zur Auffüllung von Bodensenken 

o. Ä. genutzt werden. 

 Für eine potenzielle Aufbringung von überschüssigem Oberbodenmaterial im Volu-

men von mehr als 30 m³ auf landwirtschaftliche Flächen außerhalb des Geltungsbe-

reiches B-Plan ist ein Aufschüttungsantrag bei der unteren Naturschutzbehörde zu 

stellen. 

 Anlage von Baustraßen und Bauwegen nach Möglichkeit nur dort, wo später befes-

tigte Wege und Plätze liegen. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberbo-

den zu entfernen und zwischen zu lagern. Beim Rückbau von temporären Bauwegen 

muss der gesamte Wegeaufbau entfernt und danach der natürliche Bodenaufbau 

wieder hergestellt werden. Entstandene Unterbodenverdichtungen sind zu lockern. 

Der Boden der Abstandsflächen zu vorhandenen Knicks (Baufreihalteflächen) bleibt gemäß 

Festsetzung dauerhaft unversiegelt. Durch geeignete Maßnahmen wird sichergestellt, dass 

die Bereiche auch während der Bauphase nicht durch Zwischenlagerung, Verunreinigungen 

oder Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

Ortsbild 

Die Erhaltung des Großteils der Knicks und die zusätzliche Anlage von Knickabschnitten füh-

ren zur Verringerung von Beeinträchtigungen des Ortsbildes.  

Durch Festsetzungen zu Gebäudehöhen und örtliche Bauvorschriften wird sichergestellt, dass 

die Gebäude im Plangebiet sich in den vorhandenen Siedlungsbestand einpassen.  

Knickerhaltung, -schutz und –pflege 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der 

zu erhaltenden Knicks im Plangebiet werden textliche Festsetzungen getroffen, die im Folgen-

den erläutert werden (vgl. Bebauungsplan Text (Teil B), hier Ziffern 4, 6 und 7) 

- Baugrenzen 

Zu den Knicks entlang der Plangebietsränder beträgt der Abstand der Baugrenzen zum Knick-

wall mindestens 10 m. In den meisten Bereichen liegt dieser Abstand deutlich darüber. Die 

Baugrenzen greifen an keiner Stelle in die Ausdehnung der Baumkrone und damit in den Wur-

zelbereich großkroniger Bäume ein.  

- Baufreihalteflächen 

Entlang der Knicks am Plangebietsrand sind in der Planzeichnung Baufreihalteflächen in min-

destens 3 m Breite ab dem Knickwall festgesetzt.  

Auf den von der Bebauung freizuhaltenden Flächen sind die Errichtung von baulichen Anla-

gen, von Stellplätzen und Garagen gemäß § 12 BauNVO, von Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO sowie Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig.  
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Der Wurzelbereich der Knickgehölze und Bäume wird so vor Beeinträchtigungen geschützt. 

Zudem werden die Gehölze vor verschiedenen weiteren Beeinträchtigungen wie z.B. Beschat-

tung durch bauliche Anlagen geschützt.  

- Erhaltung und Pflege der Knicks 

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks sind auf der Grundlage des Erlasses mit den 

Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des Landesumweltministeriums vom 

20.01.2017 i. d. jeweils geltenden Fassung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang 

einzelner Gehölze ist ein gleichwertiger Ersatz in Form von heimischen, standortgerechten 

Gehölzen zu pflanzen. 

In dem Erlass „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ wird die sachgerechte Pflege 

der Knicks beschrieben, die die Funktionen der Knicks im Naturhaushalt und im Landschafts-

bild nachhaltig sichern soll. Die Flächeneigentümer werden auf diese Pflicht hingewiesen, die 

Knicks zu schützen und sachgerecht zu pflegen und es werden ihnen Hinweise zur sachge-

rechten Pflege ausgehändigt. Die Gemeinde Gelting wird so dafür Sorge tragen, dass der ge-

setzlich verankerte Knickschutz umgesetzt wird.  

Die Durchführungsbestimmungen zur Pflege werden im Folgenden zusammenfassend wie-

dergegeben. 

Knicks dürfen nur alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. Das „Auf den Stock setzen“ 

ist das Abschneiden von Gehölzen eine Handbreit über dem Boden oder dicht über dem Stock-

ausschlag im Rhythmus von 10 – 15 Jahren zur nachhaltigen Pflege des Gehölzbestandes.  

Das seitliche Zurückschneiden von Gehölzen ist senkrecht in einer Entfernung von einem Me-

ter vom Wallfuß zulässig.  

Das fachgerechte „Auf den Stock setzen“ alle 10-15 Jahre sowie das seitliche Zurückschnei-

den von Gehölzen erfolgt im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar (gesetz-

liche Schutzfrist aus Gründen des Artenschutzes gemäß § 39 LNatSchG). 

Diese Regeln sollen ausreichenden Entwicklungsraum der Gehölze auch als Tierlebensraum 

sowie die Funktionen im Landschaftsbild sichern. Die Schutzfrist zwischen 1.März und Ende 

September dient dem Schutz brütender Vögel und anderer wildlebender Tiere und ist im Na-

turschutzrecht festgelegt. 

Zum Schutz der Knicks, die den Wall mit seiner gesamten Vegetation und einem Knicksaum 

umfassen, sind Maßnahmen untersagt, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führen können. 

Dazu gehören u.a. das Ablagern von Material jeglicher Art einschließlich Gartenabfall, Versie-

gelungen einschließlich Pflasterungen, Gehwegplatten etc. und die Bepflanzung mit Gehölzen 

nicht heimischer Arten.  

Bei Abgang einzelner Gehölze ist ein gleichwertiger Ersatz in Form von heimischen, standort-

gerechten Gehölzen zu pflanzen.  

Die folgenden Gehölzarten sind eine Auswahl heimischer, standortgerechter Arten für Schle-

hen-Hasel-Knicks, die Moränenböden in Schleswig-Holstein besiedeln und auch für den Na-

turraum Östliches Hügelland, in dem die Gemeinde Gelting liegt, typisch sind. Deren Verwen-
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dung wird für die Neuanlage von Knicks aber auch für Anpflanzungen von Gehölzhecken emp-

fohlen. Die Liste ist den ‚Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz‘, hier dem Anhang D, 

entnommen. 

Liste typischer Gehölzarten Schleswig-Holsteinischer Knicks,  

hier der Schlehen-Hasel-Knicks.  

Die Schlehen-Hasel-Knicks (auch Eichen-Hainbuchen-Knicks genannt) besiedeln die Morä-

nenböden in Schleswig-Holstein.  

Die Strauchschicht ist geprägt durch die am häufigsten vertretenen Sträucher:  

Hasel (Corylus avellana)  

Schlehdorn (Prunus spinosa)  

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)  

Hainbuche (Carpinus betulus)  

Esche  (Fraxinus excelsior)  

Brombeere  (Rubus, etwa 20 häufigere Arten)  

Dazu kommen in bunter Folge einheimische Sträucher (nach Häufigkeit geordnet):  

Hundsrose  (Rosa canina)  

Filzrose  (Rosa tomentosa)  

Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus)  

Schneeball  (Viburnum opulus)  

Bergahorn  (Acer pseudoplatanus)  

Feldahorn  (Acer campestre)  

Weißdorn  (Crataegus div. spec.)  

Roter Hartriegel  (Cornus sanguinea)  

Weiden  (Salix div. spec.)  

Traubenkirsche  (Prunus padus)  

Vogelkirsche  (Prunus avium)  

Sal-Weide  (Salix caprea)  

Rotbuche  (Fagus sylvatica)  

Eberesche  (Sorbus aucuparia)  

Faulbaum  (Frangula alnus)  

Stieleiche  (Quercus robur)  

Zitterpappel  (Populus tremula)  

Schwarzerle  (Alnus glutinosa)  

Wildapfel  (Malus sylvestris)  

Kreuzdorn  (Rhamnus cathartica)  

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)  

Deutsches Geißblatt (L. periclymenum) 

Die Verwendung heimischer Gehölze dient u.a. der landschaftsgerechten Gestaltung und der 

Schaffung von Lebensraum wildlebender Tiere heimischer Arten. 

Des Weiteren wird auf die ‚Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz‘ verwiesen  
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4.4.2 Ausgleich 

Ausgleich Knick 

Die Beseitigung eines ca. 80 m langen Knickabschnittes am westlichen Rand des bestehen-

den Betriebsgrundstücks ist für die Betriebserweiterung erforderlich und unumgänglich. Der 

Umfang des Ausgleichs durch Neuanlage Knick beträgt 160 m Knicklänge (vgl. Kap 4.2.1, hier 

Abschnitt Knickeingriffe).  

Zum Ausgleich des Knickverlustes ist in folgenden Bereichen die Anlage landschaftsgerechter 

Knickabschnitte geplant.  

- Schließung der Ackerzufahrt am westlichen Rand des Plangebiets durch Knickneuanlage 

und damit Lückenschließung der vorhandenen Knicks (Neuanlage Knick auf 8 m Länge),  

- Neuanlage von Knickabschnitten auf 155 m Länge südlich des Plangebietes als Redder, 

parallel zu vorhandenen Knickabschnitten.  

Die Neuanlage eines Knickabschnittes im östlichen Bereich des Plangebiets am südlichen 

Rand ergibt sich als bestehende Ausgleichsverpflichtung aus den Festsetzungen der 1. Ände-

rung zum Bebauungsplan Nr. 9 und kann daher nicht als Ausgleich für den o.g. Knickverlust 

aus der vorliegenden Planung angesetzt werden.  

Maßnahmen Knickausgleich 

- Neuanlage Knickabschnitte im Plangebiet:  

Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(Schließung Ackerzufahrt am westlichen Rand des Plangebiets, Neuanlage Knickabschnitt im 

östlichen Bereich des Plangebiets am südlichen Rand) sind Knickabschnitte wie folgt anzule-

gen und zu bepflanzen (vgl. Text (Teil B), hier Ziffer 6). 

Es sind Knickwälle anzulegen. Bei den Knickwällen beträgt die Breite des Knickfußes jeweils 

3,0 m, die Höhe des Knickwalls beträgt 1,0 m und die Breite der Krone des Knickwalls beträgt 

1,0 m.  

Die Knickwälle sind jeweils mit einer zweireihigen Bepflanzung aus heimischen Sträuchern 

und Bäumen aufzubauen. Bäume im Abstand von etwa 40 m zueinander werden als zukünf-

tige Überhälter entwickelt. Bei Abgang einzelner Pflanzen ist ein gleichwertiger Ersatz in Form 

von heimischen, standortgerechten Arten zu pflanzen. Eine Liste typischer Gehölzarten von 

Knicks ist im vorigen Abschnitt des Umweltberichtes (Kap. 4.4.1) aufgeführt. 

- Neuanlage Knickabschnitte südlich außerhalb des Plangebietes als Redder,  

parallel zu vorhandenen Knickabschnitten: 

Auf den in folgender Abbildung 5 dargestellten Flächen auf dem südlich an den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans angrenzenden Teil des Flurstücks 164 der Flur 1 Gemeinde Gel-

ting, Gemarkung Stenderup werden Knickabschnitte in den in Abbildung 5 angegebenen Län-

gen parallel zu den vorhandenen Knicks als Redder angelegt.  
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Abb. 5: Lage Neuanlage Knick (Redder) südlich des Plangebietes 

 

Der neue Knickwall wird im Abstand von 6 m zum vorhandenen Knickwall angelegt (vgl. Abb. 6 

Anlage eines Redders).  

Bei dem Knickwall beträgt die Breite des Knickfußes jeweils 3,0 m, die Höhe des Knickwalls 

beträgt 1,0 m und die Breite der Krone des Knickwalls beträgt 1,0 m.  

Die Knickwall-Abschnitte sind jeweils mit einer zweireihigen Bepflanzung aus heimischen 

Sträuchern und Bäumen aufzubauen. Bäume im Abstand von etwa 40 m zueinander werden 

als zukünftige Überhälter entwickelt. Bei Abgang einzelner Pflanzen ist ein gleichwertiger Er-

satz in Form von heimischen, standortgerechten Arten zu pflanzen. Eine Liste typischer Ge-

hölzarten von Knicks ist im vorigen Abschnitt des Umweltberichtes (Kap. 4.4.1) aufgeführt. 

Der Redder ist auf der Grundlage des Erlasses mit den Durchführungsbestimmungen des Lan-

desumweltministeriums vom 20.01.2017 i.d. jeweils geltenden Fassung zu pflegen und dauer-

haft zu erhalten (vgl. auch „Erhaltung und Pflege der Knicks“ im Umweltbericht Kap. 4.4.1.).  

Der Innenraum des Redders wird als Grünland (artenreiche Mähwiese) angelegt und extensiv 

gepflegt (Mahd in jährlich zwei Mahdgängen ab Juni, alternativ Schafbeweidung).  

Der Redderinnenraum wird von Gehölzen frei gehalten, um eine zeitweilige Besonnung und 

den ökologischen Wert eines strukturreichen Redders zu gewährleisten.  
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Die Neuanlage der Knickabschnitte erfolgt im Zuge der Erschließung des Baugebietes und 

wird von einer Fachfirma durchgeführt.  

Abb. 6: Anlage eines Redders 

 

- Anlage und Pflege der Grünlandfläche im Redderinnenraum 

Die als „artenreiche Mähwiese“ zu entwickelnde Fläche ist mit einer Regio-Saatgutmischung 

für Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland) anzusäen.  

Regio-Saatgut wird in der Region aus heimischen Wiesen gewonnen. Die Verwendung ist für 

die Förderung der heimischen Flora wichtig.  

Die Pflege der Wiesenfläche erfolgt durch jährlich zwei Mahdgänge, jeweils mit Abräumen des 

Mahdgutes (kein Mulchen). Die erste Mahd wird im Zeitraum 1.6. - 30.6. durchgeführt. Die 

zweite Mahd erfolgt nach einer 8-wöchigen Nutzungspause, d.h. frühestens Anfang August 

bis spätestens Ende Oktober.  

Alternativ ist Schafbeweidung zulässig. 

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist auf der Wiesenfläche (Redderinnen-

raum) nicht zulässig. 

Die Wiesenfläche wird als Dauergrünland entwickelt, d.h. Grünlandumbruch ist nicht zulässig.  

Die Maßnahme im Redderinnenraum auf insgesamt 957 m2 Flächengröße wird als Aus-

gleichsmaßnahme für die Flächenversiegelung (Schutzgut Boden) angesetzt (siehe folgender 

Abschnitt).  

Vorhandener Knick 
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Fazit Knickausgleich 

Das Erfordernis an Knickausgleich (Neuanlage Knick auf 160 m Länge) wird durch die Lücken-

schließung im Plangebiet (Neuanlage Knick auf 8 m Länge) und die Neuanlage von Knickab-

schnitten südlich außerhalb des Plangebietes (Neuanlage Knick auf 155 m Länge) in ausrei-

chendem Umfang erbracht.  

 

Ausgleichsbedarf im Schutzgut Boden  

Durch Bodenversiegelungen sind erhebliche Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft zu 

erwarten, die naturschutzrechtlich auszugleichen sind.  

Im Ergebnis der Ermittlung der aufgrund der Festsetzungen zu erwartenden Versiegelung (vgl. 

Kap. 4.2.2 Schutzgut Boden / Fläche) wird von einer zusätzlichen Versiegelung auf maximal 

16.060 m2 Fläche ausgegangen. Betroffen sind Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz. 

Gemäß Anlage zum Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 

Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Ener-

giewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 2013) sind bei Voll-

versiegelung im Verhältnis 1 zu 0,5 Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen 

und zu einem naturbetonten Biotoptyp zu entwickeln (Ausgleichsmaßnahmen).  

Dadurch ergibt sich ein Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen in der Größenordnung von 8.030 m2 

für die Vollversiegelung.  

Zusätzlich sind die durch die Überplanung der in der 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 9 

festgesetzten Ausgleichsfläche als Gewerbegebiet der hier entfallende Ausgleich im Umfang 

von 773 m2 an anderer Stelle zu erbringen.  

Zudem ist durch Abgrabung des Regenrückhaltebeckens Fläche in der Größenordnung von 

800 m2 betroffen. Die Intensität der Beeinträchtigungen des Bodens durch Abgrabung ist der 

einer Teilversiegelung vergleichbar. Gemäß Anlage zum Runderlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ s.o.) sind bei Teilversiegelung im Verhält-

nis 1 zu 0,5 Flächen als Ausgleichsflächen zu entwickeln. Der erforderliche Flächenumfang 

liegt bei 240 m2 (800 m2 / 3 = 240 m2).  

Daraus ergibt sich in der Summe das Erfordernis an Ausgleichsmaßnahmen auf 9.043 m2 Flä-

che. (8.030 m2 + 773 m2 + 240 m2= 9.043 m2)  

 

Ausgleichsmaßnahmen als externer Ausgleich 

Da es im Plangebiet keine Möglichkeit für einen Ausgleich der Bodenversiegelung gibt, werden 

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf Flächen außerhalb des Geltungs-

bereiches durchgeführt.  

A: Redderinnenraum südlich des Plangebietes 

Im Zuge der Neuanlage von Knickabschnitten entlang bestehender Knicks (Redder) südlich 

des Plangebietes wird der dadurch entstehende Redderinnenraum als Grünland (artenreiche 



Gemeinde Gelting 4. vorh. Änd. B-Plan Nr. 9 Begründung 

 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf Seite 44 

 

Mähwiese) angelegt und extensiv gepflegt (vgl. voriger Abschnitt). Die Fläche von 957 m2 Flä-

chengröße wird als Ausgleich im Schutzgut Boden angesetzt.  

B: externe Ausgleichsfläche Wackerballig 

Die externe Ausgleichsfläche liegt nordwestlich etwa 3,2 km Luftlinie von dem Plangebiet ent-

fernt in Gelting im Gemeindeteil Wackerballig, siehe nachfolgende Abbildung. 

 

 

Abb. 7: Übersichtskarte – externe Ausgleichsfläche Wackerballig 

Lage des Bebauungsplans Nr. 9 südlich der B199 und der Ausgleichsfläche in Wacker-

ballig 

Die Ausgleichsfläche umfasst den südlichen Bereich des Flurstücks 109/13 der Flur 3 Gemar-

kung Gelting, siehe nachfolgende Abbildung 8. Das Flurstück ist für den Vorhabenträger durch 

vertragliche Vereinbarung mit dem Flächeneigentümer verfügbar. 

Die Fläche des Flurstücks ist im nördlichen Bereich nach Auskunft der unteren Naturschutz-

behörde Kreis Schleswig-Flensburg (E-Mail Herr Polensky vom 06.06.2019) geschützter Bio-

top bzw. bestehende Kompensationsfläche. Die Flächen mit Biotopschutz sind demnach in 

der Biotopausprägung teilweise Rotschwingelrasen mit Feuchtebereichen und Dominanzbe-

ständen von Strandbinse (Bolboschoenus maritimus). Die bestehende Kompensationsfläche 

ist als Sukzessionsfläche festgesetzt.  
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Die daran südlich anschließende, etwa 8.100 m2 große Fläche für Ausgleichsmaßnahmen ist 

durch Koppelzäune abgegrenzt. Sie ist im Bestand im gesamten Bereich artenarmes Wirt-

schaftsgrünland als Dauergrünland. Übergangsbereiche der nördlich angrenzenden Vegeta-

tion geschützter Biotope sind im Ergebnis einer örtlichen Bestandserfassung nicht vorhanden.  

Die Auflagen für Nutzung der Ausgleichsflächen orientieren sich an den Vorgaben zum Ver-

tragsnaturschutz „Weidewirtschaft“ des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Um-

welt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. 

Auflagen für die Ausgleichsfläche Wackerballig:  

Nutzung der Fläche als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland;  

- kein Absenken des Wasserstandes;  

- kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 1.04. bis zum 20.06.;  

- keine Düngung der Flächen;  

- kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln;  

- keine Zufütterung der Weidetiere; 

- Duldung der Nahrungsaufnahme von Gänsen, Schwänen und Enten. 

Beweidung in der Standweide-Variante: 

- 1.05. bis 31.10. maximal 3 Tiere/ ha (hier: 2 Rinder auf der Ausgleichsfläche 0,8 ha), in der 

übrigen Zeit maximal 1 Rind auf der Ausgleichsfläche; Pflegemahd ab 21.06. zulässig. 

  

Abb. 8: Flurkartenausschnitt Ausgleichsfläche Wackerballig 

Flurstück 109/13 rot umgrenzt, die darin liegende Ausgleichsfläche ist grün umgrenzt 
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Fazit Flächenausgleich (Schutzgut Boden) 

Das Erfordernis an Flächenausgleich auf 9.043 m2 Fläche wird durch die Maßnahme A (Red-

der-Innenraum südlich des Plangebietes, 957 m2) und Maßnahme B (Extensiv-Grünlandnut-

zung auf externer Ausgleichsfläche Wackerballig, 8.100 m2 (Summe Maßn. A und B: 9.057 m2) 

in ausreichendem Umfang erbracht.  

 

4.4.3 Überwachung von Maßnahmen 

Sofern die Neuanlage, Erhaltung und Pflege der Knicks im Plangebiet sowie die Ausgleichs-

maßnahmen auf den externen Fläche ordnungsgemäß durchgeführt werden, kann von einer 

wirksamen Ausgleichsfunktion der Flächen und von einer dauerhaften Erhaltung der Knicks 

ausgegangen werden, so dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Die Ge-

meinde behält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen 

Zustand vorliegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

 

4.5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Standort 

Durch die Planung wird die Erweiterung des vorhandenen Betriebsstandortes ermöglicht. Die 

bestehenden Betriebsgebäude und die Erschließung werden weiter genutzt. Der Betrieb wird 

durch die Errichtung zusätzlicher Gebäude und Anlagen erweitert. Der Geltungsbereich der 

vorliegenden Bauleitplanung erstreckt sich auf Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 9 sowie 

auf Flächen, die im Außenbereich gem. § 35 BauGB liegen.  

Als Alternative ist die Verlagerung des Betriebes an einen anderen Standort zu prüfen. Diese 

Alternative hätte einen höheren Aufwand an Bauvolumen und Erschließung zur Folge, da alle 

Betriebsgebäude und –anlagen sowie die Wegeerschließung und die weitere Erschließung 

neu geschaffen werden müssten.  

Unabhängig von der Frage der Flächenverfügbarkeit, hätte eine Verlagerung des Standortes 

auf eine Fläche im Außenbereich bei einer ausreichend großen Fläche ggf. den Vorteil, dass 

die Beseitigung von Knickabschnitten vermieden werden könnte.  

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter wären bei einer Verlagerung des Standortes auf 

eine Fläche im Außenbereich jedoch insgesamt gravierender, da durch die zusätzliche Bebau-

ung und Anlage von Flächen mehr Freifläche in Anspruch genommen und Boden versiegelt 

werden würde. Zudem wäre das Verkehrsaufkommen im Vergleich zu einem zentralen Stand-

ort höher.  

Neben den Umweltaspekten ist zu berücksichtigen, dass eine Standortverlagerung für den 

Vorhabenträger aufgrund des wesentlich größeren Investitionsvolumens nicht in Frage käme 

und daher als umsetzbare Alternative nicht in Betracht kommt.  
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Unter diesen Gesichtspunkten erscheint der Gemeinde Gelting die Standortwahl für dieses 

Planungsvorhaben auch unter der Prämisse, dass Innenbereichsflächen vor denen im Außen-

bereich zu entwickeln sind, städtebaulich gerechtfertigt. 

Planinhalt 

Als alternative Planung innerhalb des Plangebietes wäre es denkbar, abweichend von der in 

benachbarten Gewerbegebieten etablierten Bauweise, eine geringere Baudichte mit größerem 

Freiflächenanteil innerhalb des Gebietes zu planen. Im Plangebiet wäre bei einer solchen Al-

ternative der Umfang an Flächenversiegelung mit entsprechenden Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden geringer.  

Dies hätte andererseits zwangsläufig zur Folge, dass der Bedarf an bebaubarer Grundfläche 

in nur geringerer Weise gedeckt werden könnte. Um dann einen gleichen Umfang an bebau-

barer Grundfläche anbieten zu können, müssten die Bauflächen und das Plangebiet entspre-

chend erweitert werden. Dies hätte wiederum eine größere Flächeninanspruchnahme zur 

Folge und brächte verglichen mit der vorliegenden Planung insgesamt voraussichtlich eher 

Nachteile bezogen auf die Umweltschutzgüter mit sich. 

Eine Erhaltung des mittig durch das Baugebiet verlaufenden Knicks ist aufgrund der Anforde-

rungen des Planungszieles an die Flächendimensionierung des Gewerbegebietes nicht um-

setzbar.  

Zu den randlichen zu erhaltenden Knicks beträgt der Abstand der Baugrenzen zum Knickwall 

mindestens 10 m. In den meisten Bereichen liegt dieser Abstand deutlich darüber. Die Bau-

grenzen greifen an keiner Stelle in die Ausdehnung der Baumkrone und damit in den Wurzel-

bereich großkroniger Bäume ein. Entlang der Knicks werden Baufreihalteflächen von mindes-

tens 3 m Breite festgesetzt. Zudem sind Erhaltungs- und Pflegevorschriften zu beachten. In 

der gewählten Planungsvariante werden so erhebliche Beeinträchtigungen der Knicks vermie-

den.  

Zudem werden in der gewählten Planungsvariante die Baugrenzen so festgesetzt, dass Ge-

bäude mindestens 30 m Abstand zur südlichen Plangebietsgrenze halten. So wird die Inan-

spruchnahme von bisher unbebautem Landschaftsraum gegenüber anderen Planungsvarian-

ten deutlich verringert. 

 

4.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die zur Untersuchung der Umweltauswirkungen verwendeten Quellen und angewendeten 

Verfahren, Methoden, Anleitungen etc. werden in den entsprechenden Abschnitten genannt 

bzw. beschrieben.  

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 

Bestandsaufnahme basiert auf den im Rahmen von Ortsterminen gewonnenen Erkenntnissen. 

Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege wurden ergänzend die Inhalte des Landschaftsplans ausgewertet. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 
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4.6.2 Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen („Monitoring“) dient der Überprüfung der planeri-

schen Aussagen zu prognostizierten Auswirkungen, um erforderlichenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder Umsetzung vornehmen zu können oder mit er-

gänzenden Maßnahmen auf unerwartete Auswirkungen reagieren zu können.  

Zu überwachen sind (gemäß § 4c BauGB) nur die erheblichen Umweltauswirkungen, und hier 

insbesondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen.  

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen 

Regelungen und Darstellungen durch die Planung nicht zu erwarten.  

Sofern die Pflanzmaßnahmen im Plangebiet und die Anlage der externen Ausgleichsflächen 

ordnungsgemäß hergestellt und nicht widerrechtlich beseitigt werden, kann von einer dauer-

haften Erhaltung ausgegangen werden, so dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle ent-

behrlich ist.  

Gleiches gilt für die Einhaltung der Abstände baulicher Anlagen zu Knicks. Die Gemeinde be-

hält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen Zustand vor-

liegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind zurzeit keine archäologischen Denkmale be-

kannt, die durch die Planung beeinträchtigt werden. Wenn während der Erdarbeiten Funde 

oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüg-

lich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. 

Verantwortlich hier sind gemäß § 15 DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der 

Arbeiten. 

 

4.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Das Gebiet der 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 9, im weiteren 

Plangebiet genannt, liegt ca. 2 km südöstlich vom Ortskern der Gemeinde Gelting, südlich der 

Bundesstraße 199. 

Das rund 2,8 ha große Plangebiet besteht zum einen aus dem bisherigen Betriebsgrundstück 

der Tischlerei Pfeiffer im östlichen Bereich. Der überwiegende Flächenanteil des Plangebietes 

besteht aus Landwirtschaftsflächen, mit einer westlich an das bisherige Betriebsgrundstück 

anschließenden Ackerfläche und einer daran nördlich anschließenden Grünlandfläche. 

Knicks verlaufen entlang der Plangebietsränder. Ein Knick verläuft zudem mittig im Plangebiet 

an der westlichen Grenze des bisherigen Betriebsgrundstücks.  

Das bisherige Betriebsgrundstück im Osten des Plangebietes wurde bereits durch die 1. Än-

derung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 9 im Jahr 1998 als Gewerbegebiet sowie im 

südlichen Bereich als Ausgleichsfläche überplant. 

Im Plangebiet sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Erweiterung des Betriebs-

standortes geschaffen werden.  
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Durch Festsetzung eines Gewerbegebietes wird der Bau von drei Hallen für Fertigung und 

Bootslagerung sowie die Anlage von Stellplätzen sowie Lager- und Rangierflächen ermöglicht.  

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks werden, mit Ausnahme des an der westlichen 

Grenze des bisherigen Betriebsgrundstücks verlaufenden Knicks, erhalten und u.a. durch 

große Abstände der Baugrenzen und durch Baufreihalteflächen vor Beeinträchtigungen ge-

schützt.  

Die Beseitigung dieses Knickabschnittes ist für die Betriebserweiterung erforderlich und un-

umgänglich. Für diesen erheblichen Eingriff im Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt ist eine Ausnahme vom Biotopschutz erforderlich. Als Ersatz werden am Plan-

gebietsrand sowie südlich angrenzend an das Plangebiet zusätzliche Knickabschnitte als Red-

der neu angelegt.  

Erhebliche Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter sind zudem durch die Flächenversiege-

lung auf bisher unversiegelten Flächen zu erwarten. Bei der Eingriffsbilanzierung werden die 

bereits im Bestand versiegelten Flächen sowie die über Bauleitplanung bereits zulässige Ver-

siegelung berücksichtigt.  

Der naturschutzrechtliche Flächenausgleich wird durch Maßnahmen auf der südlich angren-

zend an das Plangebiet liegenden Fläche (Redder-Innenraum) sowie auf einer weiteren exter-

nen Ausgleichsfläche in etwa 3,2 km Entfernung nordwestlich des Plangebietes in Wackerbal-

lig (Extensiv-Grünland) erbracht.  

Im Ergebnis sind bei Realisierung der Planung einschließlich Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen insgesamt keine nachhaltigen erheblichen Umweltauswirkungen 

zu erwarten. 

 

4.6.4 Referenzliste Umweltbericht 

Folgende Unterlagen zur Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen ste-

hen zur Verfügung: 

- Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein, 

LLUR (2019) 

- Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (1997) 

- Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V (Stand September 2002) 

- Landschaftsrahmenplan für den neu gefassten Planungsraum I (Entwurf, Stand Septem-

ber 2018) 

 

 

 

 

Gelting, den  ___________________  _________________________  

 Der Bürgermeister 
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Tischlerei Pfeiffer GmbH & Co. KG - An de Diek 13 - 24395 Gelting 

Geschäftsführer Tim Pfeiffer 

Tel: 04643 / 622 – info@tischlerei-pfeiffer.de 

 

Betriebsbeschreibung Stand: 28.04.2020 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhabenträger 

Tischlerei Pfeiffer GmbH & Co. KG, 

Geschäftsführer Tim Pfeiffer, 

An de Diek 13, 24395 Gelting. 

 

1.2 Gewerbebranche  

Bau- und Möbeltischlerei, Schiffreparaturen, Zimmerei, Glaserei. 

 

1.3. Vorhaben 

Bau von drei Hallen für Fertigung und Bootslagerung, Herstellung von Mitarbeiter- und Wohn-
mobilstellplätzen, Bereitstellung von Lager- und Rangierflächen, Verlegung des Regenrück-
haltebeckens. 

 

1.4. Ort des Vorhabens 

Gemeinde Gelting, Ortsteil und Gemarkung Stenderup,  

Flurstücke: 56/32, 56/33, 56/34, 56/53, 59,7, 59/8, 59/9, 88/1 teilw. 

[160 ( alte Bezeichnung 88/1)] 

[164 ( alte Bezeichnung 59/7)] 

 

2. Angaben zum Vorhaben 

2.1 Art des Betriebes 

Handwerksbetrieb, Produktionsbetrieb, Betrieb der Verbrauchs- und Konsumgüterindustrie mit 
Tischlerei, Zimmerei, Bootsreparaturen und Glaserei. 

Der Betrieb wurde 1986 vom Tischlermeister Karl Pfeiffer als Innungsmitglied gegründet. Der 
erste Geselle kam 1988. Seinerzeit wurden hauptsächlich Bau- und Möbeltischlerarbeiten aus-
geführt. Durch stetige Fortbildungen und Erweiterungsmaßnahmen wurde das Leistungs-
spektrum ausgebaut und gefestigt. Mittlerweile wurde die Betriebsform zur GmbH & Co. KG 
geändert. Am 01.01.2017 fand ein Geschäftsführerwechsel statt. 
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Es liegen Ausübungsberechtigungen im Tischler-, Zimmerer- und Glaserhandwerk sowie für 
Bootsreparaturen und zusätzlich als Fachkaufmann vor. Es fallen Arbeiten aus Holz, Kunst-
stoff, Glas und Alu an. 

Die Anzahl der Beschäftigten der Tischlerei ist mittlerweile auf 15 angewachsen:  
2 Geschäftsführer, 7 Gesellen, 3 Bürokauffrauen (Teilzeit), 3 Lehrlinge. 

Der Fuhrpark umfasst 8 Firmenwagen, das Einzugsgebiet reicht bis Flensburg und Eckern-
förde, hauptsächlich im 15 km-Radius. 

 

2.2 Leistungen / Produkte:  

Treppen, Dachflächenfenster, Wintergärten, Carports, Garagen, Vor- und Anbauten, Häuser, 
Dachstühle, Innenausbauten, Holz- und Kunststoff- und Alufenster sowie Türen, Möbelanfer-
tigung, Aufarbeitung und Ertüchtigungen von Holz- und Alubauteilen, Sonderanfertigungen 
Boot- bzw. Jachtausbauten und Reparaturen, Holzdeckerneuerung bzw. Reparaturen, Her-
stellung von Schiffslagerböcken, Erstellung von Balkonen, Zaunbau, Terrassenbau, Spezial-
anfertigungen Sushi-Tresen mit Montage auf Sylt, Herstellung speziell geschwungener Ab-
deckleisten für ein Kinderheim in Spanien, Renovieren und Instandsetzen von Küchen, Denk-
malschutz-Elemente, Bearbeitung von Versicherungsschäden durch Brand, Wasser und 
Sturm, Aufarbeitung und Verlegung von Landhausdielen, Parkett, Laminat und Vinyl, Brand 
und Schallschutz, Sicherheitsbeschläge- und -anlagen; Sonderabteilung: Aufarbeitung und Er-
neuerung von Kunststoffelementen und deren Folierungen, Brandschutz-, Schallschutz-, ein-
bruchshemmende, schusssichere und Reparaturverglasungen. 

 

2.3 Gebäudebestand:  

Nach mehreren Anbauten hat der Betrieb aktuell eine Gebäudegrundfläche von ca. 700 m², 
die sich wie folgt zusammensetzt:  

Gebäudeteil Grundfläche Gebäudehöhe sonstige 
Bankraum Nr. 1 70,60 m² 4,70 m Eingeschossig 

Pultdach 
Bankraum Nr. 2 95,28 m² 7,80 m zweigeschossig 

Satteldach 
Verbindungsge-
bäude 

109,98 m² 5,60 m Eingeschossig 
Satteldach 

Maschinenhalle incl. 
Holzlager 

402,05 m² 6,65 m Eingeschossig 
Satteldach 

 

2.4 Erweiterungsbedarf:  

Es sind drei größere Bootslager und Fertigungshallen mit einer Grundfläche von jeweils 
1.250 m², eingeschoßiger Bauweise und einer Gebäudehöhe von 8,75 m geplant sowie eine 
Lager- und Verkaufshalle mit einer Grundfläche von 425 m². 

Der Bereich der Bootsreparatur, Umbau und Aufarbeitung soll ausgebaut und den Kunden 
zusätzlich das Lagern ihrer Boote angeboten werden, um sie zu binden. Diese Arbeiten fallen 
hauptsächlich in den kalten Jahreszeiten an, in denen Außenarbeiten nur bedingt durchführbar 
sind. 
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Die Hallen werden eine Grundfläche von jeweils 1.250 m2 aufweisen und erhalten eine Wär-
medämmung, um ein temperiertes Arbeiten auch im Winter zu ermöglichen. Die Hallen dienen 
zum Abbund von Dachstühlen, dem Fertigen von Holzhäusern usw. sowie als Lager für  
Holz-, Kunststoff- und Alufertig- und -teilerzeugnissen. 

Zudem werden hier Firmenfahrzeuge untergestellt. Der Fuhrpark wird durch ein Zuggerät, um 
die Boote / Schiffe auf Trailern zu transportieren, sowie durch einen Stapler / Muli ergänzt. 

Die Holzbearbeitungsmaschinen werden mit externen Exhaustoren abgesaugt bzw. an den 
bestehenden Exhaustor / Silo angeschlossen. Dadurch wird die Staubbelastung erheblich re-
duziert, zudem werden die Hallen wöchentlich gesaugt. In den neuen Hallen werden entspre-
chende Sozialräume, wie Aufenthaltsräume, getrennte Toiletten und Duschen eingeplant. 

Da die Anfrage von Schiffseignern nach Wohnmobilstellplätzen immer größer wird, sind Stell-
plätze mit entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen eingeplant, an denen die 
Schiffseigner für die Instandsetzungszeit kurzfristig stehen können.  

Die Größe des neuen Gewerbegebietes ist in diesem Umfang notwendig, weil neben den Hal-
len sowie den Mitarbeiter- und Wohnmobilstellplätzen auch genügend Platz für bauliche Er-
weiterungen sowie für Lager- und Rangierflächen benötigt wird. 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Entlastung der jetzigen Zuwegung „An de Diek“ die 
durch ein Wohngebiet führt. Dies geschieht über die Straße „Am Wasserwerk“ die direkt am 
nord-westlichen Bereich des neuen Plangebietes mündet. 

Die kleine Halle im östlichen Bereich des Teilgebietes GE“ (Flurstück 56/53) ist als Lagerhalle 
bzw. für den Verkauf von Tischlerei- und Bootszubehör vorgesehen, siehe Ausnahmeregelung 
zum Einzelhandel in der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 im Teil B des Bebauungsplanes. 

Der Verkauf von Materialien könnte so erweitert und vor allem im Bootssektor noch ausgebaut 
werden da zu den neu zu erstellenden Hallen bereits vier Bootslagerhallen in unmittelbarer 
Nähe bestehen. 

In den aktuellen Planungen kann nicht nur die kurzfristige, sondern es muss aus betriebswirt-
schaftlichen Überlegungen auch die mittel- bis langfristige Betriebsentwicklung berücksichtigt 
werden. Würden die einzelnen Bauabschnitte in jeweils getrennten Bauleitplanverfahren rea-
lisiert werden, hätte der Betrieb einen relativ hohen Zeit- und Kostenaufwand, da u.U. vier statt 
einem Bauleitplanverfahren durchzuführen wären und neben den Kosten für die Bauleitplan-
verfahren zusätzliche Kosten für Gutachten, städtebauliche Untersuchungen und die entspre-
chenden Umweltprüfungen anfallen, die für einen mittelständischen Betrieb unverhältnismäßig 
sind. Abgesehen davon musste der Vorhabenträger die Flächen für den langfristigen Erweite-
rungsbedarf in einem Stück erwerben und somit auch hier erhebliche, finanzielle Vorleistungen 
erbringen. Zudem ist die Fertigstellung der Hallen zum großen Teil in Eigenleistung geplant, 
um die Wintermonate zu überbrücken. 

Aktuell stellt der Betrieb 15 qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung, die vorwiegend in der 
Sommersaison ihre Hauptbeschäftigungszeit haben. Mit dem Ausbau der Hallen in den Win-
termonaten durch das eigene Personal und vor allem durch das neue Leistungsangebot im 
Bootsbau werden Kündigungen vermieden und zusätzliche Arbeitsplätze mit einer gleichmä-
ßigen Auslastung über das gesamte Jahr geschaffen. Es hat sich über die letzten Jahre ge-
zeigt, dass vor allem in den Wintermonaten, in denen keine Außenarbeiten durchgeführt wer-
den können, die Platzverhältnisse nicht mehr zumutbar sind. 
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Der Bedarf für die vier neuen Hallen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bedingt 
durch die Anzahl der Mitarbeiter und der zu erbringenden Bauleistungen, vor allem im Zim-
merergewerk, kein ausreichender Platz zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Flä-
chen für Sozialräume, Büros, Holzplattenlagerung und Bankräume könnten bei der aktuellen 
Betriebsfläche nur bedingt größere Bauvorhaben abgewickelt werden. Diese Art der Fertigung 
schränkt den laufenden Betrieb ein, da besonders bei Holzbauten wie Abbund, dem Bau von 
Häusern, Carports und Wintergärten ein 1:1 Aufriss erforderlich ist. 

Das Regenrückhaltebecken (RRB) direkt neben dem bisherigen Betriebsgebäude, das auch 
der Entwässerung der bebauten Grundstücke im Gebiet An de Diek dient, ist für den künftigen 
Bedarf zu klein und der Standort ist problematisch, weil es im Betriebsgebäude zu Setzungs-
rissen gekommen ist. Daher wird im Bereich der beiden Flurstücke 59/7 und 88/1 ein neues 
Regenrückhaltebecken gebaut mit einem Anschluss an die nahegelegene Knorrau als Vorflu-
ter. Der Bereich der beiden Flurstücke 59/7 und 88/1 ist aufgrund des Geländeniveaus der 
optimale Standort innerhalb des Plangeltungsbereiches und bietet ausreichend Platz, auch für 
evt. spätere Erweiterungen. 

Zur Bedarfsanalyse für Bootsreparaturen und Lagerung wurde in eigener Regie des Seni-
orchefs eine Nachfrage bei den Hafenmeistern bzw. den Vereinsvorsitzenden der Yachtclubs 
in den Häfen Arnis, Maasholm, Wackerballig und Geling-Mole durchgeführt. In allen Fällen 
wurde eine große Nachfrage verkündet. Die Hafenmeister und Vorsitzenden der Yachtclubs 
berichteten ferner, dass diese hohe Nachfrage im gesamten Küstenverlauf bis nach Flensburg 
existiert. Besonders gefragt sind beheizte Stellplätze, so dass Bootsreparaturen auch im Win-
terhalbjahr durchgeführt werden können. Diese besonderen Anforderungen werden immer 
häufiger von auswärtigen Bootseignern nachgefragt. Im Rahmen dieser Bedarfsermittlung 
wurden im September 2018 folgende Informationen bzw. Daten bei den Yachtclubs erhoben: 

Sporthafen Geltinger Mole, Frau Schöllermann 

450 Liegeplätze, Bootslager im Umfeld sind alle ausgebucht, neue Halle in Stangheck vor 
Fertigstellung bereits ausgebucht, weitere Anfragen werden nach Langballig und andere Orte 
weitergeleitet, Nachfrage hält unverändert an; 

Arnisser Segelclub, 1. Vorsitzender Herr Peter Bolz 

100 Liegeplätze, alle Bootslager von Vereinsmitgliedern angeboten, sind bei fortwährender 
Nachfrage ausgebucht; 

WSG Arnis / Grödersby, Herr Zylmann 

275 Liegeplätze, große Nachfrage nach Stellplätzen, vor allem Anfragen von auswärtigen 
Bootseignern nach beheizten Bootshallen; 

Maasholmer Yachtclub, 1. Vorsitzender Herr J. Herrmann 

450 Liegeplätze, neues Angebot für Bootslager wird sehr begrüßt; 

Yachthafen Wackerballig, Hafenmeister Herr Colmorn 

230 Liegeplätze, Lagerungsbedarf vorhanden, 5 Boote kurzfristig in neuer Halle in Rumohr 
eingelagert, große Nachfrage im Bereich Transport, Lagergestell und Reparaturservice, für 
weiteren Lagerungsbedarf positive Aussichten. 
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1 Aufgabenstellung 

 
 
Im Ortsteil Stenderup der Gemeinde Gelting befindet sich seit 1986 unter der 

postalischen Adresse An de Diek 13 der Familienbetrieb der Tischlerei Pfeiffer 

auf einem Teil des bisherigen Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde. Mit dem 

über die Jahre gewachsenen Leistungsspektrum und einer Ausdehnung von ei-

ner ursprünglichen Bau- und Möbeltischlerei auf Bereiche der Bootsreparaturen 

wird eine Ausweitung des Betriebsgeländes erforderlich. Zusätzlich zu dem vor-

handenen Betriebsgebäude sollen drei neue Fertigungshallen mit einer Grund-

fläche von jeweils 1.250 m², ein Gebäude für Lagerhaltung und Zubehörverkauf, 

Mitarbeiter- und Wohnmobilstellplätze sowie Lager- und Rangierflächen entste-

hen. 

 

 

Das daraus resultierende Gesamtvorhaben erstreckt sich auf Teilflächen des 

Bebauungsplanes Nr. 9 sowie auf Flächen, die im Außenbereich gem. § 35 

BauGB liegen. Da das Vorhaben im Rahmen des bisher geltenden Planungs-

rechtes nicht zulässig wäre, wird die Änderung der vorhandenen Bauleitpläne 

erforderlich. 

 

 

Der bestehende B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Gelting südlich der Straße Am 

Wasserwerk und beiderseits der Straße An de Diek im Ortsteil Stenderup soll 

dazu westlich und südlich erweitert werden, um darauf die geplanten Hallen mit 

Produktions- und Lagerflächen sowie im Freien Lager- und Stellplatzbereiche 

als Erweiterungsflächen der Tischlerei Pfeiffer errichten zu können. Dement-

sprechend ist auf dem Änderungsbereich des B-Planes Nr. 9 im Wesentlichen 

die Ausweisung von Gewerbeflächen (GE) geplant. Derzeit sind die Flächen bis 

auf eine Teilfläche des bisherigen B-Planes Nr. 9, auf dem sich das Hauptge-

bäude der Tischlerei befindet, alle noch unbebaut.  
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Gegenstand des vorliegenden Schalltechnischen Gutachtens ist der Nachweis 

des Geräuschimmissionsschutzes für die vorgesehene B-Planung sowie die 

Geräusch-Emissionskontingentierung im Hinblick auf die umliegenden schutz-

bedürftigen Bebauungen der Gemeinde Gelting. 

 

 

 

 

2 Grundlagen 

 
 
Für die schalltechnische Begutachtung wurden folgende Unterlagen zur Verfü-

gung gestellt: 

 
Maßstab 1:1000 

Satzung der Gemeinde Gelting  
(Kreis Schleswig-Flensburg)  
über den Bebauungsplan Nr. 9 - Ziegelei - 
Ortsteil Stenderup  Stand: 1982-12-16 
 
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Tischlerei Pfeiffer“ Stand: 2020-02-10 

 

 

Darüber hinaus wurden weitere Angaben zur vorhandenen und geplanten Nut-

zung der Tischlerei Pfeiffer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Weiterhin 

wurden folgende Normen und Richtlinien zugrunde gelegt: 

 

DIN 18005 
Schallschutz im Städtebau 
 
Teil 1  Grundlagen und Hinweise für die Planung 
 Ausgabe Juli 2002  
 
Teil 2  Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen 

Ausgabe September 1991   
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Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 
Schallschutz im Städtebau 
Berechnungsverfahren -  
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
Ausgabe Mai 1987 
 
 
TA Lärm 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)  
vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503)  

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 
(BAnz AT 08.06.2017 B5)  
in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

 
Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der  
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm 
Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit an die Obersten Immissionsschutzbehörden der Länder 
Aktenzeichen IG I 7 - 501-1/2, vom 7. Juli 2017 
 
 
16. BImSchV 
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung  
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
vom 12. Juni 1990 
zuletzt geändert 18. Dezember 2014 

in Kraft getreten am 01. Januar 2015 
 
 
ARS 8/1990 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990; 
Sachgebiet 12.1: Lärmschutz  
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
Ausgabe 1990 - RLS-90  
vom 10. April 1990 
 
 
DIN 45691 
Geräuschkontingentierung 
Ausgabe Dezember 2006 
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DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau 
 
Teil 1  Mindestanforderungen 
  Ausgabe Januar 2018 
 
Teil 2 Rechnerische Nachweise  

der Erfüllung der Anforderungen  
  Ausgabe Januar 2018 
 
 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 
Parkplatzlärmstudie 
Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen 
aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 
sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen 
6. überarbeitete Auflage, August 2007 
 
 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
Technischer Bericht zur Untersuchung der  
Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf  
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern  
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer 
typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten 
Schriftenreihe Lärmschutz in Hessen, Heft 3, Wiesbaden 2005 
 
 
Bundesanstalt für Straßenwesen, Dr. S. Ulrich 
Die Berechnung der Geräuschemission einer Straße  
aus den Emissionen der einzelnen Fahrzeuge 
Zeitschrift für Lärmbekämpfung 38 (1991), S. 32-36 
 
 
Ströhle, Mark  
Untersuchung der Geräuschemissionen von  
dieselgetriebenen Stapler[n] im praktischen Betrieb 
Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Technik 
2000-01-07 
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3 Schalltechnische Situation 

 
 
Die schalltechnische Situation ist auf den Lageplänen 1 und 2 in der Anlage 1 

dargestellt. Das etwa 27 800 m² (ca. 2,8 ha) umfassende Änderungsgebiet des 

Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Gelting befindet sich auf einer im We-

sentlichen noch unbebauten und bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche 

südwestlich der vorhandenen Bebauung an der Straße Am Wasserwerk bzw. 

beiderseits der Straße An de Diek im Ortsteil Stenderup. Im Abstand von 

ca. 220 m führt nördlich die B199 zwischen Kappeln und Gelting vorbei. Dazwi-

schen befindet sich teilweise Bebauung, so dass der Einfluss der B199 auf das 

Plangebiet von untergeordneter Bedeutung ist. Auch die Straße Am Wasser-

werk wird nur in geringem Maße und im Wesentlichen durch Anlieger befahren. 

Sie wird nicht für den Durchgangsverkehr genutzt.  

 

 

Auf dem Bereich des ursprünglichen B-Planes Nr. 9 der Gemeinde Gelting wur-

den unmittelbar südwestlich der Straße Am Wasserwerk und beiderseits der 

Straße An de Diek Mischgebiets-Flächen (MI) bis zu einer Tiefe von ca. 85 m 

und südwestlich daran anschließend eine Gewerbegebietsfläche (GE) ausge-

wiesen. Auf einer Teilfläche der GE-Fläche (südlich des Wendehammers) 

wurde das nördliche Teilgebäude der Tischlerei Pfeiffer errichtet.  

 

 

Auf dem westlichen Teil der GE-Fläche des Ursprungs-B-Planes wurden inzwi-

schen zwei Lagerhallen (nicht zur Tischlerei gehörend) errichtet und auf dem 

östlichen Teil fünf Wohngebäude, die jedoch nach Auskunft des Auftraggebers 

in familiärem Zusammenhang zur Tischlerei stehen. Auf den MI-Flächen des 

Ursprungs-B-Planes wurden im Wesentlichen Wohngebäude, teilweise mit an-

teiliger nicht störender gewerblicher Nutzung errichtet.  
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Der Tischlereibetrieb wurde 1986 gegründet und zunächst Bau- und Möbel-

tischlerarbeiten ausgeführt. In den folgenden Jahren wurde das Leistungsspekt-

rum ausgebaut und umfasst aktuell Arbeiten des Tischler-, Zimmerer- und Gla-

serhandwerks sowie Bootsreparaturen. Die Anzahl der Beschäftigten der Tisch-

lerei ist mittlerweile auf fünfzehn Personen angewachsen. Der Fuhrpark umfasst 

acht Fahrzeuge, das Einzugsgebiet reicht bis Flensburg und Eckernförde, der 

Schwerpunkt liegt jedoch in einem 15 km-Radius um den Betriebsstandort. 

 

 

Mit dem Ausbau des Leistungsspektrums rund um Bootsreparaturen wird eine 

Ausweitung des Betriebsgeländes für drei neue Fertigungshallen (Hallen A, B 

und C im Lageplan 1 und 2), ein Gebäude für Lagerhaltung und Zubehörverkauf 

(Halle D), Mitarbeiter- und Wohnmobilstellplätze sowie Lager- und Rangierflä-

chen erforderlich.  

 

 

Nach Auskunft des Amtes Geltinger Bucht, Bereich Bauleitplanung, gibt es in 

der näheren Umgebung ca. 200 m nordöstlich des hier zu betrachtenden Ände-

rungs-B-Planes am Ende des Fasanenweges den Geltungsbereich des B-Pla-

nes Nr. 1 der Gemeinde Gelting, der ein WA-Gebiet ausweist. Alle anderen um-

liegenden Bereiche sind nicht überplant. Für das unmittelbar an den Änderungs-

B-Plan angrenzende Grundstück Am Wasserwerk 4 sowie das gegenüber der 

Straße Am Wasserwerk liegende Haus Nr. 2 wird dementsprechend von einer 

Schutzwürdigkeit als Misch- (MI) oder Dorfgebiet (MD) ausgegangen. Alle um-

liegenden Gebäude weisen im Wesentlichen ein Vollgeschoss sowie ein aus-

gebautes Dachgeschoss und damit Höhen zwischen ca. 6 und 8 m auf. 

 

 

Westlich des Grundstücks Am Wasserwerk 4 befindet sich noch der Neubau 

einer Halle bzw. des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr.  
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Weitere Gehöfte befinden sich im Außenbereich (und damit ebenfalls von der 

Schutzwürdigkeit als MI- oder MD-Gebiet zu betrachtend) in westlicher Richtung 

(Grüftlingsfeld 1, 2 und 3) im Abstand von ca. 130 bis 180 m, in südwestliche 

Richtung an der Straße Christiansfeld im Abstand von ca. 270 m und in südöst-

liche Richtung, ebenfalls am Christiansfeld/Ecke Straße Stenderup im Abstand 

von ca. 370 m. Aufgrund der Abstände liegen diese Bebauungen außerhalb des 

relevanten schalltechnischen Bereiches. 

 

 

Auf dem Änderungs-Plangebiet sollen gemäß Entwurf drei Gewerbeflächen 

(GE1 bis GE3 in der Anlage 1.1) ausgewiesen werden. Für die Bebauung auf 

den Gewerbeflächen ist eine Oberkante von 10,0 m vorgesehen.  

 

 

Die Erschließung des Plangebietes von der Straße Am Wasserwerk soll west-

lich des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr erfolgen. Eine weitere Er-

schließung ergibt sich bereits aus dem Ursprungs-B-Plan Nr. 9 am südlichen 

Ende der Straße An de Diek.  

 

 

Die Umgebung weist aus schalltechnischer Sicht im Bereich der relevanten um-

liegenden Bebauungen geringe Höhenunterschiede auf, so dass sie für die 

schalltechnischen Berechnungen als ebenes Gelände betrachtet werden kann. 

Insgesamt fällt die Umgebung von Nordosten nach Südosten ab. 
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4 Schalltechnische Anforderungen 

 
 

4.1 Anforderungen nach DIN 18005 

In DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 sind als Zielvorstellungen für die städtebau-

liche Planung folgende schalltechnische Orientierungswerte angegeben: 

 

Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten 
 
 tags  50 dB(A) 
 nachts  40/35 dB(A) 
 
 
Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Cam-
pingplatzgebieten 
 
 tags  55 dB(A) 
 nachts  45/40 dB(A) 
 
 
Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 
 
 tags  60 dB(A) 
 nachts  50/45 dB(A) 
 
 
Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 
 
 tags  65 dB(A) 
 nachts  55/50 dB(A) 
 
 
Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nut-
zungsart 
 
 tags  45 bis 65 dB(A) 
 nachts  35 bis 65 dB(A) 
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Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- 

und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben 

gelten. Der höhere ist demnach auf Verkehrsgeräuscheinwirkungen anzuwen-

den. 

 

 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 

überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flä-

chen sonstiger Nutzung bezogen werden. 

 

 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedli-

chen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen 

jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert 

werden. 

 

 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr 

und nachts der Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen. Sofern in 

den nachfolgend genannten Regelwerken andere Beurteilungszeiträume ge-

nannt werden, sind diese anzuwenden. Gegebenenfalls sind Zu- oder Abschlä-

ge für bestimmte Geräusche, Zeiten oder Situationen zu berücksichtigen. 

 

 

Gemäß DIN 18005-1:2002-07 sind die Beurteilungspegel im Einwirkungsbe-

reich von Straßen nach RLS-90 zu berechnen. Sowohl bei der Planung von 

Straßen und Schienenwegen als auch von schutzbedürftigen Nutzungen in ih-

ren Einwirkungsbereichen ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 

18005-1 Beiblatt 1:1987-05 anzustreben. Beim Neubau und der wesentlichen  
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Änderung von Straßen und Schienenwegen sind zudem die verbindlichen Im-

missionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu be-

achten. 

 

 

Gemäß DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 sind die Beurteilungspegel im Einwir-

kungsbereich von gewerblichen Anlagen nach TA Lärm in Verbindung mit 

DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-

henden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungs-

werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begrün-

dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Be-

lange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maß-

nahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauli-

che Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 

planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

 

 

4.2 Anforderungen nach TA Lärm 

Die Immissions-Richtwerte für den Beurteilungspegel betragen nach TA Lärm 

für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden für die in diesem Fall auftretenden 

Gebietseinteilungen wie folgt: 

 

In Gewerbegebieten tags 65 dB(A) nachts 50 dB(A) 

In Kerngebieten, Dorfgebieten 
und Mischgebieten tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A) 

In allgemeinen Wohngebieten 
und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) 

In reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) nachts 35 dB(A)  
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Die Zuordnung der maßgeblichen Immissionsorte zu den oben genannten Ge-

bietseinteilungen erfolgt nach Ziffer 6.6 der TA Lärm bei rechtskräftigen Bebau-

ungsplänen ausschließlich nach den in den Bebauungsplänen getroffenen Fest-

setzungen. Eine von der Festsetzung im B-Plan abweichende Bebauung ist 

nicht relevant. 

 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissions-Richtwerte am 

Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 

überschreiten. 

 

 

Die Immissions-Richtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

 

tags 06:00 bis 22:00 Uhr 

nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

 

Die Immissions-Richtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit 

von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nacht-

stunde (z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem 

die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

 

 

In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohnge-

bieten, in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten sind bei der Er-

mittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in 

folgenden Zeiten („Ruhezeiten“) durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksich-

tigen: 

 

An Werktagen  06:00 bis 07:00 Uhr 
 20:00 bis 22:00 Uhr  
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An Sonn- und Feiertagen  06:00 bis 09:00 Uhr 
 13:00 bis 15:00 Uhr 
 20:00 bis 22:00 Uhr 
 

 

Für Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder 

mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, 

ist je nach Auffälligkeit ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzusetzen. 

 

 

Für Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist je 

nach Störwirkung ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzusetzen. 

 

 

Als maßgeblicher Immissionsort gilt bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen 

schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109. Als maßgeblicher Immissionsort bei 

unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbe-

dürftigen Räumen enthalten, gilt der am stärksten betroffene Rand der Fläche, 

wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen 

erstellt werden dürfen. 

 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in 

einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollten, außer 

in Industrie- und Gewerbegebieten, durch Maßnahmen organisatorischer Art 

soweit wie möglich vermindert werden, soweit 

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für tags oder nachts 

rechnerisch um mindestens 3 dB erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung erstmals  

oder weitergehend überschritten werden. 
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In den Auslegungshinweisen zur TA Lärm (1998) vom Ministerium für Um-welt 

und Verkehr Baden-Württemberg vom Juni 1999 sowie in der weitgehend zu 

gleichen Auslegungshinweisen/Antworten kommenden Ausarbeitung „Hinwei-

sen zur Auslegung der TA Lärm“ des LAI vom 22./23. März 2017 ist dazu fol-

gender Hinweis enthalten: 

 

"Die Bedingungen in Abs. 2, Spiegelstrich 1 bis 3 [Nummer 7 der TA Lärm, 
Anm. d. Gutachters] gelten kumulativ, d. h.[,] nur wenn alle drei Bedingungen 
erfüllt sind, sollen [durch] Maßnahmen organisatorischer Art die Geräusche des 
An- und Abfahrverkehrs soweit wie möglich vermindert werden."   
 

 

Mit der geplanten zusätzlichen westlichen Zufahrt besteht die Möglichkeit, den 

größten Teil des Verkehrs für das Gewerbegebiet darüber zu leiten. Dies sollte 

auch zumindest für den Lkw-Verkehr vollständig so organisiert werden. Damit 

wird bereits dem oben genannten Minimierungsgebot entsprochen. Daher er-

folgt nachfolgend keine weitere Betrachtung des anlagenbezogenen Verkehrs 

auf öffentlichen Straßen. 

 

 

 

4.3 Anforderungen nach DIN 4109 

Derzeit ist in Schleswig-Holstein noch die Fassung der DIN 4109:1989-11 aktu-

ell und als Technische Baubestimmung eingeführt. Zwischenzeitlich waren die 

Fassung DIN 4109-2016-07 sowie die Änderungen A1 erschienen, die bezüg-

lich der Teile 1 und 2 durch die aktuellen Fassungen DIN 4109-1:2018-01 und 

DIN 4109-2:2018-01 ersetzt wurden. Da zwischenzeitlich die Neufassungen 

von DIN 4109 in einigen anderen Bundesländern auf der Grundlage eines Mus-

ter-Einführungserlasses bauaufsichtlich eingeführt wurden und somit eine Ein-

führung in Schleswig-Holstein zeitnah zu erwarten ist, wird diese aktuelle Fas-

sung von Januar 2018 herangezogen. 
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4.3.1 Lärmpegelbereiche 

Die aktuelle Fassung der DIN 4109-1:2018-01 kennt Lärmpegelbereiche nur 

noch als Hilfsmittel zur Beibehaltung der Kompatibilität mit älteren Bebauungs-

plänen, in denen Lärmpegelbereiche festgesetzt wurden. Dementsprechend 

sollen in neuen Bebauungsplänen keine Lärmpegelbereiche mehr festgesetzt 

werden. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass es keine Zuordnung mehr gibt, 

welche Lärmpegelbereiche den jeweiligen maßgeblichen Außenlärmpegeln zu-

zuordnen sind. Zum anderen ist das Berechnungsverfahren so geändert wor-

den, dass nicht mehr mit Rechenwerten, sondern mit Prüfwerten des bewerte-

ten Schalldämm-Maßes gerechnet wird. Damit ändert sich der Wert und die Be-

deutung des erforderlichen Schalldämm-Maßes der Außenbauteile.  

 

 

Die Ermittlung der Anforderung an das Schalldämm-Maß der Bauteile soll nun-

mehr jeweils auf der Grundlage des konkreten maßgeblichen Außenlärmpegels 

am jeweiligen Immissionsort erfolgen. Die Ermittlung des maßgeblichen Außen-

lärmpegels wird wie nachfolgend unter Ziffer 4.5.2 erläutert durchgeführt. Anzu-

merken ist, dass die Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm zwar von 

der Nutzung der zu schützenden Räume, aber nicht von der jeweiligen Ge-

bietseinstufung gemäß BauNVO abhängen.  

 

 

Seitens verschiedener Stadtplanungsämter und Stadtplaner wurde angemerkt, 

dass der Entfall der Lärmpegelbereiche in Widerspruch zu den Vorgaben für die 

Inhalte von Bebauungsplänen steht. Darin sollen etwaige schalltechnische Kon-

flikte so gelöst werden, dass durch einfache Kennwerte, wie zum Beispiel Lärm-

pegelbereiche für auszuweisende Bereiche im Plan, welche dann im Rahmen 

des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen sind, der erforderliche Geräu-

schimmissionsschutz erfüllt werden kann. Mit der aktuellen Regelung in 

DIN 4109:2018-01 sind die Außenlärmpegel praktisch jeweils für jedes neue 

Bauvorhaben erneut zu ermitteln, so dass damit die üblichen Vorgaben für die 

B-Planung nicht ausreichend erfüllt werden. Um daher dennoch 
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Lärmpegelbereiche bei Bedarf für den hier zu betrachtenden B-Plan für ggf. 

ausnahmsweise zulässige Betriebsleiterwohnungen oder Büros festzusetzen, 

sind einige Punkte zu berücksichtigen, die sich aus den nachfolgenden Erläu-

terungen und Ausführungen ergeben. 

 

 

 

4.3.2 Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

gegenüber Außenlärm werden in DIN 4109-1:2018-01 die jeweils vorhandenen 

oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ (MAP), ermittelt nach 

DIN 4109-2:2018-01 bzw. DIN 4109-4:2016-07, zugrunde gelegt. Zur Bestim-

mung des MAP werden die Lärmbelastungen in der Regel berechnet. 

 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 ergibt sich gemäß 

Ziffer 4.4.5 der Norm 

 

• für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06:00 bis 22:00 Uhr) 

und einem Zuschlag von 3 dB, 

• für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 bis 6:00 Uhr) 

plus Zuschlag (10 dB bei Straßen-, Schienenverkehr und Gewerbelärm) zur 

Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutz-

bedürfnis in der Nacht) und einem weiteren Zuschlag von 3 dB. 

 

 

Maßgeblich ist bei dem Schlafen dienenden Räumen die Lärmbelastung derje-

nigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. Bei allen anderen Aufent-

haltsräumen ist der Tagwert heranzuziehen. Bei Wohnungen sind alle Aufent-

haltsräume als „dem Schlafen dienende Räume“ anzusehen. 
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Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf 

der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 

 

• bei offener Bebauung um 5 dB(A), 

• bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert 

werden. 

 

 

Sofern es im Sonderfall gerechtfertigt ist, sind zur Ermittlung des maßgeblichen 

Außenlärmpegels auch Messungen gemäß DIN 4109-4:2016-07, Anhang C, 

zulässig. 

 

 

Die Beurteilungspegel tags und nachts ausgehend von Straßen- und Schienen-

verkehr sind nach der 16. BImSchV zu berechnen. Dabei ist der für Schienen-

verkehr ermittelte Beurteilungspegel pauschal um 5 dB zu mindern.  

 

 

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ausgehend von Gewerbe- und Industrie-

betrieben ist entsprechend der Lage des zu schützenden Raumes der im Be-

bauungsplan nach TA Lärm für die jeweilige Gebietskategorie angegebene 

Tag- oder Nacht-Immissionsrichtwert anzusetzen. Besteht im Einzelfall die Ver-

mutung, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden, dann 

sollte die tatsächliche Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach der TA 

Lärm ermittelt werden.  

 

 

Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage er-

heblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist 

von der tatsächlichen baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der vorgese-

henen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen. 
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Entsteht die Geräuschbelastung aus mehreren (gleich- oder verschiedenarti-

gen) Quellen, so sind die Anteile der einzelnen Quellenarten energetisch zu ad-

dieren. 

 

 

 

4.3.3 Anforderungen an die Außenbauteile 

Das erforderliche bewertete Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Gesamtaußen-

bauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich nach DIN 4109-1 unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt: 

 

 𝑅′w,ges = 𝐿a − 𝐾Raumart 

 

Dabei ist 

 𝐾Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume 
und Ähnliches; 

 
 𝐾Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 
 
 𝐿a  der Maßgebliche Außenlärmpegel  

 

Mindestens einzuhalten sind: 

 

 𝑅′𝑤,𝑔es = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, 
Büroräume und Ähnliches. 

 

 

Für erforderliche bewertete Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Gesamtaußen-

bauteile von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Ge-

gebenheiten festzulegen. 
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Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges sind in 

Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außen-

fläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach  

DIN 4109‐2:2018‐01, Gleichung (32), mit dem Korrekturwert KAL nach Glei-

chung (33) zu korrigieren.  

 

 

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 

sind, ist eine Fallunterscheidung nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1 vorzuneh-

men, je nachdem, ob an den Außenbauteilen unterschiedliche oder gleiche 

MAPs vorliegen.  

 

 

Wie unter Ziffer 4.4.1 ausgeführt, gibt es in der aktuellen DIN 4109:2018-01 

keine Zuordnung mehr, welchen maßgeblichen Außenlärmpegeln welcher 

Lärmpegelbereich und damit welches bewertete resultierende Gesamt-Schall-

dämm-Maß für die Außenbauteile zugeordnet ist. Allerdings gibt es im Sinne 

der neuen Vorgehensweise eine Tabelle mit einer Zuordnung, bei welchen fest-

gesetzten Lärmpegelbereichen in alten Bebauungsplänen welcher maßgebli-

che Außenlärmpegel für die Ermittlung des notwendigen bewerteten Schall-

dämm-Maßes anzuwenden ist. Dort heiß es: 

 

„Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Au-
ßenlärmpegel La für die Berechnung nach Gleichung (6) in Tabelle 7 festgelegt. 
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Ausgehend davon wird in Anlehnung an DIN 4109:1989, Tabelle 8, die Zuord-

nung zu Lärmpegelbereichen vorgenommen. 

 

 

 

 

5 Berechnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen 

 
 

5.1 Vorbemerkung 

Die Berechnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen innerhalb und au-

ßerhalb des Plangebietes erfolgte mit Hilfe des Immissionsprognose-Pro-

gramms IMMI 2019 der Firma Wölfel Engineering GmbH + Co. KG. Dazu wurde 

die schalltechnische Situation, wie auf den Lageplänen in der Anlage darge-

stellt, digitalisiert und den einzelnen schalltechnisch relevanten Elementen, die 

sie beschreibenden Eigenschaften zugeordnet. Eine Liste aller Eingabedaten 

ist auf den Datenblättern 1 bis 35 in der Anlage 2 beigefügt. 
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Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurde vom Auftraggeber das geplante Vor-

haben erläutert. Dabei wurde auch der Wunsch dargelegt, dass die B-Planung 

eine größtmögliche Flexibilität erlauben soll, damit im Zweifelsfall auch andere 

oder fremde Nutzungen zum Beispiel als Mieter in den geplanten Hallen und 

Teilbereichen des Plangebietes angesiedelt werden können, wenn dies zum 

Beispiel aus wirtschaftlichen Indikationen erforderlich wird, weil die Tischlerei 

die Flächen nicht mehr vollständig für die Eigennutzung benötigt. Daher wird 

der B-Plan wie ein allgemeiner Angebots-B-Plan aus schalltechnischer Sicht 

behandelt und eine allgemeine Emissionskontingentierung für die Gewerbeflä-

chen durchgeführt. Im Anschluss wird für eine mögliche Nutzung entsprechend 

des Planungsanlasses eine prinzipielle schalltechnische Prüfung der Realisier-

barkeit dieser Nutzung innerhalb der durch die Emissionskontingente festgeleg-

ten Grenzen durchgeführt. 

 

 

 

5.2 Hinweise zur Geräuschkontingentierung 

In einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 7. Dezember 2017 

(BVerwG 4 CN 7.16) wurden neue Vorgaben für die Festsetzung von Lärmkon-

tingenten in Bebauungsplänen gemacht, die zugleich Auswirkungen auf die 

Wirksamkeit von bestehenden Bebauungsplänen haben. Im Wesentlichen 

ergibt sich daraus nach unserem Verständnis, dass die Festsetzung von Emis-

sionskontingenten eine Gliederung nach §1 Abs. 4 BauNVO voraussetzt. Ge-

mäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO können für die in den §§ 4 bis 9 BauNVO 

bezeichneten Baugebiete Festsetzungen getroffen werden, die das jeweilige 

Baugebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Be-

dürfnissen und Eigenschaften gliedern. 

 

 

Eine Gliederung bedeutet aber auch, dass nicht für alle Teilflächen des Plange-

bietes oder zum Beispiel für alle GE-Flächen das gleiche Emissionskontingent 

zugeordnet werden darf. Es muss eine Abstufung und somit eine Zonierung von 
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Bereichen mit unterschiedlichen Emissionskontingenten vorgesehen werden. 

Zudem muss im Fall von GE- und GI-Ausweisungen je geplanter Gebietskate-

gorie mindestens ein uneingeschränktes Gebiet vorgesehen werden, für wel-

ches keine Beschränkung festgesetzt ist oder auf dem hinsichtlich des festge-

setzten Emissionskontingentes auf einer Teilfläche jeder nach § 8 oder 9 

BauNVO zulässige Gewerbebetrieb auch realisierbar ist. In dem Urteil wird je-

doch auch auf eine baugebietsübergreifende Gliederung als mögliche Umset-

zung hingewiesen, wobei dafür ein darauf gerichteter Planungswille in der Be-

bauungsplanbegründung zum Ausdruck kommen muss. 

 

 

In einer Stellungnahme des LLUR Itzehoe zu dieser Thematik in einem anderen 

Projekt heißt es weiter: 

 

„Will der Plangeber das Emissionspotenzial von Betrieben und damit die Nut-
zungsart über eine Emissionskontingentierung steuern, muss er dies regelmä-
ßig mit städtebaulichem Grund gebietsadäquat und konzeptionell stimmig tun. 
Die Strukturierung der Kontingente nach Lage und Höhe ist jeweils zu begrün-
den. Eine Aufteilung ohne städtebaulich relevante oder im Tatsächlichen wur-
zelnde Anknüpfung nach rein mathematischen Grundsätzen – nur zur Einhal-
tung des zulässigen Immissionswertes in der Nachbarschaft – ist nicht zuläs-
sig.“ 
 

 

Das OVG NRW fasst dieses in einer neueren Entscheidung (Urteil vom 

30.01.2018, Az.: 2 D 102/14.NE, RN 162) wie folgt zusammen: 

 

„Werden für ein Baugebiet nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO Emissions-
kontingente festgesetzt, wird das Gebiet nur dann im Sinne der Vorschrift ge-
gliedert, wenn es in einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen Emissionskon-
tingenten zerlegt wird. Zudem gilt die Voraussetzung für eine baugebietsüber-
greifende Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, dass neben dem emis-
sionskontingentierten Gewerbegebiet noch (mindestens) ein Gewerbegebiet als 
Ergänzungsgebiet vorhanden ist, in welchem keine Emissionsbeschränkungen 
gelten, entsprechend für die interne Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
BauNVO.  
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Macht eine Gemeinde nur von dieser Norm Gebrauch und verzichtet auf eine 
baugebietsübergreifende Gliederung, muss gewährleistet bleiben, dass vom 
Typ her nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe aller Art im Gewerbege-
biet ihren Standort finden können. Das bedeutet, dass es in einem nach § 1 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO intern gegliederten Baugebiet ein Teilgebiet ohne 
Emissionsbeschränkung oder, was auf dasselbe hinausläuft, ein Teilgebiet ge-
ben muss, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach § 8 
BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen.  
 
Geschuldet ist dies dem Umstand, dass auch bei Anwendung des § 1 Abs. 4 
BauNVO die allgemeine Zweckbestimmung der Baugebiete zu wahren ist. Will 
eine Gemeinde eine oder mehrere Arten von Nutzung aus dem gesamten Bau-
gebiet ausschließen, steht ihr nur der Weg über § 1 Abs. 5 BauNVO zur Verfü-
gung.“ 
 

 

Aus schalltechnischer Sicht stellt sich die in den vorgenannten Urteilen nicht 

beantwortete Frage, welcher Ansatz von Emissionskontingenten einem unein-

geschränkten Gewerbegebiet entspricht. Hierzu gibt zum Beispiel einen Kom-

mentar von Prof. Dr. Ferdinand Kuchler (Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom 

7.12.2017 - 4 CN 7/16 - in jurisPR-UmwR 3/18, Seite 5 f), der auf die DIN 18005, 

Nr. 5.2.3 verweist und in Erwägung zieht, dass für Gewerbebetriebe zumindest 

flächenbezogene Schallleistungspegel von 60 dB (A)/m² tags und auch nachts 

angesetzt werden müssten. Unter Anderem heißt es darin: 

 

„Wie muss ein Emissionskontingent aussehen, das die Genehmigung aller ge-
mäß § 8 BauNVO zulässiger Gewerbebetriebe ermöglicht? Die Praxis greift auf 
die Regelung in Nr. 5.2.3 der DIN 18005-1 zurück, die für den Fall, dass die Art 
der im Plangebiet unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, für die Berech-
nung eines geplanten Industrie- oder Gewerbegebiets ohne Emissionsbegren-
zung flächenbezogene Schallleistungspegel von 60 dB(A) tags und nachts in 
Gewerbegebieten (und von 65 dB(A) tags und nachts in Industriegebieten) vor-
schlägt. Ob dieser Ansatz (auch) im Sinne der Rechtsprechung des BVerwG 
sicherstellt, dass in einem Gewerbegebiet jeder gemäß § 8 BauNVO zulässige 
Betrieb auch immissionsschutzrechtlich zulässig ist, ist allerdings ebenfalls un-
klar. Eine andere - und rechtlich verbindliche - Vorgabe für Emissionskontin-
gente, die jeden Gewerbe- oder Industriebetrieb ermöglichen, gibt es jedoch 
nicht.  
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Forderung des 
BVerwG nach einer jeden Gewerbebetrieb i.S.d. § 8 BauNVO ermöglichenden 
Emissionskontingentierung - jedenfalls auf der Grundlage der zitierten Schall-
leistungspegel der DIN 18005-1 - in der Planungspraxis vor allem deshalb 
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erhebliche Schwierigkeiten macht, weil hier nicht zwischen den Schallleistungs-
pegeln zur Tag- und zur Nachtzeit differenziert wird. Bei Zugrundelegung eines 
Schallleistungspegels in Gewerbegebieten von 60 dB(A) auch zur Nachtzeit ist 
die Sicherstellung des (dann rechtlich geforderten) Schutzniveaus angrenzen-
der (Wohn-)Bebauung aber häufig nur sehr schwer möglich, weil der maßgeb-
liche Immissionsrichtwert der TA Lärm (auch) für Wohngebiete nachts um 
15 dB(A) geringer ist, als der Immissionsrichtwert tags (vgl. Nr. 6.1 d) der TA 
Lärm); diese Reduzierung ist aus schalltechnischer Sicht erheblich.  
Gleichwohl fordert ein - emissionskontingentiertes - Gewerbegebiet, in dem alle 
gemäß § 8 BauNVO zulässigen Gewerbebetriebe genehmigungsfähig sind, 
dass diese auch zur Nachtzeit Schallleistungspegel von 60 dB(A) hervorrufen 
dürfen. Dass die Festsetzung von Emissionskontingenten an dieser Anforde-
rung scheitert, ist aber in der Sache häufig bereits deshalb nicht sachgerecht, 
weil ein Betrieb auch zur Nachtzeit gar nicht erforderlich bzw. geplant ist, (auch) 
nicht von den anzusiedelnden Gewerbebetrieben selbst.“ 
 

 

In einem gemeinsamen Vortrag auf den 10. Bayerischen Immissionstagen im 

Juni 2018 kommen der RA Gert Guggemos und Dipl.-Ing (FH) Johann Storr zu 

folgendem Fazit: 

 

Die DIN 18005-1:2002-07 gibt als Orientierungshilfe einen einheitlichen flächen-
bezogenen Schallleistungspegel tagsüber und nachts für Gewerbegebiete von 
LWA/m² = 60 dB(A) und für Industriegebiete von LWA/m² = 65 dB(A) vor. 
In der Regel sind jedoch in Gewerbegebieten Hotels und Beherbergungsstätten 
zulässig (Anmerkung des Gutachters: gemäß BauNVO „Gewerbebetriebe aller 
Art“). Somit ergibt sich nach der Systematik der TA Lärm nachts eine um 
15 dB(A) geringere zulässige Lärmemission. Das erscheint vertretbar. 
… 
Somit könnte folgender Ansatz in Form von flächenbezogenen Schallleistungs-
pegeln (FSP) herangezogen werden: 
 
   Gewerbegebiet (nach DIN 18005 und TA Lärm): 
 
      Tagsüber: LWA/m² = 60 dB(A) 
      Nachts: LWA/m² = 45 dB(A)“ 
 

 

Dies entspricht im Wesentlichen der bisherigen Herangehensweise vieler 

Schalltechnischer Gutachten im Rahmen von B-Plan-Verfahren und bei existie-

renden B-Plänen, sofern keine konkreten Kontingente festgesetzt wurden.  
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In einem weiteren Kommentar von Prof. Dr. Torsten Heilshorn und Dipl.-

Ing. Guido Kohnen (Geräuschkontingentierung nach DIN 45691, UPR 3/2019, 

S. 81ff.) werden folgende Gedanken geäußert: 

 

Anders als bei der Berechnung der festzusetzenden Emissionskontingente 
(LEK) und der daraus für ein Betriebsgrundstück zu ermittelnden Immissionskon-
tingente (LIK) sind bei der Vorhabenzulassung sämtliche Zu- und Abschläge 
nach TA Lärm, Lärmminderungsmaßnahmen am Betrieb sowie Abschirmungs-
wirkungen (etwa durch Gebäude oder Lärmschutzwände) zu berücksichtigen. 
Einem Betrieb verbleibt somit vor allem die Möglichkeit schallschützender Maß-
nahmen, um eine Überschreitung des ihm zustehenden Kontingentes am Im-
missionsort zu verhindern. Dies kann durch bauliche oder organisatorische 
Maßnahmen ebenso erfolgen wie durch eine Beschränkung der Betriebszeiten. 
 
Die Höhe der Emissionskontingente lässt somit noch keine Aussage zu, welche 
Betriebe sich in dem maßgeblichen Gebiet ansiedeln können und führt daher 
für sich genommen nicht zu einer „das gesamte Baugebiet erfassenden Be-
schränkung. Daher ist auch allein die Unterschreitung eines flächenbezogenen 
Schallleistungspegels von 60 dB(A)/m² in einem Gewerbegebiet durch ein 
Emissionskontingent noch kein hinreichender Grund für die Annahme, es wür-
den bestimmte Arten von Betrieben ausgeschlossen. Welche Betriebe sich auf 
dieser Grundlage ansiedeln können, kann nur unter Berücksichtigung der vor-
genannten Maßstäbe beantwortet werden.“ 
 

 

Weiter heißt es: 

„…Ob ein Geräuschkontingent zu Beschränkungen gewerblicher oder industri-
eller Nutzungen führt, richtet sich somit nicht allein nach der abstrakten Höhe 
des Emissionskontingents, sondern kann nur unter Berücksichtigung auch der 
Maßgaben der Vorhabenzulassung beantwortet werden. Ohne deren Beach-
tung kann nicht beantwortet werden, ob ein so weitreichender Ausschluss vor-
liegt, der den Gebietscharakter eines Gewerbe- oder Industriegebiets beein-
trächtigen kann. Wie die nachfolgenden Ausführungen aufzuzeigen, liegt auch 
bei einer solchen Beschränkung der Grund jedoch nicht in erster Linie in der 
Geräuschkontingentierung, sondern in den ohnehin bestehenden immissions-
schutzrechtlichen Anforderungen. 
 
… 
 
Eine Kontingentierung dient nach alledem zwar auch dem Schutz der Umge-
bungsbebauung. Dieser ist grundsätzlich jedoch bereits durch die unmittelbar 
geltenden immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten nach §§ 5, 22 BIm-
SchG oder andere bauleitplanerische Festsetzungen z. B. auf der Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB gewährleistet. Die Kontingentierung soll vor allem 
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verhindern, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte von Anlagen ausge-
schöpft werden, die nur einen Teil der Fläche des Gebiets einnehmen und so 
die beabsichtigte Nutzung der übrigen Flächen einschränken (sog. „Windhund-
rennen“). Es handelt sich also primär um die Verteilung der an den maßgebli-
chen Immissionsorten für das Plangebiet insgesamt zur Verfügung stehenden 
Geräuschanteile (Einleitung DIN 45691). Die Kontingentierung bewirkt grund-
sätzlich nur die vom BVerwG als zulässig erachtete „räumliche Zuteilung von 
Emissionsrechten“, aber nicht die vom Gericht für unzulässig gehaltene „das 
gesamte Baugebiet erfassende Beschränkung“. Dies gilt auch, wenn für ein Ge-
biet sonstige Ausschlüsse oder differenzierende Festsetzungen nach § 1 Abs. 
4 bis 9 BauNVO getroffen wurden. Soweit die in einem Gebiet zulässigen Nut-
zungen auf diese Weise eingeschränkt wurden, führt die Kontingentierung einer 
solchen Fläche ebenfalls nur zu einer Verteilung der eingeschränkt zulässigen 
Nutzungen. Die vom BVerwG geforderte Ansiedlungsmöglichkeit für „jeden 
nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb“ kann in dieser Allgemeinheit nur für Flä-
chen gelten, die nicht bereits auf anderer Rechtsgrundlage beschränkt worden 
sind.“ 
 

 

Sie kommen daher zu diesem Ergebnis für die interne Gliederung: 

 

„Eine Geräuschkontingentierung bewirkt in vielen Fällen nur die vom BVerwG 
für zulässig erachtete „räumliche Zuteilung von Emissionsrechten“, aber keine 
„das gesamte Baugebiet erfassende Beschränkung“. Dies gilt nicht erst bei zu-
grunde gelegten flächenbezogenen Schallleistungspegeln von 60 (oder 65) 
dB(A)/m² tags und nachts. Allein die abstrakte Höhe der Kontingente belegt 
keine etwaige Beschränkung ansiedlungswilliger Betriebe.  
 
Die allgemeine Zweckbestimmung eines Gewerbe- oder Industriegebiets ist ge-
wahrt, wenn die für diesen Gebietstyp vorgesehene Hauptnutzung überwiegend 
zulässig bleibt. Dies kann bei einer Kontingentierung ohne Berücksichtigung der 
Zulassungsebene nicht beurteilt werden. Insbesondere auf der Grundlage 
schallmindernder Maßnahmen können sich vielfach gewerbe- oder industriege-
bietstypische Betriebe ansiedeln, auch wenn die der Kontingentierung zugrunde 
gelegten Schallleistungspegel unter den genannten Werten liegen. 
 
Zudem arbeiten auch gewerbegebietstypische Betriebe nicht zwingend nachts 
oder jedenfalls nicht in demselben Betriebsumfang wie tagsüber. Es erscheint 
nicht gerechtfertigt, trotzdem in der Nacht ein Emissionskontingent von 60 dB(A) 
im Sinne einer unbeschränkten Teilfläche zu fordern, um eine Kontingentierung 
zu ermöglichen. 
 
Die planende Kommune hat unter Beachtung dieser Maßgaben zu ermitteln, ob 
in der konkreten städtebaulichen Situation einschließlich der Umgebungsnut-
zungen und der Zulassungsebene zu erwarten ist, dass die für ein Gewerbe- 
oder Industriegebiet vorgesehene Hauptnutzung überwiegend zulässig bleibt. 
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In diesem Fall verstößt eine Kontingentierung nicht gegen die Zweckbestim-
mung des Gebiets. Dieser Beurteilung muss eine sorgsame Abwägung der pla-
nenden Kommune unter fachlicher Beratung eines Schalltechnikers zugrunde 
liegen.“ 
 

 

Ob sich tatsächlich die erstere strenge Auslegung oder die in den beiden ande-

ren Kommentaren geführte „praktische“ Auslegung der Grundsätze des Urteils 

des BVerwG durchsetzt, ist gegenwärtig nicht abzusehen. 

 

 

Im weiteren Verlauf des Schalltechnischen Gutachtens wird auf der Grundlage 

von Ergebnissen aus Vorbetrachtungen für eine (uneingeschränkte) GE-Teilflä-

che im Südwesten des Plangebietes ein Emissionskontingent von 

LEK,tags = 60 dB(A)/m² und LEK,nachts = 60 dB(A)/m² angesetzt und nachfolgend 

als GE3 bezeichnet. Für die verbleibenden GE-Teilflächen GE1 und GE2 wer-

den jeweils Emissionskontingente von LEK,tags = 60 dB(A)/m² und 

LEK,nachts = 45 dB(A)/m², d. h. mit einer nächtlichen Einschränkung, angesetzt. 

Zudem wird dazu ein entsprechender Textvorschlag für Festsetzungen aus 

schalltechnischer Sicht ausgearbeitet. 

 

 

 

5.3 Ermittlung der Emissionskenndaten 

5.3.1 Straßenverkehr 

Entsprechend den Ausführungen unter Ziffer 3 ist davon auszugehen, dass die 

Belastungen von der B199 und von der Straße Am Wasserwerk aus schalltech-

nischer Sicht vernachlässigt werden können. Die Straße am Wasserwerk wird 

im Wesentlichen nur durch Anliegerverkehr genutzt, so dass hier nur von sehr 

geringen Verkehrsmengen ausgegangen werden kann. Da keine detaillierten 

Zahlen dazu vorliegen, bleibt die Straße Am Wasserwerk unberücksichtigt. 
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Für die B199, die sich aufgrund des Abstandes von ca. 220 m außerhalb des 

zur Verfügung gestellten Planbereiches befindet, wurden die zu erwartenden 

Immissionsanteile wie folgt abgeschätzt: 

 

 

Die derzeit aktuellsten Zählergebnisse auf der Internetseite der BASt, Bundes-

anstalt für Straßenwesen, für den Abschnitt zwischen Kappeln und Gelting 

stammen aus dem Jahr 2015. Hier wurde eine durchschnittliche tägliche Ver-

kehrsstärke von DTV = 7000 Kfz/24h mit einem Schwerverkehranteil von 

p = 3,0 % ermittelt. Hochgerechnet auf das Jahr 2030 (+15%) ergeben sich da-

raus ca. DTV = 8050 Kfz/24h mit gleichbleibendem Schwerverkehranteil. Die zu 

berücksichtigenden Fahrbahnoberbeläge und die zulässigen Höchstgeschwin-

digkeiten wurden den örtlichen Gegebenheiten entnommen. 

 

 

Unter Berücksichtigung eines kürzesten Abstandes bis zum nächstgelegenen 

Baufeld südwestlich vom Grundstück Am Wasserwerk 4 von ca. 220 m zur Mit-

telachse der B199 ergeben sich dort Beurteilungspegel von tags 51 dB(A) und 

nachts 44 dB(A). Diese Immissionsanteile liegen gegenüber den in Gewerbe-

gebieten einzuhaltenden Anforderungen nach DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 

von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) für Straßenverkehr im ungünstigsten 

Fall mehr als 10 dB darunter und können somit als nicht mehr relevant für dieses 

Gebiet betrachtet werden.  

 

 

 

5.3.2 Emissionskontingentierung 

Gemäß DIN 18005-1, kann, wenn die Art der in einem Gebiet unterzubringen-

den Anlagen nicht bekannt ist, für die Berechnung von Mindestabständen oder 

zur Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen von einem flä-

chenbezogenen A-Schallleistungspegel von LW’’ = 60 dB(A)/m² für Gewerbege-

biete ausgegangen werden.   



 Seite 30 von 45 
 
 

2019267gta001.docx 

Gemäß DIN 18005-1 ist dieser flächenbezogene Schallleistungspegel sowohl 

für die Tageszeit als auch für die Nachtzeit anzusetzen. Dies wurde entspre-

chend den Ausführungen unter Ziffer 5.2 für eine ca. 6300 m² große Teilfläche 

(GE3 im Lageplan in der Anlage) angesetzt. Für die verbleibenden GE-Flächen 

GE1 und GE2 wurde jeweils LEK,tags = 60 dB(A) und LEK,nachts = 45 dB(A) berück-

sichtigt. Die Flächenschallquellen wurden nach DIN 45691:2006-12 mit einer 

Höhe von 1 m über Gelände für die Teilflächen angesetzt und ihnen entspre-

chenden Emissionskontingente zugeordnet. Für die Ausbreitungsberechnung 

wird dabei nur die geometrische Ausbreitungsdämpfung berücksichtigt. 

 

 

Eine Vorbelastung aus Gewerbeflächen in der Umgebung wurde für den ge-

werblich genutzten und mit zwei Hallen bebauten Teilbereich des Ursprungs-B-

Planes Nr. 9 mit ebenfalls LEK,tags = 60 dB(A) und LEK,nachts = 45 dB(A) ange-

setzt. Für den mit Wohnhäusern bebauten östlichen Teil des B-Planes 9 wurden 

keine Vorbelastungen als Quelle angesetzt.  

 

 

 

5.3.3 Gewerbelärm aus geplanter Nutzung (beispielhaft) 

Der Gewerbelärm aus der geplanten Nutzung kann nur beispielhaft berechnet 

werden und mit den Vorgaben, die sich aus dem Emissionskontingenten erge-

ben, verglichen werden. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die vorgesehe-

nen Nutzungen sehr vielseitige Emissionssituationen hervorrufen und zum Teil 

nur in größeren Zeitabständen auftreten. Die Bootslagerung an sich führt zu 

keinen Geräuschemissionen, lediglich die Anlieferung am Ende der Saison und 

der Abtransport zu Beginn der Saison verursacht Verkehr.  
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Während der Einlagerungszeit in den kalten Wintermonaten finden dann auch 

die Reparaturen oder Umbauten an den Booten statt und dies witterungsbedingt 

in den Hallen. Diese werden dadurch auch wärmegedämmte Außenhüllen er-

halten, die zugleich eine gewisse Schalldämmung mitbringen, so dass die in 

den Hallen stattfindenden Arbeiten im Regelfall ausreichend abgeschirmt sind.  

 

 

Die anderen Hallenbereiche dienen zum Abbund von Dachstühlen, dem Ferti-

gen von Holzhäusern usw. sowie als Lager für Holz-, Kunststoff- und Alufertig- 

und -teilerzeugnissen. Auch hier ist von einer ausreichenden Schalldämmung 

nach außen auszugehen.  

 

 

Den wesentlichen Beitrag an Geräuschemissionen auf dem Gelände und somit 

zu den Geräuschimmissionen in der zu schützenden Umgebung leisten die 

Fahrverkehre auf den Zuwegungen und Freiflächen, da diese nur schwer abzu-

schirmen sind. Daher werden bei der beispielhaften Berechnung der zu erwar-

tenden Geräuschimmissionen lediglich der Fahr-, Rangier- und Parkverkehr so-

wie Annahmen für Ladetätigkeiten berücksichtigt. Genaue Angaben zu späte-

ren Abläufen existieren derzeit nicht. Emissionen von haustechnischen Anlagen 

(z. B. Lüftungs-, Späneabsaug- und Filteranlagen) können derzeit mangels ent-

sprechender Planung nicht berücksichtigt werden. Allerdings sind solche Anla-

gen technisch so realisierbar, dass sie im Rahmen der B-Plan-Festsetzungen 

umsetzbar sind. 

 

 

Die Tischlerei hat derzeit 15 Mitarbeiter und einen 8 Fahrzeuge umfassenden 

Fuhrpark, der im Wesentlichen aus Kleintransportern oder Pkw-Transportern 

besteht. Mit dem geplanten Vorhaben sollen eine Zugmaschine und ein Stapler 

hinzukommen. 

 

  



 Seite 32 von 45 
 
 

2019267gta001.docx 

Angenommen wird Mitarbeiterverkehr von 10 Pkw, die auf den Stellplätzen P1 

und P2 abgestellt werden. Teilweise ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter 

im Außeneinsatz die Firmenfahrzeuge über Nacht mit nach Hause nehmen. 

Dementsprechend wird von durchschnittlich 4 Ankünften und 4 Abfahrten je 

Stellplatz im Bereich der Stellplatzbereiche P1 und P2 ausgegangen. Dies ent-

spricht 8 Stellplatzbewegungen je Stellplatz tagsüber zwischen 06:00 und 22:00 

Uhr und somit durchschnittlich 0,5 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags-

über zwischen 06:00 und 22:00 Uhr. Im Regelfall finden nachts zwischen 22:00 

und 06:00 Uhr keine Bewegungen auf dem Grundstück statt. Falls Arbeiten auf 

Baustellen sehr früh beginnen müssen oder längere Anfahrten erforderlich sind, 

kann das Material und Werkzeug am Abend vorher mitgenommen werden und 

die Außendienstmitarbeiter können direkt von zu Hause zu den Baustellen fah-

ren. 

 

 

Für die Zu- und Abfahrten ergeben sich je Stellplatzbereich P1 und P2 mit je 5 

Stellplätzen 20 Ankünfte am Tag und 20 Abfahrten und somit insgesamt über 

16 Stunden zwischen 06:00 und 22:00 Uhr je Stellplatzbereich 40 Fahrten. Für 

P1 wird von Pkws ausgegangen. Der sich ergebende Fahrweg über das Grund-

stück bis zum öffentlich gewidmeten Wendehammer An de Diek wurde als Li-

nienschallquelle gemäß der Parkplatzlärmstudie mit einem auf eine Stunde und 

ein 1-m-Wegelement bezogenen Schallleistungspegel von LWA’,1h = 47,5 dB(A) 

für einen Pkw angesetzt. Die Anzahl der Fahrzeuge je Stunde wird in der zeitli-

chen Beurteilung verarbeitet. 

 

 

Für P2 wird von Kleintransportern ausgegangen. Die Anzahl der Fahrten ergibt 

sich wie für P1. Der Fahrweg bis zum Wendehammer An de Diek wurde als 

Linienschallquelle gemäß der Parkplatzlärmstudie mit einem auf eine Stunde 

und ein 1-m-Wegelement bezogenen Schallleistungspegel von 

LWA’,1h = 56,1 dB(A) für einen Kleintransporter angesetzt. Die Anzahl der Fahr-

zeuge je Stunde wird ebenfalls in der zeitlichen Beurteilung verarbeitet.   
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Für P3 wird ein ähnlicher Ansatz wie für P1 berücksichtigt, jedoch nur mit 4 

Bewegungen je Stellplatz am Tag. Dies entspricht über den 16-stündigen Beur-

teilungszeitraum tags zwischen 06:00 und 22:00 Uhr durchschnittlich 0,25 Be-

wegungen je Stellplatz und Stunde. In der lautesten Nachtstunde werden zwei 

Bewegungen angesetzt. Auf 5 Stellplätze bezogen entspricht dies 0,4 Bewe-

gungen je Stellplatz und Stunde. 

 

 

Für die Zu- und Abfahrt ergeben sich demnach 1,25 Fahrten je Stunde tagsüber 

und 2 Fahrten in der lautesten Nachtstunde. Der Ansatz erfolgt wie für P1, je-

doch mit den geringeren Fahrten. Der Fahrweg wird von und zur westlichen 

Zufahrt Am Wasserwerk angesetzt. 

 

 

Für P4 als Wohnmobilstellplatz ist von einer Dauerparksituation auszugehen. 

Die Fahrzeuge werden an unterschiedlichen Tagen nach Saison abgestellt und 

zu Beginn der Saison wieder abgeholt. Daher wird hier als ungünstigste An-

nahme eine Bewegung je Stellplatz tagsüber angesetzt. Dies entspricht tags-

über 0,063 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und 0,19 Fahrten je Stunde 

über den Fahrweg von und zur westlichen Ausfahrt Am Wasserwerk. Die Wohn-

mobile werden wie Kleintransporter angesetzt. Ein Nacht-An- und -Abfahrt fin-

det jedoch nicht statt. 

 

 

Für die Anlieferung an den Hallen A bis D wird für einen ungünstigen Tag von 

jeweils 8 Lkw ausgegangen, die alle über die neue westliche Zufahrt auf das 

Betriebsgelände fahren und darüber auch wieder verlassen. Die Lkw fahren zur 

jeweiligen Halle, rangieren dort auf der vorgelagerten Rangierfläche, werden 

Ent- und/oder Beladen und verlassen dann das Grundstück wieder. 
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Je Lkw ergeben sich somit 2 Fahrten über die Zufahrt, d. h. je Halle ergeben 

sich für die angenommene Belastung 16 Fahrten zwischen Zufahrt West und 

Halle. Dies entspricht bezogen auf den 16-stündigen Zeitraum tags zwischen 

06:00 und 22:00 Uhr 1 Fahrt je Stunde auf dem Fahrweg zu jeder Halle. Für die 

ungünstigste Nachtstunde wurde eine Lkw-Anfahrt zur Halle A sowie eine Ab-

fahrt berücksichtigt. 

 

 

Der Lkw-Fahrweg wurde gemäß dem unter Ziffer 2 benannten Technischen Be-

richt des Hessisches Landesamtes für Umwelt und Geologie mit einem auf 

1 Stunde und 1 m Weg-Element bezogenen Schallleistungspegel von 

LWA‘,1h = 63 dB(A) pro Lkw angesetzt. Die Anzahl der Fahrzeuge je Stunde wird 

in der zeitlichen Beurteilung verarbeitet. 

 

 

Für das Rangieren auf der Fläche vor der jeweiligen Halle wird eine Flächen-

schallquelle mit einem Schallleistungspegel von LWA = 99 dB(A) (rangierender 

Lkw), verteilt auf der Fläche und einer Einwirkzeit von 2 Minuten je Rangiervor-

gang angesetzt. Bei 8 Lkw pro Halle ergeben sich je Halle 15 Minuten Einwirk-

zeit tagsüber und zusätzlich 2 Minuten in der lautesten Nachtstunde vor der 

Halle A. 

 

 

Für Ladetätigkeiten wird auf den Rangierbereichen vor den Hallen jeweils ein 

Dieselstapler als Geräuschäquivalent angesetzt, der je Lkw 20 Minuten durch-

gehend in Betrieb ist. Da er im Regelfall vom Lkw in die Halle fährt, beziehen 

sich die 20 Minuten Einwirkzeit je Lkw-Ladungsvorgang nur auf die Zeit außen. 

Die eigentliche Ladezeit kann dementsprechend deutlich länger sein.  

 

  



 Seite 35 von 45 
 
 

2019267gta001.docx 

Für 8 Lkw je Halle ergeben sich 2 Stunden und 40 Minuten Einwirkzeit tagsüber 

vor jeder Halle. Als Schallleistungspegel wird für einen Dieselstapler gemäß 

dem unter Ziffer 2 benannten Untersuchungsbericht von Ströhle ein Schallleis-

tungspegel von LWA = 100 dB(A) mit der oben genannten Einwirkzeit zugrunde-

gelegt. Für die Nachtzeit an Halle A ergibt sich für die Ladetätigkeit in der lau-

testen Nachtstunde eine Einwirkzeit von 20 Minuten. 

 

 

 

5.4 Spitzenpegel 

Im Bereich der Fahrwege der Lkws sind die Spitzenpegel der Betriebsbremsen 

der Lkws (Druckluft) am lautesten. Daher wird an den Fahrwegen der Lkws, auf 

den Rangierflächen und auf den Stellplatzbereichen P2 und P4 ein Spitzen-

Schallleistungspegel von LWA,max = 108 dB(A) angesetzt. Auf den Pkw-Stellplät-

zen P1 und P3 wird das Türenschlagen mit LWA,max = 97,5 dB(A) und auf den 

Pkw-Fahrwegen die beschleunigte Abfahrt mit LWA,max = 92,5 dB(A) berücksich-

tigt. Für die Ladegeräusche durch die Stapler wird LWA,max = 112 dB(A) ange-

setzt. Alle Angaben ergeben sich aus der bayerischen Parkplatzlärmstudie bzw. 

den unter Ziffer 2 genannten Berichten über Lkw-Lade- und Dieselstaplergeräu-

sche.  
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6 Berechnungsergebnisse 

 
 
Die Berechnung der zu erwartenden Immissionen erfolgte flächenhaft für das 

gesamte Plangebiet der 4. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 9 der Gemeinde Gelting sowie für die Umgebung für die Beurteilungs-

zeiträume tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 06:00 Uhr). Entspre-

chend den vorhandenen Bauhöhen in der Umgebung erfolgte eine Berechnung 

für eine Höhe von 3 und 6 m über Gelände entsprechend einem EG und einem 

ausgebauten Dachgeschoss. Zusätzlich wurden die zu erwartenden Beurtei-

lungspegel an 8 maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung berechnet. 

Die zu erwartenden Immissionen wurden dabei für folgende Varianten ermittelt: 

 

Variante 1: Zu erwartende Geräuschimmissionen auf dem Plangebiet und 

in der Umgebung ausgehend von den unter Ziffer 5.3.2 be-

nannten Emissionskontingenten 

 

Variante 2: Zu erwartende Geräuschimmissionen auf dem Plangebiet und 

in der Umgebung ausgehend von beispielhaft angesetzten 

Emissionskenndaten gemäß Ziffer 5.3.3 für eine mögliche 

Nutzung der geplanten Gewerbegebietsflächen im Plange-

biet.  

 

 

Die Ergebnisse für die Berechnungsvarianten 1 und 2 sind als farbige Immissi-

onspläne 1 bis 8 in der Anlage 3.1 bis 3.8 beigefügt sowie für die Immissionsorte 

IO.01 bis IO.08 in der nachfolgenden Tabelle angegeben.  
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Tabelle 1: Referenzpegel aus Emissionskontingenten 

Immissionsort Werktags Nachts 
 IRW Referenzpegel IRW Referenzpegel 

 /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) 

     
IO.01 EG  60 51,7 45 41,8 
IO.01 OG1                                                                        60 51,7 45 41,8 
IO.02 EG  60 57,6 45 45,7 
IO.02 OG1                                                                        60 57,6 45 45,7 
IO.03 EG  60 56,6 45 45,2 
IO.03 OG1                                                                        60 56,6 45 45,2 
IO.04 EG  60 53,4 45 43,6 
IO.04 OG1                                                                        60 53,4 45 43,6 
IO.05 EG  65 56,4 50 46,0 
IO.05 OG1                                                                        65 56,4 50 46,0 
IO.06 EG  65 56,5 50 46,1 
IO.06 OG1                                                                        65 56,4 50 46,1 
IO.07 EG  65 56,6 50 46,3 
IO.07 OG1                                                                        65 56,6 50 46,3 
IO.08 EG  65 56,9 50 46,7 
IO.08 OG1                                                                        65 56,9 50 46,7 

 

Tabelle 2: Beurteilungspegel aus beispielhafter Nutzung 

Immissionsort Werktags Nachts 
 IRW Beurteilungs- 

pegel 
IRW Beurteilungs- 

pegel 

 /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) 

     
IO.01 EG  60 48,8 45 40,3 
IO.01 OG1                                                                        60 49,9 45 41,4 
IO.02 EG  60 47,3 45 42,0 
IO.02 OG1                                                                        60 49,7 45 43,7 
IO.03 EG  60 38,2 45 28,7 
IO.03 OG1                                                                        60 41,6 45 32,7 
IO.04 EG  60 37,3 45 27,1 
IO.04 OG1                                                                        60 39,4 45 29,3 
IO.05 EG  65 43,6 50 28,9 
IO.05 OG1                                                                        65 44,4 50 30,2 
IO.06 EG  65 44,4 50 29,2 
IO.06 OG1                                                                        65 45,3 50 30,4 
IO.07 EG  65 46,0 50 27,6 
IO.07 OG1                                                                        65 47,3 50 30,4 
IO.08 EG  65 48,0 50 29,7 
IO.08 OG1                                                                        65 49,5 50 31,6 
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Tabelle 3: Gegenüberstellung Tabelle 1 und 2 

Immissionsort Werktags Nachts 
 IRW Referenz-

pegel 
Beur- 

teilungs- 
pegel 

IRW Referenz-
pegel 

Beur- 
teilungs- 

pegel 

 /dB(A) /dB(A)  /dB(A) /dB(A)  

       
IO.01 EG  60 51,7 48,8 45 41,8 40,3 
IO.01 OG1                                                                        60 51,7 49,9 45 41,8 41,4 
IO.02 EG  60 57,6 47,3 45 45,7 42,0 
IO.02 OG1                                                                        60 57,6 49,7 45 45,7 43,7 
IO.03 EG  60 56,6 38,2 45 45,2 28,7 
IO.03 OG1                                                                        60 56,6 41,6 45 45,2 32,7 
IO.04 EG  60 53,4 37,3 45 43,6 27,1 
IO.04 OG1                                                                        60 53,4 39,4 45 43,6 29,3 
IO.05 EG  65 56,4 43,6 50 46,0 28,9 
IO.05 OG1                                                                        65 56,4 44,4 50 46,0 30,2 
IO.06 EG  65 56,5 44,4 50 46,1 29,2 
IO.06 OG1                                                                        65 56,4 45,3 50 46,1 30,4 
IO.07 EG  65 56,6 46,0 50 46,3 27,6 
IO.07 OG1                                                                        65 56,6 47,3 50 46,3 30,4 
IO.08 EG  65 56,9 48,0 50 46,7 29,7 
IO.08 OG1                                                                        65 56,9 49,5 50 46,7 31,6 

 

 

 

 

7 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 

 
 

7.1 Emissionskontingente 

Auf den Immissionsplänen 1 bis 4 in der Anlage 3.1 bis 3.4 sind die sich erge-

benden Beurteilungs-/Referenzpegel innerhalb des Plangebietes und in der 

Umgebung dargestellt, die sich aus dem Ansatz der unter Ziffer 5.3.2 benannten 

Emissionskontingente  

 

GE1  LEK,tags = 60 dB(A)/m²  LEK,nachts = 45 dB(A)/m² 

GE2  LEK,tags = 60 dB(A)/m²  LEK,nachts = 45 dB(A)/m² 

GE3  LEK,tags = 60 dB(A)/m²  LEK,nachts = 60 dB(A)/m² 

 

ergeben.   
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Im Vergleich der Immissionspläne 1 und 3 (tags, rel. Höhe h = 3,0 m und 6,0 m) 

mit den unter Ziffer 4.1 genannten Anforderungen zeigt sich, dass der anzuset-

zende Orientierungswert für ein Gewerbegebiet (GE) tags von 65 dB(A) bzw. 

für ein MI-Gebiet tags von 60 dB(A) innerhalb der jeweiligen B-Plan-Teilfläche 

und in der Umgebung eingehalten wird. Auf den mit Wohngebäuden bebauten 

umliegenden Grundstücken wird überall der Orientierungswert für ein MI-Gebiet 

eingehalten, auch auf der als GE ausgewiesenen südöstlichen Teilfläche des 

Ursprungs-B-Planes Nr. 9.  

 

 

Nachts (vergleiche hierzu die Immissionspläne 2 und 4 in der Anlage) wird aus-

gehend von den Emissionskontingenten auf den meisten umliegenden Grund-

stücken und auf allen als MI ausgewiesenen oder anzusehenden Grundstücken 

der Orientierungswert für ein Mischgebiet von 45 dB(A) nachts eingehalten. Le-

diglich im Bereich der Immissionsorte IO.2 und IO.3 ergeben sich geringfügige 

Überschreitung von 0,7 dB und 0,2 dB (siehe hierzu auch Tabelle 1 unter Ziffer 

6). Auf den im Ursprungs-B-Plan Nr. 9 als GE ausgewiesenen Grundstücken 

östlich der Tischlerei wird in jedem Fall der Orientierungswert für ein GE-Gebiet 

von nachts 50 dB(A) eingehalten.  

 

 

Mit der Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-

05 werden auch die gleichlautenden Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm tags 

und nachts eingehalten. Dementsprechend sind die Emissionskontingente 

LEK,tags und LEK,nachts für die drei GE-Flächen im B-Plan festzusetzen.  

 

 

Hinweis:  

Da mit dieser Festsetzung auch eine uneingeschränkte GE-Teilfläche geschaf-

fen wird, von der tags und nachts die gleichen Emissionen ausgehen können, 

muss bei der Planung von ausnahmsweise zulässigen Betriebsleiter- bzw. Mit-

arbeiterwohnungen in den Gewerbegebieten GE1 bis GE3 besonderes 
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Augenmerk auf den Schallschutz dieser Wohnungen gelegt werden. Nach TA 

Lärm ist ein passiver Schallschutz (z. B. Schallschutzfenster) gegenüber Ge-

werbelärm nicht zulässig, um damit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 

außen vor der Fassade auszugleichen. Daher müssen die Wohn-Aufenthalts-

räume so geplant werden, dass sie nur an nicht oder gering belasteten Fassa-

den (bezogen auf die reale spätere Nutzung) angeordnet werden oder zwischen 

den lauten Quellen der Gewerbegebiete und den Fassaden von Wohn-Aufent-

haltsräumen abschirmende Bauwerke (z. B. nur gering Schall emittierende Hal-

len) angeordnet werden. Gegebenenfalls sollte hier eine schalltechnische Be-

ratung in Anspruch genommen werden, damit durch die Errichtung solcher Be-

triebsleiterwohnungen die umliegenden Gewerbeflächen nicht plötzlich aus 

schalltechnischer Sicht in ihrer Nutzung eingeschränkt werden.  

 

 

Andererseits ist anzumerken, dass die gewerblichen Immissionen vor den Au-

ßenbauteilen von Aufenthaltsräumen gemäß DIN 4109 bei der Ermittlung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels zu berücksichtigen sind. Dies führt im vorlie-

genden Fall dazu, da hier die Immissionsanteile aus öffentlichem Straßenver-

kehr untergeordnet sind, dass der maßgeblichen Außenlärmpegel tags und 

nachts durch den möglichen Gewerbelärm entsprechend den Immissionsricht-

werten eines Gewerbegebietes bestimmt wird und somit der passive Schall-

schutz für solche zu schützenden Aufenthaltsräume aus den gewerblichen Im-

missionen resultiert. Dies scheint im Widerspruch zum vorhergehenden Absatz 

zu stehen. Tatsächlich ist jedoch die TA Lärm vorrangig anzuwenden, so dass 

zunächst für die Aufenthaltsräume der Nachweis zu erbringen ist, dass die Im-

missionsrichtwerte nach TA Lärm für ein GE-Gebiet eingehalten werden. Die 

dabei ermittelten Beurteilungspegel sind dann im zweiten Schritt bei der Ermitt-

lung der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß den Ausführungen unter Ziffer 

4.3.2 dieses Gutachtens einzubeziehen und daraus die Schalldämmung der Au-

ßenbauteile zu dimensionieren. 
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7.2 Beispielhafte Gewerbenutzung 

Auf den Immissionsplänen 5 bis 8 in der Anlage 3.5 bis 3.8 sind die sich erge-

benden Beurteilungspegel innerhalb des Plangebietes und in der Umgebung 

dargestellt, die sich aus der angesetzten beispielhaften Gewerbenutzung des 

Plangebietes ergeben. Im Vergleich mit den unter Ziffer 4.1 und 4.2  benannten 

Anforderungen werden an der schutzbedürftigen Umgebung sowohl tags als 

auch nachts mindestens die jeweiligen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 sowie die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für ein Mischgebiet 

(MI) von tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) eingehalten. 

 

 

Vergleicht man zusätzlich Tabelle 3 unter Ziffer 6, so zeigt sich, dass mit der 

angesetzten beispielhaften Gewerbenutzung auch die mit den Emissionskon-

tingenten vorgegebenen Referenzpegel an den maßgeblichen Immissionsorten 

tagsüber und nachts eingehalten werden. Im Wesentlichen zeigt sich damit, 

dass die geplante Nutzung des Gewerbegebietes realisierbar ist. Tagsüber ste-

hen zudem noch genügend Reserven für eine Mehrnutzung zur Verfügung.  

 

 

Die zum Teil nur sehr geringen Unterschreitungen nachts an den Immissionsor-

ten IO.1 und IO.2 zeigen aber auch, dass zukünftig eine Befahrung des Grund-

stücks nachts mit einem Lkw und daraus resultierend 2 Fahrten innerhalb einer 

Zeitstunde das Maximum darstellt. Eine Betrachtung des Spitzenpegelkriteri-

ums im Rahmen des B-Planes ist üblicherweise nicht notwendig. Im vorliegen-

den Fall zeigt sich jedoch, dass an den Immissionsorten IO.1 und IO.2 bereits 

durch einen Lkw nachts Überschreitungen des zulässigen nächtlichen Spitzen-

pegels in einem MI-Gebiet auftreten können. Im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens kann es daher notwendig werden, hier noch einmal eine ge-

nauere Betrachtung durchzuführen und ggf. entlang des Fahrweges im Teilge-

biet GE1 östlich und nordöstlich von Halle C Schallschutzmaßnahmen vorzuse-

hen, wenn nächtlicher Lkw-Verkehr erforderlich ist.  
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In jedem Fall sollte von einer Zu- und Abfahrt der Lkws über die Straße An de 

Diek abgesehen werden. Hier sollte ausschließlich tags der Zu- und Abgangs-

verkehr der Mitarbeiter und Firmenfahrzeuge (Klein- und Pkw-Transporter) der 

Tischlerei entlanggeführt werden. 

 

 

 

7.3 Außenlärmpegel 

Sofern auf den GE-Flächen des Plangebietes Aufenthaltsräume (dazu gehören 

neben Betriebsleiterwohnungen auch z. B. Büros) errichtet werden sollen. sind 

hier die Anforderungen der DIN 4109:2018-01 gemäß Ziffer 4.3 dieses Gutach-

tens zu berücksichtigen. Da hier allein die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

von tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) als Ausgangsbasis für die Ermittlung 

des maßgeblichen Außenlärms heranzuziehen sind, ergibt sich für das gesamte 

Plangebiet eine Zuordnung zum Lärmpegelbereich IV für alle Nutzungen.  

 

 

 

 

8 Vorschläge für textliche Festsetzungen  

 
 
Zur Gewährleistung des erforderlichen Geräuschimmissionsschutzes für die 4. 

vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Gel-

ting wird aus schalltechnischer Sicht vorgeschlagen, folgende Festsetzungen 

im Textteil B, ggf. unter Kennzeichnung der betreffenden Bereiche im Planteil 

A, aufzunehmen: 

 

1. „In den Gewerbegebieten GE1 bis GE3 sind nur Betriebe und Anlagen zu-
lässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emis-
sionskontingente LEK,tags und LEK,nachts nach DIN 45691 der jeweiligen Teil-
fläche GE1 bis GE3 tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 06:00 
Uhr) nicht überschreiten. 
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Teilfläche Emissionskontingent 

 LEK,tags in dB(A)/m² LEK,nachts in dB(A)/m² 

   

GE1 60 45 

GE2 60 45 

GE3 60 60 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
 
 

2. „Gemäß §9(1) 24 BauGB werden für die Gebäude innerhalb der festgesetz-
ten Flächen Maßnahmen der Grundrissgestaltung und passive Schall-
schutzmaßnahmen an den Fassaden zum Schutz vor schädlichen Geräu-
schimmissionen festgesetzt. Danach sind Aufenthaltsräume von aus-
nahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß §8 BauNVO jeweils 
auf den lärmabgewandten Seiten der Gebäude anzuordnen. Sofern dies 
nicht möglich ist, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Immissionsricht-
werte für ein GE-Gebiet von tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) vor den 
Fassaden der jeweiligen Wohnaufenthaltsräume eingehalten werden.  

 Darüber hinaus sind für die dem ständigen Aufenthalt von Personen die-
nenden Räume an allen Fassaden passive Schallschutzmaßnahmen ge-
mäß der jeweils aktuellen Fassung von DIN 4109 "Schallschutz im Hoch-
bau" (zur Zeit DIN 4109:2018-01) vorzusehen.  
 

Das erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße (erf. 
R'w,ges) aller Außenbauteile (Außenwände, Fenster, Zuluftöffnungen) der je-
weiligen Aufenthaltsräume gemeinsam betragen gemäß der aktuellen Fas-
sung von DIN 4109:2018-01: 
 
für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume  
in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ähnliches erf. R'w,ges = 38 dB 
 
für Büroräume und ähnliches erf. R'w,ges = 33 dB 
 
Nachweise zur Schalldämmung sind im Baugenehmigungsverfahren nach 
DIN 4109 in der jeweils aktuell gültigen Fassung (zur Zeit DIN 4109:2018-
01) zu führen. 
 
Im Hinblick auf eine ausreichende Belüftung sind für alle dem Schlafen die-
nenden Räume im Lärmpegelbereich IV schalldämmende Zuluftöffnungen 
oder raumlufttechnische Anlagen vorzusehen. Diese sind beim Nachweis 
des Schutzes gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 zu berücksichtigen.“ 
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9 Zusammenfassung 

 
 
Die Gemeinde Gelting plant im Ortsteil Stenderup westlich und südlich des be-

stehenden B-Planes Nr. 9 die 4. vorhabenbezogene Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 9 zur Erweiterung der Betriebsflächen der Tischlerei Pfeiffer auszu-

weisen. Im Rahmen der vorliegenden schalltechnische Untersuchung der zu 

erwartenden Geräuschimmissionen auf dem Gebiet des auszuweisenden Än-

derungs-B-Planes wurden im Hinblick auf den erforderlichen Geräusch-Immis-

sionsschutz der Gewerbeflächen gegenüber den umliegenden MI- und GE-Flä-

chen südlich der Straße Am Wasserwerk und beiderseits der Straße An de Diek 

für die Teilflächen GE1 bis GE3 Emissionskontingente LEK,tags und LEK,nachts ge-

mäß DIN 45691 festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Emissionskontin-

gente können in der gesamten Umgebung des Plangebietes die jeweils anzu-

setzenden Orientierungswerte bzw. die Immissions-Richtwerte nach TA Lärm 

eingehalten werden.  

 

 

Für die Gewerbefläche GE3 ist dabei davon auszugehen, dass diese als unein-

geschränkte GE-Fläche im Sinne des jüngsten BVerwG-Urteils (BVerwG 4 CN 

7.16) zu dieser Thematik anzusehen ist.  
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Allerdings resultieren aus dieser nächtlichen Uneingeschränktheit hohe Immis-

sionspegel auf benachbarten GE-Teilbereichen, so dass eine besondere Sorg-

falt bei der ausnahmsweisen Genehmigung von Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter erforderlich 

ist. Hierzu wurden ergänzende Festsetzungen vorgeschlagen.  

 

 

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Festsetzungen bestehen aus 

schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen die Festsetzung der 4. vorha-

benbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Gelting.  

 

 

 

TAUBERT und RUHE GmbH 
 
 
(PDF-Dokument, ohne Unterschrift gültig) 

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Focke   i. A. Dipl.-Ing. Jan Kaufmann 
Beratender Ingenieur VBI 
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Projekt | Eigenschaften  

Projektvorlage:  D:\IMMI-Vorlagen\Startup.IPR  

Prognosetyp:  Lärm  

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)  

Beurteilung nach:   TA Lärm (2017)  

Projekt-Notizen  

Arbeitsbereich  

von ... bis ... Ausdehnung Fläche 

x /m 0,00 358,00 358,00 0.12 km² 

y /m 0,00 329,00 329,00 

z /m 0,00 100,00 100,00 

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4) 0,00 xmax / ymax  (z3) 0,00 

xmin / ymin  (z1) 0,00 xmax / ymin  (z2) 0,00 

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Datensatz  Lek allg.  GE allg.  

Allgemein  +  +  +  

Lek Quellen  +  +  

GE Quellen  +  +  

Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  
x max 

/m  
y min 

/m  
y max 

/m  
dx 
/m  

dy 
/m  

nx ny Bezug Höhe /m Bereich 

Raster EG  0,00 358,00 0,00 329,00 2,00 2,00 180 165 relativ 3,00 Arbeitsbereich 

Raster OG  0,00 358,00 0,00 329,00 2,00 2,00 180 165 relativ 6,00 Arbeitsbereich 

Berechnungseinstellung  Referenzeinstellung  

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung  

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m  

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja  

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja  

Freifeld vor Reflexionsflächen /m  

   für Quellen       1.0       1.0  

   für Immissionspunkte       1.0       1.0  

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein  

Zwischenausgaben  Keine  Keine  

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung  

Reichweite von Quellen begrenzen:  

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein  

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein  

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja  

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja  

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein  

  *  Radius /m um Quelle herum:  

  *  Radius /m um IP herum:  

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0  

Variable Min.-Länge für Teilstücke:  

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein  

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0  

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein  

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:  

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:  

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:  

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613  

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja  

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein  

Reflexion  
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Reflexion (max. Ordnung)  1  1  

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein  

  *  Suchradius /m  

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:  

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein  

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein  

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja  

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja  

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein  

Teilstück-Kontrolle  

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Ja  Ja  

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein  

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein  

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1  

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein  

Globale Parameter  Referenzeinstellung 

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0,00 

Temperatur /°  10 

relative Feuchte /%  70 

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40,00 

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2,80 

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag Abend Nacht 

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2,00 1,00 0,00 

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie  Referenzeinstellung 

Parkplatzlärmstudie  Parkplatzlärmstudie 2007 

Ausbreitungsberechnung nach  ISO 9613-2 

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2  Referenzeinstellung 

Mit-Wind Wetterlage  Ja 

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei  

   frequenzabhängiger Berechnung  Nein 

   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja 

Berechnung der Mittleren Höhe Hm  streng nach ISO 9613-2 

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)  Nein 

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen  Nein 

Abzug höchstens bis -Dz  Nein 

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3  Ja 

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)   Nein 

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja 

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja 

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja 

Beurteilungszeiträume  

T1  Werktag (6h-22h)  

T2  Sonntag (6h-22h)  

T3  Nacht (22h-6h)  

Text (20)  Datensatz 

TEXT001  GE1 Lek,t/n = 60/45 dB(A)/m²  Lek Quellen 177,67 223,14 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT002  GE2 Lek,t/n = 60/45 dB(A)/m²  Lek Quellen 233,99 79,52 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT003  GE3 Lek,t/n = 60/60 dB(A)/m²  Lek Quellen 157,50 78,26 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT004  Vorbelastung Lek,t/n = 60/45 dB(A)/m²  Lek Quellen 239,55 181,42 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT009  IO.01  Allgemein 231,49 292,58 0,00 0,00 
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Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT010  IO.02  Allgemein 238,30 229,25 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT011  IO.03  Allgemein 272,23 209,14 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT012  IO.04  Allgemein 310,85 185,59 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT013  IO.05  Allgemein 285,94 154,15 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT014  IO.06  Allgemein 287,47 142,26 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT015  IO.07  Allgemein 293,22 115,03 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT016  IO.08  Allgemein 289,01 103,91 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT005  P1  GE Quellen 250,95 149,38 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT006  P2  GE Quellen 241,42 135,87 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT007  P3  GE Quellen 145,33 87,80 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT008  P4  GE Quellen 142,55 74,49 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT017  Laden + Rangieren  GE Quellen 186,10 254,41 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT018  Laden + Rangieren  GE Quellen 165,40 58,47 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT019  Laden + Rangieren  GE Quellen 206,41 55,40 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

TEXT020  Laden + Rangieren  GE Quellen 241,67 78,02 0,00 0,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Immissionspunkt (16)  Datensatz 

Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2 T3 

Geometrie: x /m y /m z(abs) /m z(rel) /m 

IPkt001  IO.01 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  232,73 287,02 3,00 3,00 

IPkt009  IO.01 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  232,73 287,02 6,00 6,00 

IPkt002  IO.02 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  230,34 230,27 3,00 3,00 

IPkt010  IO.02 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  230,34 230,27 6,00 6,00 

IPkt003  IO.03 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  271,84 202,73 3,00 3,00 

IPkt011  IO.03 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  271,84 202,73 6,00 6,00 

IPkt004  IO.04 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  300,82 185,73 3,00 3,00 

IPkt012  IO.04 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  300,82 185,73 6,00 6,00 

IPkt005  IO.05 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  277,00 151,96 3,00 3,00 
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IPkt013  IO.05 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  277,00 151,96 6,00 6,00 

IPkt006  IO.06 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  278,52 144,03 3,00 3,00 

IPkt014  IO.06 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  278,52 144,03 6,00 6,00 

IPkt007  IO.07 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  283,53 115,62 3,00 3,00 

IPkt015  IO.07 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  283,53 115,62 6,00 6,00 

IPkt008  IO.08 EG  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  279,70 104,03 3,00 3,00 

IPkt016  IO.08 OG1  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Geometrie:  279,70 104,03 6,00 6,00 

Nutzungsgebiet (5)  Datensatz 

Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2 T3 

Geometrie: x /m y /m z(abs) /m z(rel) /m 

NuGe001  B-Plan  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Fläche /m²  27807,53 

Einwohnerdichte  1/km²  0,00 

Priorität  1,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 188,55 312,84 0,00 0,00 

2 209,27 313,04 0,00 0,00 

3 209,27 304,43 0,00 0,00 

4 196,29 304,04 0,00 0,00 

5 178,76 276,82 0,00 0,00 

6 229,99 241,66 0,00 0,00 

7 221,51 230,19 0,00 0,00 

8 221,46 227,39 0,00 0,00 

9 184,13 172,82 0,00 0,00 

10 177,18 164,48 0,00 0,00 

11 198,23 151,24 0,00 0,00 

12 218,61 139,52 0,00 0,00 

13 224,08 134,38 0,00 0,00 

14 228,45 135,05 0,00 0,00 

15 238,93 150,64 0,00 0,00 

16 246,68 152,42 0,00 0,00 

17 262,63 174,39 0,00 0,00 

18 278,91 162,93 0,00 0,00 

19 263,78 141,64 0,00 0,00 

20 280,45 123,50 0,00 0,00 

21 262,41 100,36 0,00 0,00 

22 280,48 88,70 0,00 0,00 

23 291,26 85,19 0,00 0,00 

24 274,48 27,55 0,00 0,00 

25 221,54 41,72 0,00 0,00 

26 69,22 19,20 0,00 0,00 

27 92,91 92,97 0,00 0,00 

28 114,75 85,68 0,00 0,00 

29 129,97 97,60 0,00 0,00 

30 137,52 110,15 0,00 0,00 

31 142,02 122,60 0,00 0,00 

32 146,05 146,37 0,00 0,00 
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33 146,53 151,06 0,00 0,00 

34 144,45 161,29 0,00 0,00 

35 143,26 166,72 0,00 0,00 

36 137,63 176,45 0,00 0,00 

37 132,87 181,75 0,00 0,00 

38 129,76 184,86 0,00 0,00 

39 117,83 194,43 0,00 0,00 

40 144,86 239,17 0,00 0,00 

41 146,98 237,85 0,00 0,00 

42 158,56 254,54 0,00 0,00 

43 186,07 296,95 0,00 0,00 

44 190,77 305,36 0,00 0,00 

45 185,94 303,51 0,00 0,00 

46 188,55 312,84 0,00 0,00 

NuGe002  MI  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Fläche /m²  6476,00 

Einwohnerdichte  1/km²  0,00 

Priorität  1,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 264,95 294,97 0,00 0,00 

2 284,81 283,58 0,00 0,00 

3 301,35 275,10 0,00 0,00 

4 314,19 268,08 0,00 0,00 

5 318,03 265,57 0,00 0,00 

6 328,22 258,68 0,00 0,00 

7 329,68 257,36 0,00 0,00 

8 331,79 254,31 0,00 0,00 

9 330,93 250,33 0,00 0,00 

10 329,48 247,82 0,00 0,00 

11 310,88 220,47 0,00 0,00 

12 285,34 184,45 0,00 0,00 

13 221,65 230,22 0,00 0,00 

14 229,79 241,16 0,00 0,00 

15 236,63 251,20 0,00 0,00 

16 240,20 256,63 0,00 0,00 

17 244,96 264,02 0,00 0,00 

18 250,65 271,43 0,00 0,00 

19 257,79 283,22 0,00 0,00 

20 261,10 288,45 0,00 0,00 

21 264,95 294,97 0,00 0,00 

NuGe003  MI  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60,00 60,00 45,00 

Fläche /m²  3700,19 

Einwohnerdichte  1/km²  0,00 

Priorität  1,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 346,88 245,88 0,00 0,00 

2 353,83 241,18 0,00 0,00 

3 353,98 147,32 0,00 0,00 

4 350,96 144,35 0,00 0,00 

5 321,42 163,42 0,00 0,00 

6 292,33 182,29 0,00 0,00 

7 335,71 243,80 0,00 0,00 

8 338,78 246,55 0,00 0,00 

9 342,96 247,29 0,00 0,00 

10 346,88 245,88 0,00 0,00 

NuGe004  GE  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Fläche /m²  5000,05 

Einwohnerdichte  1/km²  0,00 

Priorität  1,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 221,67 230,08 0,00 0,00 

2 285,32 184,41 0,00 0,00 

3 273,04 167,40 0,00 0,00 
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4 262,61 174,65 0,00 0,00 

5 246,59 152,61 0,00 0,00 

6 238,85 150,75 0,00 0,00 

7 228,30 135,33 0,00 0,00 

8 224,22 134,69 0,00 0,00 

9 218,98 139,62 0,00 0,00 

10 197,99 151,67 0,00 0,00 

11 177,60 164,54 0,00 0,00 

12 184,21 172,50 0,00 0,00 

13 190,69 181,97 0,00 0,00 

14 197,94 192,81 0,00 0,00 

15 207,81 207,19 0,00 0,00 

16 221,58 227,34 0,00 0,00 

17 221,67 230,08 0,00 0,00 

NuGe005  GE  Allgemein  Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 65,00 65,00 50,00 

Fläche /m²  4548,30 

Einwohnerdichte  1/km²  0,00 

Priorität  1,00 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 292,33 182,25 0,00 0,00 

2 350,93 144,30 0,00 0,00 

3 319,22 111,14 0,00 0,00 

4 291,72 85,20 0,00 0,00 

5 280,54 88,84 0,00 0,00 

6 262,61 100,37 0,00 0,00 

7 280,58 123,49 0,00 0,00 

8 263,89 141,65 0,00 0,00 

9 279,02 162,88 0,00 0,00 

10 282,82 168,35 0,00 0,00 

11 292,33 182,25 0,00 0,00 

Gebäude (38)  Datensatz 

HAUS001  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  6,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 205,39 298,64 6,00 6,00 

2 219,42 293,45 6,00 6,00 

3 215,82 283,86 6,00 6,00 

4 201,74 289,16 6,00 6,00 

5 205,39 298,64 6,00 6,00 

HAUS002  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 246,01 326,12 7,00 7,00 

2 267,18 326,12 7,00 7,00 

3 265,83 319,83 7,00 7,00 

4 245,51 323,67 7,00 7,00 

5 246,01 326,12 7,00 7,00 

HAUS003  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 235,15 291,48 7,00 7,00 

2 249,34 284,39 7,00 7,00 

3 244,79 275,06 7,00 7,00 

4 230,55 282,11 7,00 7,00 

5 235,15 291,48 7,00 7,00 

HAUS004  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  
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Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 232,03 281,31 3,00 3,00 

2 238,12 278,24 3,00 3,00 

3 232,40 266,53 3,00 3,00 

4 226,21 269,66 3,00 3,00 

5 232,03 281,31 3,00 3,00 

HAUS005  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 259,79 283,42 7,00 7,00 

2 272,76 275,15 7,00 7,00 

3 267,00 266,27 7,00 7,00 

4 262,10 269,39 7,00 7,00 

5 261,90 269,12 7,00 7,00 

6 255,42 273,16 7,00 7,00 

7 257,20 275,81 7,00 7,00 

8 255,42 276,87 7,00 7,00 

9 259,79 283,42 7,00 7,00 

HAUS006  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 295,40 256,90 7,00 7,00 

2 302,87 252,00 7,00 7,00 

3 296,79 242,80 7,00 7,00 

4 289,17 247,83 7,00 7,00 

5 295,40 256,90 7,00 7,00 

HAUS007  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 310,42 263,13 7,00 7,00 

2 319,55 257,10 7,00 7,00 

3 323,39 249,55 7,00 7,00 

4 321,34 246,38 7,00 7,00 

5 321,80 245,98 7,00 7,00 

6 314,32 234,92 7,00 7,00 

7 305,98 240,42 7,00 7,00 

8 313,00 250,75 7,00 7,00 

9 304,53 256,24 7,00 7,00 

10 308,70 263,06 7,00 7,00 

11 310,42 263,13 7,00 7,00 

HAUS008  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 309,33 238,17 3,00 3,00 

2 316,32 233,45 3,00 3,00 

3 310,82 225,30 3,00 3,00 

4 303,67 229,96 3,00 3,00 

5 309,33 238,17 3,00 3,00 

HAUS009  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 
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Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 296,35 224,07 7,00 7,00 

2 303,49 219,25 7,00 7,00 

3 297,46 210,40 7,00 7,00 

4 290,26 215,17 7,00 7,00 

5 296,35 224,07 7,00 7,00 

HAUS010  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 270,65 214,17 7,00 7,00 

2 281,02 207,07 7,00 7,00 

3 276,10 200,13 7,00 7,00 

4 265,72 207,23 7,00 7,00 

5 270,65 214,17 7,00 7,00 

HAUS011  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 265,78 207,12 3,00 3,00 

2 269,06 205,00 3,00 3,00 

3 265,83 200,50 3,00 3,00 

4 262,60 202,72 3,00 3,00 

5 265,78 207,12 3,00 3,00 

HAUS012  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 279,12 202,57 3,00 3,00 

2 282,93 199,65 3,00 3,00 

3 281,08 197,16 3,00 3,00 

4 277,16 199,92 3,00 3,00 

5 279,12 202,57 3,00 3,00 

HAUS013  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 336,39 235,53 7,00 7,00 

2 344,63 229,50 7,00 7,00 

3 337,25 219,11 7,00 7,00 

4 328,88 225,17 7,00 7,00 

5 331,36 228,54 7,00 7,00 

6 329,74 229,73 7,00 7,00 

7 331,53 232,25 7,00 7,00 

8 333,08 231,09 7,00 7,00 

9 336,39 235,53 7,00 7,00 

HAUS014  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 331,46 223,21 3,00 3,00 

2 337,19 219,14 3,00 3,00 

3 335,07 216,43 3,00 3,00 

4 329,51 220,50 3,00 3,00 

5 331,46 223,21 3,00 3,00 

HAUS015  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 
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Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 346,29 237,62 3,00 3,00 

2 349,10 235,66 3,00 3,00 

3 349,99 236,79 3,00 3,00 

4 352,77 234,80 3,00 3,00 

5 348,30 228,38 3,00 3,00 

6 347,68 228,74 3,00 3,00 

7 342,61 221,73 3,00 3,00 

8 340,26 223,31 3,00 3,00 

9 344,63 229,57 3,00 3,00 

10 341,95 231,56 3,00 3,00 

11 346,29 237,62 3,00 3,00 

HAUS016  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 351,98 224,18 7,00 7,00 

2 353,80 223,02 7,00 7,00 

3 353,80 211,50 7,00 7,00 

4 353,24 210,90 7,00 7,00 

5 346,45 215,44 7,00 7,00 

6 351,98 224,18 7,00 7,00 

HAUS017  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 350,92 208,40 3,00 3,00 

2 353,14 206,75 3,00 3,00 

3 348,57 200,19 3,00 3,00 

4 346,29 201,82 3,00 3,00 

5 350,92 208,40 3,00 3,00 

HAUS018  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 317,43 214,83 3,00 3,00 

2 326,86 208,87 3,00 3,00 

3 325,18 206,42 3,00 3,00 

4 315,88 212,48 3,00 3,00 

5 317,43 214,83 3,00 3,00 

HAUS019  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 323,19 206,02 7,00 7,00 

2 333,48 199,40 7,00 7,00 

3 328,56 191,43 7,00 7,00 

4 324,66 193,82 7,00 7,00 

5 323,51 192,11 7,00 7,00 

6 321,59 193,40 7,00 7,00 

7 322,65 195,05 7,00 7,00 

8 318,03 198,00 7,00 7,00 

9 323,19 206,02 7,00 7,00 

HAUS020  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 
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Knoten:  1 336,29 201,68 3,00 3,00 

2 339,10 199,82 3,00 3,00 

3 336,90 196,46 3,00 3,00 

4 334,18 198,34 3,00 3,00 

5 336,29 201,68 3,00 3,00 

HAUS021  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 347,68 196,45 3,00 3,00 

2 352,07 193,53 3,00 3,00 

3 350,11 190,62 3,00 3,00 

4 351,38 189,67 3,00 3,00 

5 348,36 184,95 3,00 3,00 

6 342,49 188,82 3,00 3,00 

7 347,68 196,45 3,00 3,00 

HAUS022  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 350,85 188,66 7,00 7,00 

2 353,87 186,59 7,00 7,00 

3 353,87 173,30 7,00 7,00 

4 344,66 179,34 7,00 7,00 

5 350,85 188,66 7,00 7,00 

HAUS023  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 305,11 191,78 7,00 7,00 

2 314,16 185,59 7,00 7,00 

3 309,19 178,17 7,00 7,00 

4 300,03 184,26 7,00 7,00 

5 305,11 191,78 7,00 7,00 

HAUS024  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,50 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 295,83 178,34 3,50 3,50 

2 302,77 173,64 3,50 3,50 

3 294,50 161,13 3,50 3,50 

4 287,49 165,69 3,50 3,50 

5 295,83 178,34 3,50 3,50 

HAUS025  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 279,64 155,24 7,00 7,00 

2 282,32 153,42 7,00 7,00 

3 282,65 153,68 7,00 7,00 

4 286,09 151,20 7,00 7,00 

5 285,96 150,83 7,00 7,00 

6 288,60 148,91 7,00 7,00 

7 283,47 141,50 7,00 7,00 

8 280,66 143,38 7,00 7,00 

9 280,36 143,15 7,00 7,00 

10 276,79 145,54 7,00 7,00 

11 276,99 145,97 7,00 7,00 
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12 274,41 147,79 7,00 7,00 

13 279,64 155,24 7,00 7,00 

HAUS026  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 302,41 141,60 7,00 7,00 

2 315,33 141,44 7,00 7,00 

3 315,49 131,27 7,00 7,00 

4 302,30 131,22 7,00 7,00 

5 302,41 141,60 7,00 7,00 

HAUS027  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 328,88 146,63 7,00 7,00 

2 336,61 146,69 7,00 7,00 

3 336,51 137,47 7,00 7,00 

4 328,93 137,57 7,00 7,00 

5 328,88 146,63 7,00 7,00 

HAUS028  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 319,99 160,82 3,00 3,00 

2 323,27 158,55 3,00 3,00 

3 320,57 154,41 3,00 3,00 

4 317,29 156,69 3,00 3,00 

5 319,99 160,82 3,00 3,00 

HAUS029  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 289,36 129,10 3,00 3,00 

2 294,82 125,03 3,00 3,00 

3 291,18 119,93 3,00 3,00 

4 288,37 121,82 3,00 3,00 

5 288,04 121,58 3,00 3,00 

6 285,19 123,67 3,00 3,00 

7 289,36 129,10 3,00 3,00 

HAUS030  Haus  Allgemein  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 288,40 121,85 7,00 7,00 

2 296,41 115,92 7,00 7,00 

3 287,31 103,42 7,00 7,00 

4 283,97 105,84 7,00 7,00 

5 281,65 102,79 7,00 7,00 

6 277,38 106,00 7,00 7,00 

7 279,67 108,98 7,00 7,00 

8 279,27 109,45 7,00 7,00 

9 288,00 121,54 7,00 7,00 

10 288,40 121,85 7,00 7,00 

HAUS031  Haus  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 
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Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 227,10 220,66 7,00 7,00 

2 268,33 191,85 7,00 7,00 

3 242,47 155,08 7,00 7,00 

4 201,31 183,62 7,00 7,00 

5 227,10 220,66 7,00 7,00 

HAUS032  Haus  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  7,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 198,46 184,81 7,00 7,00 

2 201,09 183,16 7,00 7,00 

3 201,25 183,53 7,00 7,00 

4 229,41 164,14 7,00 7,00 

5 217,04 146,27 7,00 7,00 

6 186,34 167,39 7,00 7,00 

7 198,46 184,81 7,00 7,00 

HAUS033  Haus  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  6,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 255,41 133,40 6,00 6,00 

2 264,94 126,83 6,00 6,00 

3 252,29 110,20 6,00 6,00 

4 251,44 89,84 6,00 6,00 

5 231,98 90,96 6,00 6,00 

6 233,24 111,42 6,00 6,00 

7 239,19 111,16 6,00 6,00 

8 255,41 133,40 6,00 6,00 

HAUS034  Schuppen  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  3,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 212,73 245,95 3,00 3,00 

2 221,13 240,72 3,00 3,00 

3 214,32 229,60 3,00 3,00 

4 205,71 234,76 3,00 3,00 

5 212,73 245,95 3,00 3,00 

HAUS035  Halle C  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  10,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 169,38 252,34 10,00 10,00 

2 190,23 238,54 10,00 10,00 

3 162,55 196,86 10,00 10,00 

4 141,75 210,74 10,00 10,00 

5 169,38 252,34 10,00 10,00 

HAUS036  Halle A  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  10,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 156,58 122,77 10,00 10,00 

2 181,66 121,31 10,00 10,00 

3 178,62 71,45 10,00 10,00 

4 153,67 72,71 10,00 10,00 

5 156,58 122,77 10,00 10,00 

HAUS037  Halle B  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 
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Konstante rel. Höhe /m  10,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 197,66 120,39 10,00 10,00 

2 222,61 118,87 10,00 10,00 

3 219,76 69,01 10,00 10,00 

4 194,68 70,33 10,00 10,00 

5 197,66 120,39 10,00 10,00 

HAUS038  Halle D  GE Quellen  Reflexion / Eingabeart  Absorptionsverlust (dB)  

Absorptionsverlust (dB)   1,00 

Konstante rel. Höhe /m  10,00 

Gebäudenutzung  unbewohnt 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 259,54 85,69 10,00 10,00 

2 277,07 81,25 10,00 10,00 

3 271,19 57,99 10,00 10,00 

4 253,83 62,39 10,00 10,00 

5 259,54 85,69 10,00 10,00 

Parkplatzlärmstudie (4)  Datensatz 

PRKL001  Bezeichnung  P1  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  Lw (Tag) /dB(A)  70,98 

Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  43,99 

Länge /m  34,89  Lw (Ruhe) /dB(A)  70,98 

Länge /m (2D)  34,89  Lw" (Tag) /dB(A)  53,05 

Fläche /m²  62,10  Lw" (Nacht) /dB(A)  26,06 

Lw" (Ruhe) /dB(A)  53,05 

Konstante Höhe /m  0,00 

Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

Parkplatz  P+R - Parkplatz 

Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

Kpa /dB  0,00 

Ki /dB  4,00 

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen 

B  5,00 

f  1,00 

N (Tag)  0,50 

N (Nacht)  0,00 

N (Ruhe)  0,50 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  97,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 72,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  53,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  53,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  53,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 74,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  53,0 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  53,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  53,0 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  26,1 1,00 1,00000 0,00 44,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 71,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  53,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  53,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  53,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 71,0 
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        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  53,0 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  53,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  53,0 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  26,1 1,00 1,00000 0,00 44,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 252,99 156,47 0,00 0,00 

2 257,22 153,61 0,00 0,00 

3 250,02 143,50 0,00 0,00 

4 245,95 146,14 0,00 0,00 

5 252,99 156,47 0,00 0,00 

PRKL002  Bezeichnung  P2  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  Lw (Tag) /dB(A)  70,98 

Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  43,99 

Länge /m  34,78  Lw (Ruhe) /dB(A)  70,98 

Länge /m (2D)  34,78  Lw" (Tag) /dB(A)  53,13 

Fläche /m²  60,93  Lw" (Nacht) /dB(A)  26,14 

Lw" (Ruhe) /dB(A)  53,13 

Konstante Höhe /m  0,00 

Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

Parkplatz  P+R - Parkplatz 

Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

Kpa /dB  0,00 

Ki /dB  4,00 

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen 

B  5,00 

f  1,00 

N (Tag)  0,50 

N (Nacht)  0,00 

N (Ruhe)  0,50 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 72,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  53,1 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  53,1 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  53,1 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 74,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  53,1 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  53,1 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  53,1 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  26,1 1,00 1,00000 0,00 44,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 71,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  53,1 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  53,1 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  53,1 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 71,0 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  53,1 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  53,1 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  53,1 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  26,1 1,00 1,00000 0,00 44,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 243,09 142,06 0,00 0,00 

2 247,11 139,47 0,00 0,00 

3 239,91 129,14 0,00 0,00 

4 235,83 131,95 0,00 0,00 

5 243,09 142,06 0,00 0,00 
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PRKL003  Bezeichnung  P3  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  Lw (Tag) /dB(A)  67,97 

Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  70,01 

Länge /m  34,48  Lw (Ruhe) /dB(A)  67,97 

Länge /m (2D)  34,48  Lw" (Tag) /dB(A)  50,17 

Fläche /m²  60,24  Lw" (Nacht) /dB(A)  52,21 

Lw" (Ruhe) /dB(A)  50,17 

Konstante Höhe /m  0,00 

Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

Parkplatz  P+R - Parkplatz 

Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

Kpa /dB  0,00 

Ki /dB  4,00 

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen 

B  5,00 

f  1,00 

N (Tag)  0,25 

N (Nacht)  0,40 

N (Ruhe)  0,25 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  97,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 69,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  50,2 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  50,2 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  50,2 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  50,2 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  50,2 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  50,2 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  52,2 1,00 1,00000 0,00 70,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 68,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  50,2 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  50,2 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  50,2 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  50,2 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  50,2 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  50,2 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  52,2 1,00 1,00000 0,00 70,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 143,57 94,42 0,00 0,00 

2 148,40 94,22 0,00 0,00 

3 147,67 81,84 0,00 0,00 

4 142,77 82,10 0,00 0,00 

5 143,57 94,42 0,00 0,00 

PRKL004  Bezeichnung  P4  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  Lw (Tag) /dB(A)  59,76 

Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  41,77 

Länge /m  50,01  Lw (Ruhe) /dB(A)  59,76 

Länge /m (2D)  50,01  Lw" (Tag) /dB(A)  38,01 

Fläche /m²  149,94  Lw" (Nacht) /dB(A)  20,01 

Lw" (Ruhe) /dB(A)  38,01 

Konstante Höhe /m  0,00 

Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

Parkplatz  P+R - Parkplatz 



2019267gta001 - Anlage 2.16 

Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

Kpa /dB  0,00 

Ki /dB  4,00 

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen 

B  3,00 

f  1,00 

N (Tag)  0,06 

N (Nacht)  0,00 

N (Ruhe)  0,06 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 61,7 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  38,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  38,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  38,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  38,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  38,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  38,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  20,0 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 59,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  38,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  38,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  38,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  38,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  38,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  38,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  20,0 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 137,81 82,30 0,00 0,00 

2 147,80 81,71 0,00 0,00 

3 146,88 66,68 0,00 0,00 

4 136,95 67,34 0,00 0,00 

5 137,81 82,30 0,00 0,00 

Linien-SQ  /ISO 9613 (8)  Datensatz 

LIQi001  Bezeichnung  Zu/Ab P1  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  6  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  16,94  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  16,94  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  47,50 - - 59,79 47,50 

Nacht  47,50 - - 59,79 47,50 

Ruhe  47,50 - - 59,79 47,50 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  92,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 53,4 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  47,5 2,50 1,00000 -2,06 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  47,5 2,50 13,00000 3,08 
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        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  47,5 2,50 2,00000 0,95 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  47,5 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  47,5 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  47,5 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  47,5 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 51,5 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  47,5 2,50 1,00000 -8,06 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  47,5 2,50 13,00000 3,08 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  47,5 2,50 2,00000 -5,05 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  47,5 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  47,5 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  47,5 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  47,5 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 253,64 148,70 0,50 0,50 

2 255,56 147,84 0,50 0,50 

3 257,41 147,91 0,50 0,50 

4 259,73 150,56 0,50 0,50 

5 260,52 151,55 0,50 0,50 

6 266,87 156,72 0,50 0,50 

LIQi002  Bezeichnung  Zu/Ab P2  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  6  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  35,03  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  35,03  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  56,10 - - 71,54 56,10 

Nacht  56,10 - - 71,54 56,10 

Ruhe  56,10 - - 71,54 56,10 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 62,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  56,1 2,50 1,00000 -2,06 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  56,1 2,50 13,00000 3,08 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  56,1 2,50 2,00000 0,95 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  56,1 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  56,1 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  56,1 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  56,1 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 60,1 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  56,1 2,50 1,00000 -8,06 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  56,1 2,50 13,00000 3,08 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  56,1 2,50 2,00000 -5,05 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  56,1 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  56,1 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  56,1 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  56,1 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 
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Knoten:  1 243,31 134,14 0,50 0,50 

2 245,50 132,75 0,50 0,50 

3 247,48 133,87 0,50 0,50 

4 259,73 150,56 0,50 0,50 

5 260,52 151,55 0,50 0,50 

6 266,87 156,72 0,50 0,50 

LIQi003  Bezeichnung  Zu/Ab P3  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  28  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  255,88  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  255,88  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  47,50 - - 71,58 47,50 

Nacht  47,50 - - 71,58 47,50 

Ruhe  47,50 - - 71,58 47,50 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  92,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 50,4 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  47,5 1,25 1,00000 -5,07 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  47,5 1,25 13,00000 0,07 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  47,5 1,25 2,00000 -2,06 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  47,5 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  47,5 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  47,5 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  47,5 2,00 1,00000 3,01 50,5 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 48,5 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  47,5 1,25 1,00000 -11,07 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  47,5 1,25 13,00000 0,07 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  47,5 1,25 2,00000 -8,06 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  47,5 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  47,5 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  47,5 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  47,5 2,00 1,00000 3,01 50,5 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 197,46 253,21 0,50 0,50 

8 199,27 251,69 0,50 0,50 

9 200,28 249,47 0,50 0,50 

10 200,17 247,24 0,50 0,50 

11 199,38 245,39 0,50 0,50 

12 172,50 204,61 0,50 0,50 

13 170,45 200,83 0,50 0,50 

14 169,99 197,65 0,50 0,50 

15 171,12 192,75 0,50 0,50 

16 173,37 186,73 0,50 0,50 

17 174,49 181,50 0,50 0,50 

18 174,63 178,00 0,50 0,50 

19 174,10 173,57 0,50 0,50 
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20 173,24 169,93 0,50 0,50 

21 170,53 165,36 0,50 0,50 

22 163,05 156,29 0,50 0,50 

23 158,28 149,47 0,50 0,50 

24 155,84 144,90 0,50 0,50 

25 154,38 139,40 0,50 0,50 

26 151,96 91,54 0,50 0,50 

27 150,38 88,76 0,50 0,50 

28 148,13 87,96 0,50 0,50 

LIQi004  Bezeichnung  Zu/Ab P4  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  28  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  269,34  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  269,34  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  56,10 - - 80,40 56,10 

Nacht  56,10 - - 80,40 56,10 

Ruhe  56,10 - - 80,40 56,10 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 50,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  56,1 0,19 1,00000 -13,25 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  56,1 0,19 13,00000 -8,11 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  56,1 0,19 2,00000 -10,24 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  56,1 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  56,1 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  56,1 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  56,1 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 48,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  56,1 0,19 1,00000 -19,25 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  56,1 0,19 13,00000 -8,11 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  56,1 0,19 2,00000 -16,24 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  56,1 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  56,1 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  56,1 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  56,1 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 197,46 253,21 0,50 0,50 

8 199,27 251,69 0,50 0,50 

9 200,28 249,47 0,50 0,50 

10 200,17 247,24 0,50 0,50 

11 199,38 245,39 0,50 0,50 

12 172,50 204,61 0,50 0,50 

13 170,45 200,83 0,50 0,50 

14 169,99 197,65 0,50 0,50 

15 171,12 192,75 0,50 0,50 

16 173,37 186,73 0,50 0,50 
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17 174,49 181,50 0,50 0,50 

18 174,63 178,00 0,50 0,50 

19 174,10 173,57 0,50 0,50 

20 173,24 169,93 0,50 0,50 

21 170,53 165,36 0,50 0,50 

22 163,05 156,29 0,50 0,50 

23 158,28 149,47 0,50 0,50 

24 155,84 144,90 0,50 0,50 

25 154,38 139,40 0,50 0,50 

26 151,27 79,34 0,50 0,50 

27 149,81 75,10 0,50 0,50 

28 147,56 74,44 0,50 0,50 

LIQi005  Bezeichnung  Zu/Ab Halle A Lkw  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  55  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  387,77  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  387,77  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  63,00 - - 88,89 63,00 

Nacht  63,00 - - 88,89 63,00 

Ruhe  63,00 - - 88,89 63,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 2,00 1,00000 3,01 66,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 63,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 2,00 1,00000 3,01 66,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 197,46 253,21 0,50 0,50 

8 199,27 251,69 0,50 0,50 

9 200,28 249,47 0,50 0,50 

10 200,17 247,24 0,50 0,50 

11 199,38 245,39 0,50 0,50 

12 172,50 204,61 0,50 0,50 

13 170,45 200,83 0,50 0,50 
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14 169,99 197,65 0,50 0,50 

15 171,12 192,75 0,50 0,50 

16 173,37 186,73 0,50 0,50 

17 174,49 181,50 0,50 0,50 

18 174,63 178,00 0,50 0,50 

19 174,10 173,57 0,50 0,50 

20 173,24 169,93 0,50 0,50 

21 170,53 165,36 0,50 0,50 

22 163,05 156,29 0,50 0,50 

23 158,28 149,47 0,50 0,50 

24 155,84 144,90 0,50 0,50 

25 154,38 139,40 0,50 0,50 

26 151,99 128,86 0,50 0,50 

27 150,00 120,65 0,50 0,50 

28 148,33 115,75 0,50 0,50 

29 146,11 110,19 0,50 0,50 

30 143,89 105,21 0,50 0,50 

31 141,45 100,65 0,50 0,50 

32 138,62 96,34 0,50 0,50 

33 135,51 92,49 0,50 0,50 

34 131,78 88,56 0,50 0,50 

35 128,77 84,96 0,50 0,50 

36 126,28 81,67 0,50 0,50 

37 124,53 78,71 0,50 0,50 

38 122,92 75,04 0,50 0,50 

39 121,20 69,48 0,50 0,50 

40 119,14 63,06 0,50 0,50 

41 116,96 55,51 0,50 0,50 

42 116,51 51,69 0,50 0,50 

43 116,94 47,19 0,50 0,50 

44 118,26 43,22 0,50 0,50 

45 120,54 40,09 0,50 0,50 

46 123,34 37,23 0,50 0,50 

47 127,26 35,06 0,50 0,50 

48 131,44 33,89 0,50 0,50 

49 136,21 33,84 0,50 0,50 

50 151,46 36,07 0,50 0,50 

51 157,37 37,87 0,50 0,50 

52 161,74 40,66 0,50 0,50 

53 164,38 46,88 0,50 0,50 

54 165,71 55,89 0,50 0,50 

55 166,10 71,38 0,50 0,50 

LIQi006  Bezeichnung  Zu/Ab Halle B Lkw  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  55  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  419,85  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  419,85  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  63,00 - - 89,23 63,00 

Nacht  63,00 - - 89,23 63,00 

Ruhe  63,00 - - 89,23 63,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 
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        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 63,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 197,46 253,21 0,50 0,50 

8 199,27 251,69 0,50 0,50 

9 200,28 249,47 0,50 0,50 

10 200,17 247,24 0,50 0,50 

11 199,38 245,39 0,50 0,50 

12 172,50 204,61 0,50 0,50 

13 170,45 200,83 0,50 0,50 

14 169,99 197,65 0,50 0,50 

15 171,12 192,75 0,50 0,50 

16 173,37 186,73 0,50 0,50 

17 174,49 181,50 0,50 0,50 

18 174,63 178,00 0,50 0,50 

19 174,10 173,57 0,50 0,50 

20 173,24 169,93 0,50 0,50 

21 170,53 165,36 0,50 0,50 

22 163,05 156,29 0,50 0,50 

23 158,28 149,47 0,50 0,50 

24 155,84 144,90 0,50 0,50 

25 154,38 139,40 0,50 0,50 

26 151,99 128,86 0,50 0,50 

27 150,00 120,65 0,50 0,50 

28 148,33 115,75 0,50 0,50 

29 146,11 110,19 0,50 0,50 

30 143,89 105,21 0,50 0,50 

31 141,45 100,65 0,50 0,50 

32 138,62 96,34 0,50 0,50 

33 135,51 92,49 0,50 0,50 

34 131,78 88,56 0,50 0,50 

35 128,77 84,96 0,50 0,50 

36 126,28 81,67 0,50 0,50 

37 124,53 78,71 0,50 0,50 

38 122,92 75,04 0,50 0,50 

39 121,20 69,48 0,50 0,50 

40 119,14 63,06 0,50 0,50 

41 116,96 55,51 0,50 0,50 

42 116,51 51,69 0,50 0,50 

43 116,94 47,19 0,50 0,50 

44 118,26 43,22 0,50 0,50 

45 120,54 40,09 0,50 0,50 

46 123,34 37,23 0,50 0,50 

47 127,26 35,06 0,50 0,50 



2019267gta001 - Anlage 2.23 

48 131,44 33,89 0,50 0,50 

49 136,21 33,84 0,50 0,50 

50 151,46 36,07 0,50 0,50 

51 192,31 42,24 0,50 0,50 

52 198,27 44,23 0,50 0,50 

53 201,44 47,28 0,50 0,50 

54 204,75 53,77 0,50 0,50 

55 207,00 69,13 0,50 0,50 

LIQi007  Bezeichnung  Zu/Ab Halle C Lkw  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  10  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  72,21  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  72,21  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  63,00 - - 81,59 63,00 

Nacht  63,00 - - 81,59 63,00 

Ruhe  63,00 - - 81,59 63,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 63,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 182,12 262,49 0,50 0,50 

8 184,50 257,52 0,50 0,50 

9 183,11 250,77 0,50 0,50 

10 180,13 246,20 0,50 0,50 

LIQi008  Bezeichnung  Zu/Ab Halle D Lkw  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  62  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  468,27  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

Länge /m (2D)  468,27  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

Fläche /m²  ---  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  63,00 - - 89,70 63,00 
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Nacht  63,00 - - 89,70 63,00 

Ruhe  63,00 - - 89,70 63,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 63,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  63,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  63,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  63,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  63,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  63,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  63,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  63,0 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 195,78 308,34 0,50 0,50 

2 176,05 276,82 0,50 0,50 

3 175,28 274,24 0,50 0,50 

4 175,12 271,59 0,50 0,50 

5 175,76 268,89 0,50 0,50 

6 177,87 266,35 0,50 0,50 

7 197,46 253,21 0,50 0,50 

8 199,27 251,69 0,50 0,50 

9 200,28 249,47 0,50 0,50 

10 200,17 247,24 0,50 0,50 

11 199,38 245,39 0,50 0,50 

12 172,50 204,61 0,50 0,50 

13 170,45 200,83 0,50 0,50 

14 169,99 197,65 0,50 0,50 

15 171,12 192,75 0,50 0,50 

16 173,37 186,73 0,50 0,50 

17 174,49 181,50 0,50 0,50 

18 174,63 178,00 0,50 0,50 

19 174,10 173,57 0,50 0,50 

20 173,24 169,93 0,50 0,50 

21 170,53 165,36 0,50 0,50 

22 163,05 156,29 0,50 0,50 

23 158,28 149,47 0,50 0,50 

24 155,84 144,90 0,50 0,50 

25 154,38 139,40 0,50 0,50 

26 151,99 128,86 0,50 0,50 

27 150,00 120,65 0,50 0,50 

28 148,33 115,75 0,50 0,50 

29 146,11 110,19 0,50 0,50 

30 143,89 105,21 0,50 0,50 

31 141,45 100,65 0,50 0,50 

32 138,62 96,34 0,50 0,50 
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33 135,51 92,49 0,50 0,50 

34 131,78 88,56 0,50 0,50 

35 128,77 84,96 0,50 0,50 

36 126,28 81,67 0,50 0,50 

37 124,53 78,71 0,50 0,50 

38 122,92 75,04 0,50 0,50 

39 121,20 69,48 0,50 0,50 

40 119,14 63,06 0,50 0,50 

41 116,96 55,51 0,50 0,50 

42 116,51 51,69 0,50 0,50 

43 116,94 47,19 0,50 0,50 

44 118,26 43,22 0,50 0,50 

45 120,54 40,09 0,50 0,50 

46 123,34 37,23 0,50 0,50 

47 127,26 35,06 0,50 0,50 

48 131,44 33,89 0,50 0,50 

49 136,21 33,84 0,50 0,50 

50 151,46 36,07 0,50 0,50 

51 192,31 42,24 0,50 0,50 

52 215,92 45,70 0,50 0,50 

53 219,69 47,09 0,50 0,50 

54 222,67 49,88 0,50 0,50 

55 224,33 53,98 0,50 0,50 

56 224,79 58,22 0,50 0,50 

57 225,05 63,12 0,50 0,50 

58 228,03 69,41 0,50 0,50 

59 234,38 73,25 0,50 0,50 

60 243,25 74,51 0,50 0,50 

61 253,06 74,69 0,50 0,50 

62 256,23 74,29 0,50 0,50 

Flächen-SQ /ISO 9613 (8)  Datensatz 

FLQi001  Bezeichnung  Rangieren Halle A  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  100,66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  100,66  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  633,18  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  99,00 - - 99,00 70,98 

Nacht  99,00 - - 99,00 70,98 

Ruhe  99,00 - - 99,00 70,98 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 55,1 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,0 1,00 0,01667 -23,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,0 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,0 2,00 0,01667 -20,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,0 2,00 0,01667 -14,77 56,2 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 53,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,0 1,00 0,01667 -29,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,0 13,00 0,01667 -18,68 
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        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,0 2,00 0,01667 -26,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,0 2,00 0,01667 -14,77 56,2 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 153,62 72,38 0,50 0,50 

2 178,70 71,05 0,50 0,50 

3 177,24 46,02 0,50 0,50 

4 151,89 47,35 0,50 0,50 

5 153,62 72,38 0,50 0,50 

FLQi002  Bezeichnung  Rangieren Halle B  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  100,66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  100,66  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  633,18  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  99,00 - - 99,00 70,98 

Nacht  99,00 - - 99,00 70,98 

Ruhe  99,00 - - 99,00 70,98 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 55,1 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,0 1,00 0,01667 -23,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,0 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,0 2,00 0,01667 -20,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,0 0,00 0,01667 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 53,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,0 1,00 0,01667 -29,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,0 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,0 2,00 0,01667 -26,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,0 0,00 0,01667 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 194,65 69,99 0,50 0,50 

2 219,73 68,67 0,50 0,50 

3 218,27 43,64 0,50 0,50 

4 192,93 44,96 0,50 0,50 

5 194,65 69,99 0,50 0,50 

FLQi003  Bezeichnung  Rangieren Halle C  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  93,98  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  93,98  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  548,87  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  99,00 - - 99,00 71,61 

Nacht  99,00 - - 99,00 71,61 
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Ruhe  99,00 - - 99,00 71,61 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 55,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,6 1,00 0,01667 -23,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,6 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,6 2,00 0,01667 -20,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,6 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,6 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,6 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,6 0,00 0,01667 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 53,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,6 1,00 0,01667 -29,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,6 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,6 2,00 0,01667 -26,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,6 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,6 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,6 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,6 0,00 0,01667 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 181,83 270,85 0,50 0,50 

2 202,67 256,68 0,50 0,50 

3 190,56 238,80 0,50 0,50 

4 169,48 252,76 0,50 0,50 

5 181,83 270,85 0,50 0,50 

FLQi004  Bezeichnung  Rangieren Halle D  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  97,41  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  97,41  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  590,04  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  99,00 - - 99,00 71,29 

Nacht  99,00 - - 99,00 71,29 

Ruhe  99,00 - - 99,00 71,29 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  108,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 55,4 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,3 1,00 0,01667 -23,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,3 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,3 2,00 0,01667 -20,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,3 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,3 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,3 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,3 0,00 0,01667 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 53,5 
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        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  71,3 1,00 0,01667 -29,82 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  71,3 13,00 0,01667 -18,68 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  71,3 2,00 0,01667 -26,81 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  71,3 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  71,3 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  71,3 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  71,3 0,00 0,01667 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 231,80 64,88 0,50 0,50 

2 233,05 89,84 0,50 0,50 

3 259,28 85,79 0,50 0,50 

4 253,37 62,36 0,50 0,50 

5 231,80 64,88 0,50 0,50 

FLQi005  Bezeichnung  Ladetätigkeit Halle A  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  100,66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  100,66  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  633,18  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  100,00 - - 100,00 71,98 

Nacht  100,00 - - 100,00 71,98 

Ruhe  100,00 - - 100,00 71,98 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  112,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,0 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,0 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,0 1,00 0,33333 -4,77 67,2 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,0 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,0 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,0 1,00 0,33333 -4,77 67,2 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 153,62 72,38 1,00 1,00 

2 178,70 71,05 1,00 1,00 

3 177,24 46,02 1,00 1,00 

4 151,89 47,35 1,00 1,00 

5 153,62 72,38 1,00 1,00 

FLQi006  Bezeichnung  Ladetätigkeit Halle B  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  100,66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  100,66  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  633,18  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
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Tag  100,00 - - 100,00 71,98 

Nacht  100,00 - - 100,00 71,98 

Ruhe  100,00 - - 100,00 71,98 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  112,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,0 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,0 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,0 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,2 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,0 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,0 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,0 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,0 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,0 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,0 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 194,65 69,99 1,00 1,00 

2 219,73 68,67 1,00 1,00 

3 218,27 43,64 1,00 1,00 

4 192,93 44,96 1,00 1,00 

5 194,65 69,99 1,00 1,00 

FLQi007  Bezeichnung  Ladetätigkeit Halle C  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  93,98  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  93,98  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  548,87  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  100,00 - - 100,00 72,61 

Nacht  100,00 - - 100,00 72,61 

Ruhe  100,00 - - 100,00 72,61 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  112,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,6 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,6 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,6 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,6 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,6 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,6 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,6 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  
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Werktag (6h-22h)  16,00 64,8 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,6 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,6 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,6 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,6 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,6 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,6 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,6 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 181,83 270,85 1,00 1,00 

2 202,67 256,68 1,00 1,00 

3 190,56 238,80 1,00 1,00 

4 169,48 252,76 1,00 1,00 

5 181,83 270,85 1,00 1,00 

FLQi008  Bezeichnung  Ladetätigkeit Halle D  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  GE Quellen  D0  0,00 

Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

Länge /m  97,41  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

Länge /m (2D)  97,41  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Fläche /m²  590,04  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Tag  100,00 - - 100,00 72,29 

Nacht  100,00 - - 100,00 72,29 

Ruhe  100,00 - - 100,00 72,29 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  112,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,5 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,3 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,3 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,3 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,3 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,3 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,3 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,3 0,00 1,00000 -99,00 -

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 64,5 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  72,3 0,00 1,00000 -99,00 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  72,3 8,00 0,33333 -7,78 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  72,3 0,00 2,00000 -99,00 

Sonntag (6h-22h)  16,00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  72,3 0,00 5,00000 -99,00 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  72,3 0,00 9,00000 -99,00 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  72,3 0,00 2,00000 -99,00 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  72,3 0,00 1,00000 -99,00 -

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 231,80 64,88 1,00 1,00 

2 233,05 89,84 1,00 1,00 

3 259,28 85,79 1,00 1,00 

4 253,37 62,36 1,00 1,00 

5 231,80 64,88 1,00 1,00 

Flächen-SQ/DIN 45691 (4)  Datensatz 

FLGK001  Bezeichnung  Schallquelle  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  Lek Quellen  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
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Knotenzahl  44  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Länge /m  400,80  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Länge /m (2D)  400,80  Tag  60,00 - - 97,35 60,00 

Fläche /m²  5436,57  Nacht  45,00 - - 82,35 45,00 

Ruhe  60,00 - - 97,35 60,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 1,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 3,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 0,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 0,0 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 174,80 279,41 1,00 1,00 

2 185,93 296,48 1,00 1,00 

3 190,71 304,95 1,00 1,00 

4 196,08 303,97 1,00 1,00 

5 178,70 276,82 1,00 1,00 

6 178,89 276,69 1,00 1,00 

7 215,58 251,14 1,00 1,00 

8 212,80 246,10 1,00 1,00 

9 222,67 240,21 1,00 1,00 

10 214,62 226,40 1,00 1,00 

11 201,98 207,13 1,00 1,00 

12 193,31 193,42 1,00 1,00 

13 182,94 177,86 1,00 1,00 

14 178,88 173,39 1,00 1,00 

15 175,31 168,75 1,00 1,00 

16 174,18 165,42 1,00 1,00 

17 168,63 167,07 1,00 1,00 

18 170,69 170,77 1,00 1,00 

19 171,75 176,53 1,00 1,00 

20 171,82 180,57 1,00 1,00 

21 171,29 184,08 1,00 1,00 

22 170,63 186,53 1,00 1,00 

23 166,99 188,71 1,00 1,00 

24 158,78 191,56 1,00 1,00 

25 154,88 189,84 1,00 1,00 

26 145,81 182,75 1,00 1,00 

27 142,43 177,98 1,00 1,00 

28 138,20 183,35 1,00 1,00 

29 133,16 189,12 1,00 1,00 
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30 129,72 192,83 1,00 1,00 

31 128,45 194,42 1,00 1,00 

32 127,76 196,81 1,00 1,00 

33 127,55 198,77 1,00 1,00 

34 127,92 201,15 1,00 1,00 

35 128,69 202,85 1,00 1,00 

36 129,82 204,59 1,00 1,00 

37 163,72 255,59 1,00 1,00 

38 163,10 256,08 1,00 1,00 

39 172,33 271,50 1,00 1,00 

40 172,33 273,02 1,00 1,00 

41 172,53 274,47 1,00 1,00 

42 172,89 276,00 1,00 1,00 

43 173,45 277,26 1,00 1,00 

44 174,80 279,41 1,00 1,00 

FLGK002  Bezeichnung  Schallquelle  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  Lek Quellen  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

Knotenzahl  40  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Länge /m  541,26  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Länge /m (2D)  541,26  Tag  60,00 - - 99,95 60,00 

Fläche /m²  9894,06  Nacht  45,00 - - 84,95 45,00 

Ruhe  60,00 - - 99,95 60,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 1,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 3,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 0,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 0,0 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 150,20 164,23 1,00 1,00 

2 155,78 166,33 1,00 1,00 

3 161,57 167,68 1,00 1,00 

4 168,62 167,02 1,00 1,00 

5 174,24 165,34 1,00 1,00 

6 173,54 162,99 1,00 1,00 

7 176,55 160,54 1,00 1,00 

8 180,13 157,63 1,00 1,00 

9 183,67 155,74 1,00 1,00 

10 195,41 149,29 1,00 1,00 

11 207,99 141,84 1,00 1,00 

12 212,23 139,24 1,00 1,00 
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13 218,62 135,07 1,00 1,00 

14 222,43 130,07 1,00 1,00 

15 226,33 130,76 1,00 1,00 

16 226,41 133,91 1,00 1,00 

17 228,06 134,24 1,00 1,00 

18 239,12 150,49 1,00 1,00 

19 246,69 152,14 1,00 1,00 

20 250,87 157,86 1,00 1,00 

21 267,18 146,79 1,00 1,00 

22 263,67 141,64 1,00 1,00 

23 280,09 123,43 1,00 1,00 

24 261,63 99,47 1,00 1,00 

25 272,21 91,89 1,00 1,00 

26 279,84 87,07 1,00 1,00 

27 281,90 85,27 1,00 1,00 

28 282,59 83,74 1,00 1,00 

29 283,23 81,56 1,00 1,00 

30 283,23 79,39 1,00 1,00 

31 273,56 40,21 1,00 1,00 

32 272,09 34,34 1,00 1,00 

33 231,28 45,28 1,00 1,00 

34 184,60 38,51 1,00 1,00 

35 190,75 139,79 1,00 1,00 

36 150,62 142,23 1,00 1,00 

37 151,26 153,00 1,00 1,00 

38 150,36 157,50 1,00 1,00 

39 149,88 161,15 1,00 1,00 

40 150,20 164,23 1,00 1,00 

FLGK003  Bezeichnung  Schallquelle*  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  Lek Quellen  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

Knotenzahl  23  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Länge /m  347,46  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Länge /m (2D)  347,46  Tag  60,00 - - 97,99 60,00 

Fläche /m²  6295,22  Nacht  60,00 - - 97,99 60,00 

Ruhe  60,00 - - 97,99 60,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 1,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 3,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  60,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 0,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 0,0 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  60,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 
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Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 184,56 38,47 1,00 1,00 

2 151,03 33,53 1,00 1,00 

3 105,36 26,98 1,00 1,00 

4 113,83 54,13 1,00 1,00 

5 119,89 73,78 1,00 1,00 

6 121,28 77,75 1,00 1,00 

7 122,54 80,20 1,00 1,00 

8 124,39 83,38 1,00 1,00 

9 127,17 87,02 1,00 1,00 

10 130,80 91,16 1,00 1,00 

11 134,08 94,92 1,00 1,00 

12 136,78 98,52 1,00 1,00 

13 138,81 101,57 1,00 1,00 

14 141,56 106,22 1,00 1,00 

15 143,99 111,78 1,00 1,00 

16 145,95 117,08 1,00 1,00 

17 148,05 123,16 1,00 1,00 

18 149,66 130,68 1,00 1,00 

19 150,19 135,08 1,00 1,00 

20 150,46 138,10 1,00 1,00 

21 150,62 142,23 1,00 1,00 

22 190,74 139,80 1,00 1,00 

23 184,56 38,47 1,00 1,00 

FLGK004  Bezeichnung  Vorbelastung  Wirkradius /m  99999,00 

Gruppe  Lek Quellen  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

Knotenzahl  21  Emi.Vari-
ante 

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

Länge /m  293,89  dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

Länge /m (2D)  293,89  Tag  60,00 - - 96,74 60,00 

Fläche /m²  4724,17  Nacht  45,00 - - 81,74 45,00 

Ruhe  60,00 - - 96,74 60,00 

Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag  Extra-Zuschlag  

TA Lärm (2017)  - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h Emi.-
Var. 

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

mit Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 1,9 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -6,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 3,6 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 0,95 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -3,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

ohne Ruhezeitzuschlag:  

Werktag (6h-22h)  16,00 0,0 

        Werktag, RZ (6h-7h)  1,00 Ruhe  60,0 1,00 1,00000 -12,04 

        Werktag (7h-20h)  13,00 Tag  60,0 1,00 13,00000 -0,90 

        Werktag,RZ(20h-22h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Sonntag (6h-22h)  16,00 0,0 

        So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00 Ruhe  60,0 1,00 5,00000 -5,05 

        So (9h-13h/15h-20h)  9,00 Tag  60,0 1,00 9,00000 -2,50 

        So, RZ(13h-15h)  2,00 Ruhe  60,0 1,00 2,00000 -9,03 

Nacht (22h-6h)  1,00 Nacht  45,0 1,00 1,00000 0,00 0,0 

Geometrie  Nr  x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m 

Knoten:  1 224,41 228,02 0,00 0,00 

2 285,21 184,35 0,00 0,00 

3 273,10 167,53 0,00 0,00 



2019267gta001 - Anlage 2.35 

4 262,58 174,88 0,00 0,00 

5 246,55 152,71 0,00 0,00 

6 238,82 150,86 0,00 0,00 

7 233,95 145,19 0,00 0,00 

8 231,62 141,22 0,00 0,00 

9 227,92 136,24 0,00 0,00 

10 225,43 136,40 0,00 0,00 

11 218,76 141,53 0,00 0,00 

12 215,05 143,97 0,00 0,00 

13 210,35 146,78 0,00 0,00 

14 202,88 151,60 0,00 0,00 

15 199,18 153,99 0,00 0,00 

16 186,47 162,09 0,00 0,00 

17 182,13 164,79 0,00 0,00 

18 180,91 165,51 0,00 0,00 

19 187,20 174,32 0,00 0,00 

20 198,18 190,74 0,00 0,00 

21 224,41 228,02 0,00 0,00 
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HINWEISE / QUELLEN 

Für eine leichtere Lesbarkeit des Textes wurde von einer geschlechtsspezifischen Differenzie-
rung von Worten und Formulierungen abgesehen; entsprechende Textstellen gelten gleich-
wertig für alle Geschlechter. 

Bei der verwendeten Kartengrundlage handelt es sich in der Regel um die DTK5 (Digitale 
Topografische Karte 1:5000), bei den Luftbildern handelt es sich um die DOP20 (Digitales 
Orthophoto) des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein © Ge-
oBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de). Die Karten und Luftbil-
der wurden für die Bearbeitung dieses Ortentwicklungskonzeptes vom Amt Geltinger Bucht 
zur Verfügung gestellt. Handelt es sich um andere Plangrundlagen, wird gesondert darauf hin-
gewiesen. 

Alle Fotos (wenn nicht gesondert gekennzeichnet): GR Zwo Planungsbüro. Die Erstellung und 
Verwendung der Fotos erfolgt mit Einverständnis der abgebildeten Personen. 

 

http://www.lvermgeosh.schleswig-holstein.de/
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0 Einleitung 

Die Gemeinde Gelting ist als ländlicher Zentralort Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung. 
Durch die attraktive Lage in Küstennähe ist Gelting ein gefragter Wohnstandort. Die Nachfrage 
nach Wohnbauflächen ist anhaltend hoch.  

Als ländlicher Zentralort kommt dem Standort Gelting eine Versorgungsfunktion für die Ge-
meinde und den Nahbereich zu. Das Nahversorgungszentrum wird stark frequentiert und gerät 
an seine Kapazitätsgrenzen. Daher stellte sich die Frage, wieviel Verkaufsfläche noch verträg-
lich in der Gemeinde angesiedelt werden kann.  

Für die Bereitstellung von Räumen für Betreuung, Bildung und Freizeit sind neue Entwicklung 
und sich verändernde Bedarfe zu berücksichtigen. 

Der Tourismus hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Steigende Gäste-
zahlen führen zu einer zunehmenden Auslastung der Infrastrukturen. Handlungsbedarf wurde 
insbesondere für den touristischen Schwerpunkt Wackerballig erkannt.  

Die Gemeinde Gelting möchte ihre Ortsentwicklung aktiv gestalten, um die vorhandenen 
Strukturen zu sichern und eine bedarfsgerechte Entwicklung zu ermöglichen.  

Mit dem Ortskernentwicklungskonzept Gelting werden zum einen die aus dem demografischen 
Wandel resultierenden Handlungsbedarfe aufgezeigt, zum anderen Empfehlungen für Hand-
lungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und damit Wege für die aktive Gestaltung des Verän-
derungsprozesses erarbeitet. Zudem erfolgten die Auswahl von Schlüsselprojekten und die 
Einschätzung von zeitlichen Prioritäten. Der Fokus der Bearbeitung liegt auf den Ortsteilen 
Gelting und Wackerballig.  

Von Beginn an wurden die örtlichen Akteure eingebunden und konnten im Rahmen der Ver-
anstaltungen ihre Ideen einbringen.  

Dokumentiert ist der Sachstand des Bearbeitungszeitraums von Juni 2019 bis April 2020. Mit 
dem Konzept liegt ein Leitfaden für die kommunalpolitische Arbeit vor, der Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlage für die aktive Gestaltung der Gemeinde darstellt. 

 

Ablauf und Beteiligung 

Grundlage für die Bearbeitung stellt die Bestandsanalyse dar. Dafür wurde das vorliegende 
Datenmaterial zur Struktur und Entwicklung von Bevölkerung, Haushalten, sowie Wohnungs- 
und Gebäudebestand ausgewertet. Darüber hinaus wurden Fachpläne, Planungen der Ge-
meinde analysiert. Ergänzt wurde die Bestandserhebung durch Ortsbegehungen. Für den 
Themenbereich Nahversorgung wurde im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzeptes ein 
Einzelhandelsgutachten von dem Büro Dr. Lademann und Partner erarbeitet. Die wesentlichen 
Ergebnisse wurden in das Konzept integriert.  
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Abb. 1: Konzept 

 

Der Prozess wurde kontinuierlich durch die Arbeitssitzungen mit der Lenkungsgruppe, einem 
Gremium bestehend aus dem Bürgermeister und sechs weiteren Gemeindevertretern, beglei-
tet.  

Zudem war eine intensive Beteiligung wichtiger Bestandteil des Prozesses. Die Beteiligungs-
angebote trafen alle auf große Resonanz. Eine breite Bürgerbeteiligung erfolgte zum Zukunfts-
gespräch, auf dem Handlungsfelder benannt und Ideen entwickelt wurden. Insgesamt nahmen 
an der Veranstaltung 82 Personen teil. 

Darüber hinaus wurden Kinder und Jugendliche beteiligt. Im Rahmen eines Workshops mit 50 
Kindern und Jugendlichen wurden Ideen und Wünsche zur Verbesserung der Spiel- und Frei-
zeitangebote und Vorschläge zum Thema Verkehr und Verkehrssicherheit entwickelt. 

Die Themenschwerpunkte Bildung und Dorfgemeinschaft, Gesundheitshaus, Tourismus sowie 
Nahversorgung und Dienstleistungen wurden in Werkstattgesprächen vertieft. 

Zum Werkstattgespräch „Wir entwickeln unseren Bildungscampus“ wurden gezielt die Bil-
dungsinstitutionen wie Schule und Kindergärten sowie Vereine, Verbände und weitere Nutzer-
gruppen der gemeindlichen Treffpunkte in Gelting eingeladen. Konkret ging es darum die Be-
darfe der unterschiedlichen Akteure zu sammeln und Ideen für die Gestaltung eines Bil-
dungscampus samt Dorfgemeinschaftshaus auf den derzeitigen Gemeinbedarfsflächen am 
Norderholm zu entwickeln. An der Veranstaltung nahmen 21 Personen teil, die Anforderungen 
an die Räumlichkeiten definierten und erste räumlich konzeptionelle Entwürfe für den Bil-
dungscampus entwickelten. 

Zum Werkstattgespräch „Ein Gesundheitshaus für Gelting?“ wurden VertreterInnen aus dem 
Gesundheitswesen und der Kommunalpolitik eingeladen. An dem Werkstattgespräch nahmen 



Entwurf                Ortskernentwicklungskonzept Gelting  

3 

17 Vertreter der Gesundheitsdienstleistungen teil, die Anforderungen an die Räumlichkeiten 
und den Standort definierten. 

An dem Werkstattgespräch „Ortsentwicklung und Tourismus“ beteiligten sich 15 Personen. 
Die Schwerpunktthemen „Welcome-Center“ und der „Erholungs- und Ferienort Wackerballig“ 
wurden von Touristikern, Anwohnern und Kommunalpolitikern gemeinsam vertiefend betrach-
tet.   

Zum Werkstattgespräch „Einzelhandel und Dienstleistungen“ wurden Gewerbetreibende des 
Ortes, interessierte Investoren, Vertreter des Tourismus, der Nachbargemeinden des Nahbe-
reichs, der WiREG mbH und der Regionalentwicklung des Kreises Schleswig-Flensburg ein-
geladen. Die Akteure bewerteten den Besatz des Einzelhandels und der Dienstleistungen, be-
nannten fördernde und hemmende Faktoren und entwickelten Ideen für die Zukunft. Begleitet 
wurde das Werkstattgespräch von dem Büro Dr. Lademann und Partner.  

Abb. 2: Beteiligungsprozess  
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Foto 1: Impressionen der Veranstaltungen 
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1 Bestandsanalyse 

1.1 Lage und Verflechtungen 

1.1.1 Lage im Raum  

Die Gemeinde Gelting liegt im Nordosten des Kreises Schleswig-Flensburg, im nördlichen Teil 
von Schleswig-Holstein. Gelting gehört zum Amt Geltinger Bucht und ist ländlicher Zentralort. 
Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Steinbergkirche, dem zweiten ländlichen Zentralort 
des Amtsbereichs.  

Zum Nahbereich von Gelting gehören die Gemeinden Hasselberg, Kronsgaard, Maasholm, 
Nieby, Pommerby, Rabenholz, Stangheck und Stoltebüll. Gemessen an der Einwohnerzahl ist 
Gelting die zweitgrößte der 16 Gemeinden im Amt Geltinger Bucht.  

Abb. 3: Übersichtsplan Gemeinde Gelting 

Quelle: GeoBasis-De/LVermGeo SH; eigene Darstellung 
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Die Gemeinde Gelting besteht aus den Ortsteilen Gelting, Lehbek, Stenderup und Wackerbal-
lig. Das Gemeindegebiet liegt im Landschaftsraum Angeln und grenzt im Nordwesten an die 
Ostsee. Nachbargemeinen sind im Osten Nieby, Pommerby und Kronsgaard, im Süden Ra-
benholz und im Westen Stangheck und Niesgrau. 

Mit der Bundestraße B 199 ist das Gemeindegebiet an das überörtliche Straßennetz in Rich-
tung Flensburg und Kappeln und damit an zentrale Orte höherer Kategorien angebunden.  

Der Ortsteil Gelting ist zudem über die Kreisstraße K 58 nach Norden mit Pommerby und Nieby 
und nach Süden mit Rabenholz verbunden. Der Ortsteil Lehbek ist mit der Kreisstraße K 131 
an Esgrus sowie Stangheck angebunden.  

Abb. 4: Siedlungsstruktur der Gemeinde Gelting 

Quelle: Google earth, eigene Darstellung 

1.1.2 Übergeordnete Planungen 

Grundlage für die räumliche Entwicklung des Landes Schleswig-Holstein bildet der Landes-
entwicklungsplan (LEP)1. Gelting ist ländlicher Zentralort. Damit ist Gelting Schwerpunkt für 
die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung und hat die Funktionen Wohnen und Arbeiten 
zu sichern und zu stärken.  

Ländliche Zentralorte übernehmen eine wichtige Funktion bei der Versorgung von Gütern und 
Dienstleistungen des Grundbedarfs. Als Grundbedarf gilt nach dem Landesentwicklungsplan 

 
1 Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Entwurf 2018 
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(LEP) 2018 der Bedarf an Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen, täglichen Bedarfs. 
Dieser wird beispielsweise gedeckt durch ärztliche Versorgung im Bereich der Allgemeinme-
dizin, Zweigstellen von Geldinstituten, Handwerks- oder private Dienstleistungsbetriebe. Ziel 
der Raumordnung ist es, die Versorgungsfunktion der ländlichen Zentralorte zu sichern und 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.2  

Nach dem Entwurf des LEP 2018 liegt der Untersuchungsraum im ländlichen Raum. In dieser 
Raumkategorie soll vermehrt in funktionalen Räumen gedacht und gehandelt werden, um den 
strukturellen Herausforderungen besser begegnen zu können. Dies erfordert eine übergrei-
fende Zusammenarbeit der Kommunen und aller Politikbereiche unter der Beteiligung der 
Menschen in den ländlichen Räumen. So können in den neuen Kooperationen in den Berei-
chen Mobilität, Daseinsvorsorge, etc. Handlungsstrategien entwickelt und umgesetzt werden, 
um den Strukturwandel positiv zu gestalten. Die zentralen Orte sind Versorgungsschwer-
punkte sowie Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte in den ländlichen Räumen. Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge, die einen größeren überörtlichen Versorgungsbereich abdecken, 
sollen sich auf diese Orte konzentrieren. 

Um ihre überörtliche Versorgungsfunktion wahrnehmen zu können, sollen insbesondere die 
zentralen Orte gut über den ÖPNV angebunden sein.3 

Die Küstenbereiche des Gemeindegebiets gehören dem Schwerpunktraum für Tourismus und 
Erholung an, der entlang der Ostseeküste über Kappeln bis nach Waabs ausgewiesen ist. Die 
übrigen Teile der Gemeinde liegen im Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung.  

In den Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung soll dem Tourismus und der Erholung 
besonderes Gewicht beigemessen werden, das bei der Abwägung mit anderen raumbedeut-
samen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben zu berücksichtigen ist. Maßnahmen zur Struk-
tur- und Qualitätsverbesserung sowie zur Saisonverlängerung sollen hier Vorrang vor einer 
reinen Kapazitätserweiterung des Angebotes beziehungsweise dem Bau neuer Anlagen ha-
ben. Zusätzliche Kapazitäten sind denkbar, wenn sie eine Struktur- und/ oder Qualitätsverbes-
serung des Angebots bewirken. Hochwertige Standorte, insbesondere in direkter Strand-, 
Wasser- oder Promenadenlage, für die die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich 
wird, sollen zur Stärkung des örtlichen und regionalen Tourismus hochwertigen Tourismusein-
richtungen und –angeboten vorbehalten werden4.   
 
Die Geltinger Bucht und Küstenbereiche sind als Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft 
ausgewiesen. Die Vorbehaltsräume für Natur und Landschaft sollen der Entwicklung und Er-
haltung ökologisch bedeutsamer Lebensräume und zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts dienen. In diesen Gebieten sollen Maßnahmen und Planungen nur durchge-
führt werden, wenn sie Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht grundlegend belasten und 
nicht zu einer endgültigen Veränderung der Landschaftsstruktur führen. Derartige Eingriffe 

 
2 Fortschreibung des Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Enwurf 2018, S.66 
3 Fortschreibung LEP – Entwurf 2018, S. 48 
4 Fortschreibung LEP Ziff. 3.7.1 
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sind nur dann hinnehmbar, wenn sie im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich sind 
und angemessen ausgeglichen werden.5  
 

Regionalplan 

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum V6 aus dem Jahr 2002 liegt die Gemeinde in 
einem Gebiet mit „besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung“. Diese Bereiche sind 
besonders für die Entwicklung von touristischer Infrastruktur geeignet. Dabei sollen Neubau-
vorhaben möglichst an vorhandene Anlagen und Ortschaften angebunden werden.7  

Zudem sind der Bereich Holmkier, die Niederungsbereiche der Lehbek und der Geltinger Au 
sowie der Wald Nordschau als Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 
ausgewiesen. Teile des Naturschutzgebiets Geltinger Birk reichen in das Gemeindegebiet hin-
ein. 

Der östliche Teil des Gemeindegebiets rund um Stenderup gehört zu einem Gebiet mit beson-
derer Bedeutung für den Grundwasserschutz. 

 

Modellregion Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität Kreis Schleswig-
Flensburg 

Im Jahr 2017 hat der Kreis Schleswig-Flensburg an dem bundesweiten Modellvorhaben „Lang-
fristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ teilgenommen. Im Rah-
men des Projektes wurde der Fragestellung nachgegangen welche Kooperationsräume mit 
ihren Ankerorten als Schwerpunkt der Versorgung bestimmt werden können. Dazu wurde das 
Kreisgebiet hinsichtlich Angebote der Daseinsvorsorge sowie der Anbindung an den ÖPNV 
analysiert. Neben den festgelegten zentralen Orten wurden Ankerorte identifiziert, die eine 
vergleichsweise gute Ausstattung mit Versorgungsinfrastruktur (Hausärzte, Grundschule, Kin-
dertagesstätte, Lebensmittelversorgung) bieten.  

Gelting verfügt als zentraler Ort über eine ausgeprägte Versorgungsfunktion bzw. hohe Zent-
ralität für den eigenen Versorgungsraum. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die 
Abgrenzung des Nahbereichs die vorhandenen Versorgungsstrukturen zutreffend abbildet.  

 

Masterplan Tourismus 

Im Jahr 2015 wurde für das Amt Geltinger Bucht der Masterplan Tourismus erarbeitet. Im 
Rahmen des Masterplans erfolgte die detaillierte Bestandsaufnahme der touristischen Daten 
sowie der touristischen Infrastruktur. Anschließend wurde die Bewertung in drei Schritten 
durchgeführt: Thematische Kernattraktionen, raumbedeutsame Angebote sowie touristische 
Bedeutung der Gemeinden bestimmt. 

 
5 Fortschreibung LEP Ziff. 5.2.2  
6 Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes 
Schleswig-Holstein, Regionalplan für den Planungsraum V, Neufassung 2002  
7 Regionalplan V Ziff. 5.4  
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Um die touristische Entwicklung im Amtsgebiet zu steuern, wurde das Amtsgebiet in verschie-
dene Raumkategorien unterteilt, denen jeweils touristische Entwicklungsansätze zugeordnet 
wurden. 

Abb. 5: Raumkategorien Masterplan Tourismus 

Quelle: Planungsgruppe Plewa: Amt Geltinger Bucht – Masterplan Tourismus (2015) 

Campingplatz und Sportboothafen Wackerballig sind raumbedeutsame Angebote. Mit dem 
Sportboothafen, der Steganlage mit Gastronomie und Surfmöglichkeiten gehört Wackerballig 
zur Kernattraktion „Segeln, Surfen /Wassersport - maritimes Erleben“. Zudem liegt das Plan-
gebiet unweit der benachbarten Kernattraktion „Naturerleben“. Darüber hinaus ist das Gemein-
degebiet an den überörtlich bedeutsamen Radfernweg „Ostseeküsten-Radweg angebunden 
sowie an den regionalen Wanderweg „Fördesteig“, der von der dänischen Grenze bis nach 
Kappeln führt.  
In Gelting sind Ansätze für ein „touristisches Zentrum“ vorhanden, da hier Versorgungseinrich-
tungen und touristische Infrastruktur (Beherbergung, Gastronomie, Aktivitäten) an einem ge-
wachsenen Ort gebündelt auftreten. Dieser Standort ist somit für die Entwicklung von touristi-
scher Infrastruktur besonders gut geeignet. Die Ortslagen Gelting und Wackerballig wurden 
somit als Standort mit hohem touristischen Entwicklungspotential und siedlungsstrukturell 
günstigen Voraussetzungen bewertet.   
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Naturraum 

Im Nordwesten des Gemeindegebietes entlang der Geltinger Bucht sind einige Schutzgebiete 
nach Naturschutzrecht ausgewiesen. So ist die Geltinger Bucht Teil des Flora-Fauna-Habitat-
Gebiets DE 1123-393 „Küstenbereiche der Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger 
Birk“ sowie des europäischen Vogelschutzgebiets DE 1123-491 „Flensburger Förde“. Teile 
des nördlichen Gemeindegebiets sind dem Naturschutzgebiet Geltinger Birk zuzurechnen. Der 
landseitige Küstenstreifen nördlich der B199 und der Ortslage Gelting ist Teil des Landschafts-
schutzgebietes „Flensburger Förde“.  

Abb. 6: Schutzgebiete 

Quelle: www.umweltdaten.landsh.de (Zugriff am 27.03.2020) 

Ergänzend werden durch den Landschaftsrahmenplan Gebiete mit besonderer Eignung zum 
Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems festgelegt. Auch durch die Gemeinde 
Gelting verlaufen einige Verbundachsen. Die Schwerpunktbereiche sind durch das Natur-
schutzgebiet Geltinger Birk sowie Natura 2000 Gebiete gesichert. 

Abb. 7: Biotopverbundachsen 

Quelle: www.umweltdaten.landsh.de (Zugriff am 27.03.2020)  

http://www.umweltdaten.landsh.de/
http://www.umweltdaten.landsh.de/
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Planungen zum Hochwasserschutz 

Teilflächen des Gemeindegebiets werden als Hochwasserrisikogebiet bewertet. Zu den Hoch-
wasserrisikogebieten zählt die Lehbeker Au, die Stenderuper / Geltinger Au und Gebiete im 
Einflussbereich der Ostsee. Einen Überblick bietet die nachfolgende Abbildung. 

Abb. 8: Hochwasserrisikokarte 

Quelle: http://zebis.landsh.de/webauswertung/pages/map/default/index.xhtml Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, Zugriff, 05.12.2019 

Entlang der Ostseeküsten haben in den letzten Jahren Schäden durch Sturmfluten erkennbar 
zugenommen. Zudem wird damit gerechnet, dass der Meeresspiegelanstieg im Zeitraum 2000 
– 2100 bis zu 1,1 m betragen könnte. Daher hat die Landesregierung eine interministerielle 
Arbeitsgruppe eingerichtet, unter deren Federführung bis Ende 2024 die Gesamtstrategie 
„Ostseeküste 2100“ erarbeitet werden soll. Die Strategie wird Grundlage für die Förderung von 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz sein. Für Gelting ist durch das Hochwasserrisiko der 
Geltinger Au akuter Handlungsbedarf gegeben. 

Die Geltinger Au entwässert landwirtschaftliche Flächen in leicht hängigem Gelände und fließt 
durch die Gemeinde Gelting. Nördlich von Gelting mündet sie in die Ostsee. Die Geltinger Au 
ist in der Ortslage verrohrt. Im Bereich der Geltinger Au werden häufig Hochwasser beobach-
tet. Die landwirtschaftlichen Flächen südlich der Ortschaft sind vielfach überschwemmt. 2011 
kam es zu einem Hochwasserereignis, das zu nennenswerten Schäden in der Ortslage Gelting 
führte. 

http://zebis.landsh.de/webauswertung/pages/map/default/index.xhtml
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2012 beauftragte der Wasser- und Bo-
denverband Gelting-Stenderuper Au 
zwei Ingenieurbüros mit der wasserbau-
lichen Planung für Hochwasserschutz-
maßnahmen. Die Planungsinhalte wur-
den in enger Abstimmung mit dem Was-
ser- und Bodenverband, der unteren 
Wasserbehörde des Kreises Schleswig-
Flensburg und dem Landesbetrieb für 
Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein erarbeitet.  

Es wurden unterschiedliche Varianten 
diskutiert: Variante Polder und Variante 
Umgehungsrinne. Im Laufe des Verfah-
rens wurde die Variante Polder mit erster 
Priorität vertieft. Mit der Polderlösung er-
folgt die Rückhaltung der Zuflüsse ober-
halb der Ortslage mit Einwallung und Ab-
fanggrabgen. Die Ableitung wird gezielt 
durch ein Regulierungsbauwerk am Aus-
lauf vorgesehen. 

Zwischenzeitlich ist das Planfeststel-
lungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung abgeschlossen, sodass nach Ein-
treten der Rechtswirksamkeit mit der Um-
setzung begonnen werden kann. Um den 
ökologischen Zustand der Au zu verbes-
sern, soll zukünftig auch die Planung für 
die Variante Umleitung der Geltinger Au 
weiterverfolgt werden. 

  

Abb. 9: Maßnahmen Hochwasserschutz Gelting 

Quelle: Wasser- und Bodenverband Gelting-Stenderuper Au,  
Entwurfs- und Genehmigungsplanung 17.12.2015  
(Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff und BWS GmbH) 



Entwurf                Ortskernentwicklungskonzept Gelting  

13 

1.2   Entwicklung von Bevölkerung und Wohnungen 

1.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

In der Gemeinde Gelting lebten am 31.12.2018 insgesamt 1.992 Personen. Zwischen dem 
Jahr 2000 und 2010 verlief die Bevölkerungsentwicklung uneinheitlich (Abb. 10). Mit 1.808 
Personen war im Jahr 2005 der geringste Bevölkerungsstand zu verzeichnen.  

Die Aktualisierung der Daten aus der Bevölkerungszählung (Zensus) macht sich 2011 durch 
einen sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahlen bemerkbar.  

Abb. 10: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Gelting 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Betrachtet man die Entwicklung seit 2011 separat, zeigt sich eine deutlich geringere Dynamik 
im Bevölkerungswachstum als der Gesamteindruck seit dem Jahr 2000 vermittelt. Seit dem 
Jahr 2012 ist die Bevölkerungszahl mit geringen Schwankungen nahezu gleich geblieben.  

Im Vergleich zu den Gemeinden im Nahbereich stellt sich die Situation in der Gemeinde Gel-
ting positiv dar. Während die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Gelting nahezu gleich blei-
bend ist, schrumpfte die Bevölkerung im Nahbereich um ca. 8 Prozentpunkte seit dem Jahr 
2011 (vgl. Abb. 11).  
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Abb. 11: Relative Bevölkerungsentwicklung in Gelting und dem Nahbereich 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Die insgesamt positive Bilanz in Gelting lässt sich maßgeblich auf einen positiven Wande-
rungssaldo zurückführen. Dieser glich bisher die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung 
aus und überstieg diese in vielen Jahren sogar  

Abb. 12: Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungssaldo in der Gemeinde Gelting  

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

1.2.2 Altersstruktur 

Der demografische Wandel zeigt sich in der Gemeinde Gelting deutlich an der Veränderung 
der Altersstruktur: Die Alterung der Bevölkerung nimmt erkennbar zu. 

Im Jahr 2018 betrug das Durchschnittsalter in Gelting 50,8 Jahre. Es liegt damit leicht über 
dem Amtsdurchschnitt (49,4 Jahre) und deutlich über dem Kreisdurchschnitt (45,7 Jahre) so-
wie Landesdurchschnitt (45,2 Jahre).8 

 
8 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig -Holstein (2019) 
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Abb. 13: Entwicklung der Altersstruktur der Gemeinde Gelting  

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Abb. 14: Altersstruktur im regionalen Vergleich 2018 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Die Entwicklung einzelner Altersgruppen in Gelting seit dem Jahr 2000 verlief sehr unter-
schiedlich. Während der Anteil der über 50-jährigen tendenziell anstieg, nahm der Anteil jün-
gerer Menschen deutlich ab (vgl. Abb. 13). Insgesamt ist eine deutliche Alterung der Bevölke-
rung festzustellen.  

Die Altersstruktur der Bevölkerung in der Gemeinde Gelting wird im Jahr 2018 durch den Anteil 
der über 65-Jährigen dominiert. Mit einem Wert von 34,3% liegt der Anteil um mehr als 10 
Prozentpunkte über dem kreis- und landesweiten Anteil der über 65-Jährigen. Dementspre-
chend sind die Altersgruppen der unter 50-Jährigen im Vergleich unterrepräsentiert. (vgl. Abb. 
14). 
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1.2.3 Haushaltsstruktur 

In der Gemeinde Gelting gab es im Jahr 2011 insgesamt 911 Haushalte. Der überwiegende 
Teil der Haushalte bestand aus Ein- und Zwei-Personen-Haushalten (70,9 Prozent). Im regio-
nalen Vergleich verfügte Gelting über einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 2-Personen-
Haushalten (vgl. Abb. 13).  

Abb. 15: Haushalte nach Größe im regionalen Vergleich 2011 

Quelle: Zensus 2011 

Mit 2,1 Personen/ Haushalt lag die durchschnittliche Haushaltsgröße von Gelting im Jahr 2011 
auf dem gleichen Niveau wie der amtsweite Durchschnitt und nur geringfügig unter dem Lan-
desdurchschnitt (2,2 Personen/ HH) und unter dem Kreisdurchschnitt (2,3 Personen / HH). 

Bei Betrachtung der Haushaltsstruktur nach Typ fällt für die Gemeinde Gelting im regionalen 
Vergleich der mit 35,3% (322 Haushalte) hohe Anteil an Haushalten von Paaren ohne Kinder 
auf. Vergleichsweise gering ist dagegen der Anteil an Paaren mit Kindern (23,5 %)9.  

Mit zunehmender Alterung der Bevölkerung werden voraussichtlich die Anteile der Ein- bzw. 
Zwei-Personen-Haushalte seit dem Jahr 2011 weiter gestiegen sein. 
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Kurzeinschätzung zu Bevölkerung und Haushalten 

▪ Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Gelting ist seit dem Jahr 2012 nahezu gleichblei-
bend. Derzeit leben 1.992 Personen in der Gemeinde (Stand 2018). 

▪ Der demographische Wandel ist in Gelting durch Alterung geprägt. Seit mehr als 20 
Jahren nimmt der Anteil der Senioren (65-Jahre und älter) gegenüber dem Anteil der 
Kinder und Jugendlichen (unter 18 Jahren) zu. 

▪ In Gelting liegt der Anteil kleiner Haushalte (1 - 2 Personenhaushalte) bei knapp 71 %. 
▪ Der Anteil an Paaren mit Kindern war im regionalen Vergleich besonders gering. 
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1.2.4 Entwicklung der Wohneinheiten 

Im Jahr 2018 gab es in Gelting 1.163 Wohneinheiten bei 804 Gebäuden mit Wohnraum.  

Das leichte Bevölkerungswachstum seit dem Jahr 2011 von insgesamt 1,7 Prozent geht mit 
einer deutlichen Zunahme an Wohneinheiten von 8,6% im selben Zeitraum einher (vgl. ).  

Seit dem Jahr 2011 hat der Wohnungsbestand in Geltung um 120 Wohneinheiten zugenom-
men. Pro Jahr wurden ca. 15 Wohneinheiten fertiggestellt. Dies ist insbesondere auf die Er-
schließung neuer Wohnbaugebiete zurückzuführen:  

• B-Plan 15 Mühlenfeld II (2011-2013) 21 Baugrundstücke  

• B-Plan 17 Mühlenfeld III (2014-2015) 19 Baugrundstücke  

• B-Plan 20 Up de Barg (seit 2017) 65 Baugrundstücke  

Die hohe Zahl an Fertigstellungen der Wohneinheiten im Jahr 2018 ist auf das Baugebiet Up 
de Barg zurückzuführen (vgl. Abb. 17). Auch für das Jahr 2019 ist eine hohe Fertigstellungs-
rate zu erwarten 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020)  
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Abb. 17: Anzahl fertiggestellter Wohneinheiten in der Gemeinde Gelting 

Abb. 16: Entwicklung der Anzahl an Wohneinheiten in der Gemeinde Gelting 



Ortskernentwicklungskonzept Gelting                          Entwurf  

18 

In den letzten Jahrzehnten konnte in Schleswig-Holstein und dem Kreisgebiet ein Anstieg der 
durchschnittlichen Wohnungsgrößen festgestellt werden. Diese Entwicklung ist auch in der 
Gemeinde Gelting zu beobachten. 2018 lag die durchschnittliche Wohnungsgröße bei 99,4 m2 
und damit über dem Landesdurchschnitt, aber deutlich unter dem Durchschnitt von Kreis 
(106,4m2) und Gemeinden vergleichbarer Größe (108 m²). 

Tab. 1: Wohnflächenverbrauch / Einwohner und durchschnittliche Wohnungsgröße 2018 

Gemeinden im Vergleich Gelting Durchschnitt aller Ge-
meinden in Schleswig-

Holstein 

Durchschnitt aller 290 Ge-
meinden von 1.000 bis 
4.999 Einwohner/-innen 

Durchschnittliche Wohnfläche 
in m² / Einwohner  

58,0 48,1 53,2 

Durchschnittliche Wohnungs-
größe in m² 

99,4 93,5 108,0 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 

Die Verkleinerung der Haushalte und gestiegene Wohnansprüche haben in den letzten Jahr-
zehnten bundesweit zu einem Anstieg des Wohnflächenverbrauchs je Einwohner geführt. 
Auch im Untersuchungsgebiet stieg der Wohnflächenverbrauch an. In der Gemeinde Gelting 
standen im Jahr 2018 jedem Einwohner durchschnittlich 58 m2 Wohnfläche zur Verfügung. Im 
regionalen Vergleich waren dies durchschnittlich 10 m2 mehr als im Land Schleswig-Holstein 
und knapp 5 m2 mehr als im Kreis Schleswig-Flensburg. Auch bei einem Vergleich mit Ge-
meinden ähnlicher Größe zeigt sich in Gelting ein erhöhter Wohnflächenverbrauch je Einwoh-
ner.  
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1.2.5 Gebäudebestand und Nutzung 

Wie für ländliche Gemeinden charakteristisch, ist der Gebäudebestand in Gelting durch einen 
hohen Anteil an freistehenden Einzelhäusern geprägt (86,2 Prozent)10. Der hohe Anteil an 
Einfamilienhäusern wird auch durch die Daten aus dem Jahr 2018 deutlich. So betrug allein 
der Wohngebäudebestand mit 1 Wohnung gut 80% (vgl. Abb. 18). 

Im Vergleich zu anderen ländlichen Gemeinden ähnlicher Größe weist Gelting eine hohe An-
zahl an Wohngebäuden auf, die über mehr als eine Wohnung verfügen (insgesamt 19,8 %) 
(vgl. Abb. 18) Mehrfamilienhäuser befinden sich insbesondere im Orsteil Gelting in der Straße 
Suterballig und westlich des Bürgerparks. Mit Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Reihen-
häusern und Doppelhäusern bieten sich in Gelting alternative Wohnformen zum vorherrschen-
den Wohnmodell Einfamilienhaus. 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) und Zensusdaten vom 09.05.2011 

Zudem zeichnet sich die Gemeinde Gelting durch einen hohen Anteil an Mietwohnungen aus. 
Mit 39,1 Prozent (vgl. Abb. 19). lag der Anteil der vermieteten Wohnungen in der Gemeinde 
Gelting 2011 über dem kreisweiten Anteil (38,6 Prozent) und deutlich über dem amtsweiten 
Anteil (31,6 Prozent).  

Diese Zahlen verdeutlichen die besondere Bedeutung des Ortsteils Gelting für die Wohnungs-
marktversorgung der Region. 

Eine weitere Besonderheit der Gemeinde stellt der hohe Anteil an Wohnungen zur Ferien- und 
Freizeitnutzung dar. 2011 lag der Anteil mit 6 % deutlich über dem kreisweiten Anteil von 2,3 
Prozent.  

Aktuell wurde in der Gemeinde Gelting für 64 Wohnungen ein Zweiwohnsitz gemeldet.11 Da-
nach lag der Anteil an Zweitwohnungssitzen in Gelting bei 5,5 Prozent. Der tatsächliche Anteil 
an Ferien- und Freizeitwohnungen in der Gemeinde liegt vermutlich weit darüber. 

  

 
10 Quelle: Zensus 2011 
11 Amt Geltinger Bucht: Steuer- und Abgabenerhebung (Stand 06.08.2019).  
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Abb. 18: Wohngebäude nach Anzahl 
der Wohnungen 2018 
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1.2.6 Wohnen im Alter  

Die Ortslage Gelting bietet gute Voraussetzungen für das Wohnen im Alter. Die Angebote der 
Nahversorgung, der medizinischen Versorgung sind fußläufig erreichbar. Die Busanbindung 
entlang der Nordstraße ermöglicht direkte Fahrten nach Kappeln und Flensburg. Neben einer 
ausgewiesenen Seniorenwohnanlage bestehen weitere barrierearme/-freie Wohnangebote im 
Baugebiet Up de Barg und im Umfeld der Seniorenresidenz. 

▪ Seniorenwohnanlage Katharinenhof 

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gelting betreibt in Gelting eine betreute 
Wohnanlage. Die Wohnanlage verfügt insgesamt über 21 Wohnungen. Alle Wohnungen 
sind ebenerdig begehbar und verfügen über eine Terrasse. 

Die Bewohner der Wohnanlage können bei der in der Region tätigen Diakonie Sozialsta-
tion Gelting – Sörup – Steinbergkirche ambulante Dienste wie Pflege, Hausnotruf sowie 
haushaltsnahe Dienstleistungen einkaufen, so dass dies dem betreuten Wohnen nahe 
kommt. 

▪ Pflegeheim Seniorenresidenz Geltinger Bucht  

Für Senioren,die nicht mehr eigenständig ihren Lebensalltag bestreiten können, bietet die 
Seniorenresidenz in Gelting 52 Pflegeplätze im Bereich der Langzeit- und Kurzzeitpflege, 
die in 16 Doppel- und 20 Einzelzimmern untergebracht sind. Alle Räume sind behinderten-
gerecht und verfügen über eine eigene Terrasse. Nach Voranmeldung haben auch externe 
Gäste die Möglichkeit in der Seniorenresidenz zu essen. 

▪ Sozialstation mit Tagespflege 

Die Tagespflegeeinrichtung in Gelting wird von der Diakonie Sozialstation Gelting – Sörup 
– Steinbergkirche betrieben und bietet Platz für 15 Personen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurzeinschätzung zu Wohneinheiten und Gebäudebestand 

▪ Der Wohnungsbestand hat in der Gemeinde Gelting stetig zugenommen. Am 
31.12.2018 gab es 1.163 Wohnungen. Seit dem Jahr 2011 wurden durchschnittlich ca. 
15 Wohneinheiten / Jahr fertiggestellt. 

▪ Entsprechend dem bundesweiten Trend stieg der durchschnittliche Wohnflächenver-
brauch je Einwohner und beträgt derzeit 58 m2 / Einwohner. 

▪ Gelting verfügt über einen hohen Anteil an Mehrfamilienhäuser und an Mietwohnungen. 
▪ Angebote für das Wohnen im Alter sind im Ortsteil Gelting vorhanden. 
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1.3 Bevölkerungs- und Wohnungsmarktprognosen bis 2030 

Bevölkerungsvorausberechnung Land Schleswig-Holstein bis 2030 

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Landes Schleswig-Holstein bis 2030 ist landes-
weit ein geringfügiger Anstieg (+ 0,4%) der Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2030 zu erwar-
ten.12 Aufgrund der prognostizierten hohen Wanderungsgewinne in den ersten Jahren wird 
zunächst bis 2020 ein deutlicher Anstieg (+ 1,6%) der Bevölkerungszahlen zu verzeichnen 
sein. Bei dann einsetzenden zurückgehenden Wanderungsgewinnen und gleichzeitig steigen-
den natürlichen Bevölkerungsverlusten wird die Einwohnerzahl ab 2020 rückläufig sein. 

 

Kleinräumige Bevölkerungsprognose des Kreises Schleswig-Flensburg 2015 - 2030 

Nach der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wird für den Kreis Schleswig-Flensburg im 
Zeitraum von 2015 bis 2030 ein Einwohnerrückgang von -4,3 % erwartet. 13 

Abb. 20: Kleinräumige Bevölkerungsprognose Kreis Schleswig-Flensburg 

Quelle: GGR: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für den Kreis Schleswig-Flensburg 2017 

Das Amt Geltinger Bucht ist nach den vorliegenden Prognosedaten eine der Regionen im 
Kreisgebiet, die am stärksten von dem Bevölkerungsrückgang (bis zu – 12,4 %) betroffen sein 

 
12 Statistisches Amt für Schleswig-Holstein, Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen und kreis-
freien Städten Schleswig-Holstein bis 2030, AI8 -j16 SH 
13 GGR: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für den Kreis Schleswig -Flensburg 2015 – 2030 
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wird. Die starke negative Entwicklung wird den Vorausberechnungen nach zu urteilen nicht 
auf die Gemeinde Gelting zutreffen. Denn während im Nahbereich und auch in den Teilen des 
alten Amtes Steinbergkirche starke Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen sind, setzt sich 
für die Gemeinde Gelting die Tendenz der nahezu gleichbleibenden Bevölkerungszahl fort. 
Allerdings ist die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre in Gelting nicht so positiv verlau-
fen wie prognostiziert (vgl. Abb. 21). 

Die aufgezeigte Entwicklung der Bevölkerungszahl ist verbunden mit einer sich fortsetzenden 
Veränderung der Altersstruktur. Auch in Zukunft ist mit einem weiteren Anstieg des Anteils der 
Senioren zu rechnen und gleichzeitig mit einem Absinken der jüngeren Altersgruppen. 

Abb. 21: Bevölkerungsprognose in der Gemeinde Gelting und im Nahbereich 

Quelle: GGR: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für den Kreis Schleswig-Flensburg 2015 – 2030, eigene Be-
rechnung; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2020) 
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Wohnungsmarktprognosen bis 2030 

Der schon im Kapitel 1.2.3 aufgezeigte Trend zur Zunahme der Haushalte setzt sich weiter 
fort. Nach der Wohnungsmarktprognose für das Land Schleswig-Holstein14 wird für den Kreis 
Schleswig-Flensburg nach dem Jahr 2020 zunächst mit stagnierenden, dann mit sinkenden 
Haushaltszahlen zu rechnen sein. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Haushalte voraussicht-
lich ähnlich hoch wie im Jahr 2014 sein.  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Wohnungsmarktprognose für das Land Schleswig-Hol-
stein wurde im Jahr 2017 eine kleinräumige Wohnungsmarktprognose für den Kreis Schles-
wig-Flensburg15 erstellt. Dazu wurde zunächst die Entwicklung der Zahl der Haushalte von 
2015 bis zum Jahr 2030 betrachtet. 

Während in Teilen des Kreisgebiets (z.B. Umland von Flensburg) mit einer Zunahme der Haus-
haltszahlen zu rechnen ist, werden für den östlichen Teil des Kreisgebietes insgesamt abneh-
mende Haushaltszahlen prognostiziert. Davon betroffen ist auch der Versorgungsraum Gel-
ting. 

 
14 Empirica: Wohnungsmarktprognose Schleswig-Holstein  
15 GGR: Kleinräumige Haushalts- und Wohnungsmarktprognose bis 2030 für den Kreis Schleswig -
Flensburg (2018) 

Quelle: GGR: kleinräumige Haushalts- und Wohnungsmarktprognose bis 2030 
Kreis Schleswig-Flensburg (2018) 

 

Abb. 22: Veränderung der Zahl der Haushalte der Versorgungsräume 
im Kreis Schleswig-Flensburg 2015 – 2030 
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Der kreisweite Trend – Zunahme der Ein-Personen-Haushalte bei Abnahme der Mehr-Perso-
nenhaushalte – ist auch für den Versorgungsraum Gelting zu erwarten. Bis zum Jahr 2030 
wächst die Zahl der Ein-Personen-Haushalte voraussichtlich geringfügig um bis zu 2%, wäh-
rend für die Zahl der Zwei-Personen-Haushalte ein Rückgang um bis zu 7% und für die Drei 
und -Mehr-Personen-Haushalte bis zu 17% prognostiziert wird16. 

Eng mit der Entwicklung der Zahl der Haushalte und der Haushaltsstruktur verbunden, ist die 
Entwicklung des Wohnraumbedarfs bzw. der -nachfrage. 

Für den Versorgungsraum Gelting wird mit nennenswertem Neubaubedarf nur bis zum Jahr 
2019 gerechnet. Für den Folgezeitraum bis zum Jahr 2030 wird nur ein geringer Neubaubedarf 
prognostiziert. 

Die Entwicklung der Nachfrage wird den Bedarf voraussichtlich erheblich übersteigen. Dies ist 
insbesondere auf qualitative Zusatznachfrage im Bereich „Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern“ zurückzuführen. Wie auch beim Neubaubedarf wird die Neubaunachfrage im Zeitraum 
2020 bis 2030 nur noch abgeschwächt vorhanden sein.  

 

 

  

 
16 GGR: Kleinräumige Haushalts - und Wohnungsmarktprognose bis 2030 für den Kreis Schleswig -
Flensburg (2018) 

Kurzeinschätzung zu Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsmarktprognosen 

▪ Von dem kreisweiten Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2030 ist die Gemeinde Gel-
ting voraussichtlich kaum betroffen. Die Entwicklung deutet auf eine nahezu gleichblei-
bende Bevölkerungszahl hin. 

▪ Im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 ist mit einer Abnahme der Haushaltszahlen im 
Untersuchungsgebiet zu rechnen. Dies betrifft insbesondere die 3- und mehr Personen-
haushalte. Dagegen wird bei den Ein-Personen-Haushalten ein weiterer Anstieg erwar-
tet.  

▪ Die Entwicklung der Nachfrage nach Wohnraum wird den Bedarf voraussichtlich erheb-
lich übersteigen.  

▪ Eine qualitative Zusatznachfrage wird im Bereich „Wohnungen in Mehrfamilienhäusern“ 
prognostiziert. 
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1.4 Siedlungsentwicklung und Innenentwicklungspotenziale 

1.4.1 Historische Siedlungsentwicklung 

Keimzellen des heutigen Ortskerns in Gelting waren die St.-Katharinen Kirche (1300), das 
nordöstlich gelegene Gut Gelting (1231) und das südlich gelegene Suterballlig. Gelting war 
lange Zeit Kirchplatz und bestand im Jahr 1854 lediglich aus 13 Gebäuden, darunter das Kom-
pastorat, die Schule, ein Krug, ein Höker und eine Schmiede17. Das eigentliche Dorf war das 
südlich gelegene Suterballig.  

Quelle: Digitaler Atlas Nord, Archäologie - Atlas SH (Zugriff am 02.04.2020) 

Zu einem regelrechten Aufschwung führte die Inbetriebnahme der Flensburger Kreisbahn im 
Jahr 188618 auf deren ehemaligen Streckenverlauf sich heute die Bundesstraße 199 befindet. 
Diese beförderte das Zusammenwachsen der beiden Siedlungskerne. Die Gemeinde Gelting 
entstand erst 1928 durch den Zusammenschluss von Gelting und Suterballig. Gelting war 
schon damals ein wichtiger Handels- und Gewerbeort, was auch heute noch an einigen pracht-
vollen Gebäuden erkennbar ist. Die gewachsene Ortsstruktur ist anhand zahlreicher ortsbild-
prägender Gebäude entlang des Norder- und Süderholms heute noch ablesbar. Die Sied-
lungserweiterungen der folgenden Jahrzehnte gliedern sich westlich und nord-westlich an den 
historisch gewachsenen Siedlungskörper an.  

  

 
17 https://www.gelting.de/gemeinde/informationen/historie.html  (Zugriff am 27.03.2020) 
18 https://www.ostseefjordschlei.de/fi leadmin/Mediendatenbank/PDF/historische -rundgaenge/gel-
t inger-birk/rundgang-gelting.pdf (Zugriff am 27.03.2020) 

Abb. 24: Karte OT Gelting 1932-1950 Abb. 23: Karte OT Gelting 1877-1879 

https://www.gelting.de/gemeinde/informationen/historie.html
https://www.ostseefjordschlei.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDF/historische-rundgaenge/geltinger-birk/rundgang-gelting.pdf
https://www.ostseefjordschlei.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDF/historische-rundgaenge/geltinger-birk/rundgang-gelting.pdf
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1.4.2 Nutzungslagen 

Im Ortsteil Gelting sind die Bereiche um den gewachsenen Ortskern als gemischte Bauflächen 
(MI, MD) und teilweise auch als Gemeinbedarfsflächen ausgewiesen. Insbesondere entlang 
des Norderholms befinden sich wichtige Einrichtungen der Dorfgemeinschaft, Versorgungs-
einrichtungen und gastronomische Betriebe. Am westlichen bzw. östlichen Ortseingang ent-
lang der B199 sind Gewerbegebiete gelegen. Ansonsten sind weite Teile des Siedlungsberei-
ches durch Wohngebiete geprägt. Diese gliedern sich westlich der Achse Norderholm – Sü-
derholm an (vgl. Abb. 27). 

 

Die Flächennutzungen im Ortsteil Wackerballig unterliegen ausschließlich touristischen Nut-
zungen bzw. sind als Sondergebiete für Beherbergung ausgewiesen (vgl. Abb. 25). 

Die Ortslage von Stenderup weist eine gemischte Nutzungsstruktur auf. Die gewachsenen 
Dorfstrukturen sind als gemischte Bauflächen ausgewiesen (MI, MD). Des Weiteren gibt es 
ausgewiesene Flächen für Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft und ländlichen Tourismus (vgl. 
Abb. 28) 

Die gewachsene Dorfstruktur in Lehbek ist als gemischte Baufläche ausgewiesen (MD). Nörd-
lich befindet sich ein reines Wohngebiet (vgl. Abb. 25).  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 25: Nutzungslagen Wackerballig Abb. 26: Nutzungslagen Lehbek 
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Abb. 27: Nutzungslagen und Potenziale der Innenentwicklung Ortsteil Gelting 
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Abb. 28: Nutzungslagen und Potenziale der Innenentwicklung Ortsteil Stenderup 
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1.4.3 Erhebung der Innenentwicklungspotenziale 

Rechtlicher Rahmen 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurde das Ziel formuliert, dass der Innenent-
wicklung Vorrang gegenüber der Entwicklung von Außenbereichsflächen eingeräumt wird. Ziel 
ist zum einen die Neuinanspruchnahme von Flächen auf der „Grünen Wiese“ soweit möglich 
zu vermeiden und damit die Zersiedelung der Landschaft zu minimieren. Zum anderen zielt 
dies darauf ab, die Attraktivität und Lebendigkeit der innerörtlich gewachsenen Strukturen zu 
erhalten. So ist nach § 1 BauGB der Grundsatz enthalten, dass „die städtebauliche Entwick-
lung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu erfolgen hat“. 

Darüber hinaus wird durch die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden und die Ermittlungspflicht der Möglichkeiten der Innenentwick-
lung vorgeschrieben. Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen oder Waldflä-
chen ist zudem besonders zu begründen.  

Ziel der Raumordnung ist, dass die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung hat. 
Der Landesentwicklungsplan führt aus: „Neue Wohnungen sind vorrangig auf bereits erschlos-
senen Flächen zu bauen. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlossene Bauflächen auswei-
sen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöp-
fen können“. Diese Regelung umfasst alle Baugrundstücke, die sich im Geltungsbereich 
rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB, von anderen rechtskräftigen Satzungen 
(z.B. Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen) oder im unbeplanten Innenbereich gemäß § 
34 BauGB befinden. 

Planungsrechtliche Situation 

Die Erhebung der Nutzungslagen, die Erhebung der planungsrechtlichen Situation und die 
Bewertung der Innenentwicklungspotenziale beschränken sich auf die Ortslagen Gelting, Leh-
bek, Stenderung und Wackerballig. Erfasst wurde zunächst die planungsrechtliche Situation 
der Ortslagen. Anschließend wurden die bestehenden Baupotenziale und Baulücken im Rah-
men einer Ortsbegehung im September 2019 erhoben sowie weitere Potenziale der Innenent-
wicklung im Bestand ermittelt. Einen Überblick über die bestehenden Potenziale bieten die 
Abb. 27 und Abb. 28 und die tabellarischen Darstellungen im Anhang. Die Gemeinde Gelting 
verfügt über einen Flächennutzungsplan (20 Änderungen) und einen Landschaftsplan.  

Insgesamt besehen in der Gemeinde Getling derzeit 20 Bebbauungspläne (27 Änderungen). 
Für die Ortslage Gelting bestehen 10 Bebauungspläne (vgl. Abb. 29) für Stenderup drei Be-
bauungspläne (vgl. Abb. 30) und für Lehbek ein Bebauungsplan (vgl. Abb. 31). In Wackerballig 
bestehen fünf Bebauungspläne (vgl. Abb. 32), die ausschließlich als Sondergebietsflächen 
ausgewiesen sind und über keine Potenzialflächen für Dauerwohnen verfügt. Eine Übersicht 
über alle bestehenden B-Pläne im Gemeindegebiet bietet die Tabelle im Anhang. 
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Quelle: Digitaler Atlas Nord (Zugriff 27.03.2020): ergänzt um Nummerierung 
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Abb. 29: Rechtskräftiger Bebauungspläne Ortsteil Gelting 
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Quelle: Digitaler Atlas Nord (Zugriff 27.03.2020): ergänzt um Nummerierung  
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Abb. 30: Rechtskräftige Bebauungspläne im Ortsteil Stenderup 

Abb. 31: Rechtskräftige Bebauungspläne im Ortsteil Wackerballig 

Abb. 32: Rechtskräftige Bebauungspläne im Ortsteil Lehbek 
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Potenzialflächen mit Baurecht 

Insgesamt waren zum Zeitpunkt der Erhebung (September 2019) 13 Potenzialflächen vorhan-
den, die städtebaulich geeignet sind und auf denen aus bauplanungsrechtlicher Sicht eine 
bauliche Entwicklung für Wohnnutzung möglich ist. 12 Potenzialflächen befinden sich in der 
Ortslage Gelting (vgl. Abb. 27). Eine Potenzialfläche befindet sich im Ortsteil Stenderup (vgl. 
Abb. 28). Insgesamt beläuft sich das Potenzial auf etwa 23 Wohneinheiten. Eine tabellarische 
Übersicht der Flächen befindet sich im Anhang.  

Planerische Realisierungshemmnisse sind nicht erkennbar. Ein großer Teil der Potenzialflä-
chen (6 Stück) befand sich zum Zeitpunkt der Erhebung im Baugebiet Up de Barg (B-Plan Nr. 
20). Alle Grundstücke innerhalb des Baugebiets Up de Barg waren zum Zeitpunkt der Be-
richterstellung veräußert, sodass zeitnah von einer Bebauung der Grundstücke auszugehen 
ist.  

Mit dem B-Plan Nr. 20 Up de Barg wurde der östliche Teil des Geltungsbereichs des B-Planes 
Nr. 11 Vision Leben – Gelting / Wackerballig überplant. Der westliche Teilbereich des Bebau-
ungsplan Nr. 11 ist weiterhin rechtskräftig und bietet auf ca.  7 ha Fläche nach den geltenden 
Festsetzungen Potenzial für 77 Baugrundstücke. Die Flächen im Geltungsbereich des B-Pla-
nes Nr. 11 sind nicht verfügbar, die Umsetzung in der Form aufgrund der fehlenden Erschlie-
ßung nicht möglich. Daher werden diese Flächen nicht als Potenzial der Innenentwicklung 
gewertet.  

Alle Potenzialflächen befinden sich in Privateigentum. Es handelt sich häufig um Grundstücks-
flächen, die als Gartenflächen genutzt werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass diese nicht 
für die Bebauung zur Verfügung stehen. Auf die Entwicklung der im Privateigentum befindli-
chen Grundstücke hat die Gemeinde keinen Einfluss.  

 

Potenziale im Bestand 

Umnutzungspotenziale sind in der Ortslage Gelting gegeben. Beide Grundstücke liegen am 
östlichen Ortseingang an der Nordstraße.  
Potenzialfläche U1 befindet sich in Privateigentum und wird derzeit noch von einem Bauunter-
nehmen und Baustoffhandel genutzt. Nach Aufgabe der Nutzung soll eine gewerbliche Nach-
nutzung erfolgen.  
Bei der weiteren Potenzialfläche (U2) handelt es sich um eine Mischbaufläche. Auf dem Areal 
befindet sich ein Gebäude mit zwei Gewerbeeinheiten. Der östliche Teil steht leer. Die Grund-
stücke entlang der Raiffeisenstraße weisen Bebauung aus den 1970er Jahren gering ausge-
nutzte Grundstücksflächen auf. Die Gebäude lassen einen erheblichen Sanierungsstau ver-
muten. 
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1.4.4 Suchflächen der Siedlungsentwicklung  

Die durchgeführte Analyse der Innenentwicklungspotenziale zeigt auf, dass in der Ortslage 
Gelting nur wenige Flächen für die bauliche Entwicklung geeignet und diese zudem nicht ver-
fügbar sind. Die Baugrundstücke innerhalb des Baugebietes Up de Barg sind alle verkauft. Die 
Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde ist groß. Auch zukünftig möchte die Ge-
meinde Gelting dieser Nachfrage gerecht werden und Wohnbauland bereitstellen.  

Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde ist die Ortslage Gelting, daher soll geprüft werden, ob 
bzw. welche Flächen im Bereich der Ortslage Gelting für die zukünftige Siedlungsentwicklung 
geeignet und verfügbar sind. Einen Überblick über die geprüften Suchflächen bietet neben 
dem Plan (vgl. Abb. 33.) die tabellarische Übersicht im Anhang.  

Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist eine bauliche Entwicklung im Wirkungskreis der 
Geltinger Au am süd-östlichen Siedlungsrand der Ortslage Gelting nicht möglich. Am nord-
östlichen Siedlungsrand ist die Entwicklung aufgrund des Denkmalschutzstatus des Guts Gel-
ting eingeschränkt. Geprüft wurden daher Flächen am nördlichen und westlichen Siedlungs-
rand. 

Für die Wohnbauliche Entwicklung kommen insgesamt fünf Flächen in Betracht. Aus sied-
lungsstruktureller und planungsrechtlicher Perspektive eignen sich besonders die Suchflächen 
W1 und W2. Bei der Fläche W1 ist auf absehbare Zeit keine Verfügung gegeben. Die Entwick-
lung der Suchfläche W2 hat damit Priorität. 

Die Suchfläche W3 kann erst nach Entwicklung einer der angrenzenden Suchflächen (W1, 
W2) erfolgen. Im FNP sind die Flächen W1, W2 und W3 bereits als Wohnbaufläche dargestellt. 
Da nicht alle Flächen, die bereits als Bauerwartungsland gelten, verfügbar sind, wurden alter-
native Entwicklungsmöglichkeiten geprüft.  

Geprüft wurden zwei weitere Flächen, die im Südwesten der Ortslage direkt an vorhandene 
Baugebiete anschließen (W4 und W5). Die vorhandenen Baugebiete Kleingaarwang und Müh-
lenfeld sehen nur im Bereich Kleingaarwang die Zufahrt auf die rückwärtigen Flächen vor. 
Damit besteht die Möglichkeit einer Anbindung der Fläche W 5. Für die Fläche W4 wäre die 
Schaffung einer Anbindung über den Spielplatz und die angrenzende Maßnahmenfläche zu 
prüfen. Die geringere Entfernung der Fläche W4 zum Ortszentrum mit seinen Versorgungs-
einrichtungen ist ein Vorteil gegenüber der Fläche W5. Allerdings setzt dies eine vertretbare 
Lösung für die verkehrliche Erschließung voraus. 

Gelting ist ländlicher Zentralort und somit nicht nur Schwerpunkt der wohnbaulichen, sondern 
auch der gewerblichen Entwicklung. Entsprechend ihrer Funktion haben die ländlichen Zent-
ralorte in bedarfsgerechtem Umfang Flächen für Gewerbe auszuweisen. Zudem hat der länd-
liche Zentralort in ausreichendem Umfang Versorgungsangebote vorzuhalten.  
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Abb. 33: Suchflächen Ortslage Gelting  

W= Suchflächen zur wohnbaulichen Entwicklung ; S=Suchflächen zur gewerblichen Entwicklung 
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Auch bei der Gewerbeentwicklung und Bereitstellung von Flächen für Versorgungsangebote 
soll im ersten Schritt auf Innenentwicklungspotentiale zurückgegriffen werden. Die vorhande-
nen gewerblichen Bauflächen von Gelting sind entlang der Nordstraße (B 199) sowie im Orts-
teil Stenderup gelegen. Abgesehen von Potentialen im Bestand stehen derzeit keine gewerb-
lichen Bauflächen zur Verfügung. 

Geprüft wurden Flächen entlang der B 199 (S1-S4). Aufgrund der direkten Lage, am Nahver-
sorgungszentrum hat die Fläche S3 für eine gewerbliche Entwicklung besondere Priorität. Eine 
Entwicklung der Fläche S2 wäre dann denkbar, wenn die landwirtschaftliche Nutzung auf der 
südlich angrenzenden Hofstelle aufgegeben wäre. Die Suchflächen S1 und S4 weisen Ent-
wicklungshemmnisse auf. Die Fläche S1 grenzt an Wohnbebauung. Bei der Fläche S4 ist Vo-
raussetzung, dass die Erschließung über vorgelagerte Flächen ermöglicht wird. 

 

 

  

Kurzeinschätzung zu Siedlungsentwicklung und Innenentwicklungspotenziale 

▪ In der Gemeinde Gelting waren zum Zeitpunkt der Erhebung 13 Potenzialflächen mit 
Baurecht, die für wohnbauliche Entwicklung geeignet sind, gegeben. 

▪ In der Ortslage Gelting sind im Bestand zwei Flächen mit Umnutzungspotenzial zur ge-
werblichen Entwicklung vorhanden.  

▪ Der Flächennutzungsplan weist geeignete Flächen für die wohnbauliche Entwicklung 
aus. 

▪ Für die gewerbliche Entwicklung sind die vorhandenen Flächen zu sichern. Derzeit ist 
kein Bauerwartungsland für Gewerbe vorhanden. 
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1.5 Nahversorgung: Einzelhandel und Dienstleistungen 

Im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzeptes wurde durch das Büro Dr. Lademann und 
Partner ein Gutachten zur Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Gelting erstellt. Im 
Folgenden sind die wesentlichen Punkte des Gutachtens zusammengefasst. 

 

Rahmenbedingungen für die Einzelhandelsentwicklung in Gelting 

• Einwohnerentwicklung leicht positiv – Prognose sieht Fortsetzung dieser Entwicklung 
• Leichter Auspendlerüberschuss, seit 2014 tendenziell steigend 
• Abnahme der Arbeitslosenzahlen in der Gemeinde und Region 
• Kaufkraft in Gelting im regionalen Vergleich leicht unterdurchschnittlich 
• Zentralörtliche Funktion: Ländlicher Zentralort 
• Hohe Tourismusbedeutung: Übernachtungen rd. 378.000 + Tagesgäste ca. 210.000 

 

Nachfragesituation des Einzelhandels in Gelting 

Das einzelhandelsrelevante Nachfragepotenzial errechnet sich auf der Grundlage der Einwoh-
nerzahlen und der Kaufkraft im Marktgebiet. Im Marktgebiet von Gelting leben derzeit rund. 
4.800 Einwohner. Das Nachfragepotenzial wird von ca. 32,9 Mio. € im Jahr 2018 auf voraus-
sichtlich rund 31,4 Mio. € im Jahr 2025 sinken. Hinzu kommt ein Nachfragepotential der Über-
nachtungs- und Tagesgäste von rund 7,4 Mio. €.  

Abb. 34: Marktgebiet des Geltinger Einzelhandels 

                                                                      
Quelle: Dr. Lademann und Partner: Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Gelting (Sept. 2019) 
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Die im Rahmen der Untersuchung durchgeführte Passantenbefragung ergab, dass Lebens-
mittel und Drogeriewaren die am häufigsten eingekauften Sortimente waren. Zur Attraktivitäts-
steigerung wurden folgende Vorschläge durch die Befragten geäußert: 

- Frische-/ Supermarkt als Alternative zum Discounter 
- Ansiedlung eines Drogeriemarktes 
- Zusätzlicher Einzelhandel, z.B. kleine Läden, Bioladen 
- Wochenmarkt 

Ähnliche Anregungen zur Angebotserweiterung in Gelting wurden auch im Rahmen des Zu-
kunftsgesprächs gegeben. 

 

Angebotssituation 

In der Gemeinde Gelting sind 20 Ladengeschäfte mit insgesamt 4.140 m² einzelhandelsrele-
vanter Verkaufsfläche vorhanden.19 Sortimentsseitig liegt der Angebotsschwerpunkt im lang-
fristigen Bedarfsbereich gefolgt vom kurzfristigen Bedarf. Größere Betriebe sind der Lebens-
mitteldiscounter, eine Gärtnerei sowie ein Haustiershop. Umsatzseitig wird der Geltinger Ein-
zelhandel vom nahversorgungsrelevanten Bedarf geprägt. 

Da das Einzelhandelsangebot und der ergänzenden Nutzungen weitestgehend zentral in der 
Ortslage Gelting angesiedelt ist, können große Teile der Bevölkerung die Angebote fußläufig 
erreichen (vgl. Abb. 36). 

Rein quantitativ ist eine ausreichende Versorgungssituation gegeben. Qualitativ wird jedoch 
Verbesserungsbedarf gesehen. 

 

Tragfähigkeitsrahmen für die Entwicklung des Einzelhandels 

Das Gutachten ermittelt einen tragfähigen Entwicklungsrahmen bis zum Jahr 2025 von insge-
samt ca. 1.900 bis 2.300 m² Verkaufsfläche. Der Expansionsrahmen verteilt sich auf die Sek-
toren sehr unterschiedlich. Der größte Anteil entfällt mit 1.000 – 1.200 m² Verkaufsfläche auf 
den kurzfristigen Bedarf. Genutzt werden sollte dieses Potential insbesondere für die Ansied-
lung eines Vollversorgers.  

Der Expansionsrahmen im mittelfristigen Bedarf sollte für die Angebotserweiterung der Seg-
mente Bekleidung/ Schuhe, Sportbedarf und Spielwaren genutzt werden.  

 
19 Stand: Juli 2019 
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Abb. 35: Entwicklungsrahmen für den Einzelhandel in Gelting 

Quelle: Dr. Lademann und Partner: Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Gelting (September 2019), S.50 

 

Zentraler Versorgungsbereich Gelting 

Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich im Kernort Gelting entlang der Straßen Süder-
holm, Nordstraße und Norderholm. Hier sind die Einzelhandelsbetriebe sowie Dienstleistun-
gen und Gastronomie angesiedelt. Die stärkste Konzentration von Einzelhandelsbetrieben ist 
im Nahversorgungszentrum an der Nordstraße gegeben. Dieser Bereich dient der Versorgung 
und bietet keine besondere Aufenthaltsqualität. Die Stellplatzfläche gerät in den Stoßzeiten an 
ihre Kapazitätsgrenzen.  

Der in der nachfolgenden Abbildung abgegrenzte Bereich wurde als zentraler Versorgungsbe-
reich im Sinne des Baurechts ausgemacht. Die Gutachter empfehlen als Entwicklungsstrate-
gie, dass der Fokus der Konzentration auf den Ortskern gelten sollte. Dabei können auch direkt 
angrenzende Flächen, die den Ortskern stärken, einbezogen werden. Neue Standortlagen 
sollten jedoch nicht eröffnet werden.  



Entwurf                Ortskernentwicklungskonzept Gelting  

39 

Abb. 36: Räumliche Verteilung des Einzelhandels und Zentraler Versorgungsbereich Gelting 

Quelle: Dr. Lademann und Partner: Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Gelting (September 2019), S.54 

 

  

Kurzeinschätzung zu Nahversorgung und Dienstleistungen 

▪ Das Einzelhandelsangebot konzentriert sich auf die Lage entlang der Nordstraße und 
des Norderholms. Angebotsschwerpunkte liegen mit Gärtnerei und Tiershop im lang-
fristigen Bedarf sowie wie mit dem Lebensmitteleinzelhandel im kurzfristigen Bedarf. 

▪ Rein quantitativ ist eine ausreichende Versorgungssituation gegeben. Qualitativ besteht 
Verbesserungsbedarf. 

▪ Der ermittelte tragfähige Entwicklungsrahmen bis zum Jahr 2025 beträgt 1.900 m² bis 
2.300 m² Verkehrsfläche, davon entfallen 1.000 bis 1.200 m² auf den kurzfristigen Be-
darf. 

▪ Die Entwicklung sollte auf den zentralen Versorgungsbereich und angrenzende Berei-
che beschränkt werden. 
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1.6 Gesundheitsversorgung und Pflege 

In der Ortslage ist ein umfangreiches Angebot an medizinischen Versorgungangeboten vor-
handen: 

- Gemeinschaftspraxis (4 – 5 Ärzte) und Einzelpraxis 
- Zahnarzt 
- Apotheke 
- 2 Praxen für Physiotherapie 
- Praxis für Podologie. 
- Praxis für Ergotherapie 
- Krankengymnastin 
- Masseur und medizinischer Bademeister 

 
Darüber hinaus besteht in Gelting ein vielseitiges Pflegeangebot: Pflegeheim mit Langzeit- und 
Kurzzeitpflege, Tagespflege mit 15 Plätzen sowie Sozialstation mit Angeboten der ambulanten 
Pflege und Unterstützung durch haushaltsnahe Dienstleistungen. 
 
Weiterhin hat der Hospizdienst Gelting 
Nieharde seinen Sitz in Gelting. 
Die Auslastung der Gemeinschaftspra-
xis ist sehr hoch. Für die Zahnarztpra-
xis steht demnächst die Betriebsnach-
folge an. Die Nachfolge ist derzeit noch 
nicht gesichert. 
Die hohe Auslastung der Arztpraxen ist 
auf mehrere Ursachen zurückzufüh-
ren. Zum einen ist die Ausstattung in 
der Region mit Arztsitzen relativ gering, 
so dass die Auslastung in den Zentren 
ansteigt, zum anderen ist in Gelting 
und auch im Nahbereich eine hohe Al-
tersstruktur gegeben. Wie die nachfol-
gende Abbildung verdeutlicht, steigt 
die Zahl der Arztkontakte mit zuneh-
mendem Alter überproportional an. Zu 
weiteren Belastungen der Gesund-
heitsdienstleister kommt es außerdem 
durch die hohe Zahl an Zweitwohnsit-
zen und Touristen. 
  

Abb. 37: Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung und Pflege 
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Vorstehende Abbildungen zeigen auf, dass mit zunehmendem Alter der Bedarf an ambulanter 
und stationärer Pflege zunimmt. Trotz der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die 
Region mit stagnierender bis sinkender Bevölkerungszahl ist aufgrund der fortschreitenden 
Alterung mit einem steigenden Pflegebedarf zu rechnen.  

Im Rahmen des Prozesses wurde die Frage aufgeworfen wie die Gesundheitsversorgung in 
Gelting gesichert und weiter ausgebaut werden könnte. Angeregt wurde die Einrichtung eines 
Gesundheitshauses. Idee ist, dass in einem Gebäude eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter 
wie Ärzte, Apotheke, Physiotherapie, Sozialstation untergebracht sind. Mit der Zusammenfüh-
rung der Angebote unter einem Dach wird das Angebot insgesamt nutzerfreundlicher und 
schafft rund um die medizinische Versorgung ein Begegnungszentrum. Zudem entstehen so 
Synergieeffekte für die Gesundheitsdienstleister. Auch bei der Suche nach einem Betriebs-
nachfolger können Praxisräume in einem Gesundheitshaus von Vorteil sein. 

Im Rahmen eines Werkstattgespräches mit den Gesundheitsdienstleistern wurde daher erör-
tert, ob Interesse an der Einrichtung eines Gesundheitshauses besteht. Die Idee traf auf posi-
tive Resonanz.  

Akuten Raumbedarf hat derzeit der Hospizdienst Nieharde, der in Gelting nur über einen sehr 
kleinen Raum verfügt. Die vorhandenen Räumlichkeiten reichen für die steigende Zahl an Be-
ratungsfällen nicht aus. Die Sozialstation sieht mittelfristig Bedarf für die Erweiterung des Ta-
gespflegeangebots (zusätzlich 15 Plätze).  

Voraussetzung für die Einrichtung eines Gesundheitshauses wäre, dass die Gemeinschafts-
praxis ihren Sitz dorthin verlagern würde. Diese „Ankernutzung“ ist aus Sicht der Werkstatt-
Teilnehmer Voraussetzung für die Zentralisierung der Angebote. Derzeit hat die Gesundheits-
praxis kein Interesse. Sollte der Raumbedarf jedoch zunehmen, könnte sich dies mittelfristig 
ändern. 
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Abb. 38: Arztkontakte (Allgemeinmediziner) 
nach Alter und Geschlecht (2007) 

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen: Bedarfsgerechte 
Steuerung der Gesundheitsversorgung (2018) 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein (2017): Pflegestatistik SH 

Abb. 39: Pflegebedürftige und Pflegequote nach 
Altersgruppe in SH (2017) 
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Viele Nutzer des medizinischen Versorgungsangebots kommen aus den umliegenden Ge-
meinden. Daher ist an dem Standort eines Gesundheitshauses mit einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen zu rechnen und die Bereitstellung von ausreichend Parkplatzflächen Vorausset-
zung. Gut geeignet wäre ein Standort an der B 199, ggf. als Nachnutzung für eine Gewerbe-
brache.  

Während des Werkstattgespräches wurden folgende Nutzungsanforderungen für das Gesund-
heitshaus zusammengetragen (vgl. Tab. 2). 

Tab. 2: Nutzungsanforderungen Gesundheitshaus 

Akteur Nutzungsanforderungen 

Diakonie Sozialstation Tagespflege (15 Plätze) + Räume für die Sozialstation  

Allgemeinmediziner Gemeinschaftspraxis (4 - 5 Ärzte) 

Zahnarztpraxis Räume für Gemeinschaftspraxis (2 Ärzte) 

Apotheke Verkaufsraum, Lager 

Physiotherapie Praxisräume 

Physiotherapie Mitnutzung von Räumen für Gesundheitsbildung 

Hospizdienst  

Nieharde - Gelting 

2 Büroräume, Mitnutzung eines großen Raumes für Versammlungen, Fortbil-
dung 

Gesundheitsförderung Raum für Bewegungskurse, Rückenschule Ernährungsberatung etc. 

Podologische Praxis Praxisräume 

Räume für Gesundheitsför-
derung 

z. B. Ernährungsberatung, Bewegungskurse, Rückenschule, Kurse für Kita und 
Schule 

 

 

  

Kurzeinschätzung zu Gesundheitsversorgung und Pflege 

▪ In der Ortslage Gelting ist ein umfangreiches Angebot an medizinischen und pflegeri-
schen Dienstleistungen vorhanden, die auf unterschiedliche Standorte im Ortszentrum 
verteilt sind. 

▪ Die Nachfolge für die Zahnarztpraxis ist derzeit noch nicht geregelt. 
▪ Der Hospizdienst Nieharde hat akuten Raumbedarf. 
▪ Die Sozialstation sieht mittelfristig Bedarf für die Einrichtung weiterer Plätze der Tages-

pflege und hat somit Erweiterungsbedarf. 
▪ Die Idee eines Gesundheitshauses trifft insgesamt auf positive Resonanz der Gesund-

heitsdienstleister. Als Voraussetzung für die Umsetzung wird die Teilnahme der Allge-
meinmediziner an dem Konzept gesehen.  
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1.7 Soziale Infrastruktur und Dorfgemeinschaft 

1.7.1 Kindertagesstätten 

In der Gemeinde Gelting bestehen zwei Kindertagesstätten. Aufschluss über die Anzahl der 
genehmigten Plätze gibt die Tab. 3. Die Träger der Kindertagesstätten sind der ADS-Grenz-
friedensbund sowie das Kitawerk des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg. Die Einzugsberei-
che der Kindertagesstätten umfassen die Gemeinden Gelting, Nieby, Rabenholz, Pommerby 
und Stangheck. Die Gemeinde Stangheck befindet sich gleichzeitig im Versorgungsbereich 
der Kita Esgrus. Darüberhinaus bietet der Wald- und Naturkindergarten Geltinger Birk 18 ge-
nehmigte Plätze für die Kinderbetreuung.  

Tab. 3: Bestand Kindertagesstätten in der Gemeinde Gelting (Stand 2019) 

Einrichtung 
Anzahl der Plätze 

Betreuungs-
zeiten Regelgruppen Altersg.Gruppen Krippengruppen 

Plätze Plätze Plätze 

ADS-Kindergarten 20 15 10 07.00 - 16.00 
Ev.Kita 20 15 10 07.00 - 15.00 
Insgesamt Ü3: 60 Plätze  U3: 30 Plätze  

Anzahl der Plätze nach Umwandlung der Räumlichkeiten Nordtrakt Schule 

ADS-Kindergarten 20 15 10 07.00 - 16.00 
Ev.Kita 20 30 20 07.00 - 15.00 
Insgesamt Ü3: 70 Plätze U3: 45 Plätze  

Quelle: Kitabedarfsplan Kreis Schleswig-Flensburg 2019-2020 3. Fortschreibung, Stand 31.12.2018 

U3-Bereich 

Die Entwicklung der Kinderzahlen im Krippenalter vollzieht sich unregelmäßig und ist seit 
2013/2014 insgesamt leicht sinkend. Derzeit befinden sich 62 Kinder im Krippenalter (Stand 
2019/20), im Kindergartenjahr 2020/2021 werden es vermutlich 61 Kinder im entsprechenden 
Alter sein.  

Tab. 4: Anzahl Kinder (U3) im Versorgungsbereich der Geltinger Kindertagesstätten  

Kindergartenjahr 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Anzahl Kinder  66 63 63 66 58 54 62 61 

Quelle: Kitabedarfsplan Kreis Schleswig-Flensburg 2019-2020 3. Fortschreibung und Meldedaten Amt Geltinger 
Bucht, eigene Berechnung 

Bei derzeit 30 genehmigten Plätzen im U3-Bereich liegt die Versorgungsquote für das Jahr 
2019/2020 bei 48% (amtsweite Versorgungsquote: 54%). 
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Ü3-Bereich 

Die Entwicklung der Kinderzahlen im Kindergartenalter war von 2013 bis 2019 steigend. Im 
Kindergartenjahr 2018/19 war mit 91 Kindern die höchste Zahl im Betrachtungszeitraum ge-
geben. Derzeit befinden sich 83 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. Im Ü3-Bereich liegt die 
Versorgungsquote momentan bei 72% (amtsweite Versorgungsquote: 90%). 

Voraussichtlich wird es in den kommenden Jahren keine signifikanten Steigerungen geben. 
Mittelfristig scheint daher die Entwicklung bei einer Zahl von über 80 Kinder im Ü3-Bereich 
innerhalb des Versorgungsbereiches realistisch zu sein.  

Tab. 5: Anzahl Kinder (Ü3) im Versorgungsbereich der Geltinger Kindertagesstätten  

Kindergartenjahr 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Anzahl Kinder  83 86 88 89 89 91 83 81 84 

Quelle: Kitabedarfsplan Kreis Schleswig-Flensburg 2019-2020 3. Fortschreibung und Meldedaten Amt Geltinger 
Bucht, eigene Berechnung 

Aktuelle Entwicklungen 

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 bestehen offene Anfragen für insgesamt 35 Plätze, wo-
von 20 im U3-Bereich und 15 im Ü3-Bereich liegen.  

Als eine Übergangslösung von 3 Jahren werden deshalb zum 17.02.2020 Schulräume der 
Georg-Asmussen-Schule für zwei Gruppen der Ev. Kindertagestätte umfunktioniert: eine Re-
gelgruppe und eine altersgemischte Gruppe. Die Räumlichkeiten der Ev. Kindertagesstätte in 
der Schmiedestraße sollen zukünftig von zwei Krippen- und einer Altersgemischten Gruppe 
genutzt werden.  

Damit werden insgesamt 115 Betreuungsplätze angeboten, wovon 45 Plätze im U3-Bereich 
und 70 Plätze im Ü3-Bereich bestehen werden. Die Versorgungsquote würde demnach im U3-
Bereich auf 73% und im Ü3-Bereich auf 86% ansteigen.  

Der Betreuungsbedarf kann trotz der Interimslösung nicht voll gedeckt werden. Bleibt die Ent-
wicklung der Kinderzahl (0-6 Jahre) konstant auf ähnlichem Niveau wie derzeit, werden wei-
terhin zusätzliche Betreuungskapazitäten benötigt. Veränderte Betreuungskonzepte und Zei-
ten sowie der stetig steigende Bedarf an Betreuungsplätzen im U3-Bereich bringen veränderte 
Raumbedarfe mit sich. Zudem wurde im Rahmen der Beteiligungsmodule deutlich, dass die 
Räumlichkeiten im Peter-Schwennsen-Haus (ADS -KITA) aufgrund des Baualters und des Zu-
schnitts für die Kinderbetreuung nicht optimal sind. Es ist davon auszugehen, dass weitere 
Raumbedarfe auch in Zukunft bestehen werden. Eine langfristige Entlastung der Situation 
kann nur über die dauerhafte Einrichtung von zusätzlichen Räumen für die Betreuung herbei-
geführt werden. 
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1.7.2 Grundschule Gelting 

Die Georg-Asmussen-Grundschule ist von der 1. bis zur 4. Klasse einzügig. Derzeit besuchen 
105 Schüler die Grundschule. Der Einzugsbereich reicht über den Nahbereich des Zentralor-
tes hinaus bis nach Kappeln und Steinbergkirche. 

Die Grundschule garantiert zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr ein verlässliches Unterrichts-
angebot für alle Klassenstufen. Die Angebote der offenen Ganztagsschule beinhalten ein Be-
treuungsangebot von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr am Morgen und von 14.00-15.30 Uhr am Nach-
mittag. Für die Zwischenzeiten existieren eine Hausaufgabenbetreuung und Sport- und Bewe-
gungsangebote. Darüber hinaus bietet die Grundschule Gelting ein Mittagessen für alle Klas-
senstufen an.  

Im Schulentwicklungsplan des Kreises Schleswig-Flensburg20 wurde für das Schuljahr 
2019/2020 eine Schülerstärke von lediglich 80 Kindern mit tendenziell weiter sinkenden Zahlen 
prognostiziert. Entgegen dieser Prognose ist die Schülerzahl in den letzten Jahren wieder an-
gestiegen. Mit 105 Schülern in diesem Schuljahr übertrifft die reale Entwicklung diese Prog-
nose deutlich. Es ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl mittelfristig über der festgesetz-
ten Mindestschülerzahl von 80 Kindern liegen wird. Der Schulstandort Gelting kann somit als 
gesichert betrachtet werden kann. 

Abb. 40: Entwicklung der Schülerzahlen an der Grundschule Gelting 

Quelle: Amt Geltinger Bucht (2019); Schulentwicklungsplan (2018), Kreis Schleswig-Flensburg 

Im Jahr 2015 gab es in Gelting und im Nahbereich 87 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. 
Nach den Berechnungen zur kleinräumigen Bevölkerungsprognose wird im Jahr 2021 die An-
zahl an Kindern dieser Altersklasse voraussichtlich den Höhepunkt erreicht haben (89) ehe 
die Zahl bis zum Jahr 2030 kontinuierlich auf 79 Kinder absinken wird21. 

 
20 Kreis Schleswig-Flensburg Schulentwicklungsplan 2018 
21 GGR: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für den Kreis Schleswig -Flensburg 2015 – 2030, 
eigene Berechnung 
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Es ist somit insgesamt bei den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen davon auszugehen, 
dass die Raumbedarfe auch in Zukunft bestehen werden.  

Hinzukommt, dass der Altgebäudebestand erhebliche Mängel aufweist (energetisch). Geän-
derte Betreuungskonzepte, die Verlängerung der Betreuungszeiten bringen veränderte Raum-
bedarfe mit sich. So sind Räume für die Angebote offenen Ganztagesschule erforderlich und 
auch Mensa-Räume für die Bereitstellung und Einnahme des Mittagstischs.  

1.7.3 Öffentliche Einrichtungen und Treffpunkte der Dorfgemeinschaft 

In der Gemeinde Gelting sind eine Vielzahl an Vereinen und Verbänden tätig und sorgen für 
ein umfangreiches Programm an Angeboten und Aktivitäten. Neben der Kirchengemeinde und 
dem MTV Gelting sind in der Gemeinde, der Ortskulturring, die Bildungslandschaft Amt Gel-
tinger Bucht, die AWO, die Diakonie-Sozialstation, der SOVD und diverse private Akteure und 
Initiativen aktiv. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen Treff-
punkte sowie die dort stattfindenden Angebote. 

Tab. 6: Übersicht öffentliche Einrichtungen und Aktivitätsangebote 

Einrichtung Raumgröße, Einrichtung Nutzer: Aktivität 

Georg-As-
mussen Grund-
schule 

▪ zwei Klassenräume 
▪ Kunstraum, Forscherraum 
▪ Spielzimmer  
▪ zwei Gruppenräume der KITA 
▪ Futterkiste 
▪ Bücherei 

▪ Grundschule 
▪ OGS: Schnitzen 
▪ Ev. Kindertagesstätte 
▪ Bildungslandschaft  
▪ Ortskulturring 
▪ Bücherei 

Alte Schule Gel-
ting 

▪ EG (3 Räume):  Musikraum  
Nähraum + Eisenbahn,        
Archiv 

▪ OG: 4 Räume, davon zwei 
Klassenräume 

▪ Grundschule: Unterricht 
▪ OGS: Modelleisenbahn 
▪ Bildungslandschaft / OKR: Nähkurs 
▪ Singkreis: Proben 
▪ Chorios: Proben 

Alte Turnhalle ▪ Einfeldhalle  ▪ OGS: Theatergruppe 
▪ Ballettcenter Flensburg: Ballettstunden  
▪ Kampfsportschule: Selbstverteidigung  
▪ Yogaschule: Yogakurs  
▪ Blasorchester: Proben 

Peter-Schwenn-
sen Haus 

▪ Krippenraum, zwei Gruppen-
räume  

▪ Mehrzweckraum 
▪ Lehrküche  
▪ Galerie 

▪ ADS Kita: Kitabetrieb  
▪ Gemeinde Gelting: Gemeindeausschuss 
▪ Landjugend Quern: Treffen 

Gemeindehaus ▪ Gemeinderaum 
▪ Jugendraum 
 

▪ Kirchengemeinde:  
Handarbeitskreis, Seniorenkaffee 

▪ Jugendpflege: Gitarrenunterricht 
Jugendgruppen: Jugendtreff, Chor-Probe 

▪ Klönschnackring: Plattdeutschkreis 
▪ Privater Kreis Helfender: Kulturentreff   
▪ Schräge Vögel (Kinder- u. Jugendchor): Proben 
▪ SOVD: Frühstück (1/4 jährlich) 

Katharinenhof ▪ Gemeinschaftsraum ▪ Diakonie Sozialstation: Sitzgymnastik, Denk-
sportgruppe 60+  

▪ AWO: Essen in Gemeinschaft, Seniorennach-
mittag 

▪ Hospizdienst Nieharde: Sprechstunde 

Gasthof Gelting ▪ Saal ▪ Männerchor, Shanty Chor, Tanzclub Angeln: 
Proben 
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Die Räume der Grundschule werden neben dem regulären Schul- und Kitabetrieb für Aktivitä-
ten der Bildungslandschaft und des Ortskulturrings genutzt. Die im Schulgebäude ansässige 
Bücherei steht am Dienstagnachmittag für drei Stunden der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch 
im alten Schulgebäude werden Räume durch Vereine und Initiativen genutzt. Zudem ist dort 
der Archivraum der Gemeinde untergebracht. Das Gebäude ist nicht barrierefrei. Durch die 
Mehrfachnutzungen können Materialien nicht in den Räumen gelagert werden. 

In der alten Turnhalle werden Ballettunterricht, Selbstverteidigungs- und Yogakurse durchge-
führt. Außerdem nutzt die OGS die Halle für die Theater AG und das Blasorchester für Proben. 
Die Halle ist für Musikproben wegen der gegebenen Akustik schlecht geeignet. Für „ruhige 
Kurse“ ist die Größe der Halle und die unzureichende Beheizbarkeit nur bedingt geeignet. 

Neben dem Kitabetrieb stehen im Peter-Schwennsen Haus ein Mehrzweckraum und Neben-
raum für Vereinsaktivitäten zur Verfügung. Hier tagt der Gemeindeausschuss, führt der OKR 
Töpferkurse durch und finden Treffen der Landjugend Quern statt. Das ursprünglich als Dorf-
zentrum fungierende Gebäude bietet nur noch wenig Raum für Gemeindegremien und Ver-
eine, so dass dies eher als Behelfsangebot gesehen wird.  

Das Kirchengemeindehaus wird für Aktivitäten der Kirchengemeinde, der Jugendpflege, dem 
SOVD und privaten Initiativen und Gruppen genutzt. Ein Raum ist als Jugendtreff hergerichtet.  

Im Katharinenhof finden ausschließlich Angebote für Senioren statt. So bietet die Diakonie 
Sozialstation dort die Kurse Sitzgymnastik und Denksportgruppe an. Die AWO organisiert Se-
niorennachmittage und der Hospizdienst Nieharde bietet Sprechstunden. Büro und Bespre-
chungsraum für den Hospizdienst sind sehr beengt. 

Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde deutlich, dass die vorhandenen Räume für die An-
gebote und Aktivitäten der Dorfgemeinschaft nicht bedarfsgerecht sind. Neben der fehlenden 
Barrierefreiheit, wurden die unzureichenden Raumgrößen, mangelnde Lagermöglichkeiten 
und in Teilen die nicht bedarfsgerechte Ausstattung genannt. Im Rahmen des Werkstattge-
sprächs wurden folgende Raumbedarfe benannt. 

Tab. 7: Überblick Raumbedarfe  

Chöre 

Probenraum: großer, luftiger Raum (ca. 70 m²),  
barrierefrei 
mit Bestuhlung, Klavier,  
Lagermöglichkeit (Instrumente, Getränke) 

OKR 

Gruppenraum (für Kurse wie Töpfern, Malen, Patchwork)  
und Mehrzweckraum (z.B. Lager, Trocknen Töpferwaren) 
Größe wie Räume im Peter-Schwennsen-Haus 
Raum zum Tanzen 

Großveranstaltungen, 
Konzerte  

Saal – Mehrzweckraum (für bis zu 400 Personen) 
Mit Bühne (Bsp. AuLa Langballig) 

SOVD, AWO Raum für gemeinschaftliches Essen  
Küche 

Offener Jugendtreff Attraktiver Jugendraum mit Ausstattung  

Außenbereich Attraktiver Außenbereich zum Sitzen und Verweilen 
z.B. Terrasse am Saal 

Grundschule Entwicklungsmöglichkeiten vorhalten, um auf geänderte Rahmenbedingungen rea-
gieren zu können 

OGS  Mensa (Mittagstisch) 

Kita ADS Bei Planungen auf dem Bildungscampus sollten Erweiterungsmöglichkeiten für 
Kita-Bereich vorgesehen werden 
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Da die Schule keine eigene Aula hat, führen schulische Großveranstaltungen regelmäßig zum 
Ausfall von Vereinsangeboten. 

Bedarf wird insbesondere für einen Veranstaltungssaal gesehen, der beispielsweise für Kon-
zerte, Theater oder andere Großveranstaltungen genutzt werden könnte. Auch ein attraktiver 
Jugendraum, der als offener Treffpunkt zur Verfügung steht, wurde gewünscht. 

Die Veranstaltungsorte sind auf viele verschiedene Standorte verteilt. Gelegenheiten der Be-
gegnung sind somit beschränkt. Betont wurde daher, dass ein Dorfzentrum mit einem offenen 
Treffpunkt den Austausch und damit die Dorfgemeinschaft fördern würde.   

1.7.4 Sportstätten und Bewegungsräume 

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Gelting zwei Sporthallen, zwei Sportplätze mit Rundlauf-
bahn und Leichtathletiksegment, eine Tennisanlage sowie weitere Sport- und Bewegungs-
räume wie z.B. Bouleanlage und Bewegungsparcours im Bürgerpark, Strandareal und Yacht-
hafen Wackerballig. 

Sportstättenentwicklungsplanung 

Im Jahr 2017 beauftragte die Gemeinde Gelting das Institut für Sportwissenschaften der Chris-
tian-Albrecht-Universität zu Kiel mit der Durchführung einer Sportstättenentwicklungspla-
nung22. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

Der Nutzungsbedarf der Schulen und Vereine wird durch die vorhandenen Sportstätten voll-
umfänglich gedeckt. Lediglich die Birkhalle stößt während der Abendzeiten an ihre Kapazitäts-
grenzen. Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der Sportgeräteausstattung in den Schulsport-
hallen, da diese nicht altersgerecht ist. Zudem ist der Zugang zur Schulsporthalle in Gelting 
nicht barrierefrei. 

Auch die Sportplätze weisen sommers wie winters genügend Kapazitäten auf. Aus sportfunk-
tionaler Sicht besteht jedoch akuter Handlungsbedarf für alle Teilbereiche des Sportplatzes in 
Gelting. Dies betrifft insbesondere die 400-Meter-Rundlaufbahn, die Leichtathletiksegmente 
und das Umkleidegebäude. Mangel besteht in der Region an Schwimmgelegenheiten.  

Die Sportstättenentwicklungsplanung gibt folgende Handlungsempfehlungen: 

- Modernisierung des Sportplatzes Gelting: Erneuerung der 400 Meter-Rundlaufbahn 
und Leichtathletiksegmente des Sportplatzes Gelting, Schaffung einer multifunktiona-
len Fläche einschließlich Ersatz des Umkleidegebäudes durch einen Neubau 

- Schaffung barrierefreier Sportstätten 
- Erneuerung der Geräteausstattung des Fitnessraumes in der Birkhalle 
- Erweiterung der Ausstattung der Schulsporthallen 
- Erweiterung der Sport- und Bewegungsgelegenheiten im Bürgerpark 
- Sicherstellung der Schwimmausbildung für Kinder 
- Erweiterung des Vereinsangebots 

 
22 CAU- Institut für Sportwissenschaft – Sportstättenentwicklungsplan für die Gemeinde Gelting 
und Umgebung (2018) 
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Spielplätze 

In der Gemeinde Gelting sind vier Spielplätze vorhanden, davon befinden sich drei Spielplätze 
im Ortsteil Gelting und einer im Ortsteil Wackerballig. Der Hauptspielplatz befindet sich nörd-
lich der Grundschule Gelting. Zwei weitere Spielplätze sind im Wohngebiet Up de Barg und 
Kleingaarwang gelegen. 

Im Rahmen des Kinder- und Jugendworkshops wurde die derzeitige Ausgestaltung der Spiel-
plätze und Freiflächen als unzureichend bewertet und kritisiert, dass nicht genügend Treff-
punkte und Spielmöglichkeiten vorhanden sind. So wird für den Schulspielplatz Erneuerungs-
bedarf gesehen, da die Ausstattung mit Spielgeräten nicht ausreichend ist. Neben der Sanie-
rung und Aufwertung des Spielplatzes an der Schule wurde die Entwicklung neuer Frei- und 
Spielflächen vorgeschlagen, z.B.  ein Pumptrack23, Fahrradplatz oder Skatepark. Außerdem 
wurde die Einrichtung eines Spielplatzes im Bürgerpark angeregt. 

Mit dem Umbau des nördlichen Schultrakts zur Kindertagesstätte ist die Einzäunung des an-
grenzenden Spielplatzes verbunden, da dieser durch die Kindertagesstätte genutzt wird. Au-
ßerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte (nach 15 Uhr) wird das Gelände der Öffent-
lichkeit weiterhin als Kinderspielplatz zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen der Beteiligung wurde deutlich, dass hinsichtlich der Spiel- und Freizeitflächen für 
Kinder und Jugendliche Handlungsbedarf besteht.   

 

Bürgerpark 

Der Bürgerpark ist ein ca. 4 ha großer im Zentrum von Gelting gelegener Park der 1975 ange-
legt wurde. Zugänge befinden sich am Norderholm, der Schmiedestraße und der Wolfgang-
Miether-Straße. Ein Rundweg mit mehreren Sitzgruppen führt die Besucher um einen zentral 
gelegenen See. Im Norden des Parks besteht ein Kneipptretbecken, das im Jahr 2019 erneu-
ert wurde. Ein Bouleplatz und ein Bewegungsparcours bieten Aktivitätsmöglichkeiten. Des 
Weiteren gibt es einen kleinen Festplatz mit Bühne. Für diverse Feste und Veranstaltungen 
wie dem Dahlienfest, dem Lichterfest oder den Geltinger Tagen dient der Park als Treffpunkt. 

Im Sportstättenentwicklungsplan wurden Ideen zur Weiterentwicklung des Bürgerparks in ei-
nen generationsübergreifenden Sportpark skizziert. Vorgeschlagen wird die Schaffung weite-
rer Outdoor-Sportgeräte (z. B. Fitnessturm, Balanceparcours) sowie die Beschilderung von 
Laufstrecken. 

Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde die Bedeutung des Bürgerparks als wichtiger Treff-
punkt hervorgehoben, aber auch viel Kritik an der bestehenden Ausstattung und Gestaltung 
geübt. Kritisiert wurde der altersbedingte Zustand des Sitzmobiliars und der Beleuchtung. Ins-
gesamt wurden Aktivitätsangebot und Aufenthaltsqualität als unzureichend bewertet. Bemän-
gelt wurde zudem, dass der Park zu wenig Spielmöglichkeiten und Aufenthaltsbereiche für 

 
23 Ein Pumptrack ist  eine Art Parcours für Mountainbiker. Die Rundkurse sind meist aus Erde, 
Lehm oder Hartschotter geschaffen und verfügen über Elemente wie Wellen, Steilwandkurven 
oder Rampen. 
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Kinder bietet. Kritisiert wurde auch die schlechte Sichtbarkeit des Zugangs am Norderholm, 
der Zustand der öffentlichen Toiletten und die mangelnde Barrierefreiheit. 

Abb. 41: Öffentliche Einrichtungen und Grünflächen 
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1.7.5 Feuerwehrgerätehaus – Feuerwehr 

In der Gemeinde Gelting gibt es drei Ortsfeuerwehren. Die FFW Gelting, die FFW Stenderup 
und die FFW Lehbek. Die Jugendfeuerwehr ist auf Amtsebene aktiv und hat ihren Standort in 
Steinbergkirche.  

In den Ortsteilen Lehbek und Stenderup sind die Feuerwehrgerätehäuser der Ortswehren die 
einzigen gemeindlichen Treffpunkte und somit für die Dorfgemeinschaft als bedeutend einzu-
stufen. 

Die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses in Stenderup ist unzureichend und entspricht 
nicht den heutigen Anforderungen: das Gebäude bietet derzeit keine Möglichkeit für die ge-
trennte Aufbewahrung der Einsatzkleidung und verfügt nur über unzureichende Sanitäranla-
gen (Duschen, Anlagen für Frauen).  

 

 

 

  

Kurzeinschätzung zu Soziale Infrastruktur und Dorfgemeinschaft 

▪ Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist anhaltend hoch. Der Bestand an Räumlich-
keiten weist nicht die nötigen Kapazitäten zur langfristigen Bedarfsdeckung auf. Eine 
Verbesserung der Raumsituation bei den Kindertagesstätten ist weiterhin geboten. 

▪ Die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten Jahre war positiv. Die derzeitigen Raum-
bedarfe für die Grundschule werden in Zukunft fortbestehen. Dennoch besteht Hand-
lungsbedarf. Teilweise bringen die Räumlichkeiten aufgrund des Baualters insbeson-
dere energetische Mängel mit sich. Für die Anforderungen der OGS sind die Bestands-
räume nicht bedarfsgerecht.  

▪ Die Gemeinde Gelting weist eine Vielzahl an Einrichtungen für Kultur und Freizeit mit 
einem vielfältigen Aktivitätsangebot auf. Die Einrichtungen und Räumlichkeiten entspre-
chen nicht in vollem Umfang den örtlichen Bedarfen. Es fehlt ein Dorfzentrum mit Saal 
und Jugendraum 

▪ Quantitativ ist der Bedarf an Sportstätten in der Gemeinde gedeckt. Handlungsbedarf 
besteht laut des Sportstättenentwicklungsplanes bei der Sanierung und Modernisierung 
der Hallen und Plätze. 

▪ Die Spiel- und Freizeitflächen und öffentlichen Treffpunkte für Kinder und Jugendliche 
werden als unzureichend bewertet. Die Spielplätze weisen Sanierungs- und Moderni-
sierungsbedarf auf. 

▪ Der Bürgerpark ist ein wichtiger gemeindlicher Treffpunkt. Handlungsbedarf besteht 
hinsichtlich der Ausstattung und Gestaltung. 

▪ Das Feuerwehrgerätehaus in Stenderup entspricht nicht den heutigen Anforderungen. 
Es besteht akuter Handlungsbedarf 



Ortskernentwicklungskonzept Gelting                          Entwurf  

52 

1.8 Ortszentrum 

Ortsbild 

Der Ort Gelting ist historisch gewachsen (vgl. Kap. 1.4.1) und weist daher einen insgesamt 
hohen Anteil an ortsbildprägender Bausubstanz auf. Dabei handelt es sich um Gebäude, die 
über für das Baualter typische Merkmale verfügen oder verfügt haben und als regionaltypisch 
einzustufen sind. Anhand dieser „Zeitzeugen“ lässt sich heute noch die historische Entwick-
lung mit all ihren Brüchen und Veränderungen des Ortes erkennbar nachvollziehen.  

Einen Überblick bietet der Plan „Ortsbild Gelting“. Die ortsbildprägenden Gebäude befinden 
sich an der Achse entlang des Norderholms und Süderholms (vgl. Abb. 42). 

Entlang des Norderholms liegen die Kulturdenkmäler Pastorat und St.-Katharinen Kirche. Wei-
tere baukulturell besondere Gebäude wie der Gasthof Gelting oder das ehemalige Geschäfts-
haus Braack sind in diesem Bereich verortet. Der zentral gelegene Gewerbebau (ehemals 
Lager- und Verkaufsgebäude Raiffeisen) stellt aufgrund der Größe eine Dominante im Ortsbild 
dar und ist somit auch ortsbildprägend. Die in der Nachkriegszeit errichteten Siedlerhäuser 
lassen sich auch als ortsbildprägend einordnen. Ihr baukultureller Wert liegt jedoch in ihrer 
einheitlichen Wirkung. In Gelting befinden sich einige gut erhaltene Gebäude, die das Ortsbild 
positiv prägen.  

Foto 2: Beispiele für gut erhaltene ortsbildprägende Gebäude 

 

Viele Gebäude sind jedoch überprägt. Die Spannbreite reicht hierbei von Gebäuden, die durch 
kleinere Eingriffe wie beispielsweise neue Fenster und Türen überformt sind, bis hin zu gra-
vierenden Überformungen der Fassade, des Daches oder der Kubatur. Einige Gebäude wei-
sen teils erhebliche Gestaltungsmängel auf. 

 

 

Überformung und auch Beseitigung der ortsbildprägenden Gebäude gefährden zunehmend 
das für den Ortsteil Gelting typische Ortsbild.  

Foto 3: Beispiele für überformte ortsbildprägende Gebäude 
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Abb. 42: Ortsbildprägende Gebäude Ortsteil Gelting 
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Die Bebauung entlang des Norderholms ist durch Gebäude in offener Bauweise geprägt. Der 
Straßenraum wird in weiten Teilen durch die breite Asphaltfläche (Fahrbahn, angrenzende 
Parkplätze im Seitenraum) dominiert. Gestaltung und Gliederung durch Grünflächen oder 
Bäume fehlen. Zudem weisen die an den Straßenraum angrenzenden Freiflächen Gestal-
tungsmängel auf und sind teilweise nicht klar definiert. Attraktive Freiflächen im öffentlichen 
Raum zum Verweilen fehlen. 

 

Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde die unattraktive Gestaltung des Norderholmes, ins-
besondere fehlendes Straßengrün und der schlechte Zustand von ortsbildprägenden Gebäu-
den wie dem alten Bahnhof bemängelt. Der Bürgerpark, als grünes Herz Geltings, steht in 
keinem visuellen Zusammenhang mit dem Ortszentrum. Der Zugang vom Norderholm ist als 
solcher nicht kenntlich gemacht.  

Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde deutlich, dass die Ortsgestaltung für die Bewohner 
eine große Rolle spielt. So bezeichneten die Teilnehmer die Bebauung des neu erschlossenen 
Wohngebiets Up de Barg als uneinheitlich und wünschten sich für zukünftige Baugebiete ein 
besseres Gestaltungskonzept. Insbesondere sollte auf die Ortsrandeingrünung geachtet wer-
den und auch auf eine Verbesserung der Gestaltung der Ortseingänge hingewirkt werden.  

 

Verkehrliche Situation - Ortszentrum 

Durch die Ortslage Gelting verlaufen mit der Bundesstraße (B 199) und der Kreissstraße (K 
58) zwei überörtliche Hauptverkehrsstraßen. Die B199 weist ein hohes Verkehrsaufkommen 
auf (vgl. Kapitel 1.10.). Lediglich im Kreuzungsbereich Norderholm/Süderholm besteht mit der 
Lichtsignalanlage eine Querungshilfe für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr. Dementspre-
chend ist die Barrierewirkung der B 199 hoch.  

Auch auf dem Norderholm (K58) ist ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, beson-
ders starke Belastungen bestehen während der Ferienzeiten und am Wochenende durch Frei-
zeitverkehre. Die Barrierewirkung der K 58 ist nicht nur auf das hohe Verkehrsaufkommen, 
sondern auch auf die weiten Querungswege zurückzuführen. Die Fahrbahnbreite am Norder-
holm beträgt ca. 7m und ermöglicht den Begegnungsfall Bus/Bus bzw. LKW/LKW bei unver-
minderter Geschwindigkeit. Es sind keine Querungshilfen vorhanden.  

Foto 4: Blick in den Norderholm 



Entwurf                Ortskernentwicklungskonzept Gelting  

55 

In der Ortslage Gelting existieren entlang der K 58 (Norder- und Süderholm) keine Radwege. 
Die Teilnehmer des Zukunftsgespräches sowie die beteiligten Kinder und Jugendlichen mo-
nierten die fehlende Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Ortslage Gelting.  

Entlang des Norderholms befinden sich ca. 70 - 80 Parkplätze in den Seitenräumen. Darüber 
hinaus existieren weitere öffentliche Parkplätze an den öffentlichen Einrichtungen oder am 
Bürgerpark, an der Birkhalle oder im südlichen Bereich des Ortsteils Gelting (vgl. Abb. 43). 
Das Parkplatzangebot am Norderholm ist im Sommer nicht immer ausreichend, insbesondere 
wenn Dauerparker die Plätze besetzen. Während der Beteiligungsmodule kritisierten Teilneh-
mer den hohen Anteil an Parkflächen im öffentlichen Raum im Ortszentrum sowie die fehlende 
Ausweisung für alternative Parkplatzangebote. 

Insgesamt ist im Ortszentrum für eine attraktivere Gestaltung des öffentlichen Raumes ein 
hohes Entwicklungspotenzial vorhanden. Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Ver-
besserung der verkehrlichen Situation in Bezug auf Sicherheit und Komfort des Fuß- und Rad-
verkehrs, aber auch der Neuorganisation des ruhenden Verkehrs. 

 

 

Kurzeinschätzung zu Ortszentrum – Ortsbild  

▪ Gelting verfügt über einen hohen Bestand an ortsbildprägender Bausubstanz, die sich 
überwiegend entlang des Norderholms und Süderholms befindet. 

▪ Einige ortsbildprägende Gebäude sind überformt und weisen Gestaltungsmängel auf. 
▪ Der Straßenraum im Norderholm ist unattraktiv. Eine Gestaltung und Gliederung durch 

straßenbegleitendes Grün fehlt.  
▪ Die Verkehrsbelastung entlang der Hauptachsen B199 und Norderholm ist besonders 

im Sommer hoch. Fehlende Querungshilfen und teilweise weite Querungswege im Ort-
szentrum verstärken die Barrierewirkung. 

▪ Der Norderholm verfügt derzeit nicht über ausgewiesene Flächen für den Radverkehr. 
Dies führt zu Konfliktsituationen zwischen den Verkehrsteilnehmern. 

▪ Das Parkplatzangebot ist hoch, aber im Sommer nicht immer ausreichend. Der hohe 
Anteil an Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum am Norderholm wurde kritisiert. 
Handlungsbedarf besteht daher bei der Neuorganisation und Steuerung des ruhenden 
Verkehrs.  
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Abb. 43: Mobilität und Verkehr Ortslage Gelting 
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1.9 Tourismus und Naherholung 

Organisationsstrukturen im Tourismus 

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Einzugsgebiet der Ostseefjord Schlei GmbH, die als 
lokale Tourismusorganisation (LTO) für die touristische Marketing- und Serviceorganisation 
zuständig ist.  

Die touristische Ausrichtung der Region Ostseefjord-Schlei ist in dem Tourismuskonzept von 
2009 zusammengefasst.  Derzeit wird ein neues Tourismuskonzept erstellt. 

Als besondere Stärke wird aus touristischster Sicht die einzigartige Fördelandschaft betrach-
tet. Kernwerte der Region sind Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe, natürlicher Genuss, die sich 
besonders in den Begriffen „Idylle“ und „heile Welt“ wiederfinden.  

Die Region der Ostseefjord Schlei positioniert sich mit Wassersport und Naturerlebnissen. Als 
erste Region Schleswig-Holsteins wurde sie als „Nachhaltigkeits-Region“ ausgezeichnet. 
Diese Ausrichtung bildet auch die Basis für die Kampagne „bewusstda“. Weiteres Positionie-
rungselement bildet das Thema Entschleunigung mit der Kampagne „Langsamzeit“.  

Auf lokaler Ebene organisiert im Bereich Geltinger Bucht der Touristikverein Ferienland Ost-
see-Geltinger Bucht e.V. die touristischen Belange. Seine Aufgabe ist die Betreuung der Gäste 
vor Ort und die Vermarktung der Region. Gemeinsam mit dem Touristikverein Kappeln gibt 
dieser ein Gastgeberverzeichnis heraus.  

Eine der drei Touristinformationen des Vereins Ferienland Ostsee-Geltinger Bucht liegt in der 
Gemeinde Gelting. Gelting ist für viele Touristen und Naherholungssuchende der Region das 
Tor zur Geltinger Birk und zu den attraktiven Ostseestränden. Im Wirkungskreis des Vereins 
ist der Standort Gelting somit besonders stark ausgelastet. Bereits 2012 wurden im Rahmen 
des Gutachtens „Willkommen in der Schlei-Ostsee – Weiterentwicklung der touristischen Inf-
rastruktur“24 Informationszentren einer Bewertung unterzogen. In den Punkten Lage, Sichtbar-
keit von den Hauptverkehrswegen, städtebauliche Einbettung, Erreichbarkeit erfolgte eine po-
sitive Bewertung. Um die Präsentation des Angebots zu verbessern sowie den Umfang des 
Serviceangebots zu erweitern, bietet das derzeitige Gebäude jedoch nicht ausreichend Platz. 
Nach wie vor ist in dieser Hinsicht Handlungsbedarf gegeben. 

Foto 5: Touristeninformation Gelting 

 

 
24 Projekt 2508: Weiterentwicklung der touristischen Information sstruktur in der Region Schlei-
Ostsee (2012)  
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Beherbergungsangebot 

Die Gemeinde Gelting ist anerkannter Kneippkurort.  

Das Beherbergungsangebot ist stark durch private Kleinanbieter geprägt. In der amtlichen Sta-
tistik, die nur Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten erfasst, ist daher nur ein Teil des 
Gesamtangebots berücksichtigt. Nicht erfasst sind beispielsweise die Angebote von Vermie-
tern einzelner Ferienwohnungen und Ferienhäuser sowie Stellplätze des Dauercampings so-
wie Camping außerhalb von Campingplätzen wie Wohnmobilstellplätzen.  

Im Jahr 2018 hat die amtliche Statistik in Gelting 11 Betriebe mit insgesamt 395 Betten erfasst. 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag über dem Landesdurchschnitt. 

Tab. 8: Beherbergungsangebot mit 10 und mehr Betten 

Jahr Beherber-
gungsstätten 

Betten Ankünfte Übernachtun-
gen 

Ø Aufenthalts-
dauer in Tagen 

2018 11 395 7.220 48.269 6,7 
2017 11 345 6.761 41.826 6,2 
2016 13 380 6.926 41.979 6,1 
2015 13 370 6.250 37.648 6,0 
2014 13 377 6.535 39.050 6,0 
2013 11 295 5.087 27.496 5,4 
2012 11 283 4.071 23.561 5,8 

Quelle: Statistikamt Nord (2012-2018), Beherbergung im Reiseverkehr in Schleswig-Holstein, eigene Darstellung 

Die gemeldete Bettenzahl beim Amt Geltinger Bucht zeigt, dass das Angebot jedoch sehr viel 
größer ist. Hier sind für die Gemeinde Gelting 724 Betten gemeldet, für die Bettensteuer ab-
geführt wird. Es ist somit auch von einer weit höheren Zahl an Übernachtungen auszugehen. 
Bei Hochrechnung der im Amt gemeldeten Bettenzahl mit der durchschnittlichen Belegungs-
zahl der amtlichen Statistik kann in der Gemeinde Gelting von ca. 88.500 Übernachtungen / 
Jahr ausgegangen werden. Mit 44.427 Übernachtungen pro 1.000 Einwohner weist Gelting 
eine überdurchschnittlich hohe Tourismusintensität auf. 

In Gelting sind 3 Pensionen vorhanden. Der größte Teil des Übernachtungsangebots stellen 
Ferienwohnungen/-häuser. Besonders groß ist die Zahl in Wackerballig. Dort ist auch der ein-
zige Campingplatz mit 170 Stellplätzen gelegen und der gemeindliche Wohnmobilstellplatz mit 
15 Stellplätzen.  

Die hohe touristische Bedeutung von Wackerballig lässt sich anhand der Bauflächendarstel-
lungen im Flächennutzungsplan ablesen: ausgewiesen sind Sondergebiete touristischer Nut-
zungen wie Ferienhausgebiete, Campingplatz, Yachthafen. 
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Abb. 44: Nutzungslagen Wackerballig 

 

Gastronomie 

In der Gemeinde Gelting ist eine ganze Reihe an gastronomischen Betrieben vorhanden. Eine 
besonders hohe Konzentration weist die Ortslage Gelting auf. Eine Übersicht bietet Abb. 45. 
Es ist eine starke Ausrichtung der Angebote auf das touristische Saisongeschäft festzustellen. 
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Abb. 45: Touristische Angebote 

Quelle: GeoBasus-DE/LVermGEO SH, eigene Darstellung 

Aktivitätsangebote 

Das Angebot wird durch die Wassernähe und attraktive Landschaft geprägt. Einen Überblick 
der verorteten touristischen Angebote in der Gemeinde Gelting bietet der vorstehende Plan 
Touristische Infrastruktur. 

 

Wassersport 

Die Flensburger Förde ist ein attraktives Segelrevier. Der Yachthafen Wackerballig wurde 
1979/80 von der Gemeinde Gelting errichtet und befindet sich seit Ende 2003 in privater Hand 
des Flensburger Wasserbau-Unternehmers. Der Yachthafen umfasst 240 Liegeplätze. Dabei 
handelt es sich überwiegend um Dauerliegeplätze. Attraktiv ist der Hafen durch die lange See-
brücke, auf der ein gastronomischer Betrieb angesiedelt ist. Für den Hafen Wackerballig be-
steht ein Bebauungsplan, der den Ausbau der Seebrücke und den Bau von 10 schwimmenden 
Ferienhäusern vorsieht. Die Planung für die Seebrücke wurde nach Unterbrechung wieder 
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aufgenommen. Für die Ertüchtigung und Aufwertung der Steganlagen besteht akuter Hand-
lungsbedarf. Eine Realisierung der Wasserhäuser ist nicht absehbar. 

Landseitig hat der in Wackerballig ansässige Yachtclub sein Clubhaus und Bootslagerflächen. 
Ausgewiesene Winterliegeplätze sind im Hafenbereich nicht vorhanden. 

Die Geltinger Bucht wird bei entsprechender Windrichtung auch von Surfern, Kite-Surfern ge-
nutzt. Auch für Sportarten wie Tauchen, Kanu und Seekajak sowie Angeln ist der Bereich ge-
eignet. In der Saison bietet eine Surfschule in Wackerballig Unterricht. 

 

Badestrand 

Der Badestrand Wackerballig umfasst einen ca. 250 m langen Sandstrand nördlich der Steg-
anlagen. Der Strand weist Breiten von max. 18 m auf. Im Verhältnis zu Stränden im südlichen 
Amtsbereich ist dieser recht schmal. Das Material ist durch Sand und feine Steine gekenn-
zeichnet. Der Strandbereich wurde im Rahmen der Beteiligungsmodule als wenig attraktiv be-
wertet. Dies ist neben der räumlichen Nähe zum Hafenbereich auch darauf zurückzuführen, 
dass die Strandfläche recht klein ist und im Osten durch eine befahrbare Straße begrenzt wird. 
Die Parkplatzflächen, Wohnmobilstellplatz liegen in unmittelbarer Nähe des Strandes und sind 
jederzeit wahrnehmbar. Daher ist der gesamte Bereich stark durch den ruhenden und fließen-
den Verkehr geprägt und somit die Aufenthaltsqualität stark eingeschränkt. Zudem weist die 
Möblierung Verbesserungsbedarf auf. 

Foto 6: Badestrand Wackerballig 
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Erleben von Natur und Landschaft 

Durch das Gemeindegebiet verläuft der Ostseeküstenradweg, der Teil des landesweiten Rad-
fernwegenetzes ist und eine hohe touristische Bedeutung hat. Dieser weist in Richtung Gel-
ting-Mole Verbesserungsbedarf auf. Die OstseefjordSchlei GmbH will die Qualität des Ostsee-
küstenradwegs durch ein Fachbüro prüfen lassen. Geprüft werden soll der Zustand der Wege, 
die Wegeführung, die wegebezogene Infrastruktur. Dabei soll insbesondere auf die Eignung 
der Route für E-Bikes und Möglichkeiten des Ausbaus der Infrastruktur für E-Bikes geblickt 
werden.  

Auf der Grundlage des kreisweiten Radwegenetzes wurden auf Initiative der Ostseefjord-
Schlei GmbH 15 regionale Radrouten (Länge 21 – 39 km) als Thementörns ausgewiesen. 
Durch Gelting verlaufen der Angeln-Törn (Nr. 11), der Geltinger-Birk-Törn (Nr. 12) und der 
Ostseedeich-Törn (Nr. 13).  

Für Wanderer bietet der ca. 60km lange Küstenwanderweg „Fördesteig“ eine attraktive Route, 
um die Flensburger Förde zu erkunden, Darüber hinaus sind in der Gemeinde lokale Rund-
wanderwege ausgeschildert. 

Ein Naturerlebnis mit überregionaler Anziehungskraft ist die Geltinger Birk. Bis zu 100.000 
Personen besuchen jedes Jahr das Naturschutzgebiet. Ein wichtiger Startpunkt für Rundwan-
derungen ist der Großparkplatz im Bereich Mühle Charlotte, der auf dem Gebiet der Gemeinde 
Gelting liegt. Nicht zufriedenstellend ist die Situation für das Abstellen von Reisebussen. Am 
Parkplatz befindet sich ein Naturinformationspunkt mit Kiosk. Das Birk-Kiosk bietet kleine Spei-
sen und Getränke, die im Freien verzehrt werden können. Das Angebot wird sehr gut ange-
nommen. Die Erweiterung des gastronomischen Angebots, Verzehr im Gastraum wurde mehr-
fach gewünscht. 

 

Reittourismus 

Ein Reiterhof im Ortsteil Stenderup bietet Reitunterricht und Ferienprogramm für Kinder und 
Erwachsene an. Ausgewiesene Reitwege sind im Gemeindegebiet nicht gegeben. Das Reiten 
am Strand ist im Winterhalbjahr (1.11. – 31.3.) erlaubt. 

 

Kulturerleben 

Die Ostseefjord-Schlei hat für Gelting einen historischen Rundgang (Länge ca. 6,5 km) aus-
gearbeitet. Dieser beginnt am Gemeindehaus, führt zur Kirche, zum Gasthaus Gelting, zum 
Hafen und über das Anwesen Grahlenstein zum Gut Gelting. Das Gut Gelting ist in der Regel 
nicht für Besucher geöffnet. Einmal jährlich finden im Hof Klassik-Konzerte statt. 
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Kurzeinschätzung Naherholung und Tourismus 

▪ Im Ortsteil Gelting befindet sich unmittelbar an der B199 eine Touristinformation. Das 
derzeitige Raumangebot ist nicht ausreichend um Serviceleistung und Aufenthaltsqua-
lität bedarfsgerecht entwickeln zu können. 

▪ Touristischer Schwerpunkt in der Gemeinde ist Wackerballig. An diesem Standort ist 
eine besonders hohe Konzentration an Übernachtungsangeboten. Insgesamt weist 
Gelting eine überdurchschnittliche Tourismusintensität auf. Für das Jahr 2018 ergab die 
überschlägige Ermittlung für Gelting 88.500 Übernachtungen.  

▪ Das gastronomische Angebot in der Gemeinde Gelting ist umfangreich. Der Großteil 
des Angebotes konzentriert sich auf das Ortszentrum in Gelting sowie den Hafenbe-
reich Wackerballig.  

▪ Touristische Kernattraktionen sind das Naturerleben (insbesondere Geltinger Birk), 
Stranderlebnis sowie das maritime Erleben. Verbesserungsbedarf wurde für alle Berei-
che benannt. 

▪ Das Erleben von Natur und Landschaft setzt voraus, dass die Wegeinfrastruktur und 
Naturerlebnispunkte gesichert und weiter entwickelt werden. Insbesondere rund um die 
Geltinger Birk ist die Infrastruktur entsprechend des großen Besucherandrangs zu ent-
wickeln. 

▪ Die Aufenthaltsqualität am Badestrand in Wackerballig ist stark beeinträchtigt. Im Rah-
men des Beteiligungsprozesses wurden vielfach Anregungen zur Aufwertung gegeben.   

▪ Der Seglerhafen Wackerballig ist ein bedeutender Anziehungspunkt für Segler und 
Sehleute. Für die Infrastruktur (z.B. Steganlagen) ist die Sicherung und Aufwertung er-
forderlich.   
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1.10 Verkehr und Mobilität 

Anbindung an das überörtliche Straßennetz 

Die Gemeinde Gelting ist über die Bundesstraße B199 in Ost-Westrichtung an das überörtliche 
Straßennetz und damit an die nächstgelegenen Zentren Flensburg und Kappeln angebunden.  

Der Ortsteil Gelting ist zudem über die Kreisstraße K 58 nach Norden mit Pommerby und Nieby 
und nach Süden mit Rabenholz verbunden. Der Ortsteil Lehbek ist mit der Kreisstraße K 131 
an Esgrus sowie Stangheck angebunden.  

Die B199 weist ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Am nächstgelegenen Messpunkt (Gelting/ 
K 131) betrug 2015 das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen ca. 7.00025. Während 
der Urlaubswerktage liegt das Verkehrsaufkommen noch erheblich höher. Die hohe Verkehrs-
belastung ist während der Sommermonate auch auf der K58 Richtung Norden festzustellen, 
die die Anbindung für die Ausflugsziele Wackerballig und Geltinger Birk darstellt. 

 

ÖPNV 

Mit der Schnellbuslinie 1605 besteht für den Ortsteil Gelting eine direkte Verbindung nach 
Flensburg und Kappeln. Mit dieser Linie durchläuft das Gemeindegebiet eine Verbindung der 
höchsten Netzebene und damit einer nahezu 1-stündig-getakteten Bedienung. 

Daneben gibt es eine weitere klassifizierte Buslinie, die Linie 1608, die der Netzebene 3 zuge-
ordnet ist und somit auch in den Ferienzeiten bedient wird. 

Ansonsten ist das Angebot der Flächenerschließung stark an der Schülerbeförderung orien-
tiert und weist daher große zeitliche Bedienungspausen für sonstige Bedarfe auf. 

Eine direkte Bus-Anbindung an den schienengebundenen Nahverkehr besteht derzeit nicht. 
Die nächstliegenden Bahnhaltepunkte sind in Süderbrarup und Sörup. 

Abb. 46: Netzlinien Bus und Bahn 

Quelle: VGSF / NAH SH (2017) 

 
25 Quelle: LBV-SH, Straßenverkehrszählung 2015 
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Tab. 9: Buslinien in der Gemeinde Gelting und im Nahbereich 

Linie und Laufweg Netz-
ebene 

Fahrten (Hin u. Rückfahrten) Letzte Fahrt 
(Mo-Fr) 

Nutzeran-
teil Schüler 

Mo-Fr Sa So Ferien 

1605 Flensburg – Kappeln  1 33 18 16 31 20:30 51-76% 

1608 Gelting – Maasholm – 
Kappeln  

3 15 2  9 18:25 >90% 

1596 Gelting – Stoltebüll – 
Gelting 

S 4      

1607 Wippendorf – Gelting – 
Kappeln  

S 11    15:37 >90% 

1614 Sterup – Gelting – Sü-
derbrarup  

S 2    14:05 >90% 

Quelle: RNVP (2017), Regionalteil für den Kreis Schleswig Flensburg. Eigene Darstellung 

Geplante Änderungen des ÖPNV Angebots 

Mit dem Regionalen Nahverkehrsplan für den Planungsraum I werden regionsweite Anpas-
sungsbedarfe des ÖPNV bis zum Jahr 2021 dargelegt.26 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird insgesamt mit einer sinkenden Zahl 
an Fahrgästen gerechnet. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die sinkenden Zahlen in der 
Schülerbeförderung zurückzuführen. Für die Schnellbuslinie 1605 wird dagegen ein Anstieg 
der Fahrgastzahlen erwartet. Die Entwicklung der Nachfragestrukturen ist insbesondere durch 
einen steigenden Anteil an Senioren, unregelmäßige Fahrtenwünsche und Nachfrage in den 
Abendstunden gekennzeichnet.  

Derzeit erfolgt die Ausschreibung für die Buslinien des Teilnetzes Ost im Kreis Schleswig-
Flensburg. Der neue Fahrplan soll ab dem Jahr 2021 umgesetzt werden. Entsprechend der 
Zielsetzungen des RNVP sollen zukünftig bei der Netzausgestaltung die Mindestanforderun-
gen27 der Netzebene zur Umsetzung kommen und zudem die bessere Anbindung des Schie-
nenverkehrs erfolgen.  

Der derzeitige Planentwurf der Gesellschaft NAH-SH sieht die Einführung eines Integrierten-
Takt-Fahrplanes vor. Vorgesehen ist die Vertaktung der Netzebenen 1 und 2. Zudem werden 
die Angebotszeiträume erweitert und die Linienführung verbessert.  

Für die Gemeinde Geling resultieren daraus erhebliche Verbesserungen des ÖPNV-Angebo-
tes. 

Folgende Änderungen für die Linie 1605 (zukünftig R17) sind geplant: 

• Schließung der Taktlücken, Montag bis Freitag ein durchgängiger 1h-Takt mit Verdichter-
fahrten im Schulverkehr; Samstag, Sonntag und Feiertage gilt ein 2-h-Takt 

 
26 RNPV 1. Regionaler Nahverkehrsplan des Planungsraums I für den Zeitraum 2017 - 2021 
27 Netzebene 1: 1 h-Takt Montag – Freitag, 2 h –Takt am Wochenende 
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• Anschluss an andere Buslinien durch Integrierten-Takt-Fahrplan 
• Verlängerung an den Bahnhof Flensburg (RE7 nach Hamburg, Fernverkehr)  
• Ausweitung der Bedienzeiten in den Abendstunden28  

 
Darüber hinaus werden folgende Veränderungen vorgenommen:  

• Die Linie 1608 erhält eine durchgängige Bedienung im 2-h-Takt (Mo-Fr), 4 –h-Takt (Sams-
tag, Sonntag) 

• Geprüft wird, ob die Linie 1608 in den Sommermonaten auch das Ausflugsziel Geltinger 
Birk anbinden kann 

• Anbindung an die Linie 1594 (zukünftig R177, Knotenpunkt Steinbergkirche) bietet ÖPNV-
Anschluss an den Bahnhaltepunkt in Sörup (RE 72 Flensburg – Kiel)  

 

Radverkehr 

Da die Distanzen innerhalb des Untersuchungsgebietes relativ gering sind, stellt das Fahrrad 
grundsätzlich eine gute Mobilitätsalternative zum ÖPNV und motorisierten Individualverkehr 
dar.  

Im Untersuchungsraum bestehen folgende straßenbegleitende Radwege entlang klassifizier-
ter Straßen: 

• Entlang der B199  
• Entlang der K 58 in Richtung Pommerby bis Kappeln  
• Von Gelting bis Wackerballig 
Darüber hinaus sind im Untersuchungsgebiet etliche Routen des kreisweit ausgeschilderten 
Radroutensystems vorhanden, die auf landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen oder wenig be-
fahrenen Straßen entlanggeführt werden. 

 

Mobilität und Verkehr in der Ortslage Gelting 

Die B199 weist ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Lediglich im Kreuzungsbereich Norder-
holm/Süderholm besteht mit der Lichtsignalanlage eine angelegte Querung für den Fußgän-
ger- und Radfahrerverkehr. Dementsprechend ist die Barrierewirkung der B 199 hoch.  

Der Norderholm (Teilstück K58) weist aufgrund von Tourismusverkehren ebenso ein hohes 
Verkehrsaufkommen auf, insbesondere während der Ferienzeiten und am Wochenende. Des 
Weiteren sind Querungswege aufgrund der Fahrbahnbreite und beidseitig angelegten Park-
streifen weit. Es sind keine Querungshilfen vorhanden.  

 
28 Die letzte Ankunft erfolgt zukünftig in Kappeln:  Montag - Freitag um 23:58 Uhr, Samstag um 
23:54 Uhr, Sonntag um 21:54 Uhr. In Flensburg erfolgt die letzte Ankunft:  Montag - Freitag um 
22:10 Uhr, Samstag und Sonntag um 22:06 Uhr .  
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In der Ortslage Gelting existieren entlang der K 58 (Norder- und Süderholm) keine Radwege. 
Die Teilnehmer des Zukunftsgespräches sowie die beteiligten Kinder und Jugendlichen mo-
nierten die fehlende Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Ortslage Gelting 
(vgl. Kapitel 1.8).  

 

 

  

Verkehr und Mobilität 

▪ Eine gute Busanbindung nach Flensburg und Kappeln ist über die Linie 1605 mit der 
höchsten Netzkategorie gegeben. Die Anbindung Richtung Kappeln wird zudem über 
die Buslinie 1608 verstärkt. 

▪ Ansonsten ist das Angebot der Flächenerschließung stark an der Schülerbeförderung 
orientiert und weist daher große zeitliche Bedienungspausen für sonstige Bedarfe auf. 

▪ Die geplanten Änderungen durch die Einführung eines integrierten Taktfahrplanes ab 
2021 führen zu einer Verbesserung des ÖPNV-Angebotes.  

▪ Aufgrund der geringen Distanzen im Untersuchungsraum stellt das Fahrrad eine gute 
Alternative zum ÖPNV und PKW dar. Straßenbegleitende Radwege bestehen entlang 
aller klassifizierter Straßen und nach Wackerballig.  

▪ In der Ortslage Gelting ist insgesamt ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. 
Die Barrierewirkung der B199 und des Norderholmes ist daher hoch. Eine Stärkung des 
Fuß- und Radverkehrs ist erforderlich. 
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2 Bestandsbewertung – Stärken-Schwächen-Analyse 

2.1 Vorgehen: ergänzende Gutachten und aktivierende Beteiligung 

Für die Bewertung der in den vorangegangenen Kapiteln ermittelten Stärken, Potenziale und 
Entwicklungstendenzen in der Gemeinde Gelting wurden neben den bereits zitierten Quellen 
folgende Strategien, Konzepte und Gutachten einbezogen: 

▪ Die aktuelle Landesentwicklungsstrategie 
▪ Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein (Fortschreibung 2012) 
▪ 1. Regionaler Nahverkehrsplan des Planungsraumes I für den Zeitraum 2017 – 2021 
▪ Masterplan Daseinsvorsorge des Kreises Schleswig-Flensburg 
▪ Gutachten zur langfristigen Sicherung von Versorgung und Mobilität Kreis Schleswig-

Flensburg 
▪ Integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion Schlei-Ostsee 
▪ Schulentwicklungsplan Kreis Schleswig-Flensburg 2018 (2. Fortschreibung) 
▪ Bedarfsplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (3. Fortschreibung) 
 

Die Beteiligung der Bürger und Akteure aus und in der Gemeinde wurde in verschiedenen 
Formen in den Erarbeitungs- und Bewertungsprozess einbezogen (vgl. Abb. 2). Um die jewei-
ligen Zwischenergebnisse einer Bewertung zu unterziehen und das weitere Vorgehen abzu-
stimmen, erfolgte in regelmäßigen Abständen eine Abstimmung mit der Lenkungsgruppe. Das 
Engagement der örtlichen Akteure wurde auf folgenden Veranstaltungen deutlich: 

▪ Zukunftsgespräch  
▪ Workshop für Kinder und Jugendliche 
▪ Werkstattgespräch „Einzelhandel und Dienstleistung“ 
▪ Werkstattgespräch „Wir entwickeln unseren Bildungscampus“ 
▪ Werkstattgespräch „Ein Gesundheitshaus für Gelting?“ 
▪ Werkstattgespräch „Ortsentwicklung und Tourismus“ 
 

Die auf den Veranstaltungen erfolgten Bewertungen sowie gesammelten Anregungen und 
Ideen wurden in den Erarbeitungsprozess einbezogen. 

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewertung durch die gemeindlichen Akteure 
erfolgte die zusammenfassende SWOT-Analyse. Daraus wurden die Handlungsfelder und 
konkreten Projektempfehlungen abgeleitet. 
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2.2 SWOT-Analyse 

Siedlungsentwicklung und Wohnen 

Stärken Schwächen 

▪ Attraktive Wohnlage (Landschaft, Natur, 
Ostsee) 

▪ Sozialwohnungen vorhanden 
▪ Seniorengerechte Wohnangebote  
▪ Seniorenbetreuung und Pflegeeinrichtungen 
▪ Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
▪ Vielseitiges Aktivitäts- und Freizeitangebot 

für alle Altersklassen 
▪ Nahversorgungsangebot 
▪ Gesundheitsversorgung 
▪ Gute fußläufige Erreichbarkeit der Versor-

gungseinrichtungen (Ortsteil Gelting) 
▪ Bürgerpark 

▪ Umwandlung von Wohnraum in Ferienwoh-
nungen 

▪ Keine ausreichende Steuerung des Anteils 
an Ferienwohnungen im Neubaugebiet 

▪ Zu hohe Grundstückspreise und knappes 
Wohnangebot 

▪ Zu wenig bezahlbarer Wohnraum (für 
(junge) Familien mit Kindern, Senioren)  

▪ Unattraktive Gestaltung Up de Barg 
▪ Hochwasserrisiko in der Ortslage Gelting 

 
▪ Fehlen eines Vollsortimenters 

Chancen Risiken 
▪ Potenzialflächen zur wohnbaulichen Ent-

wicklung vorhanden 
▪ Förderung von Wohnraum für bestimmte 

Zielgruppen wie junge Menschen, Familien 
oder Senioren 

▪ Planfestgestelltes Vorhaben Polder Geltin-
ger Au 

▪ Wegzug von jungen Erwachsenen und Fa-
milien aufgrund fehlender Angebote an klei-
nen und / oder bezahlbaren Wohnungen 

▪ Fortschreitende Alterung der Bevölkerung in 
der Gemeinde Gelting 

 

Gelting wird als Wohnstandort in attraktiver Landschaft und der Nähe zur Ostsee sowie seinem 
vielseitigen Versorgungsangebot sehr geschätzt.  

Die Ausstattung mit Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und das vielseitige Aktivitäts- und 
Freizeitangebot bieten insbesondere für Familien mit Kindern gute Rahmenbedingungen. 
Auch für das Wohnen im Alter sind gute Voraussetzungen gegeben. Pflegeeinrichtungen und 
Betreuungseinrichtungen für Senioren sowie Ärzte und therapeutische Angebote sind vorhan-
den. Innerhalb des Ortsteils Geltings lassen sich die unterschiedlichen Angebote fußläufig er-
reichen.  

Als ländlicher Zentralort verfügt Gelting über differenzierte Wohnangebote wie Seniorenwohn-
anlagen, Sozialwohnungen und kleine Wohnungen. Die Nachfrage nach solchen Wohnange-
boten übersteigt derzeit das Angebot. Als beliebtes Ziel für Feriengäste, Erholungssuchende 
und als begehrter Altersruhesitz orientieren sich Wohnangebote stärker als andernorts an zah-
lungskräftigeren Zielgruppen. Zu beobachten ist beispielswiese vermehrt die Umwandlung von 
Wohnraum in Ferienwohnungen. Derzeit fehlen Regelungen, die den Anteil an Ferienwohnun-
gen in Neubaugebieten oder im Bestand begrenzen. 
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Potenzialflächen zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung, um bedarfsgerechte Wohnange-
bote vorzuhalten und bestimmte Zielgruppen zu fördern, sind vorhanden. Gelting befindet sich 
in einem Hochwasserrisikogebiet. Es besteht Bedarf die Ortslage wirksam vor Hochwasserer-
eignissen zu schützen.  

 

Gewerbe und Versorgung 

Stärken Schwächen 
▪ Anbindung an das überörtliche Straßennetz 
▪ Fußläufige Erreichbarkeit der Versorgungs-

angebote im Ort 
▪ Einzelhandelsangebot für den kurz- und 

langfristigen Bedarf quantitativ ausreichend 
▪ Tägliche Öffnungszeiten während der Som-

mermonate 
▪ Hohes Touristenaufkommen 
▪ Stabile demographische Entwicklung 
▪ Umfangreiches Angebot im Bereich Ge-

sundheitsversorgung und Pflege 

▪ Dezentrale Struktur des Einzelhandelsange-
botes 

▪ Einzelhandelsangebot weist Lücken auf: 
kein Vollsortimenter, kein Drogeriemarkt, 
kein Bioladen  

▪ Nahversorgungszentrum stößt an Kapazi-
tätsgrenze: zu wenig Verkaufsfläche und 
Parkmöglichkeiten 

▪ Uneinheitliche Ladenöffnungszeiten 
▪ Touristenaufkommen saisonal 
▪ Konkurrenz zu anderen Standorten  
▪ Wenig Dienstleistungsangebote 
▪ Für medizinische Einzelpraxen ist die Nach-

folge ungewiss 

▪ derzeit keine Flächen für gewerbliche Ent-
wicklung ausgewiesen 

Chancen Risiken 
▪ Gewerbliche Bauflächen schaffen  
▪ Potenzialflächen für die Entwicklung von 

Gewerbe und Versorgung im Bestand vor-
handen 

▪ Entwicklungsrahmen zur Erweiterung der 
Verkaufsflächen in Gelting gegeben 

▪ Breitbandausbau: stärkt den Standort Gel-
ting   

▪ Abwandern von Betrieben aufgrund fehlen-
der Gewerbeflächen und Entwicklungsmög-
lichkeiten 

▪ Wegfallen medizinischer Angebote aufgrund 
unattraktiver Rahmenbedingungen 

 

Der Gewerbe- und Versorgungsstandort Gelting liegt günstig an der B199 und ist damit gut an 
das überörtliche Straßennetz angebunden. ÖPNV-Angebote der höchsten Netzkategorie ver-
bessern die Erreichbarkeit des Zentralortes entlang der Achse Flensburg – Gelting – Kappeln. 
Über seine Versorgungsfunktion als ländlicher Zentralort hinaus profitiert der Standort Gelting 
in besonderem Maße von seiner Lage in einer beliebten Tourismusregion. Dies schafft zusätz-
liche Kaufkraft, die allerdings saisonal stark schwankt.  

Das Einzelhandelsangebot in Gelting ist hauptsächlich auf den kurz- und langfristigen Bedarf 
ausgerichtet. Der im Einzelhandelsgutachten errechnete Entwicklungsrahmen eröffnet die 
Chance das Einzelhandelsangebot für den kurzfristigen Bedarf zu erweitern. Bedarf wird für 
die Ansiedlung eines Vollsortimenters gesehen. 
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Das medizinische Angebot ist mit einer Gemeinschafts- und einer Einzelpraxis für Allgemein-
medizin sowie einer zahnmedizinischen Praxis umfangreich, aber auch stark ausgelastet. Die 
Nachfolge der medizinischen Einzelpraxen ist derzeit ungewiss. Die Aufgabe einer Arztpraxis 
könnte die ohnehin schon angespannte Versorgungslage zusätzlich verschärfen. Handlungs-
bedarf besteht hinsichtlich der Sicherung ggf. sogar Erweiterung der medizinischen Versor-
gungsangebote in der Gemeinde.  

Um eine bedarfsgerechte Entwicklung für Gewerbe und Versorgung zu gewährleisten, müssen 
geeignete Flächen vorgehalten werden. 

 

Bildung, Freizeit, Kultur - Dorftreffpunkte 

Stärken Schwächen 
▪ Grundschule 
▪ Zwei Kindertagesstätten 
▪ Gemeindebücherei  
▪ Birkhalle: Märkte, Theater, Ball 
▪ Quantitativ gute Ausstattung an Sportstätten  
▪ Vielzahl an Vereinen und Verbänden mit 

umfangreichem Freizeit- und Aktivitätsange-
bot 

▪ Sportangebot und Ferienbetreuung durch 
den MTV Gelting 

▪ Jugendangebote und Ferienbetreuung 
durch die Kirche 

▪ Kulturelles Angebot (Chöre und Orchester) 
▪ Kirche und Gemeindehaus 
▪ Bürgerpark 
▪ Dorffeste 
▪ Dorfgemeinschaft 

▪ Grundschule: keine Aula, keine Mensa, 
Räume für OGS nicht bedarfsgerecht 

▪ Anhaltend hoher Raumbedarf der Kinderta-
gesstätten für die Betreuung (0 – 6 Jahre) 

▪ Peter-Schwensen-Haus ist in die Jahre ge-
kommen 

▪ Keine verlässliche Ferienbetreuung 
▪ Räume für die Dorfgemeinschaft nicht be-

darfsgerecht (kein Saal, kein offener Treff, 
fehlende Barrierefreiheit) 

▪ Keine bedarfsgerechten und attraktiven 
Treffpunkte für einzelne Zielgruppen: Kin-
der, Jugendliche, Senioren 

▪ Bestehende Räumlichkeiten für bestimmte 
Aktivitäten ungeeignet: Chorproben, Yoga 

▪ Spiel- und Sportflächen weisen Sanierungs- 
und Modernisierungsbedarf auf 

▪ Barrierefreiheit und Gestaltung im Bürger-
park 

▪ Feuerwehrgerätehaus Stenderup entspricht 
nicht den gegebenen Anforderungen 

Chancen Risiken 
▪ Verbesserung und Sicherung der Bildungs- 

und Betreuungsangebote  
▪ Modernisierung und Entwicklung der Sport-

stätten 
▪ Sicherung und Erweiterung attraktiver Frei-

zeitangebote für alle Generationen 
▪ Stärkung der Dorfgemeinschaft 

▪ Abnehmendes Angebot, da kein attraktives 
Raumangebot für die Dorfgemeinschaft ge-
geben 

▪ Nachwuchsmangel beim OKR als Motor für 
breitgefächertes Bildungsangebot 

 

Das Angebot an zwei Kindertagesstätten sowie einer Grundschule stellt für Familien ein at-
traktives wohnungsnahes Angebot dar. Das Betreuungsangebot wird durch die OGS am Nach-
mittag ergänzt.  
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Der anhaltend hohe Bedarf nach Betreuungsplätzen führt zu einer starken Auslastung der Kin-
dertagesstätten. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind nicht ausreichend. Eine dauerhafte Lö-
sung für ein erweitertes Raumangebot ist erforderlich. Zudem ist der Bestand an Räumlichkei-
ten im Peter Schwennsen-Haus (ADS-KITA) vom Zuschnitt und aufgrund des Baualters nicht 
geeignet.  

Die Grundschule benötigt auch für die Zukunft Flächenpotenzial, um auf veränderte Betreu-
ungskonzepte und längere Betreuungszeiten adäquat reagieren zu können. Erforderlich sind 
derzeit bedarfsgerechte Räume für die OGS sowie Mensa-Räume zur Einnahme des Mittags-
tisches. Eine Aula ist derzeit nicht vorhanden.  

Die Freizeiteinrichtungen wie Sport- und Spielplätze, Sporthallen, der Bürgerpark und die An-
gebote von Vereinen und Verbänden bieten ein attraktives Angebot. Die Raumsituation für 
Freizeit und Kulturangebote wird als unzureichend bewertet. Es fehlen bedarfsgerechte Räum-
lichkeiten und Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft. Die Belange einzelner Zielgruppen wie 
Kinder, Jugendliche oder Senioren werden bislang zu wenig berücksichtigt.  

Mit der Sportstättenentwicklungsplanung wurden die Handlungsbedarfe klar benannt. Der Zu-
stand und die Ausstattung des Spiel- und Sportflächenbestandes werden als unzureichend 
bewertet. Es besteht erheblicher Modernisierungs- und Entwicklungsbedarf. Dies betrifft nicht 
nur Flächen für den Vereinssport, sondern auch Flächen für vereinsunabhängige Aktivitäten. 
Der Bürgerpark weist Schwächen in Bezug auf Gestaltung, Aktivitätsmöglichkeiten und Barri-
erefreiheit auf.  

Das Feuerwehrgerätehaus in Stenderup entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen 
und weist Erneuerungsbedarf auf. 
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Ortszentrum - Ortsbild 

Stärken Schwächen 
▪ Vielzahl ortsbildprägender Gebäude entlang 

Norder- und Süderholm 
▪ Kulturdenkmale Kirche und Pastorat 
▪ Ortszentrum mit unterschiedlichen Nutzun-

gen: Gastronomie, Einzelhandel, Bildung 
und Betreuung, Dorfgemeinschaft, Touristin-
formation 

▪ Zentral gelegene Grünfläche Bürgerpark 
 

▪ ortsbildprägende Gebäude teilweise stark 
überformt   

▪ Gestaltungsmängel im Straßenraum am 
Norderholm 

▪ Kein Platz zum Verweilen 
▪ Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgän-

gern auf den Gehwegen am Norderholm 
▪ Keine Radwege am Norderholm 
▪ Hohe Verkehrsbelastung B199 und Norder-

holm (K58) und wenig Querungshilfen: Bar-
rierewirkung 

▪ Saisonal hoher Parkdruck entlang des 
Norderholms 

▪ Barrierefreiheit nicht durchgängig gegeben  

Chancen Risiken 
▪ Hohes Aufwertungspotenzial vorhanden 
▪ Positive Effekte auf Gastronomie, Einzel-

handel und Tourismus durch Attraktivierung 
des Ortszentrums 

▪ Stärkung des Fuß- und Radverkehrs 
▪ Erhöhung der Aufenthaltsqualität fördert Le-

bendigkeit im Ortszentrum 

▪ Ortsbildprägende Gestalt von Gebäuden bei 
Umnutzung oder Nachnutzung gefährdet 

▪ Attraktivitätsverlust „Historisches Gelting“  

 

Der Bereich entlang des Norderholms bildet das Ortszentrum. Hier befinden sich einige Ein-
zelhandelsangebote des periodischen und aperiodischen Bedarfes, Dienstleister, Gastrono-
mie, Bildungseinrichtungen und soziale Infrastruktur wie die Kirche und die Schule und an-
grenzend der Bürgerpark.  

Das Ortszentrum weist einen hohen Anteil an ortsbildprägender Bausubstanz auf, die zum 
Großteil gut erhalten ist. Einige Gebäude wie der alte Bahnhof weisen dennoch Gestaltungs-
mängel auf. Zudem besteht die Gefahr, dass ortsbildprägende Gebäude beseitigt werden. Der 
Straßenraum ist sehr breit und nur mit wenig Grün ausgestattet und weist insgesamt Gestal-
tungsmängel auf.  

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und den wenigen Querungshilfen entfalten die Nord-
straße (B 199) und der Norderholm Barrierewirkung für den Fußverkehr. Zudem wird der 
Norderholm als Verkehrsraum für Fahrradfahrer als unsicher empfunden, da ausgewiesene 
Räume für Fahrradfahrer fehlen. Dies führt zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern. 
Saisonal besteht im Ortszentrum ein hoher Parkdruck.   

Insgesamt verfügt das Ortszentrum über ein hohes Aufwertungspotenzial und viel Gestal-
tungsspielraum zur Behebung der gestalterischen und verkehrlichen Missstände.  
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Tourismus und Naherholung 

Stärken Schwächen 
▪ Touristeninformation im Ort 
▪ Vielfältiges Beherbergungsangebot 
▪ Hochwertiges gastronomisches Angebot 
▪ Angebotsvielfalt im Einzelhandel  
▪ Attraktiver Natur- und Landschaftsraum 
▪ Lage an der Ostsee  
▪ Nähe zu regional bedeutsamen touristi-

schen Zielen: Geltinger Birk, Leuchtturm 
Falshöft, Strände 

▪ Viele touristische Aktivitätsangebote: Se-
geln, Kite- und Windsurfing, Wandern, Rad-
fahren, Reiten 

▪ Gutes Rad-/Wanderwegenetz 
▪ Bürgerpark und Dahlienfest  
▪ Dörflichkeit und Regionalität 

▪ Touristinformation nicht zeitgemäß (Digitali-
sierung, Raumbedarf, Aufenthaltsqualität) 

▪ Unzureichendes Freizeitangebot bei 
Schlechtwetter 

▪ Hafen Wackerballig weist Sanierungsbedarf 
auf 

▪ Badestrand Wackerballig hat geringe Auf-
enthaltsqualität 

▪ Hohe Verkehrsbelastung durch Touristen- 
und Freizeitverkehre in Wackerballig  

▪ Organisation des ruhenden Verkehrs 
▪ Unattraktive Gestaltung des Norderholms 
▪ Verbesserungsbedarf Ostseeküstenradweg 

(Belag und Infrastruktur) 
▪ Ausschilderung, digitale Erfassung der Wan-

derwege unzureichend 

Chancen Risiken 
▪ Qualitative Weiterentwicklung des Beherber-

gungsstandorts 
▪ Aufwertung von Hafen und Strandbereich in 

Wackerballig 
▪ Digitalisierung der Wanderwege 

▪ Attraktivitätssteigerung führt zu steigenden 
Besucherzahlen und ggf. zunehmenden 
Konflikten 

 

Der Tourismus in Gelting zeichnet sich durch Natur- und Landschaftserleben sowie maritimes 
Erleben aus. Das Rad- und Wanderwegenetz ist gut ausgebaut. In der Ortslage von Gelting 
befinden sich zahlreiche gastronomische Betriebe. 

Der Tourismusschwerpunkt ist Wackerballig. Hier befindet sich ein Großteil des Beherber-
gungsangebotes, der Hafen, die Wassersportflächen und der Strand. Handlungsbedarf be-
steht hinsichtlich der Ertüchtigung und Aufwertung des Hafens, des Strandbereichs und ins-
besondere hinsichtlich der Organisation der Verkehre. 

Die Touristinformation befindet sich in der Ortslage Gelting an der B199. Die beengten räum-
lichen Verhältnisse lassen keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Aufent-
haltsqualität und Erweiterung des Serviceangebotes zu. Aus Sicht des Touristikvereins besteht 
Handlungsbedarf. 
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Mobilität und Verkehr 

Stärken Schwächen 
▪ Gute Busanbindung nach Flensburg und 

Kappeln (1605) 
▪ Gute Anbindung an das überörtliche Stra-

ßennetz 
▪ Vorhandenes Fahrradwegenetz 
 

 

▪ Fehlende ÖPNV-Anbindung an den Bahn-
verkehr und unzureichendes ÖPNV-Ange-
bot in den Abendstunden (nach Flensburg 
und Kappeln) 

▪ Fehlende Querverbindungen im ÖPNV 
▪ Sitzmöglichkeiten Bushaltestelle 
▪ Zu wenig Querungshilfen in Gelting 
▪ Fehlende E-Ladesäulen 
▪ Hohe Verkehrsbelastung B 199 = Barriere-

wirkung 
▪ Hohes Verkehrsaufkommen während der 

Sommermonate in Gelting und Wackerballig 
▪ Schlechte Rad- und Fußwegequalität 
▪ Keine ausreichende Organisation des ru-

henden Verkehrs in der Ortslage Gelting 
und Wackerballig  

Chancen Risiken 
▪ Verbesserung des ÖPNV-Angebotes mit der 

Neuausschreibung des Teilnetzes Ost zu er-
warten 

▪ Schaffung einer „Küstenroute“  
 

 

Mit der Buslinie 1605 ist die Gemeinde Gelting an die Netzebene 1 angebunden und verfügt 
über regelmäßig getaktete Verbindungen nach Flensburg und Kappeln. Das Angebot nach 
Kappeln wird zudem durch die Linie 1608 (Netzebene 3) erweitert. Nennenswerte Querverbin-
dungen zu Nachbargemeinden im Nahbereich existieren nicht. 

Von der Einführung eines Taktfahrplanes ab dem Jahr 2021 wird erwartet, dass das Fahrten-
angebot in den Abendstunden erweitert, ÖPNV-Anschlüsse an den Bahnhof in Flensburg und 
in Sörup geschaffen und Taktlücken geschlossen werden. 

Während der Sommermonate ist das Verkehrsaufkommen und der Parkdruck im Ortszentrum 
in Gelting und im Ortsteil Wackerballig hoch. Die fehlende Organisation des ruhenden Ver-
kehrs führt zu viel Parksuchverkehren. Bedarf besteht an einem Parkraumkonzept. 
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3 Ziele, Handlungsfelder - Entwicklungsbedarf 

Aufbauend auf der Bestandsanalyse und der Gesamtbewertung (SWOT) wurden Entwick-
lungsbedarfe und Handlungsfelder bestimmt. Gür jedes Handlungsfeld wurden strategische 
Ziele formuliert und daraus Projekte abgeleitet. Zudem wurden im Rahmen einer Sitzung der 
Lenkungsgruppe die Projekte bestimmt, die für die Orts(kern)entwicklung von besonderer Be-
deutung sind – also die Funktion eines Schlüsselprojektes haben.  

Das Konzept wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zukunftgesprächs, des Ju-
gendworkshops, der Werkstattgespräche sowie den Arbeitsgesprächen mit der Lenkungs-
gruppe erarbeitet.  

Abb. 47: Ziele 
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3.1 Handlungsfeld Siedlungsentwicklung – Wohnen 

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde deutlich, dass die einzelnen Ortsteile der Gemeinde 
Gelting unterschiedliche Nutzungsstrukturen und Profile aufweisen und damit unterschiedliche 
Funktionen im Gesamtgefüge der Gemeinde Gelting erfüllen. 

Ortsteilprofil Gelting – Versorgungszentrum, Wohnen und Gewerbe 

Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde ist der Ortsteil Gelting. Hier finden sich alle für einen 
ländlichen Zentralort charakteristischen Nutzungen: Nahversorgung, Gewerbe, Gesundheits-
versorgung, Pflegeeinrichtungen. Mit Kirche, Schule, Kindergärten, Sportstätten und Treff-
punkten befindet sich hier zudem das übergemeindlich bedeutsame Zentrum für Bildung, Kul-
tur und Freizeit. Für die Zukunft sollen diese Funktionen weiter gestärkt werden. Die zukünftige 
Siedlungsentwicklung für Wohnen und Gewerbe soll auch in Zukunft schwerpunktmäßig in 
diesem Ortsteil erfolgen. Das Versorgungszentrum entlang der Nordstraße soll weiterentwi-
ckelt werden. 

Ortsteilprofil Wackerballig – Zentrum für Tourismus und Naherholung 

Wackerballig stellt mit seinem Beherbergungsangebot, Yachthafen und Strand das touristi-
sche Zentrum der Gemeinde dar. Die direkte Lage an der Geltinger Bucht mit einer Vielfalt an 
wasserbezogenen Aktivitätsmöglichkeiten sorgt für enorme Anziehungskraft bei Touristen und 
Naherholungssuchenden. Die hohe Zahl an Besuchern sorgt insbesondere in den Sommer-
monaten für ein erhebliches Verkehrsaufkommen und mindert somit die Aufenthaltsqualität. 
Das touristische Potential des Ortsteils soll in Zukunft weiter gestärkt werden. Dazu sollen 
Nutzungskonflikte gemindert und die Aufenthaltsqualität und das Erleben gestärkt werden. 

 

Ortsteil Stenderup – ländlich geprägte Nutzungsmischung 

Der Ortsteil Stenderup weist eine starke Prägung durch die Landwirtschaft auf und ist mit einer 
Mischung von Landwirtschaft, ländlichem Tourismus, Gewerbe und Wohnen in weiten Teilen 
als klassisches Dorfgebiet zu bezeichnen. Zentrum des Ortsteils ist das Feuerwehrgerätehaus. 

Auch in Zukunft sollte diese Nutzungsmischung an diesem Standort erhalten werden und die 
durch behutsame Entwicklung gesichert werden.  

 

Ortsteil Lehbek  – Wohnen und ländlicher Tourismus 

Das Ortsbild wird stark durch die Gebäude der ehemaligen Hofstellen mit ihrer lockeren Be-
bauungsstruktur geprägt. Der ländliche Tourismus ist von großer Bedeutung. Zentrum der 
Dorfgemeinschaft ist das Feuerwehrgerätehaus. 
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Abb. 48: Raumbild Gelting 
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Die Gemeinde Gelting ist als ländlicher Zentralort Schwerpunkt für wohnbauliche Entwicklung 
und hat somit die Aufgabe über den örtlichen Bedarf hinaus Wohnbauflächen bereit zu stellen. 
In der Gemeinde Gelting hat der Wohnungsbestand seit dem Jahr 2011 um durchschnittlich 
15 Wohneinheiten / Jahr zugenommen. Nachfrager waren in der Vergangenheit zum einen 
junge Familien, die Grundstücke für freistehende Einfamilienhäuser suchten und zu einem 
nicht unerheblichen Anteil Seniorenhaushalte aus anderen Regionen, die für ihren Ruhestand 
einen Wohnsitz in einer ländlichen Gemeinde an der Küste anstreben. In Zukunft wird insbe-
sondere mit einer Zunahme kleiner Haushalte (Ein- und Zweipersonenhaushalte) zu rechnen 
sein. Dabei wird es sich insbesondere um Seniorenhaushalte handeln. Neben einer anstei-
genden Nachfrage nach seniorengerechten Wohnangeboten werden aber auch weiterhin 
Grundstücke für Einfamilienhäuser nachgefragt werden. Im Rahmen der Beteiligungsmodule 
wurde zudem auf den zunehmenden Bedarf nach günstigem Wohnraum hingewiesen. 

In der Gemeinde Gelting sind kaum Innenentwicklungspotenziale vorhanden (vgl. Kap. 1.4.4), 
die sich für Wohnungsbau eignen. Zudem befinden sich diese ausschließlich in Privateigen-
tum, so dass die Gemeinde auf die Aktivierung dieser Potenziale keinen Einfluss nehmen 
kann. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist in der Gemeinde Gelting anhaltend hoch. 
So ist auch das im Jahr 2017 ausgewiesene Baugebiet „Up de Barg“ nahezu vollständig be-
baut. Die Gemeinde Gelting hat im geltenden Flächennutzungsplan bereits vorsorgend Flä-
chen für die wohnbauliche Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Die Erschließung des Bauge-
biets Up de Barg ermöglicht die Anbindung in Richtung Westen und in Richtung Norden. Da 
die westlich gelegenen Bauflächen derzeit nicht verfügbar sind, soll die wohnbauliche Entwick-
lung in Richtung Norden fortgesetzt werden. Bei anhaltend hoher Nachfrage ist von einem 
Flächenverbrauch von ca. 1 ha pro Jahr auszugehen.   

  

Bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung für Wohnungsbau 
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Projektname Nr. 1 

Flächenvorsorge wohnbauliche Entwicklung  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting, Investor 

Projektziele  

▪ Bedarfsgerechte und behutsame Siedlungsentwicklung für Wohnungsbau 
▪ Wohnraum für Ortsansässige sichern 
▪ Wohnvielfalt ermöglichen 

Projektbeschreibung 

Zur weiteren Bedarfsdeckung soll die wohnbauliche Entwicklung in Richtung Norden fortgesetzt 
werden. Die direkt an das Baugebiet Up de Barg anschließende Baufläche weist eine Größe von 
6 ha auf. Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Um 
den vielfältigen Wohnwünschen Rechnung zu tragen, sollten neben freistehenden Einfamilienhäu-
sern auch verdichtete Bauformen wie Reihenhäuser oder zweigeschossige Mehrfamilienhäuser 
zugelassen werden. Dabei sollte die Bebauungsdichte in Richtung offenem Landschaftsraum ten-
denziell abnehmen. Angeregt wurde zudem bei der Planung weiterer Baugebiete eine wirksame 
Ortsrandeingrünung wie Strauchpflanzungen, Knicks oder Streuobstwiesen und auch in dem Ge-
biet eine deutliche Durchgrünung vorzusehen. 
Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde mehrfach auf das Konfliktfeld Dauerwohnen – Ferien-
wohnen hingewiesen. Deutlich wird die Problematik im Baugebiet Up de Barg, in dem eine ganze 
Reihe an Ferienhäusern entstanden sind. Um eine ähnliche Entwicklung im neuen Baugebiet zu 
verhindern, sollte durch Festsetzung im Bebauungsplan der Ausschluss von Ferienhäusern, Feri-
enwohnungen erfolgen. 
Aufgrund der attraktiven Lage an der Geltinger Bucht und der Versorgungseinrichtungen vor Ort 
ist die Gemeinde Gelting als Wohnsitz sehr beliebt. Angezogen werden insbesondere Senioren-
haushalte – meist aus anderen Bundesländern. Dies führt zu einem Anstieg des Preisniveaus für 
die Grundstücke. Dadurch ist es für die ortsansässige Bevölkerung (aus der Gemeinde, aus der 
Region) häufig nicht möglich Grundstücke zu erwerben. 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleis-
ten. Nach dem geltenden Bauplanungsrecht ist es nicht möglich, dass die Nutzung als Zweitwoh-
nungen (z.B. Nutzung als Wochenendhaus) eingeschränkt wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit 
bei der Entwicklung von Neubaugebieten die Belange der örtlichen Bevölkerung besonders zu be-
rücksichtigen. So kann seit der BauGB-Novelle 2017 durch städte-baulichen Vertrag geregelt wer-
den, dass Kommunen Bauland an einkommensschwache und weniger begüterte Personen der 
örtlichen Bevölkerung verbilligt abgeben. Die Leitlinien sehen die Festlegung von Vermögensober-
grenzen, Einkommensobergrenzen, Freibeträge für Kinder und die Festlegung von sozialen Krite-
rien und die Sicherung des Förderzwecks durch Festlegung einer „Bindungsfrist“ (z.B. mindestens 
10 Jahre Erstwohnsitz) vor.29 

 
29 Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des 
sogenannten Einheimischenmodells. 
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Abbildung(en)  

     Quelle: Luftbild digitaler Atlas Nord, eigene Bearbeitung 
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Projektname Nr. 2 

Sozialer Wohnungsbau 

 Projektträger 

 Investor, Genossenschaft, 
Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Schaffung bezahlbarer Wohnangebote 

Projektbeschreibung 

Empfohlen wird bei der Entwicklung des nächsten Baugebiets auch Flächen für die Entwicklung 
von gefördertem Wohnungsbau vorzuhalten. Der Schwerpunkt der Förderung durch den sozialen 
Wohnungsbau liegt auf der Schaffung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht an-
gemessen und bedarfsgerecht mit bezahlbarem Wohnraum versorgen können, z.B. kinderreiche 
Familien, Alleinerziehende, ältere Menschen. 
Die Entwicklung von sozialem Wohnraum kann durch private Vorhabenträger, die Gemeinde oder 
private Genossenschaften erfolgen. Neben Traditionsgenossenschaften mit großen Wohnungsbe-
ständen gibt es auch viele Beispiele kleiner Genossenschaften, die meist einen Mix aus privat 
finanzierten und geförderten Wohneinheiten entwickeln. Ein Beispiel ist das Projekt der Genossen-
schaft Uns Oog – Langeoog.  

Abbildung(en)  

 
    Quelle: IB-SH - Soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein / Gebietskulisse 
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In der Gemeinde Gelting gelten die Küstenbereiche sowie die Niederungen der Auen als Hoch-
wasserrisikogebiet. Akuter Handlungsbedarf besteht bezüglich der Geltinger Au, die verrohrt-
durch die Ortslage Gelting fließt. Nach dem Hochwasserereignis 2011, das zu erheblichen 
Schäden in der Ortslage Gelting führte, wurden im Auftrag des Wasser- und Bodenverbandes 
Gelting-Stenderuper Au Varianten des Hochwasserschutzes ausgearbeitet. Die Poldervari-
ante wurde durch Planfeststellungbeschluss festgestellt und soll als erster Baustein zum Hoch-
wasserschutz umgesetzt werden. Auch die Variante Umleitung soll weiter verfolgt werden, um 
die ökologische Aufwertung des Gewässers zu erreichen. Mit zunehmendem Anstieg des 
Meeresspiegels wird das Thema Hochwasserschutz für die Gemeinde weiter an Bedeutung 
gewinnen und zum Erfordernis weiterer Hochwasserschutzmaßnehmen führen (z.B. Schöpf-
werk Suez/Bromoy).  

 

Projektname Nr. 3 

Polder Geltinger Au 
 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung kurzfristig) 

Wasser- und Boden-
verband Gelting-
Stenderuper Au,  
Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Hochwasserschutz für die Ortslage Gelting 

Projektbeschreibung 

Zum Hochwasserschutz soll südöstlich der Ortslage Gelting ein Polder mit Abflusssteuerung ge-
schaffen werden. Durch den gedrosselten Abfluss soll ein kritischer Wasserstand in der Geltinger 
Au verhindert werden. Zur Herstellung des Polders wird die natürliche Geländetopographie ge-
nutzt. Um das nötige Stauvolumen bereitstellen zu können, wird ergänzend eine Verwallung am 
Rand der Fläche errichtet. Am Fuße des Walls wird zudem ein Binnenentwässerungsgraben ge-
schaffen. Das Projekt soll aus Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum Hochwasserschutz 
gefördert werden. 

Hochwasserschutz 
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Abbildung(en)  

                       Quelle: Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Wasser- und Bodenverbandes 
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3.2 Handlungsfeld Gewerbliche Entwicklung – Einzelhandel 

 
Gelting ist ländlicher Zentralort und somit Schwerpunkt für die gewerbliche Entwicklung. Ent-
sprechend ihrer Funktion haben die ländlichen Zentralorte in bedarfsgerechtem Umfang Flä-
chen für Gewerbe auszuweisen. Auch bei der Gewerbeentwicklung soll im ersten Schritt auf 
Innenentwicklungspotentiale zurückgegriffen werden.  

Die gewerblichen Bauflächen von Gelting sind entlang der Nordstraße (B 199) sowie im Orts-
teil Stenderup gelegen. Das Gewerbe ist insbesondere durch Handwerk und Dienstleister ge-
prägt. Die derzeit ausgewiesenen Gewerbeflächen sind bebaut. Aktuell bestehen zwei Umnut-
zungspotentiale entlang der B 199. Diese zentral und verkehrsgünstig gelegenen Standorte 
sollten auch zukünftig durch Angebote der Versorgung, Gewerbe genutzt werden. Zudem wird 
im OT Stenderup die Flächenerweiterung für einen Gewerbebetrieb durch Bauleitplanung vor-
bereitet. 

Darüber hinaus sind in der Gemeinde Gelting derzeit keine Bauflächen für die gewerbliche 
Entwicklung vorhanden. Um den Funktionsanforderungen des ländlichen Zentralortes gerecht 
zu werden, sollte eine bedarfsgerechte Flächenbevorratung erfolgen. Die Prüfung der Such-
flächen zur baulichen Entwicklung ergab, dass unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingun-
gen die Suchflächen S 3 und S 4 am besten für die Entwicklung gewerblicher Nutzungen ge-
eignet und absehbar auch verfügbar sind. Die Entwicklung dieser Suchflächen setzt voraus, 
dass die Erschließung über die vorgelagerten Gewerbeflächen erfolgt. Die Suchfläche S3 
sollte für die Erweiterung des NVZ vorgehalten werden. 

 

Im Rahmen des Zukunftsgesprächs wurde zudem angeregt, Co-Working-Spaces in der Ge-
meinde zu schaffen, um für Solo-Selbständige, Beschäftigte im home-office oder Existenz-
gründer niedrigschwellige Angebote für das Arbeiten außer Haus zu schaffen. Wissenschaft-
liche Untersuchungen zu diesem Thema stellten heraus, dass Angebote für Co-Working dann 

Gewerbestandort Gelting stärken 
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funktionieren können, wenn sich am Mikrostandort andere gewerbliche Angebote befinden, 
die zu Synergieeffekten führen. Der Kreis Schleswig-Flensburg hat im Jahr 2019 an dem Mo-
dellvorhaben Co-Work-Land der Heinrich-Böll-Stiftung teilgenommen, die in Schleswig-Hol-
stein den Betrieb von CoWorking-Spaces im ländlichen Raum erprobte. 30 Vorgesehen ist die 
Fortführung des Projektes. In der zweite Phase sollen Leerstände durch Co-Working einer 
neuen Nutzung zugeführt werden.  

Projektname Nr. 4 

Nachnutzung Gewerbegrundstücke  

 Projektträger 

 Investor, 
Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Gewerbestandort Gelting sichern und entwickeln 
▪ Flächeninanspruchnahme reduzieren 
▪ Aufwertung der Ortsdurchfahrt 

Projektbeschreibung 

Am östlichen Ortseingang der Ortslage Gelting befinden sich zwei Flächen, auf denen die bisherige 
Nutzung aufgegeben wurde bzw. in Kürze aufgegeben wird. Mit einer Größe von 7.500 m² bietet 
die Fläche U2 viel Potential für die Entwicklung. Die Nachnutzung sollte seitens der Gemeinde aktiv 
begleitet werden, um ein Brachfallen der Flächen zu verhindern.  

Aufgrund der Größe und der verkehrsgünstigen Lage ist das Grundstück als Standort für Gewer-
bebetriebe, Einzelhandel, Gesundheitsdienstleistern oder touristischen Serviceangebote gut ge-
eignet. (vgl. Projekt Nr. 8, 17) 

Abbildung(en)  

Quelle: LvermGeo DGK, eigene Bearbeitung 

 
30 Für jeweils 4 Wochen waren die Gemeinden Erfde, Glücksburg, Schuby und Sörup Standorte für 
Container zum Co-working. 
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Projektname Nr. 5 

Bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbeflächen  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Gewerbestandort Gelting sichern und entwickeln 

Projektbeschreibung 

Für die Sicherung und Entwicklung des Gewerbestandortes Gelting ist die Bereitstellung von 
Flächen für Erweiterung ortsansässiger bzw. Ansiedlung ortsangemessener Gewerbebetriebe 
erforderlich. Als ländlicher Zentralort ist Gelting Schwerpunkt der gewerblichen Entwicklung und 
hat somit auch die Aufgabe Flächen für gewerbliche Entwicklung bereit zu stellen. 

Die Entwicklung gewerblicher Bauflächen setzt die direkte Anbindung an die Hauptverkehrsver-
bindung, an die B 199, voraus. Die Entwicklungsmöglichkeiten am südöstlichen Rand sind aus 
Gründen des Hochwasserschutzes eingeschränkt. Für die gewerbliche Entwicklung geeignet 
und mittelfristig verfügbar sind die Suchflächen S3 und S4. Die Entwicklung ist nur im Zusam-
menhang mit dem vorhandenen Gewerbestand an dem jeweiligen Standort möglich. 

Abbildung(en)  

 
     Quelle: LvermGeo DOPO, eigene Bearbeitung 
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Projektname Nr. 6 

Co-working-Spaces  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting.  
Private Investoren 

Projektziele  

▪ Gewerbestandort Gelting sichern und entwickeln 
▪ Kleinstgewerbe stärken 

Projektbeschreibung 

Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde Bedarf an temporär nutzbaren gewerblichen Räumen 
für Besprechungen sowie Arbeitsplätzen mit Internetanschluss i.S. von Coworking-Space benannt.  

Die Etablierung eines Coworking-Space-Angebotes kann eine geeignete Maßnahme sein, um die 
Zielgruppe der jungen, jung gebliebenen Kreativen, der innovationsfreudigen Gründer und der 
Selbständigen anzusprechen. Die Nachfrage für einen Coworking-Space lässt sich nicht exakt be-
stimmen. Solch ein Angebot sollte zentral, gut erreichbar und gut sichtbar gelegen sein, um Auf-
merksamkeit zu wecken und Anziehungspunkt zu werden. Das Gebäude sollte attraktiv sein und 
offen, hell und zugänglich wirken. Die Grundinfrastruktur muss ein leistungsfähiges Internet und 
ein leistungsstarkes Funknetz umfassen. Die Räumlichkeiten sollten verschiedene Optionen er-
möglichen: Arbeitsräume, Besprechungszimmer. 

Dieser Ansatz könnte bei der Realisierung des Gesundheitshauses, Welcome-Centers als ein Bau-
stein berücksichtigt werden. Eine Chance bietet die Teilnahme am Modellprojekt „CoWorkLand“ im 
Kreis Schleswig-Flensburg.  

Abbildung(en)  

  Quelle: https://www.boell-sh-digital.de/coworkland/ 
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Nahversorger und nahversorgungsrelevante Angebote sind entlang der Nordstraße (B 199) 
und des Norderholm konzentriert und werden durch Angebote aus Dienstleistung und Gastro-
nomie ergänzt. Die Versorgung mit Einzelhandelsangeboten ist quantitativ ausreichend. Das 
Angebot wird insbesondere durch einen Discounter abgedeckt. Aus Sicht der ortsansässigen 
Verbraucher sowie der Touristen wären Alternativangebote in Form eines Vollversorgers wün-
schenswert. Zudem weist das Nahversorgungszentrum aufgrund der beengten Verhältnisse 
Mängel auf. 

Um die Versorgungsfunktion zu stärken, sollte der ermittelte Expansionsrahmen durch die An-
siedlung eines ergänzenden Versorgungsangebots genutzt werden. Dazu sollte ein Standort 
innerhalb des definierten zentralen Versorgungsbereiches bzw. direkt angrenzend gewählt 
werden.  

Um die Ortsmitte als eine Einkaufslage wahrnehmen zu können, ist der spezifische Charakter 
bzw. das Profil herauszuarbeiten. Nur durch stärkere Kooperation der Einzelhändler kann ein 
attraktiver Einzelhandelsstandort mit abgestimmten Öffnungszeiten, attraktiver Warenpräsen-
tation und gemeinsamem Profil entwickelt werden. Initiativen für eine gemeinsame Vermark-
tung, z.B. über die Entwicklung eines Logos / Motto oder die Werbung über eine gemeinsame 
Homepage, sollten unterstützt werden. 

Wesentliche Handlungsempfehlungen aus dem Einzelhandelskonzept31 lauten: 

▪ Verbindliche Verabschiedung des Einzelhandelskonzepts 
▪ Aktive Ansprache möglicher Investoren und Einzelhändler 
▪ Verstärkte Nutzung der touristischen Potenziale (Ausrichtung des Angebots an die Be-

dürfnisse der Touristen) 
▪ Gemeinsame Vermarktung (über Faltblatt, Präsentation des örtlichen Angebots im Inter-

net), Verlinkung der Angebote mit homepage der Gemeinde. 
 
Bereits im Jahr 2014 gab es Planungen zur An-
siedlung eines Vollsortimenters südlich des vor-
handenen Nahversorgungszentrums (vgl. neben-
stehende Abbildung).  
 

 
31 Dr. Lademann & Partner: Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Gelting – Einzelhandelskon-
zept im Rahmen der Orts(-kern)entwicklung (2019) 

Nahversorgungsangebot erweitern 
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Projektname Nr. 7 

Ausbau des Nahversorgungszentrums Gelting  

 Projektträger 

             Investor, Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Stärkung des Nahversorgungsstandorts durch Erweiterung des Versorgungsangebots 

Projektbeschreibung 

Laut Einzelhandelsgutachten wurde für Gelting ein Gesamtentwicklungsrahmen von 1.900 bis 
2.300 m² Verkaufsfläche errechnet. Es wird empfohlen, dass die auf den kurzfristigen Bedarf ent-
fallenden Anteile von 1.000 bis 1.200 m² Verkaufsfläche für die Ansiedlung eines Vollversorgers / 
Frischemarkt genutzt werden. Interessenbekundungen liegen für einen Vollsortimenter von bis zu 
800 m² am Standort des Nahversorgungszentrums vor. Der ansässige Discounter hat zudem Inte-
resse an einer Erweiterung der Verkaufsfläche geäußert. 
Geeignete Flächen sind südlich des Nahversorgungszentrums gelegen. Eine Anbindung ist über 
die vorgelagerten Flächen möglich. Durch Umstrukturierung des gesamten NVZ könnte ein neues 
attraktive Nahversorungszentrum geschaffen werden, das auch Stellplatzflächen in bedarfsgerech-
ter Größe zur Verfügung stellt.   

Abbildung(en)  

Quelle: LvermGeo DOPO, eigene Bearbeitung 
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Mit ihrem umfangreichen Angebot an Gesundheitsdienstleistungen und Pflegeangeboten hat 
die Ortslage Gelting die Funktion eines medizinischen Versorgungszentrums. Derzeit sind die 
Angebote auf verschiedene Standorte verteilt. Mittelfristig besteht Bedarf an der Einrichtung 
eines Gesundheitshauses, um das Angebot in der Ortslage Gelting zu bündeln und ausrei-
chend Räumlichkeiten für die Angebote zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist, dass die 
Gemeinschaftspraxis der Allgemeinmediziner Interesse bekundet. Nur dann wären auch die 
übrigen Gesundheitsdienstleister bereit den Umzug in ein Gesundheitshaus zu wagen.  

Projektname Nr. 8 

Gesundheitshaus Gelting  

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung langfristig)  Investor, Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Stärkung des Angebots für Gesundheit und Pflege 

Projektbeschreibung 

Um die Arztpraxen, Apotheke, Therapieangebote, Sozialstation, Tagespflege und den Hospiz-
dienst in einem Gebäude unterzubringen, ist ein Flächenbedarf von ca. 1.600 m² (netto) gegeben. 
Der Standort sollte zentral und verkehrsgünstig sein, so dass nach Einschätzung der Teilnehmer 
des Werkstattgesprächs ein Standort an der Nordstraße optimal wäre. So bietet sich das Gewerb-
liche Umnutzungspotential an der Nordstraße dafür an. Die nachfolgende Prinzipskizze zeigt bei-
spielhaft auf wie die Bebauung bei zweigeschossiger Bauweise angeordnet sein könnte. Das 
Grundstück bietet genug Fläche, um auch das Welcome-Center (Projekt Nr. 17) und Co-Working-
Spaces (Projekt Nr. 6) einzuplanen.  

Abbildung(en)  

 
Quelle: LvermGeo DOPO, eigene Bearbeitung 

Gesundheitsversorgung sichern und entwickeln 

St 
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Projektname Nr. 9 

Feuerwehrgerätehaus Stenderup  

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung kurzfristig)  Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Verbesserung der Bedingungen für die ehrenamtlich tätige Feuerwehr 
▪ Schaffung von Räumen für Aktivitäten der örtlichen Gemeinschaft 

Projektbeschreibung 

Vorgesehen ist der Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Stenderup. Damit sollen die 
Voraussetzungen für die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung und eine ausreichende Anzahl 
an Sanitäranlagen (WC, Duschen) geschaffen werden. In dem Dorf Stenderup ist das Feuerwehr-
gerätehaus die einzige Einrichtung der Dorfgemeinschaft. Erhalt und Verbesserung der Räumlich-
keiten für Treffen der örtlichen Gemeinschaft sind von besonderer Bedeutung für die Stärkung der 
örtlichen Netzwerke. Um diese Einrichtung auch weiterhin nutzen zu können, besteht dringender 
Handlungsbedarf 

Abbildung(en)  

 

Öffentliche und soziale Dienstleistungen bedarfsgerecht vorhalten 

Quelle: Architekt Nico Harksen 
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3.3 Handlungsfeld Soziale Infrastruktur, Freizeit, Kultur und Dorfge-
meinschaft 

 

Mit der Sportstättenentwicklungsplanung für die Gemeinde Gelting und Umgebung32 wurde 
eine umfangreiche Analyse der Sportstätten und Bewegungsräume vorgenommen. Daraus 
lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

- Modernisierung des Sportplatzes Gelting 

- Schaffung barrierefreier Sportstätten 

- Erneuerung der Geräteausstattung des Fitnessraumes in der Birkhalle 

- Erweiterung der Ausstattung der Schulsporthallen 

- Erweiterung der Sport- und Bewegungsgelegenheiten im Bürgerpark 

- Sicherstellung der Schwimmausbildung für Kinder 

- Erweiterung des Vereinsangebots. 

Akuter Handlungsbedarf besteht für den Sportplatz Gelting. Neben einer zeitgemäßen Her-
richtung soll auch die dauerhafte Öffnung von Flächen für nicht vereinsgebundene Aktivitäten 
erfolgen. 

Die Hallenkapazitäten in der Gemeinde sind für die bestehenden Angebote ausreichend. Ver-
besserungsbedarf ist jedoch bezüglich des baulichen Zustands und der Ausstattung gegeben. 

Im Zentrum der Ortslage Gelting ist die „grüne Lunge“ Bürgerpark gelegen. Bereits im Rahmen 
der Sportstättenentwicklungsplanung wurde herausgearbeitet, dass der Bürgerpark großes 
Potential für die Freizeitgestaltung der Geltinger Bevölkerung aufweist. Eine Besonderheit von 
überregionaler Bedeutung ist die Kneippanlage, die im Herbst 2019 erneuert wurde. Neben 
Spazierwegen und Bänken bietet eine Bouleanlage Möglichkeiten für die Freiluft-Betätigung. 
Im Rahmen des Zukunftsgesprächs wurden weitere Anregungen zur Aufwertung des Bürger-
parks gegeben. Die Entwicklung der Potentiale, die Optimierung des Bürgerparks ist ein Pro-
jekt von besonderer Bedeutung für die Ortsentwicklung. Verbesserungsbedarf wurde hinsicht-
lich der Zugänglichkeit, der Nutzung zum Verweilen und zur sportlichen Betätigung benannt. 

Im Rahmen des Jugendworkshops wurde bemängelt, dass es keinen Bolzplatz oder vergleich-
bare offene Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Dies ist bei der weiteren Entwicklung 
der Sportstätten und Bewegungsräume zu berücksichtigen.   

 
32 CAU- Institut für Sportwissenschaft – Sportstättenentwicklungsplan für die Gemeinde Gelting 
und Umgebung (2018) 

Sportstätten und Bewegungsräume erhalten und entwickeln 
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Projektname Nr. 10 

Modernisierung des Sportplatzes  

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung kurzfristig)  Gemeinde Gelting,  
MTV Gelting 

Projektziele  

▪ Erhalt und Entwicklung des Sportstättenangebots und der Bewegungsräume 
▪ Entwicklung von Freiflächen für Kinder und Jugendliche 

Projektbeschreibung 

Der Sportplatz samt Nebenanlagen ist in die Jahre gekommen. Die vorhandenen Einrichtungen 
entsprechen nicht mehr den heutigen Nutzeranforderungen. Vorgesehen ist die Erneuerung der 
400 Meter-Rundlaufbahn sowie der Leichtathletiksegmente (Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage) 
des Sportplatzes Gelting. Die Finanzierung erfolgt mithilfe der Sportstättenförderung. Die Umset-
zung des Baustein 1 soll im Sommer 2020 erfolgen. Akuter Handlungsbedarf besteht zudem hin-
sichtlich des Umkleidegebäudes am Sportplatz. Als zweiter Baustein soll ein Ersatzbau am Sport-
platz geschaffen werden, um Doppelbelegungen der Umkleiden in der Birkhalle zu vermeiden und 
zudem dringend benötigten Lagerraum für Geräte zu schaffen. Teile des Platzes sollen in Zukunft 
für vereinsunabhängige Aktivitäten geöffnet werden. Als dritter Baustein ist vorgesehen, die noch 
vorhandene Freifläche auf dem Gelände als Pump-Track herzurichten und damit ein zusätzliches 
attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche herzustellen.  

Abbildung(en)  

 
Quelle: CAU- Institut für Sportwissenschaft – Sportstättenentwicklungsplan für die Gemeinde Gelting und Umge-
bung (2018), S. 37 

  

1. 400 m - Rundlauf 
2. 110 m - Kurzstrecke 
3. Weitsprungsanlage 
4. Kugelstoßanlage 
5. Pump-Track 
6. Umkleidegebäude 

6 
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Projektname Nr. 11 

Modernisierung der Sporthallen  

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung mittelfristig) Gemeinde Gelting,  
Schulverband 

Projektziele  

▪ Erhalt und Entwicklung des Sportstättenangebots  

Projektbeschreibung 

Wie die Sportplätze sind auch die Sporthallen in die Jahre gekommen. Dringender Handlungsbe-
darf besteht bei der Birkhalle. Dies betrifft die Dacheindeckung, die Sanitäreinrichtungen und die 
Heizungsanlage. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Sportstättenentwicklungsplanes angeregt, 
in der Birkhalle die Geräteausstattung des Fitnessraums zu erneuern. Damit kann das Sportange-
bot in der Gemeinde erheblich aufgewertet werden.  

Auch in der Schulsporthalle sollte die Geräteausstattung erweitert werden. Der Sportstättenent-
wicklungsplan regt die modulare Spiel- und Bewegungslandschaften an. 

Abbildung(en)  

 
Quelle: LvermGeo DGK, eigene Bearbeitung 
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Projektname Nr. 12 

Aufwertung Bürgerpark Gelting 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung mittelfristig) Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Erhalt und Entwicklung von Bewegungsräumen  
▪ Treffpunkte und Freiflächen für die Dorfgemeinschaft entwickeln 

Projektbeschreibung 

Rund um das Dahlienfest 2019 wurde der Bürgerpark durch die Neuanlage von Blumenbeeten 
erheblich aufgewertet. Die Gliederung der weitläufigen Parkanlage durch Pflanzbeete sollte auch 
für die Zukunft beibehalten werden. Im Sinne eines „Essbaren Parks“ ist ergänzend die Pflanzung 
von Obststräuchern, -bäumen vorgesehen. Der Bereich rund um die erneuerte Kneippanlage wird 
derzeit als Relax-Zone mit Sitzinseln gestaltet. 

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität sollen im gesamten Park weitere Sitzinseln geschaffen 
werden: Bänke, Bank-Tisch-Kombinationen, Liegeelemente. Der Bereich rund um die Boulebahn 
und Fitnessgeräten soll als Bewegungsraum mit Balanceparcours, begehbarem Schachbrett wei-
terentwickelt werden. Zudem sollten wegebegleitenden Spielelemente für Kinder aufgestellt wer-
den. Außerdem soll die Zugänglichkeit verbessert werden, indem der Zugang vom Norderholm 
durch Pflasterung, Wegweisung klarer gestaltet wird. Handlungsbedarf besteht zudem bezüglich 
der WC-Anlagen am Bürgerpark: barrierefreie Gestaltung und Verlängerung der Öffnungszeiten.  

Abbildung(en)  

 
Quelle: LvermGeo DOPO, eigene Bearbeitung 
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In der Bestandsanalyse wurde aufgezeigt, dass die Einrichtungen der Kinderbetreuung sehr 
stark ausgelastet sind und zudem das bestehende Raumangebot Verbesserungsbedarf auf-
weist. Eine Umnutzung von Schulräumen durch eine Kindertagesstätte ist als Interimslösung 
erfolgt. Eine dauerhafte Lösung ist erforderlich. Der bauliche und energetische Zustand des 
Altgebäudebestandes (Schulgebäude, alte Sporthalle, Peter-Schwennsen-Haus) weist erheb-
liche Mängel auf, so dass Erneuerungsbedarf gegeben ist.  

Der Schulstandort steht nicht infrage. Eine bedarfsgerechte Anpassung der Räumlichkeiten ist 
daher erforderlich. Da der Schule keine Aula oder vergleichbarer Raum zur Verfügung steht, 
kommt es regelmäßig zur Verdrängung der Freizeitsportler aus der Sporthalle. Die Schule hat 
Bedarf an Räumen für die Mensa und geeigneten Räumen für die Angebote der offenen Ganz-
tagesschule (OGS). Die Anforderungen an die Schularbeit verändern sich laufend. Entspre-
chend wandeln sich auch die Anforderungen an die Räumlichkeiten. Wichtig ist es daher auch 
für die Zukunft Entwicklungsflächen auf dem Schulgelände zu belassen, die eine Anpassung 
von Flächen und Gebäudebestand ermöglichen. 

Akuter Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der Räume für die Dorfgemeinschaft. Im Zuge 
der Erweiterung des Betreuungsangebotes in der Gemeinde Gelting, wurden mehrere Räume 
der Dorfgemeinschaft umgewandelt. Aus diesem Grund bestehen für die vorhandenen Ange-
bote der Vereine und Verbände nur noch wenige Räume zur Verfügung, die zudem auf unter-
schiedliche Standorte verteilt sind. Im Rahmen der Beteiligungsmodule wurde deutlich, dass 
in der Gemeinde Gelting sowohl Bedarf an einem Saal für Aktivitäten der Dorfgemeinschaft 
besteht als auch an Räumen für kleine Gruppenangebote. Zudem besteht Raumbedarf für 
Angebote wie Essen in Gemeinschaft.   

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen und Flächen für Bildung, Frei-
zeit und Kultur 
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Abb. 49: Prinzipskizze Bildungscampus 
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Projektname Nr. 13a 

Bildungscampus: Zentrum für Bildung, Kultur und Dorfgemeinschaft 
Baustein I: Kindertagesstätte 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung mittelfristig)  
Gemeinde Gelting, Träger der 
Kindertagesstätte, Schulver-
band Amt Geltinger Bucht 

Projektziele  

▪ Einrichtungen für Bildung und Betreuung bedarfsgerecht entwickeln 
▪ Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche aufwerten 

Projektbeschreibung 

In der Gemeinde Gelting sind zwei Kindertagesstätten vorhanden. Der ADS-Kindergarten ist im 
Peter-Schwensen-Haus untergebracht. Die Räumlichkeiten sind wegen des hohen Gebäudealters 
und des Zuschnitts für die Nutzung nicht optimal. Auch die Freiflächen bieten nicht ausreichend 
Platz. 

Jüngst wurde der Nordtrakt der Schule für eine Kindertagesstätte umgenutzt. Daran anschließend 
bietet die Freifläche die Möglichkeit zur Erweiterung für die Kindertagesstätte, die derzeit im Peter-
Schwensen untergebracht ist. Es wurde Bedarf für drei Gruppenräume, einen Mehrzweckraum und 
ein Büro sowie Nebenräume benannt. Die Verlagerung dieser Kindertagesstätte ist Voraussetzung, 
um Baustein III zum Bildungscampus entwickeln zu können.  

Vgl. Abb. 49  
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Projektname Nr. 13b 

Bildungscampus: Zentrum für Bildung, Kultur und Dorfgemeinschaft  
Baustein II –Grundschule, OGS, Mensa 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung mittelfristig) Gemeinde Gelting, Schulver-
band Amt Geltinger Bucht 

Projektziele  

▪ Einrichtungen für Bildung und Betreuung bedarfsgerecht entwickeln 
▪ Erhalt und Pflege der ortsbildprägenden Bausubstanz 

Projektbeschreibung 

Die Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten und veränderte Anforderungen an die Be-
treuung in der Schuleinrichtung führen zu Anpassungsbedarfen der Räumlichkeiten. Dringender 
Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der Einrichtung einer Mensa.  

Ein Teil der Schulräume sind im Altgebäudebestand untergebracht, der erheblichen Sanierungs-
bedarf aufweist. Zudem ist das Gebäude nicht barrierefrei. Mittelfristig ist Erneuerungsbedarf ge-
geben. 

Die alte Turnhalle ist als ortsbildprägendes Gebäude einzustufen und sollte daher erhalten werden. 
Das Gebäude eignet sich jedoch derzeit nur für wenige Nutzungen und sollte daher umgestaltet 
werden. Denkbar ist in diesen Räume die Einrichtung der Schulmensa, die auch von anderen Nut-
zern für Essen in Gemeinschaft genutzt werden könnte. Ein Teil des Gebäudes könnte als Raum 
für Angebote der OGS hergerichtet werden. 

Auch in Zukunft werden sich die Anforderungen an Schule und ihre Aufgaben laufend fortentwi-
ckeln, so dass auch weiterhin Flächen für die Anpassung von Räumen und Freiflächen auf dem 
Schulgelände notwendig sein werden.  

Die Grundschule Gelting verfügt über keine Aula. Bei Realisierung des Zentrums für Kultur und 
Dorfgemeinschaft (Baustein III) könnte diesen Raumbedarfen in unmittelbarer Nähe entsprochen 
werden. 

Vgl. Abb. 49  
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Projektname Nr. 13c 

Bildungscampus: Zentrum für Bildung, Kultur und Dorfgemeinschaft  
Baustein III: Dorfgemeinschaftshaus - Birk-Philharmonie 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung langfristig)   Gemeinde Gelting, Schulverband 
Amt Geltinger Bucht 

Projektziele  

▪ Einrichtungen für Bildung und Betreuung bedarfsgerecht entwickeln 
▪ Treffpunkt und Freiflächen für die Dorfgemeinschaft entwickeln 
▪ Belebung und Stärkung des Vereinslebens 
▪ Aufwertung der Ortsgestaltung 

Projektbeschreibung 

Im Rahmen des Werkstattgesprächs „Wir entwickeln unsern Bildungscampus“ wurde herausgear-
beitet, dass eine Vielzahl an Angeboten in der Gemeinde vorhanden ist. Die vorhandenen Räum-
lichkeiten weisen zum Teil Sanierungsbedarf auf und entsprechen aufgrund mangelnder Barriere-
freiheit und Größe nicht den Nutzeranforderungen.  
 
In Zusammenarbeit mit Chören, Blasorchester, OKR, AWO und Schule wurden folgende Rauman-
forderungen definiert: 

- Ein Saal mit Bühne für Großveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen für bis zu 
200 Personen; dieser sollte unterteilbar sein; Bodenbelag sollte für unterschiedliche Nut-
zungen geeignet sein 

- Gruppenraum für Kurse wie Töpfern, Malen mit angeschlossenem Mehrzweckraum zum 
Lagern, Trocknen etc. 

- Probenraum (Größe ca. 70 m²) mit Bestuhlung, Klavier und angeschlossenem Lager 
- Raum für gemeinschaftliches Essen (ggf. gemeinsam mit Schulmensa) 
- Attraktiver Jugendraum mit Ausstattung 

- ggf. Büroraum, Besprechungsraum. 
 

Um die Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Schulgelände nicht übermäßig einzuengen, soll das 
neue Zentrum für die Dorfgemeinschaft am Standort Peter-Schwennsen-Haus errichtet werden. Das 
benachbarte Minigolf-Areal wird kaum genutzt und soll daher mit überplant werden. Damit steht aus-
reichend Fläche zur Verfügung, um ein Gebäude, attraktive Freiflächen und die erforderliche Stell-
platzanlage anzuordnen. Das neue Zentrum für die Dorfgemeinschaft soll Raum für alle Generatio-
nen bieten. Durch die Schaffung von attraktiven Räumlichkeiten wird die Motivation für neue Ange-
bote gesteigert. Als Mittler und Koordinator für Ideen und Wünsche könnte der Ortskulturring fungie-
ren. Neben Kursangeboten besteht der Wunsch nach einem offenen Nachbarschaftstreff, über den 
auch Nachbarschaftshilfen vermittelt werden. Voraussetzung für die Entwicklung dieses Bausteins 
ist die Verlagerung des Kindergartens. 

Vgl. Abb. 49  
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3.4 Handlungsfeld Ortsmitte- Ortsbild 

 

Im Kapitel 1.8 wurde aufgezeigt, dass in der Ortsmitte städtebauliche sowie verkehrliche Miss-
stände gegeben sind. Der historische Ortskern bietet erhebliches Potenzial. Historische Bau-
substanz und entsprechende Raumstrukturen tragen wesentlich zum Charakter des Ortes bei. 
Die Bewahrung der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur und ihrer Ausformung mit orts-
typischen, dorfbildgerechten Gestaltungselementen hat eine hohe Bedeutung für den Erhalt 
der regionalen Besonderheiten und des dörflichen Charakters. Dazu gehört das Nebeneinan-
der von Bebauung und Freiflächen ebenso wie Erhalt und Pflege der ortsbildprägenden Ge-
bäude sowie der ortstypischen Straßenräume.  

Projektname Nr. 14 

Ortsbildanalyse und Sicherung der Ortsgestalt  

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung mittelfristig) Gemeinde Gelting  

Projektziele  

▪ Erhalt ortsbildprägender Gebäude 
▪ Bewahrung der regionalen Besonderheiten 

Projektbeschreibung 

Auf der Grundlage einer fundierten Ortsbildanalyse, Gebäudetypologie, Lage der Gebäude auf dem 
Grundstück, Struktur und Gestaltung des öffentlichen Raumes können Gestaltungsempfehlungen für 
bestimmte Gebiete erarbeitet werden. Zur Sicherung kommen folgende Instrumente in Frage: 

Gestaltungssatzung: Nach § 84 Landesbauordnung können Gemeinden örtliche Bauvorschriften 
durch Satzung erlassen. Darin können Regelungen über besondere Anforderungen an die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen getroffen werden. Festsetzungen sind möglich z Bauvolumen, Gebäu-
desilhouette, Dächern, Einfriedungen.  

Erhaltungssatzung (§§ 172 f BauGB): Ziel der Erhaltungssatzung ist die Bewahrung der städtebauli-
chen Gestalt eines Gebiets. Verhindert werden soll der Verlust von städtebaulich wertvollen Objekten. 
Mit der Satzung werden Gebiete festgelegt, in denen die Genehmigung für den Abbruch, die Änderung 
oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen versagt werden kann. Zur Erhaltung der städtebaulichen 
Gestalt bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.  

Es ist auch möglich beide Satzungen miteinander zu verbinden. Sollen zusätzlich Regelungen zu Art 
und Maß, Geschossigkeit, Lage auf dem Grundstück getroffen werden, so ist der Erlass eines einfa-
chen Bebauungsplanes mit integrierter Gestaltungs-/ Erhaltungssatzung zu empfehlen.  

     

  

Erhalt und Pflege des Ortsbildes 
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Um die verkehrlichen Missstände anzugehen, wird die Entwicklung eines Verkehrskonzeptes 
empfohlen, das sich mit Fragen der Verkehrsberuhigung, Minderung der Konflikte unterschied-
licher Verkehrsteilnehmer, Umgestaltung der Verkehrsflächen, Ordnung des Parkraums aus-
einandersetzt. Nachfolgend werden Maßnahmenansätze aufgezeigt. Ein vollumfängliches 
Konzept bedarf einer sehr viel detaillierten Bestandsaufnahme als dies im Rahmen der Orts-
entwicklungsplanung möglich ist.  

Die Aufwertung des Straßenraums und die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger 
und Radfahrer wurden im Rahmen der Beteiligungsmodule mehrfach als Handlungsbedarf be-
nannt.  

Der Bestand stellt sich nach überschlägiger Prüfung der Straßenraumbreite wie folgt dar: 

Abb. 50: Straßenschnitt Norderholm – Bestand 
Parkstände beidseitig     Parkstände einseitig 

 

 

Je nach Planungsziel und Aufwand sind unterschiedliche Varianten denkbar. 

Variante I – Planungsziel: Verkehrssicherheit für Fußgänger erhöhen, Straßengestalt aufwer-
ten 

Der Straßenquerschnitt bleibt in seiner Flächenaufteilung so erhalten wie bisher. Es erfolgt die 
Aufwertung des Straßenraumes durch Baumpflanzungen, die in Abständen in den Parkstreifen 
angelegt werden. Zusätzlich werden in zwei Bereichen die Seitenräume bis an die Fahrbahn 
herangezogen, um den Querungsweg für die Fußgänger zu minimieren und damit die Barrie-
rewirkung zu reduzieren. 

Abb. 51: Straßenschnitt Norderholm – Entwurf Variante I 

 

Aufwertung Ortszentrum 



Ortskernentwicklungskonzept Gelting                          Entwurf  

104 

 

Variante II – Planungsziel: Verkehrssicherheit f. Fußgänger und Radfahrer erhöhen, Straßen-
gestalt aufwerten 

Die vorhandene Breite des Straßenraums lässt die Herrichtung eines eigenständigen Radwe-
ges nicht zu. Um die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen, besteht jedoch die Mög-
lichkeit beidseitig einen Schutzstreifen für Radfahrer anzulegen. Voraussetzung ist, dass zu-
künftig der Parkstreifen nur noch einseitig vorgehalten würde. Der durchgängige Parkstreifen 
sollte zudem durch Baumpflanzungen gegliedert werden. Damit würde die Zahl der Parkplätze 
in etwa halbiert werden. Daher ist die Bewirtschaftung des Parkraumes erforderlich. Zum einen 
sollte durch zeitliche Beschränkung des Parkens, die Nutzung durch Dauerparker verhindert 
werden. Zum anderen sollte ein klares Parkleitsystem im Ortsteil Gelting erfolgen. Durch das 
Heranziehen des Seitenstreifens bis an den Fahrbahnrand kann zudem die Querung für Fuß-
gänger erleichtert werden. 

Abb. 52: Straßenschnitt Norderholm – Entwurf Variante II 

 

Abb. 53: Straßenschnitt Norderholm – Ilusstration Variante II 
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Projektname Nr. 15 

Norderholm: Konzept für Verkehr und Gestaltung 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung langfristig) Gemeinde Gelting, LBV SH, 
Kreisverkehrsbehörde 

Projektziele  

▪ Aufwertung der Straßenraumgestaltung 
▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
▪ Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

Projektbeschreibung 

Die Aufwertung des Straßenraums und die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer wurden im Rahmen der Beteiligungsmodule mehrfach genannt.  
Daher soll ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrssituation im Norderholm und Aufwertung 
des Straßenraums erarbeitet werden. Auf der Grundlage einer detaillierten Analyse sollten Aussa-
gen zur Minderung der Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern, Ansätze der Verkehrsberuhi-
gung, Maßnahmen zur Organisation des ruhenden Verkehrs und Gestaltungsvorschläge für die 
öffentlichen Flächen getroffen werden.  
Der Norderholm ist als Kreisstraße (K 58) klassifiziert. Daher ist bereits frühzeitig die Einbeziehung 
von Kreisverkehrsbehörde sowie Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV 
SH) zu empfehlen.  

Abbildung(en)  

 
Quelle: LvermGeo DGK, eigene Bearbeitung 
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3.5 Handlungsfeld Naherholung und Tourismus 

 

Der Ortsteil Wackerballig ist das touristische Zentrum der Gemeinde Gelting. Hier befinden 
sich ein Großteil des Beherbergungsangebote und wichtige Angebote der touristischen Aktivi-
tätsinfrastruktur. Die touristische Entwicklung der Gemeinde und insbesondere des touristi-
schen Schwerpunktes Wackerballig soll gestärkt und das touristische Profil geschärft werden.  

In Wackerballig bestehen Entwicklungsflächen für die Erweiterung von vorhandenen Ferien-
hausgebieten. Die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung sind aufgrund der gegebenen 
Restriktionen (Hochwasserschutz, Denkmalschutz, Immissionsschutz) stark eingeschränkt. 
Daher sind für die Zukunft nur wenige Flächen für die Siedlungsentwicklung geeignet und auch 
verfügbar. Die Potentialflächen in direktem Siedlungszusammenhang mit dem Ortsteil Gelting 
sollten daher für wohnbauliche bzw. gewerbliche Nutzung vorgehalten werden. Die touristi-
sche Entwicklung sollte sich daher auch in Zukunft schwerpunktmäßig auf Wackerballig kon-
zentrieren 

Betont wurde im Rahmen des Beteiligungsprozesses mehrfach, dass bei der weiteren Ent-
wicklung die Verträglichkeit der touristischen Entwicklung mehr Berücksichtigung finden sollte.  
Als ein Konfliktthema wurde die zunehmende Umwidmung von Dauerwohnraum zu Ferien-
wohnungen und Zweitwohnsitzen benannt. Dies kann für die Gemeinde weitreichende Konse-
quenzen haben. Je mehr der Anteil des Freizeitwohnens gegenüber dem des Dauerwohnens 
zunimmt, desto weniger ist die Infrastruktur vor Ort außerhalb der Hauptsaison ausgelastet. 
Damit steigt auch die Gefahr, dass sich in der Nebensaison wachsende Teile des Gemeinde-
gebiets zu den befürchteten „Rollladensiedlungen“ entwickeln. Die Datenanalyse weist für Gel-
ting „nur“ einen Anteil von Freizeitwohnungen am Gesamtwohnungsbestand von unter 10 % 
im gesamten Gemeindegebiet hin. Dennoch treten bereits Konflikte auf. Als Konflikte wurden 
die Überlastung von Straßen und Versorgungseinrichtungen, stark gestiegene Grundstücks-
preise und damit Verknappung des Wohnangebots für Alteingesessene genannt. Die benann-
ten Konflikte deuten auf Regulierungsbedarf hin. Möglichkeiten des Ausschlusses der Nutzung 
Ferienwohnen in Neubaugebieten wurden bereits beim Handlungsfeld Siedlungsentwicklung 
benannt. Durch Bereitstellung von ausgewiesenen Sondergebietsflächen für Ferienwohnen 
kann eine kontrollierte Entwicklung erfolgen. Daher sollte im ersten Schritt die Entwicklung auf 
die bereits ausgewiesenen Flächen beschränkt werden.   

  

Entwicklung des Beherbergungsangebots 
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Projektname Nr. 16 

Erweiterung Ferienhausgebiete Wackerballig  

 Projektträger 

 Vorhabenträger  

Projektziele  

▪ Behutsame Weiterentwicklung des touristischen Zentrums Wackerballig 
▪ Aufwertung des Beherbergungsangebots 

Projektbeschreibung 

Touristisches Zentrum von Gelting ist Wackerballig. An diesem Standort sind die Ferienhausge-
biete der Gemeinde angesiedelt. Der geltende Flächennutzungsplan weist weiteres Entwicklungs-
potential für Ferienhausgebiete aus. Das Potential umfasst Fläche für ca. 28 Ferienhäuser. Dies 
entspricht nahezu einer Verdoppelung des derzeitigen Bestandes in Wackerballig. 

Im Sinne einer ortsverträglichen Entwicklung wird die Beschränkung auf den Umfang des bisher 
ausgewiesenen Flächenpotentials empfohlen. 

Abbildung(en)  

          
Quelle: LvermGeo, eigene Bearbeitung 
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Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden Möglichkeiten zur Verbesserung der Tourist-
information in Gelting ausführlich beraten. Der Handlungsbedarf zur Erweiterung der Tourist-
information Gelting wurde bereits im Jahr 2012 durch eine Untersuchung im Zuständigkeits-
bereich der Ostseefjord-Schlei festgehalten. Bislang konnte trotz Bemühungen des lokalen 
Tourismusvereins Ferienland-Ostsee kein alternativer Standort im Zentrum gefunden werden. 
Die Projektverantwortlichkeit wird seitens der Gemeinde Gelting beim Tourismusverein gese-
hen.  

Projektname Nr. 17 

Welcome-Center Gelting  

 Projektträger 

 Tourismusverein Ferienland Ost-
see e.V., Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Verbesserung von Information und Orientierung für Gäste und Einheimische 

Projektbeschreibung 

Gelting ist für viele Touristen und Naherholungssuchende der Region das Tor zur Geltinger Birk 
und zu den attraktiven Ostseestränden. Die bestehende Touristinformation ist sehr beengt. Am 
Standort bestehen keine Erweiterungsmöglichkeiten. Vorgesehen ist die Einrichtung eines Wel-
come-Centers. Neben dem traditionellen Serviceangebot (Information, Beratung, Buchung) sollen 
auch in Zukunft Angebote wie Ticketverkauf, Verkauf von Ortsplänen, Wanderkarten vorgehalten 
werden. Darüber hinaus soll die Einrichtung eines Shops zur Vermarktung regionaler Produkte 
erfolgen. Zusätzlich soll ein Aufenthaltsbereich inclusive Sitzecke geschaffen werden. Folgende 
Raumbedarfe wurden im Rahmen des Werkstattgesprächs herausgearbeitet: 
▪ Service-Bereich (ca. 120 m² für Beratung, Besprechungsraum, Büro, Nebenräume, Aufenthalt) 
▪ Verkaufsfläche regionale Produkte (ca. 120 m²) 
Angeregt wurde, dass die Gestaltung einen thematischen Schwerpunkt aufgreifen sollte. Anbieten 
würde sich das Thema Naturerleben auf der Geltinger Birk. 

Der Standort soll auch in Zukunft an der Nordstraße liegen. Denkbar wäre ein Gelände zu entwi-
ckeln, auf dem auch das Gesundheitszentrum (vgl. Projekt Nr. 8) angesiedelt ist.  

Abbildung(en)  

     

Attraktive Information für Gäste und Einheimische 
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Der Strand in Wackerballig grenzt direkt an den Hafenbereich mit seiner Infrastruktur und gast-
ronomischen Betrieben an. Angrenzend befinden sich Ferienhausgebiete und ein Camping-
platz. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den Strandweg. Am Rande des Parkplatzes 
ist zudem der gemeindliche Wohnmobilstellplatz mit 15 Standplätzen gelegen.  

     

 

Der motorisierte Verkehr wird direkt bis an den Badestrand geführt. Dies führt zu einem hohen 
Flächenverbrauch für den ruhenden Verkehr an einem attraktiven Standort. Die Flächenbele-
gung und das Ortsbild werden stark durch den ruhenden Verkehr dominiert. Insgesamt ist die 
Aufenthaltsqualität dadurch erheblich beeinträchtigt. Neben den Hafenliegern, Strandbesu-
chern und Gastronomiekunden wird das Verkehrsaufkommen durch die Wohnmobilisten ge-
steigert. Die Parkplätze sind nach Einschätzung der Werkstattteilnehmer während der Haupt-
saison nicht ausreichend, so dass der Parksuchverkehr eine nicht unerhebliche Rolle spielt.  

Radfahrer und Fußgänger werden von Gelting bis nach Wackerballig auf einem straßenbe-
gleitendem Weg geführt. Daran schließt der Strandweg als Mischverkehrsfläche an. Für Rad-
fahrer ist keine Infrastruktur wie Abstellflächen mit Anlehnbügeln vorhanden.  

Die Aufenthaltsqualität im Strandbereich wird zusätzlich durch die unzureichende Möblierung 
und die uneinheitliche Gestaltung gestört. Auch der Spielplatz, der auf einer „Restfläche“ ne-
ben dem Parkplatz untergebracht ist, weist Verbesserungsbedarf auf. 

Daher wurden im Rahmen des Werkstattgesprächs „Tourismus und Orrtsentwicklung“ unter-
schiedliche Varianten zur Entwicklung des Strandbereichs beraten.  

 

  

Stärkung Stranderlebnis Wackerballig 
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Projektname Nr. 18 

Wackerballig Stranderlebnis durch Verkehrslenkung 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung langfristig)  Gemeinde Gelting  

Projektziele  

▪ Verkehre in Strandnähe reduzieren 
▪ Badestrand aufwerten 
▪ Aufenthaltsqualität erhöhen 
▪ Aktivitätsmöglichkeiten verbessern 

Projektbeschreibung 

Voraussetzung für die nachhaltige Aufwertung des Strand- und Hafenbereiches ist die Entwicklung 
eines Konzepts zur Verkehrsberuhigung sowie zur Neuordnung und Bewirtschaftung des Parkrau-
mes. Empfohlen wird die Reduzierung von öffentlichen Parkplätzen im Hafenbereich sowie der 
Verzicht auf die Standplätze des Wohnmobilstellplatzes. Alternativ sollten öffentliche Sammelpark-
plätze am Ortseingang von Wackerballig eingerichtet werden. Damit verbunden werden sollte ein 
statisches Informationssystem zum Parkraum. Damit könnten die Parksuchverkehre erheblich re-
duziert werden.  

       

Zudem sollte die Führung der Erschließungsstraße für die rückwärtigen Anlieger (Campingplatz, 
Ferienhäuser) so verändert werden, dass eine zusätzliche Mehrzweckfläche für Aufenthalt und 
Spiel geschaffen wird. Einzig Fußgänger und Radfahrer sollten zukünftig noch berechtigt sein, die 
Promenade am Strand zu nutzen. Dies setzt die Beschrankung der Promenade voraus. Im Ein-
gangsbereich sollten Radabstellanlagen geschaffen werden.  

Die Promenade sollte durch kleine Mauerelemente gegenüber dem Strandbereich abgetrennt wer-
den. Das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und Bank-Tisch-Kombination trägt zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität bei.  

Flächen für Spiel und Bewegung sollte an den Rand der Mehrzweckfläche verlagert werden. Neben 
Spielgeräten für Kinder sollten auch Mehrgenerationenspielgeräte aufgestellt werden. 

Die Mehrzweckfläche bietet Platz für temporäre Veranstaltungen wie Feste, Märkte oder Konzerte. 

Abbildung(en) nachfolgend  
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Abb. 54: Umgestaltung Wackerballig Hafen- und Strandbereich 
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Projektname Nr. 19 

Seebrücke Wackerballig 

 Projektträger 

 Hafeneigentümer  

Projektziele  

▪ Aufwertung des Hafenbereichs 
▪ Steigerung der Aufenthaltsqualität 

Projektbeschreibung 

Der Hafen Gelting Wackerballig mit 240 Liegeplätzen zeichnet sich durch begehbare Stege mit 
Gastronomie, der unmittelbaren Nähe zum Badestrand und einem umfassenden Angebot touristi-
scher Infrastruktur in nächster Nähe aus (Campingplatz mit Kiosk, Wohnmobilstellplatz, zwei Feri-
enhausgebiete, Parkplätze mit WC). Der Hafen wurde durch den ADAC mit 2 – 3 Steuerrädern 
bewertet. Der für diesen Bereich aufgestellte vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 16 der Ge-
meinde Gelting sieht den Ausbau der Zugangsstege zu einer Seebrücke mit Schiffsanleger vor.  
Im ersten Schritt sollen zur Schaffung einer Seebrücke die Zugangsstege ertüchtigt werden und 
parallel zu den Stegen Aufenthaltsbereiche wie z.B. Rastplatz für Wasserwanderer, Grillplatz, Auf-
enthaltsinsel mit Badetreppe geschaffen werden. Im nächsten Schritt ist der Bau eines Schiffsan-
legers vorgesehen. 

Abbildung(en)  

       

Quelle: bauplan Z 
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Mit dem Ostseeküstenradweg und dem Fördesteig durchqueren überregional bedeutsame 
Wanderwege das Gemeindegebiet. Wandern und Radwandern ist somit von erheblicher Be-
deutung in der Region. Verbesserungsbedarf wurde hinsichtlich der Wegequalitäten und der 
wegebezogenen Infrastruktur benannt.  

Projektname Nr. 20 

Ostseeküstenradweg  

 Projektträger 

 Ostseefjordschlei GmbH. Ge-
meinde Gelting 

Projektziele  

▪ Radwandertourismus stärken 
▪ Erlebnis in Natur und Landschaft verbessern 
▪ Stärkung der E-Mobilität 

Projektbeschreibung 

Die Qualität des Radfernweges Ostseeküstenradweg ist stellenweise mangelhaft. Hinzukommt, 
dass mit zunehmender Nutzung von E-Bikes und damit einhergehenden steigenden Geschwindig-
keiten die Anforderungen an Wegbreiten und Belag steigen. Zudem sind wegebezogene Infrastruk-
turen wie Rastplätze nicht ausreichend gegeben. Ladesäulen für E-Bikes sind nicht vorhanden. Die 
Ostseefjord-Schlei plant im ersten Schritt die Bestandsaufnahme des Ostseeküstenradweges. Auf 
dieser Grundlage soll die Maßnahmenerarbeitung zur Verbesserung der Wegequalität und der 
Ausstattung erfolgen. Bei der Konzepterstellung sollen insbesondere die Belange der elektrisch 
betriebenen Fahrräder berücksichtig werden. 

Abbildung(en)  

    
  Rastplatz mit Schutzhütte am Ostseeküstenradweg 

  

Erlebnis von Natur und Landschaft stärken 
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Projektname Nr. 21 

Wanderwegenetz  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Erlebnis in Natur und Landschaft verbessern 

Projektbeschreibung 

In der Gemeinde Gelting sind mehrere Rundwanderwege ausgeschildert. Mittlerweile ist die Be-
schilderung in die Jahre gekommen. Insbesondere die Route im Nordschauwald (Route Schwan), 
die einen Naturerlebnispfad beinhaltet, ist erneuerungsbedürftig. Auch die Möblierung weist Erneu-
erungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Erneuerung der Beschilderung der Wege, der Informations-
tafeln zum Naturerlebnispfad sowie der Möblierung. 

Zudem wird die Digitalisierung der Rundrouten geplant, um die Nutzung zu vereinfachen. 

Abbildung(en)  

   
Quelle: Wanderkarte Geltinger Bucht 
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Projektname Nr. 22 

Geltinger Birk: Parkplatz und Kiosk  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting und  
Gemeinde Nieby 

Projektziele  

▪ Erlebnis in Natur und Landschaft verbessern 
▪ Touristische Infrastruktur bedarfsgerecht bereit stellen 

Projektbeschreibung 

Die Geltinger Birk ist ein überregional bedeutsamer Anziehungspunkt für Naherholungssuchende 
und Touristen. Ein wichtiger Startpunkt für Wanderungen oder geführte Touren ist der Parkplatz an 
der Mühle Charlotte. Neben vielen Individualreisenden ist eine starke Zunahme an Reisebussen 
festzustellen. Dies erfordert die Bereitstellung von ausgewiesenen Busparkplätzen und somit die 
Neuorganisation des Parkplatzes.  

Am Rande des Parkplatzes ist das Birk-Kiosk mit öffentlichen WC-Anlagen und einem Naturinfor-
mationspunkt untergebracht. Das Kiosk bietet Süßigkeiten und Getränke zum Mitnehmen, aber 
auch kleine Speisen, die auf den Freiluftplätzen verzehrt werden können. Das Angebot wird sehr 
gut angenommen. Insbesondere an den Wochenenden reichen die Kapazitäten für die vielen Be-
sucher nicht aus. Die Anliegergemeinden der Birk möchten das gastronomische Angebot an die-
sem Standort stärken. Daher soll das Gebäude so erweitert werden, dass die Bewirtung der Gäste 
im Innenbereich erfolgen kann.  

Es handelt sich um ein gemeindeübergreifendes Projekt der Gemeinden Gelting und Nieby. 

Abbildung(en)  
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3.6 Handlungsfeld Mobilität und Verkehr 

 

Mit der Schnellbuslinie Flensburg-Kappeln besteht eine gute Verbindung in West-Ost-Rich-
tung und damit eine attraktive Anbindung an Kappeln und Steinbergkirche-Flensburg. Die Ge-
meinden des Nahbereichs sind ausschließlich über Schulbusverkehre angebunden.  

Die Geltinger Birk sowie die Strände sind nicht mit dem ÖPNV zu erreichen. Daher haben 
einige Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht gemeinsam mit dem Kreis Schleswig-Flensburg 
die Einrichtung einer Elektrobuslinie zur Bedienung der Freizeitverkehre geprüft. Da kein trag-
fähiges Finanzierungskonzept erstellt werden konnte, wurde die Projektierung eingestellt.  

Somit ist weiterhin Handlungsbedarf hinsichtlich der Bedienung der Freizeitverkehre in der 
Region gegeben.  

Projektname Nr. 23 

Busroute Geltinger Birk - Strände  

 Projektträger 

 Kreis Schleswig-Flensburg, 
Nah.sh., Verkehrsbetriebe 

Projektziele  

▪ Touristische Verkehre mit ÖPNV ermöglichen 

Projektbeschreibung 

Das vorhandene Busnetz bietet keine Möglichkeit für Besuche der Geltinger Birk oder Strände den 
öffentlichen Busverkehr zu nutzen. Im Rahmen der Prüfung der Handlungsbedarfe und Maßnah-
menansätze im Vorwege zur Ausschreibung des Teilnetzes Ost im Kreis Schleswig-Flensburg 
wurde vorgeschlagen für Freizeitverkehr die Buslinie 1608 (Gelting-Maasholm-Kappeln) so auszu-
bauen, dass diese für Freizeitverkehr nutzbar ist. Die hohen Besucherzahlen im Bereich der Gel-
tinger Birk und der Ostseestrände und dem damit verbundenen Verkehrsaufkommen erfordern die 
Schaffung von Alternativen zur PKW-Nutzung. Die Einrichtung einer getakteten Busverbindung im 
Bereich der Geltinger Birk könnte erheblich zur Verbesserung der Verkehrssituation beitragen. 

Abbildung(en)  

Quelle: Digitaler Atlas Nord, eigene Bearbeitung 

ÖPNV-Angebot ergänzen 
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Projektname Nr. 24 

E-Ladesäulen (E-Bikes)  

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting, Vorhabenträ-
ger 

Projektziele  

▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Förderung E-Mobilität  

Projektbeschreibung 

Die Zahl der elektronisch betriebenen Fahrräder nimmt stetig zu. Daher ist die Infrastruktur an die 
Anforderungen dieser Nutzergruppe anzupassen. Dies betrifft die Qualität des Radwegenetzes 
(Belag, Breite), die wegebezogene Infrastruktur und das Ladenetz. An stark frequentierten Zielor-
ten wie Hafen Wackerballig oder Geltinger Birk sollten daher sichere Abstellmöglichkeiten und La-
destationen vorgesehen werden. Damit haben die Nutzer die Möglichkeit während des Badeaufent-
halts, der Teilnahme an einer Führung durch die Geltinger Birk oder dem Besuch in einer Gaststätte 
das Rad aufzuladen. Diese Maßnahme ist mit Projekt Nr. 20 abzustimmen. 

Abbildung(en)  

   Bsp. Ladestation bike-energy 

 

  

E-Mobilität stärken 
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Projektname Nr. 25 

Querungshilfen für Fuß- und Radverkehr 

 Projektträger 

 Gemeinde Gelting, Kreisver-
kehrsbehörde, LBV-SH 

Projektziele  

▪ Stärkung der schwachen Verkehrsteilnehmer 
▪ Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Projektbeschreibung 

Mit den zwei klassifizierten Straßen B 199 (Nordstraße) und K 58 (Norderholm) sind spürbare Bar-
rieren in der Ortslage Gelting gegeben. Auf die Notwendigkeit von Querungsmöglichkeiten im Be-
reich des Norderholm wurde unter Projekt Nr. 15 bereits hingewiesen. Erheblicher Handlungsbe-
darf besteht im Bereich der Grundschule. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist notwendig, 
um den Bedürfnissen von Kindern, älteren Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
Rechnung zu tragen.  

Neben vorgezogenen Seitenräume kommen als mögliche Maßnahmen die Markierung des Über-
weges durch Farbe /Pflasterung oder das Aufstellen von Piktogrammen oder Verkehrsschildern in 
Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises in Frage. Die Einrichtung eines Fußgän-
gerüberweges nach § 26 StVO wurde in der Vergangenheit aufgrund der Anzahl der Querungser-
eignisse von der Kreisverkehrsbehörde abgelehnt.  

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Nahversorgungszentrums sollte die Schaffung einer Que-
rungshilfe im westlichen Teil der Nordstraße beantragt werden. Hier kommt insbesondere die 
Schaffung einer Mittelinsel in Frage. 

Abbildung(en)  

          Quelle: RAST 2006 

 

 

Verkehrssicherheit erhöhen 
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Projektname Nr. 26 

Parkraumkonzept Gelting 

 Projektträger 

Schlüsselprojekt (Umsetzung langfristig) Gemeinde Gelting 

Projektziele  

▪ Parksuchverkehr unterbinden 
▪ Straßenraumgestaltung ermöglichen 

Projektbeschreibung 

Während der Hauptsaison kommt es in der Ortslage Gelting zu einem erheblichen Aufkommen an 
PKWs und sind Teile der vorhandenen Parkplätze im Zentrum überlastet. Derzeit besteht keine 
Regulierung der Nutzung im Ortszentrum und sind die vorhandenen Parkplätze für Ortsunkundige 
nur schlecht auffindbar. Sollen im Bereich des Nordholm Maßnahmen zur Aufwertung vorgenom-
men werden, so ist ein Parkraumkonzept Voraussetzung.  

Zur Verbesserung der Parkraumnutzung sind folgende Maßnahmen möglich: 

• Ausweisung einer 2-Stunden-Parkzone tags entlang der stark frequentierten Bereiche am 
Norderholm 

• Einrichtung von Dauerparkplätzen an entfernteren Standorten und Schaffung von Sam-
melparkplätzen am Ortsrand 

• Schaffung eines statischen Parkleitsystems 

Abbildung(en)  

Quelle: LvermGeo, eigene Bearbeitung 

Organisation des ruhenden Verkehrs verbessern 
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4 Katalog der Projekte 

Die nachfolgende Übersicht enthält alle Projekte, die zuvor in den Maßnahmenblättern erläu-
tert sind. Gekennzeichnet sind die Projekte, die als Schlüsselprojekt bewertet wurden = S. 

Zudem wurden Prioritäten zur Umsetzung der Schlüsselprojekte festgelegt: K = kurzfristig 
(2020/21), m = mittelfristig (bis 2025), l = langfristig (bis 2030). 

Handlungsfeld Siedlungsentwicklung - Wohnen  Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
Bedarfsgerechte Sied-
lungsentwicklung für 
Wohnungsbau 

Nr. 1 Flächenvorsorge wohnbauliche  
Entwicklung 

  

Nr. 2 Sozialer Wohnungsbau   

Hochwasserschutz Nr. 3 Polder Geltinger Au S k 

 

Handlungsfeld Gewerbe - Versorgung  Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
Gewerbestandort Gel-
ting stärken  

Nr. 4 Nachnutzung Gewerbegrund-
stücke 

  

Nr. 5 Bedarfsgerechte Ausweisung 
von Gewerbeflächen 

  

Nr. 6 Co-Working Spaces   

Nahversorgungsange-
bot erweitern 

Nr. 7 Ausbau des Nahversorgungs-
zentrums 

  

Gesundheitsversor-
gung sichern und ent-
wickeln 

Nr. 8 Gesundheitshaus S l 

Öffentliche und sozi-
ale Dienstleistungen 
bedarfsgerecht vor-
halten 

Nr. 9 Feuerwehrgerätehaus Sten-
derup 

S k 
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Handlungsfeld Bildung, Freizeit, Kultur - Dorfge-
meinschaft  

Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
Sportstätten und Be-
wegungsräume erhal-
ten und entwickeln  

Nr. 10 Modernisierung des  
Sportplatzes 

S k 

Nr. 11 Modernisierung der  
Sporthallen 

S m 

Nr. 12 Aufwertung Bürgerpark Gelting S m 
Bedarfsgerechte Be-
reitstellung von Räu-
men und Flächen für 
Bildung, Freizeit und 
Kultur 

Nr. 13 Wir entwickeln unseren Bil-
dungscampus 

S 

 

Nr. 13a Baustein I: Kindertagesstätte m 

Nr. 13b Baustein II: Grundschule, 
Mensa, OGS 

m 

Nr. 13c Baustein III: Dorfgemein-
schaftshaus, Birk-Philharmonie 

l 

 

Handlungsfeld Ortszentrum - Ortsbild  Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
Erhalt und Pflege des 
Ortsbildes  

Nr. 14 Ortsbildanalyse und Sicherung 
der Ortsgestalt 

S m 

Aufwertung Ortszent-
rum 

Nr. 15 Norderholm – Konzept für Ver-
kehr und Gestaltung 

S l 

 

Handlungsfeld Tourismus und Naherholung  Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
Entwicklung des Be-
herbergungsangebots  

Nr. 16 Erweiterung Ferienhausge-
biete Wackerballig 

  

Attraktive Information 
für Gäste und Einhei-
mische 

Nr. 17 Welcome-Center Gelting   

Stärkung Stranderleb-
nis Wackerballig 

Nr. 18 Wackerballig: Stranderlebnis 
durch Verkehrslenkung 

S l 
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Nr. 19 Seebrücke Wackerballig   

Erlebnis von Natur 
und Landschaft stär-
ken 

Nr. 20 Ostseeküstenradweg   

Nr. 21 Wanderwegenetz   

Nr. 22 Geltinger Birk: Parkplatz und 
Kiosk 

  

 

Handlungsfeld Mobilität und Verkehr  Bewer-
tung 

Priori-
tät 

Ziele Projekt   
ÖPNV-Angebot ergän-
zen  

Nr. 23 Busroute Geltinger Birk-
Strände 

  

E-Mobilität stärken Nr. 24 E-Ladesäulen (E-Bikes)   

Verkehrssicherheit er-
höhen 

Nr. 25 Querungshilfen für Fuß- und 
Radverkehr 

  

Organisation des ru-
henden Verkehrs ver-
bessern 

Nr. 26 Parkraumkonzept Gelting S l 
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Abb. 55: Übersichtsplan verortete Projekte 
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5 Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

Mit der Entwicklungsstrategie „Ortskernentwicklungskonzept Gelting – Wir gestalten unser 
Gelting“ hat sich die Gemeinde Gelting ein umfangreiches Arbeitspaket für das nächste Jahr-
zehnt zusammengestellt. Mit den formulierten Entwicklungszielen ist die Entwicklungsrichtung 
in den Handlungsfeldern bestimmt.  

In der vorangehenden Übersicht sind die Projekte zusammengestellt. Die Gemeinde hat Pro-
jekte definiert, die für die weitere Entwicklung von Gelting von besonderer Bedeutung sind: die 
Schlüsselprojekte. Insgesamt werden dreizehn Schlüsselprojekte bestimmt, wovon drei Teil-
projekte sind. Nicht alle Schlüsselprojekte haben die gleiche Dringlichkeit. Besonders hoher 
Handlungsdruck wird bei folgenden Schlüsselprojekten gesehen: Polder Geltinger Au, Feuer-
wehrgerätehaus Stenderup, Modernisierung des Sportplatzes (Rundlaufbahn, Umkleidege-
bäude, Pump-Track). 

Diese Projekte sind bereits soweit vorbereitet, dass mit einer Umsetzung zeitnah begonnen 
werden kann. 

In welcher Reihenfolge die Projekte umgesetzt werden, bleibt auch zukünftig der politischen 
Meinungsbildung und Entscheidung überlassen.  

Als wichtige Schritte für die Umsetzung lassen sich benennen: 

Veröffentlichung:  

Die Strategie sollte präsent bleiben und nicht als Gutachten „in der Schublade“ verschwinden. 
Die Ergebnisse sollten auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden.  

Kümmerer:  

Der Prozess wurde durch die Lenkungsgruppe intensiv begleitet. Empfohlen wird, dass die 
Lenkungsgruppe sich auch für die Zukunft um die Berücksichtigung der Leitziele der Strate-
gie kümmert und an das regelmäßige Monitoring erinnert.  

Monitoring:  

Empfohlen wird regelmäßig den Fortschritt der Umsetzung der Projekte und Maßnahmen zu 
bewerten. Zugleich sollten dann auch Schwerpunkte für den nächsten Bearbeitungszeitraum 
festgelegt werden. Empfohlen wird ein jährliches Monitoring durch die Gemeindevertretung 
durchzuführen. Dabei sollten auch Entwicklungshemmnisse offen benannt werden. 
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ANHANG I: Rechtskräftige Bebauungspläne in der Gemeinde Gelting 

B-Plan Nr. 
(Anzahl Änd.) 

Bekannt-
machung 

(letzte 
Änd.)  

Gebiet Ortsteil Art der baulichen 
Nutzung 

1 (1) 1964 
 (1981) Klaus-Groth-Straße Gelting WA 

1 1965 Fasanenweg Stenderup WA 
2 1964 Lehbek Lehbek WR 
3 (im Aufhe-
bungsverfahren) 1967 Georg-Asmussen-Weg Gelting WR 

4 (6) 1973 
 (2013) In den Toften/ Suterballig Gelting WR / WA / MI 

5 (3) 1977 
 (2008) 

Schmiedsberg Gelting GE 

6 (5) 1982 
 (2019) Zeltplatz  Wackerballig SO 

7 (3)  1981 
 (2009) Sportboothafen  Wackerballig SO 

9 (3) 4. Ände-
rung im Aufstel-
lungsverfahren 

1982 
 (2015) Ziegelei Stenderup MI / GE 

10 (2) 1997 
 (2020) Kleingaarwang Gelting WA 

11 1998 Vision Leben Gelting WA / MI 
12 2004 Mühlenfeld Gelting WA 
13 2003 Ferienhausgebiet Wackerballig SO 

14 (2) 2007 
 (2013) Nahversorgungszentrum B199 Gelting GE 

15 2011 Mühlenfeld II Gelting WA 
16 2015 Sportboothafen Wackerballig SO 
17 2014 Mühlenfeld III Gelting WA 

18 (1) 2014 
 (2015) Ferienhäuser Wackerballig SO 

19 2017 Ferienhof Stenderup SO 
20 2017 Up de Barg Gelting WA 
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ANHANG 2: Innenentwicklungspotenziale 

Potenzialflächen mit Baurecht 
Up de Barg  Potenzialfläche B1 - B6 

Flächengrößen Ca. 600- 800 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 8 WE 

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 20 (WA) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Brache 

Besonderheiten, Hemmnisse - 
 

Norderholm Potenzialfläche B7 

Flächengröße 650 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 1 WE 

Planungsrechtliche Situation Innenbereich nach § 34 BauGB (FNP: WA) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gartennutzung 

Besonderheiten, Hemmnisse Geringe Grundstücksbreite von 20 m  
 

Schmiedestraße Potenzialfläche B8 

Flächengröße 1.500 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 2 WE 

Planungsrechtliche Situation Innenbereich nach § 34 BauGB (FNP: WA) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gartennutzung, Gebäudebestand 

Besonderheiten, Hemmnisse  
 

Nordstraße (B199) Potenzialfläche B9 

Flächengröße  1.870 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 2 WE 

Planungsrechtliche Situation Innenbereich nach § 34 BauGB (FNP: MI) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gartennutzung, Gehölzbestand 

Besonderheiten, Hemmnisse Immissionsschutzrechtliches Prüferfordernis, Erschließung: 
ggf. keine gesonderte Zufahrt B199 zulässig 
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In den Toften Potenzialfläche B10 

Flächengröße 750 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten  bei verdichteter Bauweise ca. 15 WE  

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 4 (Kinderspielplatz) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Lagerfläche, Schuppen 

Besonderheiten, Hemmnisse Ggf. Entwicklung für Seniorenwohnen, verdichtete 
Bauweise  

 

Mühlenfeld  Potenzialfläche B11 

Flächengröße 1.450 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 2 WE 

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 12 (WA) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gartennutzung 

Besonderheiten, Hemmnisse  
 

Mühlenfeld  Potenzialfläche B12 

Flächengröße 580 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 2 WE 

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 17 (WA) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gartennutzung 

Besonderheiten, Hemmnisse  
 

Stenderup Potenzialfläche B13 

Flächengröße  2.130 m2 

Anzahl möglicher Wohneinheiten 2 - 3 WE 

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 9 (MI) 

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Brache 

Besonderheiten, Hemmnisse  Im Süden grenzen gewerbliche Bauflächen an  
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Tabellen: Umnutzungspotenziale 

Nordstraße (B199) Potenzialfläche U1 

Flächengröße 7.450 m2 

Planungsrechtliche Situation Innenbereich nach § 34 BauGB (FNP: GE)  

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Holzhandel 

Besonderheiten, Hemmnisse Westlich angrenzend Wohnbebauung 
 

Nordstraße (B199) Potenzialfläche U2 

Flächengröße 2.630 m2 

Planungsrechtliche Situation Innenbereich nach § 34 BauGB (FNP: Gemeinbedarfs-
fläche)  

Eigentumsverhältnisse Privat 

Aktuelle Nutzung Gebäudebestand, Zufahrt, Parkplatz 

Besonderheiten, Hemmnisse Gebäudebestand weist Sanierungsbedarf auf; geringe 
Ausnutzung der Grundstücksfläche 
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ANHANG 3: Suchflächen 

Suchflächen zur Wohnnutzung 

Westlich des Wohngebiets Up de Barg Suchfläche W1 

Flächengröße Ca. 7 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Die Fläche grenzt im Osten und Süden an Wohnbe-
bauung. Nördliche und westlich liegt Ackerland. Nörd-

lich, östlich und südlich wird die Fläche durch einen 
Knick begrenzt.  

Erschließung Anbindung über Wohngebiet Up de Barg vorgesehen. 

Topographie Nach Westen abfallendes Gelände 

Natur- und Landschaftsschutz  

Immissionsschutz Ca. 250 m westlich befindet sich die Kläranlage der 
Gemeinde Gelting  

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit Nicht verfügbar 

Planungsrechtliche Situation § 30 BauGB / B-Plan Nr. 11 (WA,MI), 
Umsetzung des geltenden Baurechts aufgrund Ent-

wicklung der östlich angrenzenden Flächen nicht mehr 
möglich 

Potenzial Ca. 70-80 WE (77 WE nach bestehendem B-Plan) 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse  
 

Nördlich des Wohngebiets Up de Barg Suchfläche W2 

Flächengröße Ca. 5,8 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Entlang der nordöstlichen Grenze verläuft die Straße 
Wackerballig. Im Süden grenzt die Fläche an Wohnbe-
bauung. Westlich wird die Fläche von einem Knick be-

grenzt. Dahinter befindet sich Ackerland bzw. Grün-
land.  

Erschließung Anbindung über Wohngebiet Up de Barg vorgesehen. 

Topographie Nach Osten abfallendes Gelände 

Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzgebiet Flensburger Förde 

Immissionsschutz  

Aktuelle Nutzung Acker 

Verfügbarkeit  

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB (FNP: WA) 

Potenzial Ca. 60-70 WE 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse Kleine Fläche am östlichen Gebietsrand liegt im Hoch-
wasserrrisikogebiet  
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Nord-westlich des Wohngebiets Up de 
Barg 

Suchfläche W3 

Flächengröße Ca. 5 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Im nördlichen Bereich grenzt die Fläche an die Straße 
Wackerballig und an Wohnhäuser in Einzellage. Öst-

lich, südlich und westlich befindet sich Ackerland bzw. 
Grünland. Im südwestlichen Bereich grenzt ein Resthof 

an.  

Erschließung Über angrenzende Suchflächen W1 und W2 von Osten 
und Süden her möglich 

Topographie Größtenteils ebenes Gelände, nach Südwesten fällt 
das Gelände ab. 

Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzgebiet, Knick  

Immissionsschutz  

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit  

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB (FNP: WA) 

Potenzial Ca. 50-60 WE 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse Erschließung erst nach Entwicklung der angrenzenden 
Suchflächen möglich 

 

Westlich Wohngebiet Klaus-Groth-Str. Suchfläche W4 

Flächengröße Ca. 3 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Im Osten grenzt die Fläche an Wohnbebauung, nörd-
lich und westlich der Fläche befindet sich Ackerland, 

südlich eine Maßnahmenfläche.  

Erschließung über Straße Kleingaarwang – Spielplatzzu prüfen 

Topographie größtenteils ebenes Gelände. 

Natur- und Landschaftsschutz Im Norden, Osten und Süden durch Knick begrenzt  

Immissionsschutz Ca. 150 m nord-westlich befindet sich ein landwirt-
schaftlicher Betrieb  

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit  

Planungsrechtliche Situation Außenbereich 

Potenzial Ca. 30-40 WE 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse Erschließung schwierig 
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westlich des Wohngebiets Mühlenfeld Suchfläche W5 

Flächengröße Ca. 9,4 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Im nördlichen Bereich grenzt die Fläche an eine Maß-
nahmenfläche, westlich befindet sich Wohnbebauung, 
südlich und östlich liegt Ackerland, umgrenzt wird die 

Fläche größtenteils durch Knicks  

Erschließung Über vorhandene Zufahrt Kleingaarwang  

Topographie In Teilen bewegtes Gelände, im Norden eben, nach 
Süden abfallend. 

Natur- und Landschaftsschutz  

Immissionsschutz Südöstlich ist eine landwirtschaftliche Hofstelle gelegen 

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit  

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB) 

Potenzial Ca. 90-100 WE 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse  
 

Suchflächen gewerbliche Bauflächen 

Westlicher Ortsausgang, Nördl. B199 Suchfläche S1 

Flächengröße Ca. 1,2 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Im Norden und Osten der Fläche grenzt Wohnbebau-
ung an, südlich verläuft die B199, östlich schließt 

Ackerland an  

Erschließung Über Schmiedestraße möglich 

Topographie Ebenes Gelände. 

Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzgebiet, entlang der nördlichen und 
westlichen Grenze verläuft ein Knick 

Immissionsschutz Wohnbebauung nördlich und östlich angrenzend, bei 
heranrückender gewerblicher Nutzung wäre Verträg-

lichkeit zu prüfen, Verkehrslärm B 199 

Aktuelle Nutzung Acker 

Verfügbarkeit Nicht verfügbar 

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB (FNP: nördlicher Teil WA, 
südlicher Teil Fläche für die Landwirtschaft 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse  
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Westlicher Ortseingang, Südl. B199 Suchfläche S2 

Flächengröße Ca. 1,6 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Im Norden grenzt die Fläche an die B199, östlich an 
ein BHKW sowie das Feuerwehrgerätehaus, südlich an 

einen landwirtschaftlichen Betrieb und westlich an 
Ackerland  

Erschließung Über Straße Gaarwang möglich 

Topographie ebenes Gelände 

Natur- und Landschaftsschutz  

Immissionsschutz Prüfung Verkehrslärm B 199, Geruchsentwicklung 
landwirtschaftlicher Betrieb 

Aktuelle Nutzung Acker 

Verfügbarkeit Nicht verfügbar, 

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB (FNP: Fläche für die Land-
wirtschaft) 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse  
 

Südlich Nahversorgungszentrum Suchfläche S3 

Flächengröße Ca. 1,7 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Nördlich der Fläche befindet sich das Nahversorgungs-
zentrum sowie Feuerwehrgerätehaus, östlich grenzt 

Wohnbebauung an, südlich und westlich Grünland 
bzw. Ackerfläche  

Erschließung Erschließung über angrenzendes Gewerbegebiet 

Topographie Größtenteils ebenes Gelände, nach Westen und Osten 
leicht abfallend. 

Natur- und Landschaftsschutz  Knick  

Immissionsschutz Geruchsentwicklung landwirtschaftlicher Betrieb, Lär-
mentwicklung Gewerbe auf angrenzende Wohnbebau-

ung ist zu prüfen 

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit  

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB (FNP: Fläche für die Land-
wirtschaft)  

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse Teile der Fläche liegen im Hochwasserrisikogebiet 
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Östlicher Ortsausgang, nördl. B199 Suchfläche S4 

Flächengröße Ca. 1,9 ha  

Einbindung in die Siedlungsstruktur Nördlich und östlich grenzt Ackerland an, südlich wird 
die Fläche durch die B199 begrenzt, im Westen grenzt 

die Fläche an ein Gewerbegrundstück sowie eine 
baumbestandene Wiese  

Erschließung eigenständige Erschließung über die B199 schwer 
durchsetzbar, über westlich angrenzendes Grundstück 

denkbar 

Topographie ebenes Gelände 

Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzgebiet, Knick  

Immissionsschutz östlich angrenzende Wohnbebauung 

Aktuelle Nutzung Acker, Grünland 

Verfügbarkeit Derzeit nicht gegeben 

Planungsrechtliche Situation Außenbereich § 35 BauGB, westliche Teilfläche im 
Landschaftsplan als Entwicklungsrichtung der weiteren 

Siedlungsentwicklung ausgewiesen 

Besonderheiten / mögl. Hemmnisse Wenn keine eigenständige Erschließung durchsetzbar, 
dann nur Entwicklung mit westlich angrenzendem Ge-

werbegrundstück möglich 
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1 Grundlagen 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Gelting liegt im Kreis Schleswig-Flensburg im Amt Geltinger Bucht. 

Gelting hat die landesplanerische Funktion eines ländlichen Zentralorts. Damit ist 

Gelting auch Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung. Ländliche Zentralorte stellen für 

die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen des Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu sichern und be-

darfsgerecht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist Gelting nach dem LEP 

Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung. Von diesem Tourismuspotenzial kann 

auch der Einzelhandel profitieren. Die Erreichbarkeit der Gemeinde wird begünstigt 

durch die Lage an der Bundesstraße 199 zwischen Flensburg und Kappeln.  

Grundsätzlich sollten im Rahmen des Konzepts folgende Fragestellungen beleuchtet 

werden:  

◼ Wie stellt sich die einzelhandelsrelevante Nachfragesituation unter besonderer 

Berücksichtigung der Tourismuspotenziale dar?  

◼ Welcher Einzelhandelsbestand ist heute in Gelting vorhanden? Ist er zukunftsfähig 

aufgestellt? 

◼ Was ist ein bedarfsgerechtes Einzelhandelsangebot für Gelting? Welche Möglich-

keiten bestehen zur Sicherung und Entwicklung des Einzelhandels im Ortskern?  

◼ Welche Standorte sind für die Ortsentwicklung verträglich? 

◼ Wieviel Verkaufsfläche kann noch verträglich in der Gemeinde angesiedelt wer-

den? 

1.2 Untersuchungsdesign und Vorgehensweise 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen haben  wir  folgende Analyseschritte durch-

geführt:  

Situationsdarstellung 

◼ Darstellung wesentlicher allgemeiner Entwicklungstendenzen im (nahversor-

gungsrelevanten) Einzelhandel;  

◼ Darstellung der planerischen Ausgangssituation; Vorgaben der Landes- und Regi-

onalplanung, zentralörtliche Bedeutung von Gelting und Versorgungsfunktion; 

Darstellung der regionalen Wettbewerbssituation; 
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◼ Stand und Entwicklung der sozioökonomischen Eckdaten in der Gemeinde Gelting 

als Rahmenbedingungen für die Einzelhandelsentwicklung (Einwohnerentwick-

lung und -prognose, Altersstruktur, Erwerbstätigkeit, einzelhandelsrelevantes 

Kaufkraftniveau, Pendlerbeziehungen, Erreichbarkeitsbeziehungen etc.); In die-

sem Zusammenhang erfolgten auch eine Darstellung der Tourismuszahlen und ei-

ne Bewertung ihrer Bedeutung für den Einzelhandel in Gelting;   

◼ Einschätzung der einzelhandelsrelevanten Nachfragesituation: Abgrenzung des 

Marktgebiets des Einzelhandels; Ermittlung des örtlichen Nachfragepotenzials 

nach Branchen und Marktgebietszonen (aktuell und für den Prognosehorizont 

2025); Darüber hinaus erfolgt eine Abschätzung der zusätzlichen Potenziale 

durch den Tourismus;  

◼ Ermittlung und Darstellung der Angebotssituation im Einzelhandel der Gemeinde 

Gelting: Ermittlung über einzelhandelsrelevante Verkaufsflächen (einschließlich 

Leerstände und ergänzende Nutzungen) nach Lagen/Standorten, Branchenmix, 

Umsatz, Flächenproduktivität.  

Bewertung des Einzelhandels in Gelting 

◼ Bewertung der Versorgungslage anhand wesentlicher Kennziffern;  

◼ Bewertung der Nahversorgungssituation; u.a. Darstellung von räumlichen Versor-

gungslücken; 

◼ Bewertung der Zukunftsfähigkeit der einzelnen Betriebe (Wo sind Veränderungen 

zu erwarten?);  

◼ Durchführung einer Stärken- und Schwächen-Analyse; 

◼ Ermittlung der Kaufkraftströme und Bewertung der Versorgungsqualität. 

Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels in Gelting 

◼ Darstellung der Entwicklung der relevanten Rahmenbedingungen bzw. Hauptan-

triebkräfte der Flächenentwicklung; 

◼ Ableitung des quantitativen und qualitativen Entwicklungspotenzials für den 

Einzelhandel in Gelting bis zum Prognosehorizont 2025;  

◼ Darstellung von Empfehlungen zur weiteren Entwicklungsstrategie des Einzelhan-

dels in Gelting; Festlegung und Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs;  

◼ Darstellung von (einzelhandelsseitigen) Maßnahmenempfehlungen zur Stärkung 

und Aufwertung des Einzelhandels.  

Folgende Primär- und Sekundärerhebungen waren insgesamt erforderlich, um das 

obige Konzept umsetzen zu können: 

◼ Sekundäranalyse einschlägiger Institute bezüglich der sozioökonomischen Rah-

mendaten und des Nachfragepotenzials; 
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◼ vollständige Bestandserhebung aller Einzelhandelsbetriebe in Gelting u.a. nach 

Standorten, Branchen/Branchenmix und Betriebstypen; 

◼ Gründliche Begehungen des Gemeindegebiets; 

◼ Werkstattgespräch mit den lokalen Akteuren der Einzelhandelsentwicklung am 

28.8.2019.  

◼ Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung des Tourismus für den Einzel-

handel sowie einer zukünftigen Qualitätsverbesserung des (tourismusrelevanten) 

Einzelhandels haben wir eine Passantenbefragung in Kooperation mit einem 

Marktforschungsunternehmen zur Ermittlung der Einkaufsorientierungen, von 

Hinweisen zu Stärken und Schwächen des Einkaufsstandorts Gelting sowie not-

wendigen Maßnahmen und Wünschen der Bewohner einerseits sowie anderer-

seits der Tagesbesucher/Touristen durchgeführt. Befragt wurden 232 Personen 

an drei verschiedenen Wochentagen. 

Gegenstand der Untersuchung war der stationäre Einzelhandel im engeren Sinne. 

Nachfrageseitig wurde zudem der nicht-stationäre Handel (Online- und Versandhan-

del), da er immer stärker an Bedeutung gewinnt und Verschiebungen zu Lasten des 

stationären Einzelhandels zu erkennen sind. Als Prognosehorizont wurde das Jahr 

2025 zu Grunde gelegt. 
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2 Allgemeine Entwicklungstrends im 
Einzelhandel 

2.1 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel stellt den deutschen Einzelhandel anhaltend vor neue 

Herausforderungen. Nach einem langen Zeitraum des Wachstums steht in den 

nächsten Jahrzehnten erstmals ein Rückgang der Einwohnerzahl bevor. Und während 

die Lebenserwartung vor 100 Jahren noch durchschnittlich 46 Jahre betrug, wird in 

einigen Jahren fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung 50 Jahre oder älter sein. 

Für den Einzelhandel bedeutet dies konkret, dass der demografische Wandel …. 

◼ …. sich langfristig und stetig vollzieht, seine Ausprägungen und Auswirkungen 

nicht grundsätzlich umkehrbar sind, aber durch politische Entscheidungen in Tei-

len steuerbar. Der Einzelhandel kann sich frühzeitig anpassen und Wettbewerbs-

vorteile generieren. 

◼ …. mit unterschiedlicher Intensität in den einzelnen Regionen sowie auch zeitver-

setzt voranschreitet. Bundesweit ist ein Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitig 

absoluter Zunahme der über 60-Jährigen zu erwarten. Jedoch leiden die meisten 

Regionen in den Neuen Ländern stärker unter Bevölkerungsschrumpfung und 

Überalterung als die Alten Bundesländer, in welchen teilweise starke Einwande-

rungsüberschüsse (z.B. Achse Frankfurt-Stuttgart, Metropolregion Hamburg) zu 

verzeichnen sind. Aber auch im Osten bleiben attraktive Ballungsräume für den 

Einzelhandel vorhanden. 

◼ …. je nach regionaler Ausgangslage unterschiedliche Herausforderungen für den 

Einzelhandel mit sich bringt. So ist in einzelnen Teilen mit starker Urbanisierung, in 

anderen mit Suburbanisierung zu rechnen. Wieder andere Regionen überaltern 

stark und andere wiederum ziehen verstärkt jüngeres Publikum an. Daher müssen 

Standortumfeld und Marketingkonzepte aufeinander abgestimmt werden. 

 

Zieht man zusätzlich die soziografischen und ökonomischen Tendenzen 

◼ Veränderung der Konsumentenbedürfnisse, 

◼ Haushaltstypenverschiebung (‚Singlesierung’) und 

◼ Absinken des Einzelhandels-Anteils am privaten Verbrauch  

mit in Betracht, so folgt daraus ein starker Anpassungsdruck für den Einzelhandel. 
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Da eine Veränderung immer auch eine Chance bedeutet, eröffnet dieser Wandel 

gleichzeitig neue Märkte. Es gilt also, diejenigen Standorte, die in Kombination mit 

dem Einsatz der Instrumente des Handelsmarketings für das eigene Unternehmen 

zieloptimal sind, frühzeitig zu erkennen und vor der Konkurrenz zu besetzen. 

2.2 Betriebsformenwandel 

Der Einzelhandel in Deutschland sieht sich zahlreichen Veränderungen ausgesetzt. 

Mit den o.g. demografischen Entwicklungen gehen bei den Verbraucherbedürfnissen 

Präferenzverschiebungen einher. U.a. sind im Bereich des Food und Nearfood-

Segments in Verbindung mit diversifizierten Arbeitszeitmodellen, ein gesteigertes 

Gesundheitsbewusstsein und Nachfrage nach mehr „Convenience“, der Wunsch nach 

Fair Trade/Bio, Regionalität und „Handwerk“ gestiegen. Veränderte Haushaltsgrößen 

fragen andere Produktgrößen nach. Im Bereich Nonfood spielt u.a. der Trend zur 

Individualisierung – jedoch bei Produkten ohne Mehrwert nach wie vor auch der Preis 

- eine Rolle. Dieser demografische und sozioökonomische Wandel macht es für den 

Einzelhandel unumgänglich, neue Konzepte zu entwickeln, um konkurrenz- und 

somit auch überlebensfähig wirtschaften zu können. 

 

Abbildung 1: Lebenszyklus der Betriebsformen 
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Dabei ist zu prüfen, ob der Lebenszyklus (Wandel) einzelner Betriebsformen von 

temporärer Natur ist (z.B. durch Nachfrageschwäche) oder ob sich hierin bereits 

Vorzeichen eines (nur hinausschiebbaren) Niedergangs ausdrücken (siehe Abbil-

dung). So hat beispielsweise das Warenhaus seinen Zenit bereits überschritten. Han-

delsmanager dieser Vertriebsform sind folglich gezwungen das Format anzupassen 

und durch einen Relaunch des Marketingkonzepts den Abschwung zu verhindern. 

Kleinflächigere Betriebstypen wiederum werden entweder aus dem Markt gedrängt 

oder müssen sich zunehmend spezialisieren (‚Nischenplayer’). Absatzkanäle hinge-

gen wie der B2C E-Commerce1 sind weiterhin aufstrebend und verfügen über hohes 

Wachstumspotenzial. 

Wirft man einen Blick auf die Marktanteilsverschiebung im gesamten Einzelhandel 

(Food- und Nonfood-Bereiche), so neigt sich das Gewicht hin zu discountorientier-

ten Konzepten. In den vergangenen Jahren ist der Marktanteil der Fachmärkte und 

Lebensmitteldiscounter stark angestiegen. Der Trend konnte allerdings nicht gleich-

ermaßen fortgesetzt werden. Zu den Gewinnern der nächsten Jahre werden neuere 

Vertriebswege wie der Online-Handel oder stark fachmarktgeprägte Angebotsformen 

wie fachmarktorientierte Shopping-Center gehören. In klassischen Shopping-Centern 

zeigt sich in den letzten Jahren ein Frequenzrückgang, weshalb u.a. mit der Auswei-

tung des Food-Courts und der Integration von digitalen Angeboten mit Ziel der Stei-

gerung der Besuchsanlässe und der Erhöhung der Verweildauer entgegengewirkt wird 

(„Third-Place“). Weiterhin an Marktanteilen verlieren werden voraussichtlich die 

Warenhäuser sowie traditionelle Fachgeschäfte (gepaart mit Altersnachfolgeproble-

men). Diese Entwicklung unterstreicht den Fortlauf der Betriebstypendynamik in 

Deutschland, die sich in einem Verdrängungsprozess älterer Betriebstypen durch 

neuere darstellt. 

Mit Blick auf die Betriebsformentheorie ist schließlich auch bemerkenswert, dass es in 

den vergangenen Jahren anstelle des Eintritts neuer Betriebsformen zu einem hefti-

gen Preiswettbewerb und einem weiteren Verfall der Margen gekommen ist. Gerade 

weil die Discounter, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser sich nicht assimiliert 

haben, haben sie offenbar das Reifestadium noch nicht erreicht. Solange dies der Fall 

ist und die Nahversorger konstitutiv bedingt ihre Wettbewerbsnachteile nicht verrin-

gern können, herrscht angesichts der Marktlage ein Verdrängungswettbewerb. Dieser 

Umstand ist zuletzt hauptverantwortlich für das konstant hohe Flächenwachstum im 

deutschen Einzelhandel, wenngleich nach Untersuchungen von Dr. Lademann & 

Partner v.a. in den überbesetzten Räumen ein „Gesundschrumpfen“ festzustellen ist.  

 
1

 B2C steht für Business-to-Consumer und somit für den Teil des Online-Handels, der zwischen einem Unternehmen und einem 

Konsumenten stattfindet. Im Gegensatz dazu definiert der B2B E-Commerce den elektronischen Handel zwischen zwei Unterneh-

men bzw. der C2C E-Commerce zwischen zwei Privatpersonen. 
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2.3 Der Online-Handel erobert die Märkte 

Das Wachstum des E-Commerce-Markts in Deutschland setzt sich seit Jahren stetig 

fort. Hierbei geht einerseits eine Verschiebung innerhalb des Distanzhandels in Form 

einer Verdrängung des klassischen Katalogversands einher: Belief sich im Jahr 

2008 der Anteil des Online-Handels am Versandhandel auf rd. 47 %, wurde für das 

Jahr 2018 bereits ein Anteil von 95 % des gesamten Versandhandels prognostiziert. 

Während zwischen den Jahren 2008 bis 2012 das Marktvolumen für den Distanz-

handel im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr durchschnittlich um ca. 8 % auf insgesamt 

39,3 Mrd. € anstieg, war im Jahr 2013 ein deutlich stärkeres Wachstum von rd. 23 % 

zu verzeichnen. Die Wachstumstendenzen für die nachfolgenden Jahre 2014 bis 

2018 sind deutlich unter Erwartung verlaufen. Für das Jahr 2019 wird damit gerech-

net, dass die Zuwachsraten auch bei etwa 8 bis 10 % liegen werden.  

Der Vormarsch des Online-Handels führt auch dazu, dass der Anteil und somit die 

Bedeutung am langsamer wachsenden Gesamteinzelhandel (stationär und 

nichtstationär) zunimmt. Der Anteil des interaktiven Handels am Einzelhandelsum-

satz wird für das Jahr 2019 auf knapp 11 % prognostiziert. 

 

Abbildung 2: Entwicklung des Anteils des interaktiven Handels am Einzelhandelsumsatz 

Es verwundert daher nicht, dass der Vormarsch des Online-Handels zu beträchtlichen 
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Daraus wird deutlich, dass die Entwicklung des Online-Handels nicht nur allgemein für 

den stationären Handel eine große Herausforderung darstellt, sondern aufgrund der 

Ausrichtung auf Innenstadtleitsortimente zu Umsatzverlusten und folglich verstärk-

tem Strukturwandel in den Zentren geführt hat. Hierbei zeigt sich, dass „Verlierer“ 

der Entwicklung kleinere Mittelstädte sowie die Stadtteilzentren von Großstädten 

sind. Umgekehrt ist für die Metropolen in Deutschland sowie für Mittelstädte mit 

beachtlichem Einzugsgebiet ein weiteres Wachstum zu erwarten. Durch die starke 

Orientierung auf die Nahversorgung sind zudem auch ländliche Kommunen – wie 

Gelting – vergleichsweise resistent gegenüber einer Verdrängung durch den Online-

Handel. 

Das Einzelhandelsvolumen im stationären Handel bleibt nach den Prognosen der 

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)2 „unterm Strich“ bis zum Jahr 2025 weit-

gehend stabil, da einerseits von einem Anstieg des Einzelhandelsumsatzes aus-

gegangen werden kann. Andererseits geht die GfK in ihrer Prognose bis 2025 davon 

aus, dass sich der Anteil des Online-Umsatzes am gesamten Einzelhandelsumsatz von 

9 % (2014) in deutlich abgeschwächter Dynamik auf künftig (2025) etwa 15 % erhö-

hen wird. Dabei sind in den einzelnen Sortimenten deutliche Unterschiede erkennbar 

(z.B. Lebensmittel nur max. 5 %). 

Bei der Prognose von Umsatzanteilen der Kanäle „stationär“ bzw. „interaktiv“ muss 

darauf hingewiesen werden, dass eine exakte Trennung von Kanälen nicht möglich ist. 

Für den örtlichen Einzelhandel müssen diese Abflüsse in den nicht-stationären Han-

del nicht zwangsläufig mit einem Umsatzrückgang gleichzusetzen sein. Durch Mul-

tichannel-Strategien (wie click-and-collect) verschwimmen vielmehr zunehmend die 

Grenzen zwischen stationär und online (sog. Seamless Shopping). Faktisch muss auch 

auf die Innovationskraft des stationären Handels hingewiesen werden, der sowohl 

in den zurückliegenden Jahren stets Konzept- oder Sortimentsanpassungen vornahm 

und auch heute erfolgreich mit neuen Konzepten und Omnichannel-Lösungen auf 

den intensivierten Wettbewerb reagiert. Zugleich besteht die Möglichkeit, Waren 

zusätzlich über Online-Marktplätze wie eBay und Amazon abzusetzen. 

2.4 Entwicklungen im kurzfristigen Bedarfsbereich 

Die Betriebsformen unterscheiden sich in Sortiment, Preisgestaltung, Verkaufsform 

und Größe. Im Lebensmittelsegment gibt es folgende Betriebsformen: 

◼ Lebensmittelgeschäft (bis zu 400 qm Verkaufsfläche) 

◼ Supermarkt (400 bis 799 qm Verkaufsfläche) 

 
2

 Vgl. E-Commerce: Wachstum ohne Grenzen? - Online-Anteile der Sortimente – heute und morgen - White Paper, Juli 2015. 
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◼ Kleiner Verbrauchermarkt (800 bis 1.499 qm Verkaufsfläche) 

◼ Großer Verbrauchermarkt (1.500 bis 4.999 qm Verkaufsfläche) 

◼ SB-Warenhaus (ab 5.000 qm) sowie 

◼ Lebensmitteldiscounter3 (heute zumeist bis 1.300 qm Verkaufsfläche) 

Zusätzlich zur Angebotsform wird nach Sortimenten und Branchen differenziert. Das 

Gesamtsortiment Nahversorgung beinhaltet insbesondere folgende Sortimentsgrup-

pen mit den entsprechenden Inhalten: 

◼ Nahrungs- und Genussmittel mit Bäckern, Fleischern, Getränkehandel, Tabakwa-

ren, Kioskanbietern, Reformhäusern sowie dem gesamten Lebensmittelhandel 

und 

◼ Gesundheits- und Körperpflege mit Drogeriewaren, Wasch- und Putzmitteln 

sowie Zeitungen/Zeitschriften. 

Ein wesentlicher Faktor in der Nahversorgungsentwicklung ist durch die betriebs-

wirtschaftlich bedingten Maßstabssprünge der durchschnittlichen Betriebsgrößen 

und einer damit verbundenen abnehmenden Anzahl von Betrieben und Standorten 

bedingt. So liegt die mindestoptimale Verkaufsfläche für Vollversorger aktuell bei 

mindestens rd. 1.000 bis 1.200 qm, bei Discountern häufig bei etwa 1.000 qm. Die 

Folge ist, dass die Versorgungsfunktion einer ursprünglich großen Anzahl kleinerer 

Betriebseinheiten von immer weniger, dafür aber größeren Betrieben übernommen 

wird. Die angestrebten und auch betriebswirtschaftlich notwendigen Einzugsgebiete 

dieser Betriebe werden größer, was neben dem Wettbewerbsdruck unter den Betrei-

berfirmen auch zu einer deutlichen Präferenz von PKW-orientierten Standorten an 

wichtigen Verkehrsachsen geführt hat. 

Größere Lebensmittelanbieter spielen allerdings auch eine wichtige Rolle für Stadt-

teil- und Wohngebietszentren durch ihre Funktion als Magnetbetriebe und Fre-

quenzbringer. Vor diesem Hintergrund ist eine Integration dieser Betriebe in 

gewachsene, integrierte Standorte nach Möglichkeit zu fördern. 

Die Erosion von Nahversorgungsbereichen wird jedoch keineswegs nur durch perip-

here Standorte ausgelöst oder verstärkt. Hierbei spielen zunehmende Aktivitäts-

kopplungen der Verbraucher zwischen dem Einkauf von Sortimenten des kurzfristi-

gen Bedarfsbereichs und dem Arbeitsweg eine immer größere Rolle. Dies wird noch 

durch Suburbanisierungsprozesse forciert, die teils zu einer Präferenzverschiebung4 

der Wohnbevölkerung führen, was wiederum Auswirkungen auf die Nahversorgungs-

strukturen im Raum hat. 

 
3

 Discounter unterscheiden sich von den übrigen Lebensmittelbetrieben v.a. durch ihre aggressive Preisstruktur und die auf eine 

beschränkte Artikelzahl fokussierte Sortimentspolitik. 

4
 Durch die soziodemografischen Veränderungen verschieben sich die Ansprüche der Verbraucher an die Nahversorgung. 
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Wie eigene empirische Untersuchungen von Dr. Lademann & Partner gezeigt haben, 

präferieren die Kunden für ihre Nahversorgung einen Standortverbund von einem 

leistungsfähigen, aber nicht zu großen Vollversorger und einem Discounter. 

Nicht unerheblich trägt darüber hinaus auch das unternehmerische Potenzial zur 

Akzeptanz und Stabilität von Nahversorgungsstandorten und -bereichen bei, was 

stark auch mit der Dynamik mindestoptimaler Ladengrößen mit Blick auf eine Si-

cherung des Auskommens der Betreiber zusammenhängt. Die Problematik minde-

stoptimaler Betriebsgrößen wird wiederum durch die ausufernde 

Sortimentsentwicklung infolge der von den Herstellern betriebenen Produktdiffe-

renzierung forciert, die seit Jahrzehnten zu einer Zunahme der durchschnittlichen 

Betriebsgrößen geführt hat.  

Hinzu kommt, dass die Flächenbedarfe durch die gestiegenen Kundenerwartungen an 

Bequemlichkeit und Warenpräsentation angewachsen sind sowie veränderte Flä-

chenansprüche durch Pfandsysteme und Bake-off-Stationen ausgelöst werden. Im 

Bereich des Lebensmitteleinzelhandels wird heutzutage mehr Platz für die Bereiche 

Halbfertig- und Fertigprodukte (Convenience Food) benötigt. Bei Getränkeabhol-

märkten und breit aufgestellten Verbrauchermärkten (i.d.R. > 10.000 Artikel) ist 

zudem der Trend zur Sortimentskomplexität hinsichtlich Sortiment und Gebinde- 

bzw. Portionsgrößen als Antwort auf die Diversifizierung der Nachfrage zu sehen. 

Auf die veränderten Marktbedingungen und den verschärften Strukturwandel rea-

giert der Lebensmitteleinzelhandel insbesondere mit einer Ausdifferenzierung des 

Angebots hinsichtlich seiner Frischekompetenz durch mehr Vielfalt und Inszenierung 

der Obst-Gemüse-Abteilung und Fleisch-/Käse-/Fischabteilung bzw. in Bezug auf 

Getränkeabholmärkte durch ein gegenüber den klassischen Lebensmittelmärkten 

deutlich umfassenderes Angebot, das auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 

ist. All diese Maßnahmen haben zum Ziel, den Kunden Aufenthaltsqualität zu bieten 

und die Aufenthaltsdauer und den Bezug zum Markt mit einem zugleich breiten und 

tiefen Angebot zu verbessern. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Tendenzen im Lebensmitteleinzelhandel 

in Deutschland festmachen: 
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Abbildung 3: Wesentliche Standorttrends des Lebensmitteleinzelhandels 

Die Standortanforderungen der einzelnen Betriebstypen des Lebensmittelein-

zelhandels zeigen dabei in der Regel folgendes Bild:  

 

Tabelle 1: Standortanforderungen der Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels 
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2.5 Fazit 

Der voranschreitende demografische Wandel und ökonomische Megatrends be-

schleunigen den Anpassungsdruck der Unternehmen. Aufgrund der demografischen 

sowie soziografischen Entwicklung sinkt und verschiebt sich die Einzelhandelsnach-

frage, was zu einer erhöhten Betriebsformendynamik führt. Somit ist der Handel 

branchenübergreifend gezwungen, die Betriebsform, die Verkaufsfläche, das Sorti-

ment und den Standort an dieses neue Umfeld anzupassen. 

Für die zukünftige Entwicklung lassen sich folgende zentrale Befunde ableiten: 

◼ Heterogene Bevölkerungsentwicklung und Überalterung: Sinkende Einwoh-

nerzahlen verringern das Marktpotenzial und Altersstrukturverschiebungen erhö-

hen den Anpassungsdruck für Handelsbetriebe. Diese Entwicklung verläuft 

bundesweit stark heterogen. Einzelne Gebiete werden auch langfristig von einem 

Bevölkerungszuwachs profitieren können (vorwiegend die Metropolen und die 

südwestlichen Regionen, insb. zwischen Frankfurt und Stuttgart). Zusätzlich ist die 

heterogene Entwicklung innerhalb der Orte zu beachten (alternde Stadtteile). 

◼ Präferenzverschiebung bei Verbrauchern: Die Altersverschiebung gepaart mit 

dem neu aufkommenden Image der ‚jungen Alten’ bringt Veränderungen der Kon-

sumpräferenzen mit sich. Zukünftig entscheidet v.a. im großflächigen Lebensmit-

teleinzelhandel nicht die Größe, sondern die Nähe zum Verbraucher. 

◼ Verschärfter Strukturwandel: Der Konzentrationsprozess im großflächigen 

Einzelhandel wird sich weiter beschleunigen (Verringerung der Anzahl an führen-

den Unternehmen in den einzelnen Branchen), während auch die Dynamik der Be-

triebstypen weiter zunehmen wird (Ausdifferenzierung in Richtung Service oder 

Preis). Zu den Gewinnern der letzten Jahre zählten v.a. Discounter und Fachmärk-

te, wobei diese Marktanteilsverschiebung größtenteils zu Lasten des kleinflächi-

gen Einzelhandels ging. Die starke Flächenexpansion der letzten Jahre führte zu 

einem Absinken der Flächenproduktivitäten. Die Verkaufsflächen pro Filiale im Le-

bensmitteleinzelhandel konvergieren: Diffusion der Betriebstypen SB-Warenhaus 

(kleiner) und große Verbrauchermärkte (größer) sowie Maßstabsvergrößerung 

und allmähliche Sortimentsverbreiterung bei Discountern. Befeuert wird der 

Strukturwandel zudem durch den Vormarsch des Online-Handels, der die Ent-

wicklung bei Anbietern mit Sortimenten des mittelfristigen Bedarfs vorantreibt 

und zu Umsatzverlagerungen zulasten der Innenstädte führt. Hierbei ist darauf zu 

verweisen, dass die „Digital Natives“ noch in das konsumfähige Alter reinwachsen, 

was in den nächsten Jahren die Einkaufsvorbereitung im Internet weiter treibt. 

Langfristig ist demnach ein Rückgang des Käuferpotenzials, eine Abnahme der Alters-

gruppen mit hoher Einkaufsbereitschaft (im stationären Handel), jedoch eine Zunah-

me der Altersgruppen mit erhöhtem Service- und Dienstleistungsbedarf zu erwarten. 

Da sich diese Entwicklungen jedoch bundesweit sehr heterogen vollziehen, ist die 
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regionale Analyse des langfristigen Potenzials eines Standorts unabdingbar. Es ist 

daher von einer Entwertung bzw. Aufwertung einzelner Standorte auszugehen. 

Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden der Weitblick und die Branchenkompetenz 

der Stadtplaner und Einzelhändler, welche für die Abschätzung langfristiger Potenzia-

le bestehender bzw. zukünftiger Standorte verantwortlich sind. Hierbei kommt es im 

Besonderen auf spezifisches Know-how und detaillierte Marktkenntnis an. 

Aus diesen Entwicklungstendenzen leiten sich veränderte Rahmenbedingungen für 

den Einzelhandel ab: 

◼ Anpassungsdruck steigt; 

◼ Betriebsformendynamik steigt; 

◼ Verdrängungswettbewerb und 

◼ Strukturwandel intensivieren sich; 

◼ Flächenwachstum setzt sich fort, jedoch gebremst und mit absehbarer Stagnati-

on. 

Daraus ergeben sich folgende Handlungsmöglichkeiten für den Einzelhandel: 

◼ gute Standorte (in Bezug auf Kaufkraft, Einzugsgebiet, Grundstück, Verkehrsan-

bindung, etc.) finden, welche auch langfristig erfolgreich erscheinen (vor allem in 

Bezug auf die Binnenmigration); 

◼ Ausdifferenzierung des Angebots in Richtung Service-, Erlebnis-, Luxus- oder 

Discountorientierung; 

◼ Entwicklung neuer Handelsformate und Vertriebskanäle als Reaktion auf die 

veränderten Marktbedingungen; 

◼ Integration der digitalen Medien in das stationäre Geschäft zur breiteren Kun-

denansprache, zur verbesserten Auffindbarkeit und zur „digitalen Vergrößerung“ 

des Ladenlokals; 

◼ permanente Verbraucherforschung, um langfristige Unternehmenserfolge 

sicherzustellen. 
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3 Rahmenbedingungen für die Einzel-
handelsentwicklung in der Gemein-
de Gelting 

3.1 Lage im Raum und zentralörtliche Funktion 

Die Gemeinde Gelting liegt im Kreis Schleswig-Flensburg im Amt Geltinger Bucht. 

Gelting ist die zweitgrößte der 16 Gemeinden im Amt Geltinger Bucht. Zum Nahbe-

reich von Gelting gehören Hasselberg, Kronsgaard, Maasholm, Nieby, Niesgrau (z.T.) 

Pommerby, Rabenholz, Stangheck und Stoltebüll (z.T.). 

 

Abbildung 4: Lage im Raum 
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Die Erreichbarkeit der Gemeinde ist durch die Lage an der Bundesstraße 199, die 

Flensburg und Kappeln verbindet, sehr gut gewährleistet. Diese verläuft direkt durch 

das Gemeindegebiet. Darüber hinaus binden überörtliche Straßen die umliegenden 

Gemeinden an Gelting an. 

Gelting hat die landesplanerische Funktion eines ländlichen Zentralorts. Damit ist 

Gelting auch Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung. Ländliche Zentralorte stellen für 

die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen des Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu sichern und be-

darfsgerecht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist Gelting nach dem LEP 

Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung. Von diesem Tourismuspotenzial kann 

auch der Einzelhandel profitieren. Nächstgelegene zentrale Orte sind die ländlichen 

Zentralorte Steinbergkirche (rd. 11 km westlich) und Sörup (rd. 17 km südsüdwestlich) 

sowie das Unterzentrum Süderbrarup (rd. 18 km südwestlich). Das Unterzentrum mit 

Teilfunktion eines Mittelzentrums Kappeln liegt südlich in rd. 13 km Entfernung. 

3.2 Sozioökonomische Rahmenbedingungen 

Die Bevölkerungsentwicklung in Gelting verlief seit 2014 mit einem Wachstum von 

0,1 % p.a. leicht positiv. Deutlich dynamischer entwickelte sich im selben Zeitraum 

Süderbrarup (1,1 % p.a.). In Steinbergkirche und Kappeln gingen die Einwohnerzahlen 

hingegen  leicht zurück. Auf Kreis- und Landesebene verlief die positive Einwohne-

rentwicklung stärker als in Gelting (0,6 % p.a.). 

Insgesamt lebten in Gelting am 1.1.2018  

rd. 1.980 Einwohner.5 

 

Tabelle 2: Einwohnerentwicklung in Gelting im Vergleich 

 
5

 Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden hier die Zahlen des Statistischen Landesamts verwendet. Kommunale Zahlen der Melde-

ämter weichen in der Regel leicht davon ab. 

Veränderung 

Stadt, Kreis, Land 2014 2018 abs. in % p.a. in %

Gelting 1.970 1.976 6 0,3 0,1

Steinbergkirche 2.785 2.747 -38 -1,4 -0,3

Sörup 4.289 4.311 22 0,5 0,1

Süderbrarup 4.112 4.288 176 4,3 1,1

Kappeln 8.764 8.675 -89 -1,0 -0,3

Schleswig-Flensburg, Kreis 195.135 199.503 4.368 2,2 0,6

Schleswig-Holstein 2.815.955 2.889.821 73.866 2,6 0,6

Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Gelting im Vergleich

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand jeweils 01.01.)

 +/- 14/18



16 | 73 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Gelting kann in Anlehnung an die 

Prognose des Kreises Schleswig-Flensburg6 unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Entwicklung in den letzten Jahren davon ausgegangen werden, dass die Einwohner-

zahlen sich auch in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln werden. Im Jahr 

2025 ist in Gelting mit einer Bevölkerungszahl zu rechnen von 

gut 2.000 Personen. 

In den Umlandgemeinden des Nahbereichs ist hingegen insgesamt von einem leich-

ten Bevölkerungsrückgang auszugehen. 

Die Herausforderungen des demografischen Wandels wirken sich auch auf die Einzel-

handelsentwicklung aus, indem wohnungsnahen Versorgungsstandorten für immobi-

le Bevölkerungsgruppen ein besonderer Stellenwert zuzuschreiben ist. 

Die Altersstruktur der Bevölkerung in der Gemeinde Gelting ist im Vergleich zum 

Landes– und Landkreisschnitt durch ein deutlich überdurchschnittliches Alter ge-

prägt.  

 

Abbildung 5: Altersstruktur in Gelting im Vergleich 

Die Basis für das am Ort bzw. im Marktraum zur Verfügung stehende einzelhandelsbe-

zogene Nachfragepotenzial bildet neben der Einwohnerzahl die einzelhandelsrele-

 
6

 Kreis Schleswig-Flensburg: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2030 für den Kreis Schleswig-Flensburg. 
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vante Kaufkraftkennziffer7. Im Kreis- und Landesvergleich fällt die Kaufkraft für 

Gelting leicht unterdurchschnittlich aus. Verglichen mit den Umlandgemeinden liegt 

sie hingegen bis auf Steinbergkirche etwas über dem Durchschnitt. 

 

Abbildung 6: Kaufkraftkennziffern im Vergleich 

Die Beschäftigungssituation in Gelting stellt sich tendenziell positiv dar. Zwar liegen 

keine Arbeitslosenquoten auf Gemeindeebene vor; die Arbeitslosenquoten für den 

Kreis zeigen aber einen deutlich positiven Trend (2014: 7,3 %; 2018: 5,3 %). Damit 

sind die Zahlen zwar vergleichbar mit denen des Landes und des Bunds, allerdings 

verzeichnete Schleswig-Flensburg einen deutlicheren Rückgang der Arbeitslosen-

quoten. Absolut gesehen sank die Zahl der Arbeitslosen in der Gemeinde Gelting 

zwischen 2014 und 2018 von 95 auf 67 Personen. 

 
7

 Vgl. MB-Research 2019, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern. 
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Tabelle 3: Entwicklung der Arbeitslosenquoten 

Einen wichtigen Anhaltspunkt für die Verflechtungsbeziehungen der Gemeinde Gel-

ting mit ihrem Umland (auch hinsichtlich der zu ermittelnden Einkaufsorientierungen) 

liefert ein Blick auf die Aus- und Einpendlerströme.  

Vor dem Hintergrund häufiger Kopplungsbeziehungen zwischen Arbeits- und Versor-

gungsweg – insbesondere im Segment des periodischen Bedarfs – besteht bei einem 

negativen Pendlersaldo die Gefahr von Kaufkraftabflüssen, der es mit einem attrakti-

ven Angebot zu begegnen gilt. Hier besteht für die Gemeinde Gelting ein negativer 

Pendlersaldo, welcher in den letzten Jahren leicht zugenommen hat. 

 

Tabelle 4: Ein- und Auspendler im Vergleich 

Der Tourismus spielt für Gelting (Kneippkurort) durch die Lage an der Ostsee eine 

herausragende Rolle. Nach Angaben des Statistikamts Nord verfügen Gelting und der 

Nahbereich aktuell über rd. 2.100 Betten und rd. 218.100 Übernachtungen. Hier ist 

allerdings zu beachten, dass vom Statistikamt nur die Betriebe mit zehn und mehr 

Betten erfasst werden. Auf Basis von Hochrechnungen auf Grundlage von Zahlen 

(Betten) des Amts Geltinger Bucht und des Regionalen Tourismuskonzepts Ostsee-

fjord Schlei errechnen sich für den Untersuchungsraum (inkl. Umlandkommunen des 

Nahbereichs) rd. 378.300 Übernachtungen. Dazu kommen noch gut 210.000 Tages-

gäste. Damit ergibt sich eine jährliche Gesamtzahl an Touristen für den Untersu-

chungsraum von 

gut  588.000. 

+ / - 14/18

Gebietseinheit 2014 2018 %-Punkte

Schleswig-Flensburg, Kreis 7,3 5,3 -2,0

Schleswig-Holstein 6,8 5,5 -1,3

Bundesgebiet 6,7 5,2 -1,5

Entwicklung der Arbeitslosenquoten

Arbeitslosenquote in %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsstatistik 2014-18 / Jahreszahlen, Nürnberg. 

Stadt, Kreis 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Gelting 435 492 232 272 -203 -220

Steinbergkirche 715 799 289 366 -426 -433

Sörup 1.072 1.235 960 1.089 -112 -146

Schleswig-Flensburg, Kreis 27.282 30.666 14.927 17.035 -12.355 -13.631

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2014/18. Stand 30.06

Ein- und Auspendler in der Gemeinde Gelting im Vergleich

Auspendler Einpendler Saldo



19 | 73 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

3.3 Landesplanerische Vorgaben 

In Kapitel 2.8 (Einzelhandel) des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 

heißt es zu den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung im Zusammenhang mit der 

Einzelhandelsentwicklung wie folgt: 

1 Grundsatz der Raumordnung ist es, eine ausgewogene Handels- und Dienstleis-

tungsstruktur zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft im Land zu gewähr-

leisten. Hierzu ist ein breites Spektrum von Einrichtungen unterschiedlicher Größen, 

Betriebsarten und Angebotsformen erforderlich. Die Einrichtungen sollen nach Größe 

und Angebot differenziert verteilt mit Schwerpunkten in den Zentralen Orten bereit-

gestellt werden. Die Verkaufsflächengröße der Einzelhandelseinrichtungen soll an der 

sortimentbezogenen örtlichen Versorgungsfunktion der Standortgemeinde ausge-

richtet sein.  

2 In allen Gemeinden soll auf ausreichende, wohnortnahe Einzelhandelseinrichtun-

gen zur Deckung des täglichen Bedarfs, insbesondere an Lebensmitteln (Nahversor-

gung), hingewirkt werden. Dabei soll die Verkaufsfläche der 

Einzelhandelseinrichtungen zur Nahversorgung am örtlichen Bedarf ausgerichtet 

werden. Die Deckung des spezialisierten, höherwertigen sowie länger- und langfristi-

gen Bedarfs bleibt insbesondere den Zentralen Orten verschiedener Stufen vorbehal-

ten.  

3 Großflächige Einzelhandelseinrichtungen und Dienstleistungszentren sind wegen 

ihrer besonderen Bedeutung für die Zentralität nur in den Zentralen Orten vorzusehen 

(Zentralitätsgebot). Das gilt auch für mehrere kleinere Ladeneinheiten im räumlich-

funktionalen Verbund, deren Gesamtgröße die Großflächigkeit erreicht und die örtli-

che Versorgungsfunktion überschreitet sowie die Erweiterung vorhandener Betriebe 

in die Großflächigkeit hinein.  

4 Bei der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen ist die wesentliche 

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit bestehender oder geplanter Versorgungs-

zentren, insbesondere an integrierten Versorgungsstandorten, innerhalb der 

Standortgemeinde zu vermeiden. Darüber hinaus darf die Versorgungsfunktion be-

ziehungsweise die Funktionsfähigkeit bestehender oder geplanter Versorgungszen-

tren benachbarter Zentraler Orte nicht wesentlich beeinträchtigt werden 

(Beeinträchtigungsverbot). 

5 Art und Umfang solcher Einrichtungen müssen dem Grad der zentralörtlichen Be-

deutung der Standortgemeinde entsprechen; die Gesamtstruktur des Einzelhandels 

muss der Bevölkerungszahl und der sortimentspezifischen Kaufkraft im Nah- bezie-

hungsweise Verflechtungsbereich angemessen sein (Kongruenzgebot). Dementspre-

chend vorbehalten sind ländlichen Zentralorten  
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-mit mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Nahbereich Einzelhandels-

einrichtungen und sonstige Einzelhandelsagglomerationen zur Deckung des Grund-

bedarfs mit bis zu 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche je Einzelvorhaben, 

– mit bis zu 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Nahbereich Einzelhandelsein-

richtungen und sonstige Einzelhandelsagglomerationen zur Deckung des Grundbe-

darfs mit bis zu 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche je Einzelvorhaben. 

6 Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-

ten sind nur im baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiet der Standortgemeinde 

zulässig (siedlungsstrukturelles Integrationsgebot). Großflächige Einzelhandelsein-

richtungen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nur an städtebaulich inte-

grierten Standorten im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den 

zentralen Versorgungsbereichen der Standortgemeinde zulässig (städtebauliches 

Integrationsgebot). Derartige Einzelhandelseinrichtungen sind ausnahmsweise au-

ßerhalb der zentralen Versorgungsbereiche im baulich zusammenhängenden Sied-

lungsgebiet der Standortgemeinde zulässig, soweit eine städtebaulich integrierte 

Lage nachweislich nicht möglich ist, die vorhandene Einzelhandelsstruktur weitere 

sortimentspezifische Verkaufsflächenentwicklungen zulässt, die zentralörtliche 

Bedeutung gestärkt wird und die Ansiedlung zu keiner wesentlichen Verschlechte-

rung der gewachsenen Funktion der zentralen Versorgungsbereiche der Standortge-

meinde oder benachbarter Zentraler Orte führt. Zentrale Versorgungsbereiche sind 

regelmäßig die Innenstädte oder die Ortskerne sowie in Unter-, Mittel- und Oberzen-

tren die sonstigen Stadtteil- und Versorgungszentren.  

7 Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht-zentrenrelevanten Kernsorti-

menten sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut 

erreichbaren Standorten im baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiet des Zent-

ralen Ortes zulässig. Dabei sind regelmäßig nicht mehr als 10 Prozent der Verkaufsflä-

che für zentrenrelevante Randsortimente zulässig.  

8 In Gemeinden mit mehreren Versorgungsbereichen muss der großflächige Einzel-

handel auf das innergemeindliche Zentrensystem ausgerichtet sein.  

9 Lebensmitteldiscountmärkte mit mindestens 800 Quadratmetern Verkaufsfläche 

können auch bei einer Geschossfläche von weniger als 1.200 Quadratmetern negati-

ve Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Ver-

sorgung der Bevölkerung in ihrem Einzugsbereich sowie auf die Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden haben. Negative 

Auswirkungen sind bei der Ansiedlung oder Erweiterung solcher Märkte weitgehend 

zu vermeiden. Lebensmitteldiscountmärkte mit mindestens 800 Quadratmetern 

Verkaufsfläche, die solche Auswirkungen haben, sind nach Maßgabe des geltenden 

Planungsrechts außer in Kerngebieten nur in Sondergebieten anzusiedeln.  
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10 Lebensmitteldiscountmärkte gemäß Absatz 9 sind im Rahmen der Bauleitplanung 

nur in Anbindung an bestehende oder geplante Nahversorgungszentren in integrier-

ter Lage nach Maßgabe von Absatz 6 anzusiedeln.  

11 Zur Sicherung des landesplanerischen Ziels eines gestuften Versorgungssystems 

an geeigneten Standorten sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, insbeson-

dere mit Ausweisung gewerblicher Bauflächen, Festsetzungen zu treffen, die eine 

diesen Zielen zuwiderlaufende Entwicklung durch sukzessiv erfolgende Einzelhan-

delsansiedlungen (Einzelhandelsagglomerationen) ausschließen.  

12 Für bestehende Einzelhandelsagglomerationen an nicht integrierten Standorten 

sind Bebauungspläne aufzustellen, um die vorhandenen, regionalen Versorgungs-

strukturen in integrierter Lage zu sichern und weitergehende, nicht integrierte Ent-

wicklungen auszuschließen.  

14 Von einzelnen Vorgaben der Absätze 1 bis 10 kann auf der Basis eines interkom-

munal abgestimmten Konzeptes (regionales oder Stadt-Umland-

Einzelhandelskonzept) unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumordnung 

abgewichen werden.  

15 Insbesondere in den Städten und Gemeinden, bei denen das baulich zusammen-

hängende Siedlungsgebiet des Zentralen Ortes die kommunale Grenze überschreitet, 

sind für Art und Umfang der in diesen Nachbargemeinden wahrgenommenen teil-

zentralen Aufgaben der Versorgung die Zielsetzungen und Konzeptionen des Zentra-

len Ortes selbst maßgeblich. Insoweit kann von den landesplanerischen Vorgaben für 

eine differenzierte räumliche Verteilung von Einkaufseinrichtungen nur einvernehm-

lich abgewichen werden.  

16 Großflächige Einzelhandelseinrichtungen und Dienstleistungszentren sollen in 

örtliche und regionale ÖPNV-Netze eingebunden werden. 

 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für Gelting sind 

zweiseitig zu betrachten: eine positive Bevölkerungsentwicklung, 

steigende Tourismuszahlen und rückläufige Arbeitslosenquoten in der 

Region stehen einer unterdurchschnittlichen Kaufkraft und einem 

negativen Pendlersaldo gegenüber. 

Gelting ist landesplanerisch als ländlicher Zentralort ausgewiesen und 

übernimmt damit entsprechende Versorgungsfunktionen für das 

eigene Gemeindegebiet und seinen Nahbereich.  
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4 Nachfragesituation in Gelting 

4.1 Marktgebiet der Gemeinde Gelting 

Das Marktgebiet einer Stadt bzw. einer Gemeinde bezeichnet den räumlichen 

Bereich, den die Summe aller Einzelhandelsbetriebe einer Stadt (= der örtliche Einzel-

handel) insgesamt anzusprechen vermag.  

Für Gelting ist das Marktgebiet deckungsgleich mit dem raumordnerisch zugewiese-

nen Nahbereich. 

Das Marktgebiet ist in zwei Zonen untergliedert, die der unterschiedlich hohen Inten-

sität der Nachfrageabschöpfung in diesem Gebiet entsprechen. Das Geltinger Ge-

meindegebiet stellt dabei die Zone 1 dar. Die Zone 2 wird von Hasselberg, Kronsgaard, 

Maasholm, Nieby, Pommerby, Rabenholz, Standheck sowie Teilen von Niesgrau und 

Stoltebüll gebildet. 

 

Abbildung 7: Marktgebiet des Einzelhandels in Gelting 
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In dem Marktgebiet leben derzeit gut 4.800 Personen. Auf Basis der o.g. Bevölke-

rungsprognosen ist insgesamt von einem Rückgang des Einwohnerpotenzials (leich-

tes Wachstum in Gelting, Rückgang im Umland) bis 2025 auf  

gut 4.600 Einwohner auszugehen. 

 

Tabelle 5: Marktgebiet des Einzelhandels 

Darüber hinaus ist noch von Streukunden auszugehen. Diese Streukunden setzen sich 

aus außerhalb des Marktgebiets lebenden Personen wie Tages- und Übernachtungs-

gästen, Pendlern und Durchreisenden, Zufallskunden sowie sonstigen Streukunden 

zusammen. 

4.2 Nachfragepotenzial des Einzelhandels in der 
Gemeinde Gelting 

Auf Grundlage der Einwohnerzahlen und der Kaufkraft im Marktgebiet sowie des Pro-

Kopf-Ausgabesatzes errechnet sich für 2018 ein einzelhandelsrelevantes Nach-

fragepotenzial über alle Sortimente8 innerhalb des Marktgebiets von 

rd. 32,9 Mio. €. 

Dabei handelt es sich um das Volumen, dass die Bewohner aus dem Marktgebiet der 

Gemeinde Gelting jährlich im Einzelhandel ausgeben – in der Gemeinde selbst 

und/oder an anderen Standorten/Einkaufskanälen. 

Unter Berücksichtigung der abnehmenden Bevölkerungsplattform ergibt sich für das 

Marktgebiet der Gemeinde Gelting für den Prognosehorizont 2025 ein einzelhan-

delsrelevantes Nachfragepotenzial über alle Sortimente von 

rd. 31,4 Mio. €. 

 
8

 Die Sortimente werden nach Sortimenten des kurzfristigen (v.a. Lebensmittel), mittelfristigen (Sortimente, die für die Innenstadt und 

die Zentren von Bedeutung sind) und langfristigen (Sortimente, die aufgrund ihrer Spezifikationen nicht auf die Zentren zu verweisen 

sind) Bedarf gegliedert. 

Bereich 2018 2025

Gelting 1.976 2.000

Umland 2.851 2.610

Einzugsgebiet 4.827 4.610

Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH.

Marktgebiet des Einzelhandels in Gelting
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Der Tourismus spielt in der Region eine große Rolle. Es ist davon auszugehen, dass 

dadurch ein zusätzliches Nachfragepotenzial für den Einzelhandel von  

rd. 7,4 Mio. € besteht,  

wovon etwa die Hälfte dem kurzfristigen Bedarf zuzurechnen ist. 

Insgesamt wird das Nachfragepotenzial für Gelting in 2025 damit bei  

etwa 38,8 Mio. € liegen. 

 

Abbildung 8: Nachfragepotenzial im Marktgebiet des Einzelhandels in Gelting 

Bei dem für den örtlichen Einzelhandel zur Verfügung stehenden Nachfragepotenzial 

muss darauf hingewiesen werden, dass sich das Wachstum des Online-Handels in 

Deutschland seit Jahren fortsetzt. Dabei nimmt der Anteil und somit die Bedeutung 

am langsamer wachsenden Gesamteinzelhandel (stationär und nicht-stationär) - 

wenn auch abgeschwächt - weiter zu. Derzeit entfallen durchschnittlich 13 % des 

örtlichen Nachfragepotenzials auf den nicht-stationären Handel. Je nach Branche 

können diese Werte jedoch erheblich variieren. So fließen beispielsweise im Bundes-

schnitt bei Büchern/Schreibwaren etwa 45 % der Nachfrage in den Online-Handel ab, 

während es im periodischen bzw. kurzfristigen Bedarf derzeit im Bundesschnitt ledig-

lich rd. 2 % sind. 
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Im Marktgebiet der Gemeinde Gelting leben derzeit rd. 4.800 

Einwohner. Das Nachfragepotenzial der Bevölkerung im Marktgebiet 

wird bis zum Jahr 2025 auf rd. 31,4 Mio. € zurückgehen. Dazu kommen 

noch Nachfragepotenziale durch Einkäufe der Übernachtungs- und 

Tagesgäste von rd. 7,4 Mio. €. Davon entfällt rd. Die Hälfte auf den 

periodischen bzw. kurzfristigen Bedarf. 

 

4.3 Ergebnisse der Passantenbefragung  

Im August 2019 wurde in Gelting eine Passantenbefragung mit einer Stichprobe von 

232 Personen durchgeführt. Diese repräsentative Befragung liefert wichtige Hinweise  

◼ zur Einkaufsorientierung der Verbraucher, hier v.a. auch der Touristen,  

◼ zu den Veränderungen der Einkaufsorientierungen, 

◼ zu Stärken und Schwächen des Einkaufsstandorts Gelting sowie  

◼ zu Verbesserungsmöglichkeiten. 

Um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, fand die Befragung an drei Tagen 

(Do-Sa) und an jeweils vier Sample-Points statt und zwar: 

◼ in der Straße Norderholm 

◼ im Bereich Sparkasse/Tourismusbüro 

◼ in der Nordstraße 

◼ beim Bürgerpark 

 

Die Auswertung ergab, dass von den 232 befragten Personen 72 aus Gelting selbst 

und 55 Personen aus dem Umland kamen. Weitere 105 Personen waren als Touristen/ 

Gäste vor Ort. 

Zunächst wurde nach dem Grund des Besuchs gefragt. Die Befragten kamen über-

wiegend zum Einkaufen, Bummeln oder einen Gastronomiebesuch nach Gelting. Vor 

allem die „Geltinger Tage“ wurden als Highlight genannt und bilden einen großen 

Anziehungspunkt vor allem für Umlandbewohner und Touristen. Bei den Geltingern 

selbst spielen neben dem Einzelhandel der Besuch einer Freizeit- bzw. Kultureinrich-

tung als Besuchsanlass eine wichtige Rolle: rd. 12 % gaben an, aus diesem Grund 

Gelting aufgesucht zu haben. Weitere Besuchsanlässe sind Freizeitaktivitäten wie 

Fahrradfahren und Spaziergänge (auch mit dem Hund). Darüber hinaus gaben rd. 15 

% der Befragten aus Gelting an, auf dem Nachhauseweg zu sein (Weg zur Wohnung).  
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Für die Geltinger und die Umlandbewohner spielt auch Gelting als Arbeitsplatzstand-

ort eine Rolle (jeweils 7 %). 

 

Abbildung 9: Gründe für den Besuch in Gelting 

Die am häufigsten eingekauften Sortimente sind Lebensmittel und Drogeriewaren. 

Dieses zeigt die wichtige Bedeutung als Nahversorgungsstandort, welche kleinere 

Kommunen, vor allem auch in Tourismusregionen, durchaus üblich ist. Die übrigen 

Sortimente werden von allen Befragten nur sehr sporadisch genannt. Damit bleibt 

festzuhalten, dass es Gelting derzeit an sogkräftigen, shopping- bzw. tourismusaffi-

nen Sortimenten mangelt. 
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Abbildung 10: Eingekaufte Sortimente in Gelting 

Wichtigste Einkaufsalternativen außerhalb Geltings  sind für die befragten Passanten 

(inkl. Touristen) Kappeln, Steinbergkirche und Flensburg. 

 

Abbildung 11: Einkaufsalternativen der Befragten 
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Die Verbraucher wurden im Rahmen der Passantenbefragung auch nach der Verän-

derung ihrer Einkaufsorientierungen9 in den letzten fünf Jahren befragt. Hierbei 

wurde die Veränderung der Einkaufshäufigkeit abgefragt, um konjunkturell bzw. 

durch Kaufzurückhaltung bedingte Ausgabenrückgänge möglichst auszublenden.  

Die Ergebnisse der Befragung zeigen Verschiebungen der Einkauforientierung zu 

Gunsten des Standorts Geltings. Mehr als drei Viertel der Befragten aus Gelting oder 

dem Umland gaben an, genauso oft oder sogar öfter in Gelting einzukaufen. Dies trifft 

vor allem auf die Geltinger selbst zu. Bei der Umlandbevölkerung sind eher „Wegorien-

tierungstendenzen“ erkennbar. Dies ist ein Indiz für den schärfer werdenden inter-

kommunalen Wettbewerb. Allerdings ist zu betonen, dass in einer 

Passantenbefragung tendenziell die Personen befragt werden, die in der Gemeinde 

anzutreffen sind, bzw. die dort auch eher einkaufen. 

 

Abbildung 12: Veränderung der Einkaufsorientierung der Befragten 

Des Weiteren wurden die Verbraucher im Rahmen der Passantenbefragung – unge-

stützt – konkret zu den Stärken und Schwächen Geltings (als Einkaufsstandort) 

befragt. Hierbei handelt es sich um subjektive Meinungsbilder zu konkreten Sachver-

 
9

 Diese Frage wurde nur den Befragten aus Gelting und dem Umland gestellt, da Touristen hierzu in der Regel keine Aussagen treffen 

können. 
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halten, wodurch in der Zusammenschau übereinstimmende bis gegenteilige Meinun-

gen resultieren. 

Die wesentlichen Stärken sehen die Befragten vor allem im Bürgerpark und der 

Gastronomie. Auch die „kurzen Wege“ und die Ruhe werden positiv hervorgehoben 

sowie die Lage einerseits in Strand- und andererseits in Stadtnähe. Es zeigt sich, dass 

der Einzelhandel nicht die „Hauptrolle“ in Gelting spielt. 

 

Abbildung 13: Stärken des Einkaufsstandorts Gelting aus Sicht der Befragten 

Die größten Schwächen sehen die Befragten daraus folgend auch in den fehlenden 

Einkaufsmöglichkeiten in Gelting. Negativ werden auch der Verkehr und eine unzu-

reichende Infrastruktur empfunden. Erfreulich ist, dass über 40 % der Befragten keine 

expliziten Schwächen des Standorts Gelting nennen konnten. 
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Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Gelting

+ Bürgerpark 19%

+ Gastronomie 11%

+ Kompakt, alles vorhanden 8%

+ Ruhe 6%

+ Nähe zu den Stränden, Städten 5%

+ Einkaufsmöglichkeiten 4%

+ Landschaft, Natur 3%

+ Architektur 3%

+ Erreichbarkeit der Geschäfte 3%

+ Heimatgefühl, Gemeinschaft 3%

Passantenbefragung, n=232 (310 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich)

+ Infrastruktur 2%

+ Charme, Atmosphäre 2%

+ Parkmöglichkeiten 2%

+ Freundliche Menschen 2%

+ Keine Leerstände 2%

+ Sauberkeit 2%

+ Einzelnennungen/ k.A. 23%
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Abbildung 14: Schwächen des Einkaufsstandorts Gelting aus Sicht der Befragten 

Zur Verbesserung des (Einzelhandels-) Standorts Gelting sind in der Passantenbefra-

gung zudem die Anregungen und Wünsche der Verbraucher erfragt worden (unge-

stützt), die aus Sicht der Verbraucher die entscheidenden Faktoren für den Erfolg 

oder Misserfolg des Einzelhandelsstandorts darstellen.  

Diese knüpfen an die wahrgenommenen Schwächen an. Die meisten Kunden wün-

schen sich eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten. Vor allem eine Alternative 

zum bestehenden Lidl-Markt wird gefordert.  Ebenso wünschen sich die Befragten 

einen Drogeriemarkt sowie weiteren Einzelhandel verschiedener Branchen. Weitere 

Aspekte wie Gastronomie und Verkehr spielen hier eher eine untergeordnete Rolle. 
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Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Gelting

- Fehlende/unzureichende Einkaufsmöglichkeiten 18%

- Verkehr 9%

- Unzureichende Infrastruktur 5%

- Fahrradweg 3%

- Unzureichende Sauberkeit 3%

- Gastronomie 2%

- Kinderbetreuung/Spielplätze 2%

- Einzelnennungen 17%

- K.A. 41%

Passantenbefragung, n=232 (257 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 15: Maßnahmenvorschläge der Befragten zur Stärkung des Einzelhandelsstandorts Gelting 

 

Die häufigsten Besuchsgründe für die Befragten sind Einkaufen, 

Bummeln oder ein Gastronomiebesuch. Insgesamt hat als Ergebnis der 

Passantenbefragung die Orientierung der Verbraucher auf Gelting in 

den letzten fünf Jahren leicht zugenommen, wobei vor allem die 

Geltinger selbst häufiger in ihrer Gemeinde einkaufen. 

Einkaufsalternativen sind vor allem Kappeln, Flensburg und 

Steinbergkirche. Zu berücksichtigen ist, dass im Rahmen einer 

Passantenbefragung tendenziell eher die „Fans“ eines Standorts 

befragt werden. Die Kunden schätzen vor allem den Bürgerpark und die 

Gastronomie, kritisieren aber gleichzeitig auch das zu geringe Angebot. 

Vor allem eine Alternative zu Lidl fehlt. Attraktivitätssteigernd würden 

aus Sicht der Befragten bessere Einkaufsmöglichkeiten wirken. 

  

Hilfslinien anzeigen über Menu: 

Ansicht | Anzeigen | Haken bei

Führungslinien setzten

Folie in Ursprungsform  bringen über Menu:

Start | Folien | Zurücksetzen

Vorschläge der Befragten zur Attraktivitätssteigerung des 

(Einzelhandels-)standorts Gelting

Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Gelting

Nennungen Anteil

■ Alternative zu Lidl schaffen, Frische-/Supermarkt ansiedeln 30 %

■ Drogeriemarkt 12 %

■ Zusätzlichen Einzelhandel schaffen, kleine Läden 4 %

■ Bioladen 3 %

■ Regionalmarkt/Wochenmarkt 2 %

■ Bekleidungsgeschäft 2 %

■ Regionale Gastronomie 2 %

■ Optimierung der Fuß- und Radwege 2 %

■ Einzelnennungen 11 %

■ K.A. 32 %

Passantenbefragung 2019, n=232; 268 Nennungen, Mehrfachnennungen möglich
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5 Angebotssituation des Einzelhandels 
in der Gemeinde Gelting 

5.1 Verkaufsflächenstruktur des Einzelhandels in 

Gelting 

Im Juli 2019 verfügte die Gemeinde Gelting in 20 Ladenschäften über eine aktiv 

betriebene10 einzelhandelsrelevante Verkaufsfläche von insgesamt  

rd. 4.140 qm. 

Die Differenzierung nach Branchengruppen zeigt dabei folgendes Bild:  

Sortimentsseitig liegt der Angebotsschwerpunkt im langfristigen Bedarfsbereich, 

gefolgt vom kurzfristigen Bedarf. Der mittelfristige Bedarf spielt nur eine sehr unter-

geordnete Rolle. 

 

Abbildung 16: Branchenstruktur des Einzelhandels in Gelting 

 
10

 Ohne Leerstände. 
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Die Geltinger Einzelhandelsstruktur wird durch Angebote des 

kurz- und langfristigen Bedarfs geprägt.
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Abbildung 17: Sortimentsstruktur des Einzelhandels in Gelting 

Größere Betrieb in Gelting sind: 

◼ Lidl-Lebensmitteldiscounter, Nordstraße 

◼ Gärtnerei Tischler, Schmidsberg 

◼ Haustiershop-Nord, Norderholm 
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Abbildung 18: Einkaufszentrum Nordstraße 

 

Abbildung 19: Gärtnerei Tischler am Schmidsberg 
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Abbildung 20: Elektrohaus Gelting, Süderholm 

 

Abbildung 21: Café Petersen, Norderholm 
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Abbildung 22: Seekiste, Norderholm 

Der Einzelhandel und die zentrenergänzenden Nutzungen zeigen dabei folgende 

räumliche Verteilung auf:  

 

Abbildung 23: Räumliche Verteilung des Einzelhandels in Gelting 



37 | 73 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

5.2 Umsatzsituation des Einzelhandels in Gelting 

Die Umsätze des Einzelhandels wurden auf Basis branchenüblicher und standortge-

wichteter Flächenproduktivitäten der einzelnen Betriebsformen/Betreiber geschätzt. 

Demnach belief sich der Bruttoumsatz aller Einzelhandelsbetriebe in der Gemeinde 

Gelting im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 

rd. 14,2 Mio. €. 

Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Flächenproduktivität von etwa 3.420 € 

pro qm Verkaufsfläche und Jahr. 

Bei der Analyse des Einzelhandelsumsatzes nach Branchengruppen ergibt sich fol-

gendes Bild: 

◼ Der Umsatzanteil des kurzfristigen Bedarfs liegt bei rd. 63 % bei einer Verkaufs-

fläche von rd. 1.430 qm und wird v.a. vom umsatzstarken Lebensmitteldiscounter 

Lidl getrieben. 

◼ Auf den mittelfristigen Bedarf entfallen lediglich rd. 7 % des Gesamtumsatzes. 

◼ Der Umsatzanteil bei den flächenextensiven Sortimenten des langfristigen Be-

darfs liegt aufgrund des großen Verkaufsflächenanteils bei etwa 30 %.  

 

Abbildung 24: Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur des Einzelhandels in Gelting 
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Umsatzseitig wird der Geltinger Einzelhandel vom 

nahversorgungsrelevanten bzw. kurzfristigen Bedarf dominiert, der 

einen Umsatzanteil von rd. 63 % aufweist. Der größte Flächenanteil 

entfällt auf den langfristigen Bedarf bei einem Umsatzanteil von rd. 

30 %. Das Gesamtumsatzvolumen des Einzelhandels der Gemeinde 

liegt bei rd. 14,2 Mio. €.  

5.3 Interkommunale Wettbewerbssituation 

Im Wettbewerb stehen die (überwiegend kurzfristigen) Einzelhandelsangebote in 

Gelting vor allem mit den Betrieben in Kappeln und Steinbergkirche. In Kappeln ist mit 

einem E-Center sowie zwei großen Rewe-Verbrauchermärkten ein großes Angebot 

mit Vollversorgern gegeben. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Discounter 

sowie einen Rossmann-Drogeriemarkt. In Steinbergkirche sind ein neu aufgestellter 

Edeka-Verbrauchermarkt sowie ein Aldi-Discounter verortet. 

 

Abbildung 25: Interkommunale Wettbewerbssituation 

Die interkommunale Wettbewerbssituation für Gelting wird vor allem 

durch die Angebote in Kappeln und Steinbergkirche bestimmt. 



39 | 73 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

6 Versorgungslage und Zentralitäts-
analyse 

6.1 Verkaufsflächendichten des Einzelhandels in der 

Gemeinde Gelting 

Die Verkaufsflächendichte (qm Verkaufsfläche/1.000 Einwohner) ist ein Indiz für die 

quantitative Flächenausstattung einer Stadt bzw. eines Orts. Nach der nachfolgenden 

Übersicht erreicht die Verkaufsflächendichte in der Gemeinde Gelting einen Wert 

von  

rd. 2.100 qm je 1.000 Einwohner. 

Differenziert nach den unterschiedlichen Sortimentsgruppen fällt die Angebotssitua-

tion in Gelting allerdings sehr unterschiedlich aus: 

 

 

Tabelle 6: Verkaufsflächendichten im Vergleich 

Die durchschnittliche Verkaufsflächendichte liegt in Deutschland bei rd. 1.800 qm. 

Damit liegt die Flächenausstattung in Gelting insgesamt leicht über dem Bundes-

durchschnitt. Dies trifft aber nicht auf alle Branchen gleichermaßen zu. Die insgesamt 

überdurchschnittliche Verkaufsflächendichte resultiert fast ausschließlich aus der 

sehr hohen Dichte bei Bau- und Gartenbedarf. Im vor allem für einen ländlichen Zent-

ralort relevanten periodischen Bedarf ist dagegen nur ein durchschnittlicher Wert zu 

verzeichnen. Für die eher shoppingaffinen Sortimente sind die Werte sehr niedrig. 

Dies ist zwar für einen ländlichen Zentralort nicht unüblich. Dabei ist aber vor allem 

die Versorgungsfunktion für das Umland und darüber hinaus die Tourismusbedeu-

Gelting
Spannbreite 

länd. Zentralorte**

Vergleichswerte 

Tourismusorte

periodischer Bedarf 721 570 - 1.000 600-1.200

Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 15 130 - 320 200-700

Sonstige Hartwaren 137 140 - 370 300-600

Elektrobedarf/elektronische Medien 48 20 - 70 100-300

Möbel/Haus- und Heimtextilien 71 50 - 290 100-700

Bau- und Gartenbedarf 1103 90 - 420 100-600

Summe 2095 1.000-2.470 1.400-4.100

Quelle: Eigene Berechnungen.

*   in qm Verkaufsfläche je 1.000 Einwohner.

** Vergleichswerte aus anderen Untersuchungen von Dr. Lademann & Partner

Branchen

Flächendichte*

Flächendichte der Gemeinde Gelting im Vergleich
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tung zu beachten. Vergleichbare Tourismusorte verfügen in der Regel über deutlich 

höhere Verkaufsflächendichten, wie Untersuchungen von Dr. Lademann & Partner 

ergeben haben. 

 

Die Verkaufsflächendichte in Gelting bewegt sich auf leicht 

überdurchschnittlichem Niveau. Dies resultiert allerdings aus der 

hohen Dichte in der Branche Bau- und Gartenbedarf. In den übrigen 

Branchen sind die Werte unter Berücksichtigung der zentralörtlichen 

Funktion und der Tourismusbedeutung allenfalls durchschnittlich bis 

sehr niedrig. 

 

6.2 Nahversorgungssituation in Gelting 

Eines der zentralen städtebaulichen Ziele ist die flächendeckende und leistungsfähi-

ge Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Im Gemeindegebiet von Gelting ist lediglich ein strukturprägender Betrieb des kurz-

fristigen Bedarfs angesiedelt. Inklusive der Kleinflächen (Lebensmittelhandwerk u.a.) 

liegt die Flächendichte im kurzfristigen Bedarf bei  

ca. 720 qm Verkaufsfläche je Tausend Einwohner 

(Bundesdurchschnitt rd. 520 qm je 1.000 EW). Damit liegt die Ausstattung zwar über 

dem Durchschnitt. Allerdings ist auch hier die Versorgung der Touristen in hohem 

Maße zu beachten sowie die der Umlandbevölkerung im Nahbereich. Hier ist kein 

Anbieter vorhanden.  

Zur Bewertung der Nahversorgungssituation bzw. der räumlichen Verteilung des 

Angebots wurde der Lidl-Markt kartiert und ein 700-m-Radius um den Standort, 

entsprechend durchschnittlich bis zu 10 Gehminuten, gezogen. Für die innerhalb 

dieses Radius lebenden Einwohner ist die Nahversorgung grundsätzlich gegeben. 

Wie die Karte zeigt, ist der Kernort überwiegend fußläufig versorgt. In den Randberei-

chen sind allerdings Bereiche zu erkennen (z.B. südlicher Bereich entlang der Straße 

Süderholm, Teile vom Neubaugebiet Richtung Wackerballig), die keinen Nahversorger 

in fußläufiger Entfernung aufweisen. Auch die peripher gelegenen Ortsteile sind nicht 

fußläufig versorgt, u.a. Wackerballig. Aufgrund der teilweise sehr geringen Einwohner-

dichte wird sich dies prospektiv auch nicht ändern lassen, da ein Betrieb dort nicht 

ökonomisch tragfähig ist. 
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Abbildung 26: Nahversorgungssituation in Gelting 
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Abbildung 27: Lidl in der Nordstraße 

Insgesamt ist zwar rein quantitativ eine ausreichende Versorgung gewährleistet.  

Qualitativ beschränkt sich das Angebot aber lediglich auf einen Betrieb aus dem 

Discountsegment. Wie schon die Passantenbefragung gezeigt hat, wünschen sich die 

Verbraucher eine Alternative zu Lidl, z.B. in Form eines Verbraucher-/Frischemarkts. 

 

Rein quantitativ verfügt Gelting zwar über ein ausreichendes 

Nahversorgungsangebot. Allerdings wird diese durch einen einzigen 

Betrieb gewährleistet. Alternativangebote in Form eines Vollversorgers 

sind aus Sicht der Verbraucher wünschenswert. 
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6.3 Zentralitäts- und Nachfrageverflechtungsanaly-
se für den Einzelhandel in Gelting 

Die Einzelhandelszentralität (Z) bildet das Verhältnis des am Ort getätigten Umsatzes 

zu der am Ort vorhandenen Nachfrage ab: 

𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡 (𝑍) =
𝑎𝑚 𝑂𝑟𝑡 𝑔𝑒𝑡ä𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑟 𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧

𝑎𝑚 𝑂𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑟ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑐ℎ𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒
× 100 

Ist dieser Wert größer als 100, zeigt dies insgesamt Nachfragezuflüsse aus dem Um-

land an. Je größer der Z-Wert ist, desto stärker ist die Sogkraft, die vom zentralen Ort 

ausgeht. Ein Wert unter 100 zeigt an, dass hier höhere Nachfrageabflüsse an das 

Umland bestehen. U.a. kann man also an der Zentralität die Einzelhandelsattraktivi-

tät eines zentralen Orts im Vergleich zu anderen, konkurrierenden Kommunen able-

sen.  

Auf Basis der Nachfragestromanalyse, der Passantenbefragung sowie der Umsatz-

schätzung errechnet sich für die Gemeinde Gelting eine einzelhandelsrelevante Zent-

ralität von 

rd. 104 %. 

Das heißt, per Saldo fließen rd. 4 % der Nachfrage von außen zu. 

Die einzelnen Branchenzentralitäten geben Aufschluss über die Angebotsstärken 

und -schwächen des Einzelhandels der Gemeinde Gelting sowie über die branchen-

spezifische interkommunale Konkurrenzsituation.  
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Abbildung 28: Einzelhandelsrelevante Zentralitäten in der Gemeinde Gelting 

◼ Die Branchenzentralität beträgt innerhalb des kurzfristigen Bedarfs rd. 139 % und 

deutet auf Kaufkraftzuflüsse hin. Dies dürfte zu einem Großteil aus Zuflüssen 

durch Touristen sowie die Umlandbevölkerung resultieren, da hier kein signifikan-

tes Angebot besteht. 

◼ Die Sortimente des mittelfristigen Bedarfs weisen in allen Branchen Kaufkraftab-

flüsse auf. Vor allem die Zentralität im Bereich Bekleidung/Schuhe ist sehr niedrig. 

Dies trifft auch auf andere tourismusbedeutsame Branchen zu. 

◼ Für die Sortimente des langfristigen Bedarfs sind ganz überwiegend ebenfalls 

Kaufkraftabflüsse zu konstatieren. Einzige Ausnahme bildet die Branche Bau- und 

Gartenbedarf mit 253 %. Diese zeichnet auch dafür verantwortlich, dass in Gelting 

überhaupt eine Zentralität von über 100 % erreicht wird. 

 

Der Zentralitätswert ist eine Saldo-Größe aus den Nachfragezuflüssen aus dem 

Umland und den Nachfrageabflüssen aus der Gemeinde Gelting in das Umland. Mit 

Hilfe einer Nachfragestromanalyse können diese Zu- und Abflüsse quantifiziert wer-

den. 

Entsprechend den Ergebnissen der Nachfragestromanalyse, die im Wesentlichen auf 

der Umsatzschätzung, der Passantenbefragung und der Zentralitätsanalyse aufbaut, 

liegt die Nachfragebindung in Gelting über alle Sortimente bei ca. 39 %, sodass die 
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Abflüsse in den stationären und nicht-stationären Handel (außerhalb Geltings) rd. 8,3 

Mio. € p.a. betragen. 

Dem steht ein Brutto-Zufluss von insgesamt etwa 8,9 Mio. € p.a. gegenüber. Dieser 

Nachfragezufluss resultiert aus der Abschöpfungsquote aus dem Marktgebiet der 

Gemeinde Gelting in Höhe von rd. 4,6 Mio. € (Zone 2) zuzüglich der Potenzialreserve 

durch Touristen, Pendler, Gelegenheitskunden u.ä. von insgesamt rd. 4,3 Mio. € (ca. 

30 %). 

 

Abbildung 29: Nachfragestromanalyse des Einzelhandels in Gelting 

 

Per saldo fließen dem Einzelhandel in Gelting rd. 4 % von außen zu. 

Zwischen den einzelnen Branchen bestehen jedoch gravierende 

Unterschiede. So ist im periodischen Bedarf die Zentralität leicht 

überdurchschnittlich, während im mittelfristigen Bedarf durchweg 

deutliche Abflüsse bestehen. Die hohe Zentralität bei Bau- und 

Gartenbedarf zieht den gesamten Schnitt für Gelting deutlich nach 

oben und verzerrt insofern das Bild. 
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Der lokale Einzelhandel kann rd. 39 % der eigenen Nachfrage 

(Bevölkerung der Gemeinde Gelting) vor Ort halten. Darüber hinaus 

fließen rd. 8,9 Mio. € von außen zu (Umland sowie Potenzialreserve, 

v.a. durch Touristen). 

 

6.4 SWOT-Analyse zum Einzelhandelsstandort 
Gelting 

Die wichtigsten Stärken des Einzelhandelsstandorts Gelting lassen sich wie folgt 

charakterisieren:  

◼ Die Lage Gelting inmitten einer Tourismusregion wirkt sich positiv auf den Einzel-

handel aus. 

◼ Die Angebote im Kernort sind fußläufig gut erreichbar. 

◼ Die Grundversorgung durch das vorhandene Angebot ist grundsätzlich gegeben. 

◼ Zumindest in den Sommermonaten sind die Geschäfte in Gelting täglich geöffnet. 

◼ Die steigenden Einwohnerzahlen bieten zusätzliche Potenziale für den Einzelhan-

del in Gelting. 

◼ Weiter wachsende Tourismuszahlen wirken sich ebenfalls positiv auf die Entwick-

lung in Gelting aus. Darüber hinaus weitet sich die Saison immer mehr über die 

Sommermonate aus und gewinnt auch im übrigen Jahr an Bedeutung. 

 

Die wesentlichen Schwächen des Einzelhandels in Gelting lassen sich aus unserer 

Sicht wie folgt zusammenfassen:  

◼ Die räumliche Trennung des Nahversorgungszentrums um Lidl einerseits und die 

eher shoppingorientierten Betriebe im Bereich Norderholm wirken sich negativ 

aus. 

◼ In Gelting ist kein Vollversorger angesiedelt. Die Nahversorgung wird nahezu aus-

schließlich durch den Lidl-Discounter gewährleistet. Auch weitere Angebote, wie 

z.B. ein Drogeriemarkt oder weitere Dienstleistungsbetriebe fehlen. 

◼ Darüber hinaus ist der Gesamtstandort des Nahversorgungszentrums eher be-

engt. 

◼ Die Ladenöffnungszeiten sind zu uneinheitlich. 

◼ Entwicklungsmöglichkeiten sind eher begrenzt, einerseits aufgrund mangelnder 

Flächenpotenziale, andererseits wegen der Konkurrenz zu anderen Standorten in 

und um Gelting. 
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7 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
für die Gemeinde Gelting 

7.1 Tragfähigkeitsrahmen für die Entwicklung des 

Einzelhandels bis 2025 

7.1.1 Antriebskräfte der Einzelhandelsentwicklung  

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Gelting als Einzelhandelsstandort ist die 

Frage entscheidend, welche Perspektiven der Einzelhandel in Gelting insgesamt be-

sitzt. 

Die grundsätzlichen Hauptantriebskräfte der Einzelhandelsexpansion sind in erster 

Linie 

◼ Wachstumskräfte (Bevölkerungs- und Demografieentwicklung, Kaufkraftent-

wicklung und Betriebstypendynamik, Tourismusentwicklung); 

◼ Defizitfaktoren (unzureichende Zentralitätswerte und Fernwirkung, Strukturde-

fizite im Angebotsmix, unterdurchschnittliche Flächenausstattung und kleinräu-

mige Versorgungslücken). 

Betrachtet man Wachstums- und Defizitfaktoren aus der lokalspezifischen Situation 

der Gemeidne Gelting heraus, zeichnen sich folgende Entwicklungstendenzen ab: 

◼ Die Einwohnerzahlen in Gelting werden sich leicht positiv entwickeln. Allerdings 

sagen die Prognosen für den Nahbereich tendenziell leichte Einwohnerrückgänge 

voraus. 

◼ Die demografische Entwicklung bewirkt zunehmend Veränderungen im Ein-

kaufsverhalten. Es steigt damit auch die Bedeutung einer fußläufigen bzw. im mo-

dal split gut erreichbaren Nahversorgung. 

◼ Die weiter steigenden Tourismuszahlen wirken sich auch positiv auf die Einzel-

handelsentwicklung aus. 

◼ Von der Kaufkraftentwicklung bzw. der Entwicklung der im Bundesvergleich 

überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben werden perspektivisch keine signifi-

kanten Impulse für die Einzelhandelsentwicklung ausgehen. Zudem ist nochmals 

auf die steigende Bedeutung des Online-Handels hinzuweisen. 
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◼ Die Betriebstypendynamik ist auch für Gelting zu beobachten: so ist davon 

auszugehen, dass aus den allgemeinen Strukturverschiebungen zu Gunsten der 

Großflächen11 auch hier Verkaufsflächenpotenziale entstehen. 

◼ Die Einzelhandelszentralität bewegt sich insgesamt auf einem durchschnittli-

chen Niveau. Potenziale ergeben sich hier vor allem bei den mittelfristigen Bran-

chen. 

◼ Die Flächenausstattung ist gerade im mittelfristigen Bedarf niedrig. Zu berück-

sichtigen ist hier auch die Bedeutung für das Umland und den Tourismus. 

◼ Darüber hinaus sind strukturelle Defizite in Gelting feststellbar: Angebotsdefizite 

im Tourismusbereich sowie die Discountlastigkeit durch einen einzigen Anbieter in 

der Nahversorgung. 

◼ Zum Teil sind kleinere räumliche Versorgungslücken in der Nahversorgung 

gegeben. Diese werden jedoch voraussichtlich aufgrund der fehlenden Tragfähig-

keitspotenziale nicht geschlossen werden können. In diesem Zusammenhang ist 

jedoch noch mal zu erwähnen, dass im Zuge des demografischen Wandels und 

einer eingeschränkten Mobilität eine gut erreichbare Versorgung immer mehr an 

Bedeutung gewinnt. 

Spielräume zum Ausbau des Einzelhandelsangebots ergeben sich damit v.a. aus fol-

genden Quellen: 

 
11

 Die Betriebstypendynamik im kurzfristigen Bedarf wird weiter dafür sorgen, dass der Flächenanspruch der Einzelhandelsbetriebe 

(auch der im Bestand) um etwa 0,3 % p.a. steigen wird. 
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Abbildung 30: Hauptansatzpunkte der Flächenentwicklung in Gelting 

7.1.2 Verkaufsflächenspielräume 

Unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren errechnet sich für Gelting ein tragfähiger 

Flächenrahmen bis zum Jahr 2025 von insgesamt 

rd. 1.900 bis 2.300 qm Verkaufsfläche. 

Der Entwicklungsrahmen für die Gemeinde Gelting entfällt in der sektoralen Differen-

zierung auf die in der Tabelle dargestellten Branchen: 
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Abbildung 31: Entwicklungsrahmen für die Weiterentwicklung des Einzelhandels 

Dabei werden folgende Entwicklungen empfohlen: 

◼ Kurzfristiger Bedarf: ca. 1.000 bis 1.200 qm Verkaufsfläche12 

Diese sollten schwerpunktmäßig für die Ansiedlung eines Vollversor-

gers/Frischemarkts genutzt werden. Darüber hinaus bestehen noch geringe Spiel-

räume für Kleinflächen oder Anpassungen bestehender Betriebe. 

◼ Mittelfristiger Bedarf: ca. 400 bis 600 qm Verkaufsfläche 

Dabei bestehen die höchsten Verkaufsflächenspielräume in den bislang ange-

botsschwachen Segmenten Bekleidung/Schuhe sowie Sportbedarf und Spielwa-

ren. Aber auch im Bereich Hausrat/Geschenke sind vor allem bei tourismusaffinen 

Angeboten Potenziale vorhanden. Diese Flächenpotenziale sollten vordergründig 

dazu eingesetzt werden, das Angebot gezielt quantitativ und qualitativ auszubau-

en, um den Kunden eine Alternative zu den Angeboten im Umland (v.a. Kappeln 

oder Steinbergkirche) zu bieten. 

◼ Langfristiger Bedarf: ca. 500 qm Verkaufsfläche 

 
12

 Hier kommen bei der Realisierung z.B. eines Vollversorgers noch aperiodische Randsortimente hinzu. 
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Diese Potenziale sollten überwiegend zur Optimierung des vorhandenen Angebots 

genutzt werden. Denkbar wären aber auch Kleinflächen, um die Angebotsvielfalt 

zu erhöhen. 

 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass es sich bei diesem Entwicklungsrah-

men nur um einen groben Orientierungsrahmen handelt, der unter Abwägung der 

Vor- und Nachteile ggf. auch leicht überschritten werden kann. Dafür ist jedoch ggf. 

eine detaillierte Verträglichkeitsprüfung des konkreten Vorhabens erforderlich.  

 

Der Entwicklungsrahmen für den Einzelhandel in Gelting liegt bei rd. 

1.900 bis 2.300 qm Verkaufsfläche. Die größten Anteile entfallen 

dabei auf die Sortimente des kurzfristigen Bedarfs. 

7.2 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs 

Im Rahmen der Analyse wurde die Gemeinde Gelting unter städtebaulichen und funk-

tionalen Gesichtspunkten bewertet und im Hinblick auf die im Folgenden dargestell-

ten Kriterien beurteilt.  

Die Begrifflichkeit der zentralen Versorgungsbereiche ist schon länger in den pla-

nungsrechtlichen Normen (§ 11 Abs. 3 BauNVO) verankert und beschreibt diejenigen 

Bereiche, die aus städtebaulichen Gründen vor mehr als unwesentlichen Aus-

wirkungen bzw. vor Funktionsstörungen geschützt werden sollen. Im Jahr 2004 setz-

te das Europaanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) den Begriff in den bundes-rechtlichen 

Leitsätzen zur Bauleitplanung (§ 2 Abs. 2 BauGB) und in den planungsrechtlichen 

Vorgaben für den unbeplanten Innenbereich neu fest (§ 34 Abs. 3 BauGB).  

In der Novellierung des BauGB vom 01.01.2007 wurde die „Erhaltung und Entwicklung 

zentraler Versorgungsbereiche“ schließlich auch zum besonders zu berücksichtige-

den Belang der Bauleitplanung erhoben (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Somit berechtigt das 

Sicherungs- und Entwicklungsziel für zentrale Versorgungsbereiche die Aufstellung 

einfacher Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2a BauGB. 

Hinsichtlich der aktuell geltenden Rechtsprechung im Bau- und Bauordnungsrecht, 

u.a. im § 34 Abs. 3 BauGB, ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die „echten“ Zentren-

typen (Innenstadt, Ortsteil- und/oder Nahversorgungszentren) als zentrale Versor-

gungsbereiche fungieren und somit schützenswert sind. 

Es ist daher sinnvoll bzw. notwendig, die relevanten Zentren abzugrenzen, um diese 

bei der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung besonders berücksichtigen zu können. 

Der § 34 Abs. 3 BauGB sieht eine Prüfung von einzelhandelsrelevanten Ansiedlungs-
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vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die ausgewiesenen zentralen Versor-

gungsbereiche vor. Die Definition und Abgrenzung von zentralen Versorgungsberei-

chen ist somit eine Möglichkeit, den bestehenden kommunalen Einzelhandelsbestand 

zu schützen bzw. dessen Entwicklung in geordnete/gewünschte Bahnen zu lenken. 

Für eine eindeutige Zuordnung der jeweiligen Grundstücke bzw. Betriebe zu einem 

zentralen Versorgungsbereich ist eine genaue Abgrenzung der zentralen Versor-

gungsbereiche notwendig, da nur diese Bereiche gemäß den Zielen der Stadtentwick-

lung einen schützenswerten Charakter besitzen. 

Die Rechtsprechung und die kommentierende Literatur  haben dazu eine Reihe von 

Kriterien aufgestellt. Danach wird ein zentraler Versorgungsbereich als räumlich 

abgrenzbarer Bereich definiert, dem aufgrund vorhandener oder noch zu entwickeln-

der Einzelhandelsnutzungen eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nah-

bereich hinaus zukommt oder zukommen soll. Das Angebot wird i.d.R. durch diverse 

Dienstleistungen und gastronomische Angebote ergänzt. 

Eine zentrale Lage setzt eine städtebauliche Integration voraus. Ein zentraler Versor-

gungsbereich muss dabei mehrere konkurrierende oder einander ergänzende Ange-

bote umfassen (Maßnahmen zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche sollen nicht 

auf den Schutz eines Einzelbetriebs vor Konkurrenz hinauslaufen). Zugleich sind 

anders genutzte „Lücken" in der Nutzungsstruktur eines zentralen Versorgungsbe-

reichs - solange ein Zusammenwirken der zentrentypischen Nutzungen im Sinne 

eines „Bereichs" angenommen werden kann - möglich.  

Ein zentraler Versorgungsbereich hat nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine für 

die Versorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale Funk-

tion. Diese Funktion besteht darin, die Versorgung eines Gemeindegebiets oder eines 

Teilbereiches mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren 

des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs sicherzustellen.  

Der Begriff ‚zentral‘ ist nicht geografisch im Sinne einer Innenstadtlage oder Ortsmit-

te, sondern funktional zu verstehen. Ein zentraler Versorgungsbereich muss über 

einen gewissen, über seine eigenen Grenzen hinausreichenden räumlichen Einzugs-

bereich mit städtebaulichem Gewicht haben. Er muss damit über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus wirken; er kann auch Bereiche für die Grund- und Nahversorgung 

umfassen. 

Kein zentraler Versorgungsbereich sind Agglomerationen einzelner Fachmärkte oder 

auch peripher gelegener Standorte, wie man sie oftmals in ehemaligen Ge-

werbegebieten findet. Durch ihre hoch spezialisierte Aufstellung befriedigen sie 

lediglich einen geringen und eingeschränkten Bedarf an Waren. Darüber hinaus feh-

len andere Nutzungen wie Dienstleistungs- oder Gastronomieangebote in vielen 

Fällen. Obwohl besagte Fachmarktagglomerationen allein wegen ihrer Größe ein 

weitläufiges Einzugsgebiet bedienen, fehlt ihnen vor allem aufgrund der fehlenden 
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Integration die für einen zentralen Versorgungsbereich unabdingbare Zentrumsfunk-

tion für eben dieses Einzugsgebiet. 

Die im Folgenden näher erläuterten funktionalen und städtebaulichen Kriterien er-

möglichen neben einer hierarchischen Einordnung auch eine Abgrenzung der zentra-

len Versorgungsbereiche untereinander und bilden somit die Grundlage für einen 

eindeutigen räumlichen Bezugsrahmen für die Einzelhandelsentwicklung in Gelting: 

◼ der bestehende Einzelhandelsbesatz, 

◼ ergänzende Nutzungen (konsumnahe Dienstleistungsbetriebe, Gastronomiebe-

triebe, kulturelle, öffentliche und Freizeiteinrichtungen), 

◼ die allgemeine städtebauliche Gestalt/Qualität sowie 

◼ eine fußläufige Erreichbarkeit und Anbindung an den MIV (Motorisierter Individu-

alverkehr) sowie ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr). 

Entsprechende Standortbereiche müssen dabei jedoch noch nicht vollständig als 

Versorgungsbereich entwickelt sein. Auch ein Entwicklungsziel kann als Kriterium zur 

Abgrenzung herangezogen werden. So ist es z.B. denkbar, Potenzialflächen in den 

zentralen Versorgungsbereich mit aufzunehmen, die mittel- und langfristig entspre-

chend entwickelt werden sollen. 

In der Gemeinde Gelting konnte nur der Ortskern als zentraler Versorgungsbereich im 

Sinne des Baurechts ausgemacht werden. 

Als Entwicklungsstrategie sollte der Fokus dabei der Konzentration auf den Orts-

kern gelten. Direkt angrenzende Flächen, die den Ortskern stärken, können dabei 

mit einbezogen werden, z.B. im Bereich des Nahversorgungszentrums. Allerdings 

sollten keine neuen Standortlagen eröffnet werden. 

Nachfolgende Karte gibt einen Überblick über die Abgrenzung des Zentrums im Ge-

meindegebiet: 
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Abbildung 32: Zentraler Versorgungsbereich Gelting 

Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich im Kernort Gelting entlang der Stra-

ßen Süderholm, Nordstraße und Norderholm. Hier sind nahezu alle Einzelhandelsbe-

triebe, ergänzt durch Dienstleistung und Gastronomie, verortet. Eine Konzentration 

von Einzelhandelsbetrieben findet sich an der Nordstraße. Hier sind neben Lidl als 

einzigem großflächigen Nahversorger ergänzende Betriebe des Lebensmittelhand-

werks, eine Apotheke und ein Geschenkeshop angesiedelt. Ergänzt wird das Angebot 

durch einen Friseur und eine Filiale der Schleswiger Volksbank eG. Die Agglomeration 

dient überwiegend dem Versorgungseinkauf und verfügt nicht über besondere Auf-

enthaltsqualitäten. Dennoch war sie zur Mittagszeit gut besucht, zumal Bäcker und 

Fleischer über entsprechende Mittagsangebote verfügen. Die Geschäfte gruppieren 

sich um eine Stellplatzfläche. Diese war zum Begehungszeitpunkt gut ausgelastet. Es 

ist davon auszugehen, dass sie zu Stoßzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen gerät. 
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Abbildung 33: Kleinflächen im Einkaufszentrum Nordstraße 

Im östlichen Teilbereich der Nordstraße sind einige größerflächige Betriebe des kurz- 

und langfristigen Bedarfs angesiedelt. Diese sind eher funktional aufgestellt und 

verfügen über keine besonderen Aufenthaltsqualitäten. Lediglich die Gärtnerei Tisch-

ler bildet hier eine Ausnahme. 

 

Abbildung 34: Getränkemarkt in der Nordstraße 

In der Straße Norderholm konzentrieren sich die kleinflächigen Betriebe mit teils 

shoppingaffinem Angebot. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Gastronomiebe-

triebe. Außerdem sind dort Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und Kirche zu 
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finden. Die Bauweise ist überwiegend durch Einzelhausbebauung geprägt. Unterbro-

chen wird der Besatz durch den Produktionsbetrieb der Anlagenbau Gelting GmbH. 

Insgesamt ist die Aufenthaltsqualität hier am höchsten. Jedoch liegen die Betriebe 

relativ weit auseinander, sodass kein durchgängiger Besatz besteht. 

 

Abbildung 35: Norderholm Blickrichtung Norden 

 

Abbildung 36: Norderholm/Raiffeisenstraße 
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Abbildung 37: Gastronomiebetriebe in der Straße Norderholm 

Die übrigen Betriebe im Ortskern verteilen sich ebenfalls entlang der Straßen Norder-

holm, Süderholm und Nordstraße. 

Insgesamt ist der Ortskern damit als weitgehend funktionsfähig einzustufen. Es fehlt 

jedoch aufgrund der Weitläufigkeit an Aufenthaltsqualität. 

7.3 Zur Zentrenrelevanz der Sortimente „Geltinger 
Liste“ 

Eine wichtige Bedeutung in der Bewertung künftiger Einzelhandelsvorhaben kommt 

der Frage nach der Nahversorgungs- und Zentrenrelevanz der Sortimente zu.  

Sortimentslisten fungieren als wichtiges Steuerungsinstrument für die Einzelhandels-

entwicklung einer Stadt oder Gemeinde. Ziel dieser ortstypischen Sortimentsliste ist 

es, Einzelhandelsvorhaben mit innenstadttypischen Sortimenten in die höherrangigen 

zentralen Versorgungsbereiche zu integrieren und somit dysfunktionale Planvorha-

ben abwenden zu können. Zudem dient die ortstypische Sortimentsliste als Grundlage 

für Ausschluss- und Beschränkungsfestsetzungen in beplanten Gebieten und im 

unbeplanten Innenbereich. 
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Insgesamt empfehlen Dr. Lademann & Partner folgende Einstufung der Nahversor-

gungs- und Zentrenrelevanz für die Einzelhandelsentwicklung: 

 

Tabelle 7: Zur Zentrenrelevanz von Sortimenten („Geltinger Liste“) 

Die Einstufung der Sortimente erfolgte durch Dr. Lademann & Partner v.a. anhand der 

faktischen Zentrenrelevanz der einzelnen Sortimente innerhalb des Gemeindege-

biets. Auch die Eigenschaften der einzelnen Sortimente (z.B. Transportsensibilität) 

wurden bei der Einstufung berücksichtigt. Darüber hinaus spielte aber auch eine 

Rolle, welche strategischen Ziele mit der Ansiedlung bestimmter Sortimente in den 

einzelnen Lagen verbunden sind.  
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8 Maßnahmenempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Einzelhan-
dels in Gelting 

Alle zukünftigen Maßnahmen zur Einzelhandelsentwicklung in Gelting sollten darauf 

hinsteuern, die Bindungswirkung der Gemeinde zu festigen und zielgerichtet 

auszubauen. Generell sollten eine Reihe allgemeiner Maßnahmen zur Profilierung der 

Gemeinde als attraktiver Einzelhandelsstandort sowohl von den Händ-

lern/Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümern als auch von Seiten der Ge-

meinde, aber auch beispielsweise den Tourismuseinrichtungen ergriffen bzw. 

fortgeführt und intensiviert werden. Dabei ist es für den Erfolg der Maßnahmen von 

besonderer Wichtigkeit, dass klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden.  

Der folgende Maßnahmenkatalog enthält auch Aktivitäten, die schon durchgeführt 

werden, deren Wichtigkeit aber noch einmal betont werden soll, damit sie nicht aus 

den Augen verloren werden bzw. damit weiterhin Mittel dafür zur Verfügung stehen. 

Insgesamt ist es zum einen für den Erfolg der Maßnahmen von besonderer Wichtig-

keit, dass klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Zum anderen sind aber auch 

eine Zusammenarbeit aller Beteiligten bzw. ein aktiver Dialog erforderlich. 

Verbindliche Verabschiedung des Einzelhandelskonzepts 

Der erste und wichtigste Schritt ist die verbindliche Verabschiedung des Einzelhan-

delsentwicklungskonzepts z.B. durch einen entsprechenden Gemeindevertreterbe-

schluss. Damit werden die angestrebten Entwicklungsziele und Leitlinien 

kommuniziert und als Planungswille festgeschrieben. Nur so kann das Konzept als 

städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der 

Bauleitplanung Berücksichtigung finden.  

Gleichzeitig dient eine verbindliche Verabschiedung des Konzepts der Planungssi-

cherheit der Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümer sowie potenzieller In-

vestoren. 

Darüber hinaus entfaltet eine verbindliche Verabschiedung des Konzepts auch eine 

Schutzwirkung. So kann Einzelhandelsvorhaben im Umland, die negative Auswirkun-

gen auf den Geltinger Einzelhandel erwarten lassen, mit dem Verweis auf das Einzel-

handelsentwicklungskonzept und die darin festgeschriebenen Entwicklungsziele und 

den schützenswerten zentralen Versorgungsbereich erfolgversprechender entge-

gengetreten werden. 

Demnach gilt es zunächst auf einen entsprechenden Gemeindevertreterbeschluss 

vonseiten der Verwaltung hinzuarbeiten.  
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Aktive Ansprache möglicher Investoren und Einzelhändler 

Um den Einzelhandelsstandort Gelting auszubauen, haben Dr. Lademann & Partner 

ein einzelhandelsseitiges Entwicklungspotenzial errechnet, dessen Ausnutzung bis 

zum Jahre 2025 zu empfehlen ist. Hierzu ist jedoch eine aktive Ansprache möglicher 

Investoren und Einzelhändler notwendig. Auf Basis des vorliegenden Gutachtens bzw. 

dessen zentraler Ergebnisse gilt es, ein Exposé zu verfassen, welches die Stärken und 

wesentlichen Entwicklungsziele der Gemeinde Gelting zusammenfassend darstellt. 

Ein Ausblick auf mögliche städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen sollte dabei eben-

so enthalten sein wie eine Übersicht potenzieller Flächen für Neubauten.  

Mit diesem Exposé gilt es vor allem, Projektentwickler sowie lokale/regionale, aber 

auch national tätige Filialbetriebe und Franchisenehmer gezielt anzusprechen, von 

den Standortvorteilen der Gemeinde Gelting zu überzeugen und Frequenzbringer zu 

akquirieren. Ansprechpartner bei den größeren Filialbetrieben sind dabei vor allem die 

Expansionsabteilungen. Erfahrungen aus anderen Kommunen haben gezeigt, dass es 

auch für kleinere Kommunen bei entsprechendem Einsatz möglich sein kann, attrakti-

ve Einzelhandelsanbieter zu gewinnen.  

Weiterhin ist der für eine Tourismusgemeinde spezifische Charakter zur Differenzie-

rung gegenüber anderen zentralen Orten zu stärken (z.B. durch eine weitere Verbes-

serung der Erreichbarkeit, eine Optimierung der Beratungs- und Servicequalität, eine 

Forcierung der Ansiedlung von weiteren Fachgeschäften etc.) und gleichzeitig eine 

Abhebung durch Betonung der Vorteile als Einkaufsmittelpunkt im ländlichen Raum 

zu erzielen. Darüber hinaus sollte die Ansiedlung eines weiteren Nahversorgers als 

Alternative zu Lidl angestrebt werden. 
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Verstärkte Nutzung der touristischen Potenziale 

Die Gemeinde Gelting verfügt über ein großes touristisches Potenzial. Unabhängig 

davon, ob es sich bei den Touristen um Tagesgäste oder Übernachtungsgästen han-

delt, spielen sie für den Einzelhandel und die Gastronomie eine wichtige Rolle. Einkau-

fen wird heute zunehmend auch als Freizeitaktivität wahrgenommen und hat 

dementsprechend im Tourismus eine wachsende Bedeutung. Gastronomiebetriebe 

sind ohnehin ein Anziehungspunkt für Touristen, sofern sie über ein attraktives Ambi-

ente und ein ansprechendes Angebot verfügen. Wichtig wäre auch die Alleinstellung 

gegenüber anderen Regionen durch die Vermarktung regionaler Spezialitäten. 

Diese Potenziale gilt es, für den Geltinger Einzelhandel und die Gastronomie durch 

bessere Ausschilderungen und Wegebeziehungen zu gestalten sowie ein zielgrup-

penorientiertes Angebot und entsprechende Werbung noch stärker auszunutzen. 

Auch die Touristen müssen noch gezielter angesprochen und auf das Angebot auf-

merksam gemacht werden (z.B. Hinweistafeln, interaktiver Ortsplan im Internet13). Der 

Gemeinde kommt hierbei vor allem eine Koordinierungs- und Aktivierungsfunktion zu. 

Z.B. eine Verlinkung mit den Tourismusorganisationen. Für die Erstellung der Internet-

plattform oder vergleichbarer Werbemaßnahmen sind die Gewerbetreibenden ver-

antwortlich. Die Gemeinde sollte diesen Prozess durch gezielte Ansprachen initiieren 

und begleiten. Es ist der Bedarf und die Umsetzbarkeit eines sogenannten Kümmerers 

zu prüfen.  

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Entwicklungen z.B. im Fahrradtou-

rismus mehr zu berücksichtigen. So geht der Trend immer mehr in Richtung E-Bikes. 

Die Ostseefjord-Schlei GmbH prüft derzeit das Radwegenetz hinsichtlich der Taug-

lichkeit für diesen wachsenden Markt. So geht es beispielsweise um die Verfügbarkeit 

von Ladestationen. 

Der Touristikverein Ferienland Ostsee Geltinger Bucht e.V. wünscht sich den Ausbau 

der Tourismus-Information zu einem Welcome-Center mit größeren Räumlichkeiten, 

u.a. mit Verweilmöglichkeiten. 

Auch die ÖPNV-Anbindung des ländlichen Raums ist ein zentrales Thema, das es zu 

beachten gilt. So ist die Anbindung besonders in den Abendstunden, aber auch der 

Umlandgemeinden derzeit nicht ausreichend. Die Ausschreibung der Buslinien im 

Teilnetz Ost könnte hier Abhilfe schaffen. Auch wäre ein E-Mobil für die Anbindung 

der Geltinger Birk denkbar. Hier bestehen bereits erste Pläne. 

  

 
13

 In gedruckter Version schon vorhanden. 
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Den „Feind“ Internet zum „Freund“ machen! 

Besondere Herausforderungen für den örtlichen Einzelhandel ergeben sich auch 

durch das immer stärkere Vordringen des Online-Handels, der aus Sicht der Verbrau-

cher neben einem umfassenden Angebot insbesondere durch einen hohen Grad an 

Bequemlichkeit punktet.  

Auch wenn die Etablierung eines eigenen Online-Shops bzw. einer Multi-Channel-

Strategie für viele mittelständische Händler durch die eingeschränkten Ressourcen 

oftmals nur schwer umsetzbar ist, so sind die Einzelhandelsbetriebe dennoch gefor-

dert, das Internet als Absatz-, Marketing- und Kommunikationsmittel zu nutzen (z.B. 

durch eigene Website oder auch indem Online-Marktplätze wie Ebay oder Amazon 

genutzt werden), um vom Kunden „gefunden“ zu werden. Zwingende Voraussetzung 

im Zeitalter der Digitalisierung ist aber die Online-Auffindbarkeit (z.B. bei Google/ 

Maps und My Business). Um sich bestmöglich zu präsentieren, existiert im besten Fall 

eine entsprechende Verlinkung auf die unternehmenseigene Homepage. 

Ebenso versuchen teilweise örtliche Initiativen durch Vernetzung sowie gemeinsame 

Bestell- und Lieferforen die Attraktivität des örtlichen Handels zu bündeln und somit 

auszubauen. Für Gelting hieße das: Gelting - oder das Urlaubsgefühl - zu sich nach 

Hause zu holen. 

 

Gemeinsame Vermarktung 

Es gilt, eine Plattform der gemeinsamen Werbung zur stetigen Vermarktung und 

Verbesserung der Außendarstellung des Geltinger Einzelhandels aufzubauen. Dies 

kann durch ein eigenes Marketing (sog. „Kümmerer“) passieren, welches gezielte 

Akquisitionen und Maßnahmen anstrebt. 

Weitere Aufgaben beziehen sich u.a. auf:  

◼ Stärkung der Position der Händler und des Wir-Gefühls, sich wieder mehr „ins 

Gespräch zu bringen“. Dabei Konzentration auf den Ausbau/Kommunikation der 

eigenen Stärken; gleichzeitig ist es aber notwendig, auch die Angebotsqualitäten 

weiter zu verbessern, damit auch „etwas vermarktet werden kann“.  

◼ Verstärkte gemeinsame Werbung kann Außendarstellung des Geltinger Einzel-

handels verbessern: „Gelting als Marke“ oder „Gelting als Einkaufszentrum“.  

◼ Gemeinsame Vermarktung des „Einkaufszentrums Gelting“ über eine gemein-

same Internetplattform. Damit könnten gezielt auch internetorientierte Verbrau-

cher angesprochen werden. Verlinkung z.B. zur Homepage von Tourismus-

einrichtungen. 

◼ Im Rahmen der Möglichkeiten: Weiterführung und Ausbau der Ausrichtung von 

Veranstaltungen; Die Durchführung von Veranstaltungen bringt nachweislich 
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mehr und neue Kunden in die Gemeinde. Ein guter Ansatzpunkt sind hier die „Gel-

tinger Tage“, wie auch die Befragung bestätigt hat. 

◼ Wichtig ist bei den Maßnahmen auch, die Regionalität sowie Besonderheiten der 

Gemeinde Gelting als Alleinstellungsmerkmal herauszustellen, um nicht „beliebig“ 

zu werden.  

◼ Als wichtiges Instrument für lokale Partnerschaften ist in Schleswig-Holstein das 

PACT-Modell (Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und 

Tourismusbereichen) zu nennen. In diesen Bereichen können sich private Partner-

schaften auf Basis einer verpflichtenden Mitgliedschaft bilden, die gemeinschaft-

lich Aufwertungsmaßnahmen durchführen. Weitere Informationen dazu sind bei 

der Industrie- und Handelskammer erhältlich. 

 

Einzelbetriebliche Maßnahmen und Engagement der Gewerbetreibenden 

Eine vom breiten Engagement der Gewerbetreibenden getragene Einzelhandels- und 

Ortsentwicklung wirkt einerseits identitätsstiftend. Andererseits können so Alleinstel-

lungsmale zu anderen Einkaufsorten weiter ausgebaut werden: Neben den angebote-

nen Sortimenten spielen vor allem qualitative Merkmale wie das Erscheinungsbild der 

Ladenlokale eine wichtige Rolle. Es können bereits mit einfachen und kurzfristig reali-

sierbaren Maßnahmen, wie mit einem neuen Anstrich der Fassade, positive Wirkungen 

auf das Umfeld induziert werden.  

Die Verbesserung des Marktauftritts und des gesamten Erscheinungsbilds der Ein-

kaufslagen stärken nicht nur die einzelnen Betriebe, sondern auch den Einzelhandels-

standort Gelting insgesamt. Dabei sind folgende Kriterien besonders zu 

berücksichtigen:  

◼ Das Leistungsspektrum des jeweiligen Betriebs soll sich in der Schaufensterge-

staltung widerspiegeln. Insbesondere im Bereich des Spontankaufs bildet das 

Schaufenster den attraktivsten und effektivsten Werbeträger eines Unterneh-

mens. Das Schaufenster soll dabei einen Überblick über das angebotene Waren-

spektrum geben und saison- und anlassgerechte Kaufanregungen geben. Wichtig 

sind dabei: Ausleuchtung, Attraktivität der Blickfänge, Auszeichnung und Preis-

schilder, Präsentation der angebotenen Waren und Gesamtwirkung. 

◼ Der Eingangsbereich eines Geschäfts sollte besonders ansprechend gestaltet sein, 

um den Passanten zum Einkaufen einzuladen und diesen in das Geschäft „hinein 

zu locken“. Die häufigsten Mängel sind dabei zugestellte Eingänge mit hohem 

Hemmschwellencharakter oder eine unattraktive Gestaltung bzw. schlechte Ein-

sehbarkeit des Eingangsbereichs.  

◼ Auch die Innengestaltung eines Ladenlokals hat einen großen Einfluss auf das 

Kaufverhalten der Kunden. Spontane Kaufentscheidungen werden vor allem in ei-
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ner entspannten Einkaufsatmosphäre angeregt, die durch eine attraktive Waren-

präsentation, eine gute Übersichtlichkeit und Kundenführung sowie die optische 

und funktionale Gliederung der Bereiche geschaffen werden kann. Neben einer 

ausreichenden Grundausleuchtung wirkt auch die gezielte und akzentuierte Aus-

leuchtung einzelner Warengruppen und Sortimente stimulierend auf die Verbrau-

cher.  

◼ Darüber hinaus sollte konsequent an der individuellen Service- und Beratungs-

qualität gearbeitet werden. Während der Online-Handel vor allem durch den 

Preisvergleich in Verbindung mit der Bequemlichkeit punktet, wird es zukünftig 

noch mehr darum gehen, die Stärken des stationären Handels auszubauen und zu 

vermarkten (Erlebnis, Haptik, Verfügbarkeit, Service). Wichtig wäre auch die 

Schaffung eines angenehmen Einkaufsklimas für die Kunden durch einheitliche 

Kernöffnungszeiten („verlässliches“ Einkaufen). 

◼ Durchführung einer einzelbetrieblichen Sortimentsstrukturanalyse, zur Bewer-

tung einzelner Geschäfte nach der Qualität und Stabilität der Angebotsstruktur. 

Auf Basis dieser Analyse: Ableitung einzelbetrieblicher Maßnahmen wie die Aus-

richtung des Sortiments auf die Bedürfnisse der (Ziel-)Kunden (z.B. Touristen) so-

wie eine attraktive Warenpräsentation und Schaufenstergestaltung. Pflege 

kleinerer Gruppen zum ortstinternen Erfahrungsaustausch (gemeinsame „Orts-

wanderung“). 

◼ Gezieltes Aufgreifen der „Nachfolgeproblematik“ und Ansprache der relevanten 

Betreiber, um frühzeitig nach Lösungen zu suchen. 

 

Allgemeine Handlungsempfehlungen 

Darüber hinaus sind Empfehlungen zur allgemeinen Entwicklung abzugeben, die als 

handelsexogene Rahmenbedingungen die Entwicklungsmöglichkeiten des Geltinger 

Einzelhandels positiv beeinflussen können. Zudem können gezielte Maßnahmen auf 

eine Stabilisierung der Nachfrageplattform hinwirken: 

◼ Sicherung und Ausbau der Gemeinde als Arbeitsplatzstandort; zielgerichtete An-

siedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben zur Erhöhung der Arbeits-

platzzentralität; vor dem Hintergrund der häufigen Kopplungsbeziehung zwischen 

Arbeitsweg und Versorgungseinkauf können so Nachfrageabflüsse reduziert wer-

den. 

◼ Profilierung der Gemeinde als interessanten Wohnstandort der Region, auch für 

den höherwertigen, anspruchsvollen Wohnungsbau, um die Einwohnerzahlen in 

Gelting und seinem Nahbereich ein Stück weit zu stabilisieren bzw. deren Rück-

gang auszubremsen. 

◼ Schaffung/Sicherung eines investitions- und wirtschaftsfreundlichen Klimas, 

sodass im bestehenden Einzelhandel auch die Bereitschaft erhöht wird, not-
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wendige Anpassungsmaßnahmen (z.B. Ladengestaltung, Warenpräsentation) re-

gelmäßig vorzunehmen, aber auch Planungssicherheit für mögliche Neuansied-

lungen besteht. 

◼ Ausbau der Beherbergungskapazitäten und saisonverlängernde Maßnahmen, um 

Tourismuszahlen zu stabilisieren und auszubauen. 
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9 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Gelting liegt im Kreis Schleswig-Flensburg im Amt Geltinger Bucht. 

Gelting ist die zweitgrößte der 16 Gemeinden im Amt Geltinger Bucht. Zum Nahbe-

reich gehören Hasselberg, Kronsgaard, Maasholm, Nieby, Niesgrau (z.T.) Pommerby, 

Rabenholz, Stangheck und Stoltebüll (z.T.).  

Gelting hat die landesplanerische Funktion eines ländlichen Zentralorts. Damit ist 

die Gemeinde auch Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung. Ländliche Zentralorte 

stellen für die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die Versorgung mit Gütern 

und Dienstleistungen des Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu sichern 

und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist Gelting nach dem LEP 

Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung. Von diesem Tourismuspotenzial kann 

auch der Einzelhandel profitieren. Nächstgelegene zentrale Orte sind die ländlichen 

Zentralorte Steinbergkirche (rd. 11 km westlich) und Sörup (rd. 17 km südsüdwestlich) 

sowie das Unterzentrum Süderbrarup (rd. 18 km südwestlich). Das Unterzentrum mit 

Teilfunktion eines Mittelzentrums Kappeln liegt südlich in rd. 13 km Entfernung. 

Zusammenfassend lässt sich für die Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in 

der Gemeinde Gelting Folgendes festhalten: 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für Gelting sind zweiseitig zu be-

trachten: eine positive Bevölkerungsentwicklung, steigende Tourismuszahlen und 

rückläufige Arbeitslosenquoten in der Region stehen einer unterdurchschnittlichen 

Kaufkraft und einem negativen Pendlersaldo gegenüber. 

Im Nahbereich von Gelting leben aktuell  gut 4.800 Personen. Das Nachfragepoten-

zial wird bis 2025 auf rd. 38,8 Mio. € Hier wurden die durch Touristen induzierten 

zusätzlichen Potenziale mit berücksichtigt. 

Gelting verfügt aktuell über eine aktiv betriebene Verkaufsfläche von rd. 4.140 qm.  

Dabei liegt der Angebotsschwerpunkt im langfristigen Bedarfsbereich, gefolgt vom 

kurzfristigen Bedarf. Der mittelfristige Bedarf spielt nur eine sehr untergeordnete 

Rolle. Umsatzseitig wird der Geltinger Einzelhandel vom nahversorgungsrelevanten 

bzw. kurzfristigen Bedarf dominiert, der einen Umsatzanteil von rd. 63 % aufweist. Der 

größte Flächenanteil entfällt auf den langfristigen Bedarf bei einem Umsatzanteil von 

rd. 30 %. Das Gesamtumsatzvolumen des Einzelhandels der Gemeinde liegt bei rd. 

14,2 Mio. €. 

Rein quantitativ verfügt Gelting zwar über ein ausreichendes Nahversorgungsan-

gebot. Allerdings wird dieses v.a. durch einen einzigen Betrieb gewährleistet. Alterna-

tivangebote in Form eines Vollversorgers sind aus Sicht der Verbraucher 

wünschenswert, wie auch die Passantenbefragung gezeigt hat. 
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Die häufigsten Besuchsgründe für die Befragten sind Einkaufen, Bummeln oder ein 

Gastronomiebesuch. Die Kunden schätzen vor allem den Bürgerpark und die Gastro-

nomie, kritisieren aber gleichzeitig auch das zu geringe Angebot. 

Der Entwicklungsrahmen für den Einzelhandel in Gelting liegt bei rd. 1.900 bis 

2.300 qm Verkaufsfläche. Die größten Anteile entfallen dabei auf die Sortimente des 

kurzfristigen Bedarfs. 

Das Zentrenkonzept legt für die Gemeinde Gelting einen zentralen Versorgungsbe-

reich im Sinne des Baurechts fest. Dieser erstreckt sich im Kernort Gelting entlang der 

Straßen Süderholm, Nordstraße und Norderholm. Hier sind nahezu alle Einzelhan-

delsbetriebe, ergänzt durch Dienstleistung und Gastronomie, verortet. 

Das Einzelhandelskonzept zeigt zudem eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung 

des Einzelhandelsstandorts Gelting auf. Insgesamt ist es zum einen für den Erfolg 

der Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit, dass klare Verantwortlichkeiten festge-

legt werden. Zum anderen sind aber auch eine Zusammenarbeit aller Beteiligten bzw. 

ein aktiver Dialog erforderlich. Zudem sollte das touristische Potenzial weiter genutzt 

werden, um sich im interkommunalen Wettbewerb zukunftsfähig aufzustellen. 

 

Hamburg, September 2019 

 

Ulrike Rehr    Corinna Staude 

Dr. Lademann & Partner GmbH 
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I Glossar14 

Betriebstypen im Einzelhandel: 

Food-Einzelhandel 

◼ Lebensmitteldiscounter 

Lebensmittelmarkt mit Verkaufsflächen bis etwa 1.200 qm (im Einzelfall auch höhere 

Verkaufsfläche), der ein auf Waren mit hoher Umschlagshäufigkeit beschränktes 

Sortiment sowie ein wöchentlich wechselndes Aktionssortiment (im Mittel 2.100 

Artikel) mittels aggressiver Niedrigpreispolitik verkauft. 

◼ Supermarkt 

Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm bis 800 

qm Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Frischwaren und Drogeriewaren, 

Wasch-, Putz und Reinigungsmittel anbietet. 

◼ Verbrauchermarkt, klein 

Einzelhandelsbetrieb mit Sortimentsschwerpunkt „täglicher Bedarf“, der überwie-

gend auf einer Verkaufsfläche zwischen 800 und 1.500 qm geführt wird. 

◼ Verbrauchermarkt, groß 

Einzelhandelsbetrieb mit Angebotsschwerpunkt „täglicher Bedarf“, der aufgrund der 

Flächenbedarfe meist an Pkw-orientierten Standorten auf einer Verkaufsfläche zwi-

schen 1.500 und unter 5.000 qm geführt wird. 

◼ SB-Warenhaus 

Einzelhandelsbetrieb ab 5.000 qm Verkaufsfläche mit Umsatzschwerpunkt bei Waren 

des täglichen Bedarfs und zahlreichen Nonfood-Warengruppen (bis zu 50 % der 

Artikel), die überwiegend an Pkw-orientierten Standorten angeboten werden. 

◼ Vollsortimenter 

Einzelhandelsbetrieb, welcher ein breites und tiefes Sortiment mit einem flächenbe-

zogenen Frischeanteil von ca. 30 % anbietet und durch größere Bedienungstheken 

gekennzeichnet ist. Das Angebot konzentriert sind im Wesentlichen auf den Periodi-

schen Bedarf (Lebensmittel) mit einem Umfang von mind. 12.000 Artikeln, ergänzt 

um ein Non-Food Sortiment von etwa 10 bis 15 %. SB-Warenhäuser und Verbrau-

 
14

 Die Definitionen sind in Anlehnung an folgende Quellen formuliert:  

Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln, Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 

1995: Katalog E Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft  

Metro-Handelslexikon 2009/2010 

Definitionen zur Einzelhandelsanalyse der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 2014 
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chermärkte sind regelmäßig als Voll-sortimenter zu bezeichnen. Supermärkte errei-

chen dagegen oftmals nicht die nötige Sortimentstiefe und -breite.    

Nonfood-Einzelhandel 

◼ Fachgeschäft 

Einzelhandelsbetrieb mit i.d.R. deutlich weniger als 800 qm Verkaufsfläche, der ein 

auf einen Warenbereich beschränktes Nonfood-Sortiment in tiefer Gliederung mit 

unterschiedlichen Bedienungskonzepten (Fremd- und Selbst-bedienung, Vorwahl) 

und oft weiteren Service- und Beratungsleistungen verkauft. 

◼ Fachmarkt 

Einzelhandelsbetrieb mit meist über 800 qm Verkaufsfläche, der ein auf eine Waren-

gruppe beschränktes, preisorientiertes Nonfood-Sortiment mit eingeschränkten 

Service- und Beratungsleistungen an Pkw-orientierten Standorten anbietet. 

◼ Warenhaus 

Einzelhandelsgroßbetrieb mit umfassendem Sortiment aus unterschiedlichen Wa-

rengruppen, der mit unterschiedlichen Bedienungskonzepten (oft in Fremdbedie-

nung mit Vorwahl) geführt wird und sich in der Regel an integrierten Standorten oder 

in Einkaufszentren befindet. 

◼ Kaufhaus 

Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der Waren aus mehreren Nonfood-Branchen, 

davon mindestens eine in tieferer Gliederung, und unterschiedlichen Bedienungs- 

und Servicekonzepten verkauft. Verortet sind Kaufhäuser in der Regel an integrierten 

Standorten oder in Einkaufszentren (umfasst z.B. auch Textilkaufhäuser) befindet. 

◼ Sonderpostenmarkt 

Discountorientierter Fachmarkt, der nicht an spezielle Warengruppen oder Bedarfs-

bereiche ausgerichtet ist, sondern Waren aller Art für den discountorientierten Im-

pulskauf anbietet. Die Waren werden zu niedrigen Preisen als Rest- und 

Sonderposten verkauft. Das Sortiment wechselt demnach häufig. 

 

Agglomerationen, Einkaufszentren und Spezialformen 

◼ Fachmarktagglomeration 

Ansammlung von branchengleichen/branchenverschiedenen Fachmärkten an einem 

Standortbereich, denen (trotz ab und zu praktizierter gemeinsamer Stellplatznut-

zung) ein einheitliches Management fehlt. 

◼ Fachmarktzentrum 
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Funktionales Einkaufszentrum, das an Pkw-orientierten Standorten (oft peripher) 

Betriebe unterschiedlicher Branchen, Betriebsgrößen und Betriebsformen mit Domi-

nanz von preisaktiven Fachmärkten in der Regel unter einheitlichem Standortma-

nagement in einer meist überdachten Mall integriert. 

◼ Einkaufszentrum/Shopping-Center 

Einzelhandelsimmobilie mit i.d.R. mehr als 10.000 qm VKF, die - einheitlich geplant 

und gemanagt - Einzelhandelsbetriebe aus unterschiedlichen Branchen, Betriebsgrö-

ßen und Betriebsformen mit überwiegend Sortimenten des mittelfristigen Bedarfs in 

einer meist überdachten Mall zusammenfasst. 

◼ Outlet-Center (auch Factory Outlet Center oder Designer Outlet Center) 

Eine besondere Form eines Einkaufszentrums, in der in einer Agglomeration vieler 

Ladeneinheiten innerhalb eines einheitlich geplanten Gebäudekomplexes oder einer 

räumlich zusammenhängenden Anlage – meist an autoorientierten Standorten – 

Waren mit einem Preisabschlag von mindestens 25 % direkt vom Hersteller verkauft 

werden. Der Schwerpunkt liegt auf Markenartikeln des gehobenen Bedarfs sowie auf 

dem Premium- und Luxussegment. Das Warenangebot umfasst dabei B-Ware, Über-

produktionen, Retouren, Vorsaison-Ware und Produktmuster.  

◼ Distanzhandel 

Bestimmte Form des institutionellen Einzelhandels, bei dem der Käufer den Anbieter 

nicht in dessen Geschäft aufsucht, um einen Kauf auszulösen, sondern andere For-

mate gewählt werden, um die Ware zu präsentieren, die Bestellung vorzunehmen und 

die Ware zu übergeben. Unter Distanzhandel werden vor allem der Onlinehandel, der 

Kataloghandel sowie Teleshopping zusammengefasst.    

◼ Filialbetrieb (Filialist) 

Ein Filialbetrieb verfügt über mindestens fünf unter einheitlicher Leitung stehende 

Verkaufsfilialen an unterschiedlichen Standorten. Die einzelnen Filialen treten unter 

einheitlichem Namen auf und weisen in ihrem Erscheinungsbild starke Gemeinsam-

keiten auf, ohne dass sie vollständig im Marketing-Mix übereinstimmen müssen. Es 

gibt sowohl internationale und nationale Filialisten als auch regionale und lokale 

Filialisten.  

 

Begriffe aus dem Bauplanungsrecht15 

◼ Großflächigkeit 

 
15

 Quelle: In Anlehnung an Metro-Handelslexikon 2009/2010. 
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Das Merkmal der Großflächigkeit kennzeichnet die Schwelle, ab der Einzelhandelsbe-

triebe nach Maßgabe des § 11 (3) BauNVO nur noch in einem Kern-gebiet i.S.v. § 7 

BauNVO oder in einem Sondergebiet für Einzelhandel i.S.v. § 11 BauNVO zulässig sind, 

sofern die Vermutungsregel des § 11 (3) BauNVO nicht wiederlegt werden kann, die 

von negativen Auswirkungen (u.a. auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

und die Versorgung der Bevölkerung) ausgeht. Die Rechtsprechung geht davon aus, 

dass die Grenze der Großflächigkeit ab einer Verkaufsfläche von 800 qm beginnt.  

◼ Zentraler Versorgungsbereich 

Unter einem zentralen Versorgungsbereich ist nach der Rechtsprechung ein räumlich 

abgrenzbarer Bereich einer Gemeinde, dem aufgrund vorhandener Einzelhandelsnut-

zungen, häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebo-

te, eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. 

Ein zentraler Versorgungsbereich kann sich sowohl aus planerischen Festsetzungen 

als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen ergeben. Voraussetzung ist, dass dieser 

sich in einer städtebaulich integrierten Lage befindet. Isolierte Standorte bilden kei-

nen zentralen Versorgungsbereich. 

 

Differenzierung von Standortlagen  

◼ A-Lage  

Standortlage, die innerhalb eines bestimmten Bezugsraums die höchste Passanten-

frequenz und Passantenqualität (Passanten mit Kaufabsicht) aufweist. Weitere 

Merkmale sind ein dichter Geschäftsbesatz, ein hoher Filialisierungsgrad, ein hoher 

Anteil innenstadtypischer Sortimente sowie vergleichsweise hohe Einzelhandelsmie-

ten.  

◼ B-Lage 

Standortlage, die meistens einen Aus- und Zulauf einer A-Lage oder eine Solitärlage 

mit fehlender Anbindung an die A-Lage darstellt. Dieser Bereich wird im Wesentlichen 

durch eine mittlere Frequenz von Passanten innerhalb eines bestimmten Bezugsrau-

mes gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den A-Lagen sind die B-Lagen keine klassi-

schen Konsumlagen, da Geschäfte hier oftmals gezielt aufgesucht werden und die 

Laufkundschaft von geringerer Bedeutung ist. Neben innenstadttypischen Sortimen-

ten (mittelfristiger Bedarf) rücken auch Sortimente des kurzfristigen Bedarfs sowie 

Dienstleistungs- und Gastronomieangebote in den Vordergrund. Der Anteil inhaber-

geführter Läden ist deutlich höher als in der A-Lage und das Mietniveau ist geringer. 

◼ C-Lage 

Standortlage, die meistens einen Aus- und Zulauf einer B-Lage oder auch kleinere, 

aus Kundensicht weniger attraktive Seitenstraßen der A-Lage darstellt. Diese Lagen 

sind durch eine niedrige und unregelmäßige Fußgängerfrequenz gekennzeichnet und 
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zählen nicht zu den Konsumlagen. Der Geschäftsbesatz ist deutlich ausgedünnt – 

teilweise dominieren Dienstleister und Gastronomiebetriebe. Mitunter zeigen sich 

auch Mindernutzungen. Die Sortimentsstruktur ist vor allem auf den kurzfristigen 

Bedarf fokussiert. Das Mietniveau liegt noch unter dem der B-Lagen.  

 

Sonstige Definitionen 

◼ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 

Gibt Auskunft über die regionale Verteilung der einkommensbedingten, potenziellen 

Endverbrauchernachfrage in Konsumgütermärkten. In Verbindung mit den Zahlen zur 

ortsansässigen Bevölkerung erlaubt die Kaufkraftkennziffer quantitative Angaben zur 

Einschätzung der lokalen Nachfrage. Kaufkraftkennziffern werden jährlich von Markt-

forschungsinstituten ermittelt und zeigen, ob ein bestimmtes Gebiet tendenziell über 

oder unter dem Bundesdurchschnitt von 100 liegt. Die Kaufkraftkennziffer gibt inso-

fern die relative Verteilung der Kaufkraft an.  

◼ Ausgabesatz 

Ausgabesätze geben die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Einzelhandel 

innerhalb eines Jahres an. Sie werden sortimentsspezifisch ermittelt und geben somit 

Auskunft über die Höhe der Ausgaben der Bevölkerung, bezogen auf die jeweiligen 

Sortimente des Einzelhandels. Kombiniert mit der örtlichen Kaufkraftkennziffer und 

der örtlichen Einwohnerzahl lässt sich darüber das Nachfragepotenzial in einem 

abgegrenzten Raum ermitteln.  

◼ Einzelhandelsrelevantes Kaufkraft-/Nachfragepotenzial  

Als einzelhandelsrelevante Kaufkraft wird diejenige Geldmenge bezeichnet, die den 

privaten Haushalten innerhalb eines bestimmten Zeitraums für Ausgaben im Einzel-

handel potenziell netto zur Verfügung steht. Man unterscheidet dabei „Nachfragepo-

tenzial im engeren Sinne“ (stationärer Einzelhandel inkl. Ladenhandwerk) und 

„Nachfragepotenzial im weiteren Sinne“ (inkl. Ausgaben im nicht-stationären Han-

del).  

◼ Flächenproduktivität 

Die Flächenproduktivität misst das Verhältnis zwischen dem erzielten Brutto-Umsatz 

zur eingesetzten Verkaufsfläche und kann als Durchschnittswert für ein Verkaufslokal 

insgesamt, aber auch für einzelne Sortimente ermittelt werden. 

 

◼ Periodischer Bedarf 

Unter dem periodischen Bedarf werden die Branchen Nahrungs- und Genuss-mittel 

und Drogeriewaren sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel zusammengefasst. Der 
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periodische Bedarf entspricht somit weitgehend dem Lebensmitteleinzelhandel und 

ist in erster Linie auf die tägliche Versorgung ausgerichtet.  

◼ Aperiodischer Bedarf 

Unter dem aperiodischen Bedarf werden alle übrigen Branchen zusammengefasst, 

die auf die mittel- bis langfristige Versorgung der Bevölkerung ausgerichtet sind.  

◼ Nahversorgung 

Unter Nahversorgung ist die wohnortnahe Versorgung mit Gütern des Periodischen 

Bedarfs zu verstehen. Damit sind Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung 

zum Wohnstandort gemeint, häufig ergänzt um einzelhandelsnahe Dienstleistungen 

wie Post, Bank, Frisör, Ärzte etc. Was unter einer fußläufigen Entfernung zu verstehen 

ist, ist nicht einheitlich und verbindlich definiert. Häufig wird eine Entfernung von 

etwa 10 Gehminuten für angemessen erachtet, was ca. 500 bis 800m Laufweg ent-

spricht. 
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